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Bitte beachten: Wenn die BBZ auf fremde Rechnung geführt wird (siehe Punkt 3 im Antrag) muss zwingend für jeden BO das US-Status-, AEI-Formular sowie ein Legitimationsnachweis eingeholt werden.
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1 Geldwäschegesetz,
2 Kreditwesengesetz,
3 Abgabenordnung
4 Merkmal nach § 139a Abgabenordnung, also die Identifikationsnummer bei natürlichen Personen, Wirtschafts-Identifikationsnummer bei wirtschaftlich Tätigen (natürliche Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, juristische Personen und Personenvereinigungen.
5 § 11 Abs. 6 GwG
6 Die Einholung der Identifikationsnummer (LEI) ist erforderlich, weil diese ab dem 3.1.2018 mit Inkrafttreten der MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) für das erweiterte Transaktionsreporting an die Bundesanstalt für  Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) benötigt wird. Ohne diese Information dürfen wir ab dem 3.1.2018 keine Transaktionen in Finanzinstrumente ausführen. Der erweiterte Transaktionsbericht dient durch eine erhöhte Markttransparenz der Erhöhung des Anlegerschutzes. 
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Antrag auf Eröffnung von Konten/Depots für eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
Partnergesellschaften
Kontodaten
0319-00
.
Kontoform
Konto-Nr.
Konto Währung
Zusatzbezeichnung
UBS Europe SE (nachstehend "UBS" genannt) kann die Bankbeziehung erst eröffnen und Vermögenswerte entgegennehmen, wenn alle Legitimationsunterlagen vollständig vorliegen und geprüft wurden.
 
Besteht bereits eine gemeinschaftliche Bankbeziehung:
Nein
Ja, Bankbeziehung
0319-00
Konto-/Depotinhaber
 
BGB-Gesellschaft
Bezeichnung
E-Mail
Telefon
Telefax
Homepage
Gesellschafter 
Bei mehreren Vornamen den Rufnamen unterstreichen.
Geburtsname
Bundesland
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Familienstand
Beruf/Branche
Staatsangehörigkeit
NCI
Die nachfolgenden Erklärungen und Vereinbarungen gelten für alle künftigen Konten/Depots unter dieser Bankbeziehung.
Einbeziehung von Geschäftsbedingungen
Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" sowie das "Preis- und Leistungsverzeichnis" von UBS. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; insbesondere handelt es sich hierbei um die "Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte" mitsamt den "Grundsätzen zur Auftragsausführung", "Besondere Bestimmungen für die Nutzung von UBS Digital Banking der UBS Europe SE", "Bedingungen für den Überweisungsverkehr" sowie "Bedingungen für den Lastschrifteinzug". Soweit diese Bedingungen nicht bereits als Anlage beigefügt sind, können sie in den Geschäftsräumen von UBS eingesehen werden.
Wir können auch später noch die Übersendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen an uns verlangen.
1.
Konten/Einlagen (Gebühren), Kontokorrentabrede, Konto- und Depotauszüge, Wertpapierabrechnungen
Die Konten dienen der Abrechnung von Zahlungen im Zusammenhang mit Wertpapieraufträgen und der Verwahrung von Einlagen; UBS ist berechtigt, Kontoführungsgebühren und für die Verwahrung hoher Einlagen zusätzlich Guthabengebühren gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis zu berechnen. Die Konten werden in laufender Rechnung geführt (Kontokorrentkonto), sofern nicht eine abweichende Regelung besteht. Bei einem Kontokorrentkonto erteilt UBS jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss, sofern keine abweichende Rechnungsperiode vereinbart wird. Die Rechtswirkungen eines Rechnungsabschlusses sowie die Pflicht, dessen Inhalt zu prüfen und gegebenenfalls Einwendungen zu erheben, sind in Nr. 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.
2.
Sofern jeweils Umsätze anfallen, erhalten Sie einen Kontoauszug:
Monatlich
Wöchentlich
zusätzlich zu der obigen Auswahl, erhalten Sie einen täglichen Kontoauszug, sofern Umsätze anfallen.
 
Die Depotabstimmung erfolgt jährlich.
Übermittlung von Wertpapierabrechnungen
UBS übermittelt Wertpapierabrechnungen umgehend, sofern nicht anders gewünscht:
 
Hiermit erklären wir uns einverstanden, für alle Wertpapiertransaktionen der o.g. Bankbeziehung eine monatliche Aufstellung an Stelle der Einzelabrechnungen zu erhalten. Ausgenommen sind Futures und Optionen sowie Kapitalmaßnahmen, über die wir weiterhin separat informiert werden. Die Transaktionsliste wird monatlich einzeln oder als Bestandteil des Vermögensausweises zugestellt.
 
Hinweis für Steuerausländer:
Die Transaktionsliste bedingt die Erstellung einer Jahressteuerbescheinigung. Unterjährige Änderungen für Kunden mit dem Wunsch nach Einzelsteuerbescheinigungen können stets nur zum 01.01. des nächsten Jahres erfolgen.
Angaben nach GwG1, KWG2 und AO3
UBS ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgenden Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren.
3.
Art und Zweck der Geschäftsbeziehung
Zahlungsverkehr (z.B. Girokonto)
Vermögens-/Geldanlage
Kreditgeschäft
Sonstiges:
Abklärung des Handelns auf Veranlassung
Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).
Wir handeln auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person. Wird auf Veranlassung einer Gesellschaft gehandelt, ist deren Name/Sitz hier aufzunehmen.
Ggf. weitere Identifizierungsmerkmale (z.B. Anschrift/Sitz):
Vertretungsberechtigung
Die im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten Personen sind bevollmächtigt, die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegenüber UBS zu vertreten. Die Vertretungsberechtigung gilt auch für alle künftigen Konten/Depots, sofern nichts Abweichendes mitgeteilt wird. Der/Die Vertretungsberechtigte(n) ist/sind gegenüber UBS befugt, über die Konten/Depots zu verfügen und zu Lasten der Konten/Depots alle mit der Konto-/Depot-führung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen zu treffen, sofern nicht nachstehend etwas anderes geregelt ist:
Kreditverträge/Kontoüberziehungen
Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen zu Lasten der Konten/Depots ist eine Vereinbarung mit allen Gesellschaftern erforderlich. Jedoch darf/dürfen der/die Vertretungsberechtigte(n) über die der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts etwa eingeräumte Kredite jeder Art verfügen und von der Möglichkeit vorübergehender Kontoüberziehungen im banküblichen Umfang Gebrauch machen.
Marginpflichtige Termingeschäfte
Zum Abschluss und zur Durchführung von marginpflichtigen Finanztermin- und Devisentermingeschäften zu Lasten der Konten/Depots bedarf es einer Vereinbarung mit allen Gesellschaftern.
Bestellung von vertretungsberechtigten Personen/Widerruf der Vertretungsberechtigung
Weitere vertretungsberechtigte Personen können nur von allen Gesellschaftern gemeinschaftlich bestellt werden. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, die Vertretungsberechtigung UBS gegenüber jederzeit zu widerrufen.
Über den Widerruf ist UBS unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten; die Vertretungsberechtigten können dann nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden handeln.
Auflösung der Konten/Depots
Eine Auflösung der Konten/Depots kann nur durch alle Gesellschafter gemeinsam erfolgen. Sofern der Gesellschaftsvertrag eine weitergehende Vertretungsberechtigung vorsieht, wird diese durch die vorstehenden Regelungen nicht eingeschränkt.
4.
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d)
Änderung der Vertretungsberechtigung
Das Erlöschen oder Änderungen von Vertretungsberechtigungen sind UBS unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung für einen der Gesellschafter in ein öffentliches Register (zum Beispiel Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.
5.    
Gesellschafterwechsel
Das Ausscheiden und der Eintritt eines Gesellschafters ist UBS unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich mitzuteilen.
6.   
Kommunikation
UBS bietet insbesondere die Kommunikation über Telefon, E-Mail, Fax und Post an.
7.
Erklärung zur Nutzung von Telefonie
UBS kann zum Zwecke der Einhaltung der regulatorischen Vorschriften, zu Beweiszwecken und zur Qualitätsverbesserung Gespräche aufzeichnen.
Telefonische Gesprächsaufzeichnung
Hiermit stimmen wir zu, dass Telefongespräche zwischen uns und UBS auf Tonträger aufgezeichnet und befristet gespeichert werden.
Sonstige Vereinbarungen für Kommunikationswege (wenn gewünscht, bitte ankreuzen)
Sofern wir eine der nachfolgenden Erklärungen abgeben, gilt diese jeweils unbefristet bis zu unserem schriftlichen Widerruf. Mit der Unterschrift bestätigen wir im Übrigen, in angemessener Form über Zusammenhänge und Konsequenzen der jeweiligen Erklärung unterrichtet worden zu sein.
Erklärung zur Benutzung von E-Mail
UBS weist darauf hin, dass ungesicherte E-Mails vielfältige Risiken in sich bergen, so etwa fehlende Vertraulichkeit (E-Mails und deren angehängte Dokumente sind mit relativ geringem Aufwand von unberechtigten Dritten uneingeschränkt einsehbar), Manipulierbarkeit des Inhalts, Vortäuschung eines Absenders, Übermittlungsfehler und Störungen sowie Viren, Trojaner, Würmer, Spam etc. UBS übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die sich in Realisierung solcher Risiken ergeben.
 
Hinweis: UBS akzeptiert keine Vertragsabschlüsse, Widerrufe, (insb. Widerrufe von Aufträgen/Vollmachten), Sperrungen von Bankdienstleistungen sowie Änderungen persönlicher Daten bzw. Stammdaten per E-Mail. UBS übernimmt keine Gewähr für zeitgerechte Bearbeitung von E-Mails, die einen zeitkritischen oder fristgebundenen Inhalt besitzen (z.B. Zahlungs- oder Wertpapieraufträge).
 
Aus Sicherheitsgründen kann UBS ohne vorherige Ankündigung die Annahme oder Bearbeitung von E-Mails jederzeit verweigern oder von zusätzlichen Abklärungen abhängig machen. Aufgrund der bestehenden Risiken bei ungesicherter E-Mail schließt UBS jegliche Haftung für Schäden aus, soweit sie nicht von Mitarbeitern von UBS schuldhaft verursacht wurden.
 
Technisch, wartungs- oder sicherheitsbedingte vorübergehende Unterbrechungen des E-Mail Betriebs können nicht verhindert werden. Eine Haftung für Schäden infolge von Unterbrechung oder Überlastung in EDV-Systemen ist deshalb ausgeschlossen. Alle ein- und ausgehenden E-Mails privater und dienstlicher Natur werden mit Eingang auf dem zentralen Server der UBS-Gruppe zum Zwecke der Archivierung ins europäische Ausland und insbesondere in die Schweiz übermittelt und auf dortigen Servern der UBS AG oder anderen Unternehmen der UBS-Gruppe gespeichert, verarbeitet und genutzt.
Kommunikation per Telefax
Wir sind damit einverstanden, dass uns gegebenenfalls erforderliche sensitive Informationen bezüglich unserer Geschäftsbeziehung, wie z.B. Vermögensübersichten per Fax an die vorgenannte oder im Einzelfall mitgeteilte Fax-Nr. übermittelt werden. Wir beauftragen UBS ferner, alle Aufträge zu Lasten unseres bei UBS geführten Kontos oder Depots (z.B. Zahlungsaufträge, Wertpapierorder) auch dann auszuführen, wenn diese nicht im Original, sondern statt dessen per Telefax erteilt wurden, sofern diese nach ihrem äußeren Anschein mit Unterschriften versehen sind, die der mit UBS vereinbarten Unterschriftsregelung entsprechen und ein Vergleich dieser Unterschriften keine auffallenden Abweichungen ergibt. Wir tragen alle Nachteile und Schäden, die aus der Ausführung gefälschter oder verfälschter Aufträge entstehen, es sei denn, UBS hat die Kontrolle nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vorgenommen.
Versand von Post
Sofern wir nicht nachfolgend eine andere Versandart für uns bzw. einen von uns gewählt haben (im letzteren Fall bitte entsprechend vermerken), werden Konto- und Depotauszüge an die oben angegebene Postanschrift übermittelt. Konto- und Kreditkündigungen sowie die Ankündigung solcher Maßnahmen werden jedoch jedem Kontoinhaber zugeleitet. Jeder Kontoinhaber kann verlangen, dass ihm künftig alle Konto-/Depotmitteilungen zusätzlich übermittelt werden. Im Fall einer nachstehend gewählten Versandart entbinden wir UBS von ihrer rechtlichen Verpflichtung zur unverzüglichen Zusendung bzw. Kenntnisverschaffung der genannten Mitteilungen und tragen damit alle Nachteile aus einer nicht rechtzeitig  vorgenommenen Zustellung.
 
Die jeweilige Versandregelung gilt so lange, bis sie von einem von uns schriftlich widerrufen wurde. UBS wird den Widerruf dann innerhalb einer Frist von 14 Tagen berücksichtigen.
 
Postversand an Dritte 
Sämtliche Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depotaufstellungen, Rechnungsabschlüsse, Mitteilungen nach Nr. 16 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte und sonstige Mitteilungen, deren sofortige Kenntnisnahme erforderlich ist, sollen der nachstehend genannten Person/Firma unter folgender Postanschrift zugesendet werden.
Lediglich der Versand der Jahressteuerbescheinigung und Erträgnisaufstellung erfolgt an die oben genannte Postanschrift.
Wir erhalten zusätzlich Kopien der Originalpost.
Der Dritte soll lediglich Kopien erhalten. Die Originalpost geht an uns.
Further Arrangements (please indicate, if requested)
All of the instructions listed thereinafter and requested by us are given until further notice. By signing this agreement, we ceteris paribus confirm that we have been informed in due course of the interrelations and consequences of the respective declaration.
Transmission of Instructions by Fax
We hereby agree to receive, where necessary, information via facsimile if circumstances may deem this appropriate.
 
We hereby instruct you to execute all orders issued by us for our account, even if these orders are not in writing on the bank's original forms but sent to UBS via facsimile as long as these documents appear to be duly signed as required by the signing authorities agreed with yourselves and the verification of such signature(s) does not indicate any obvious differences. We shall bear all losses that may possibly occur following the execution of a falsified order, except when you have not verified the orders with the necessary attention. Your duty is, however, only to verify if you have received an obvious falsification, which remains obvious following the facsimile transfer. If you do not fulfil your duty to verify the instructions as necessary your responsibility will be proportionally taken into consideration.
 
This instruction does not cover the conclusion or notice of termination of portfolio management or advisory mandates. 
Gebühren
Für die Dienstleistungen von UBS im Zusammenhang mit dem hier zu eröffnenden Konto/Depot sowie für alle zukünftigen Konten/Depots wird ein Entgelt gemäß dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis von UBS vereinbart. Soweit nicht anders vereinbart, wird das Entgelt dem vereinbarten Konto belastet.
8.    
Beginn der Leistungserbringung
Wir stimmen hiermit ausdrücklich zu, dass UBS bereits vor Ablauf einer uns ggfs. zustehenden Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt. Sollten wir ein uns zustehendes Widerrufsrecht ausüben, so sind wir UBS zur Zahlung von Wertersatz für die von UBS bis zu unserem Widerruf erbrachten Dienstleistungen verpflichtet.
9.    
Steuerliche Aspekte
Wir sind uns bewusst, dass wir zur Einhaltung der in unserem jeweiligen Heimatland geltenden steuerlichen Vorschriften verpflichtet sind. Mit dem Wirksamwerden dieser Vertragsbestimmung bestätigen wir, dass uns die gesetzlichen und steuerlichen Vorschriften im Zusammenhang mit den bei UBS verwalteten bzw. verwahrten Vermögenswerten bekannt sind und diese (z.B. Versteuerung von Erträgen, Offenlegungspflichten) eingehalten werden.
10.
US-Steuerstatus
Wir verpflichten uns, UBS unverzüglich zu informieren, sobald jeweils einer der Kontoinhaber die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten von Amerika erwirbt, seinen Wohn- oder Zweitwohnsitz in die Vereinigten Staaten von Amerika verlegt oder aus anderen Gründen in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerpflichtig wird.
Währungsumrechnungen; Kapitalertragsteuerabzug
Zuflüsse in einer Fremdwährung erfolgen auf dem entsprechenden Fremdwährungskonto, sofern im Portfolio vorhanden und nicht anders von mir instruiert. Sollte der Zufluss kapitalertragsteuerpflichtig sein, erfolgt der Kapitalertragssteuerabzug stets zu Lasten eines im Portfolio vorhandenen oder noch zu eröffnenden EUR-Kontos auf der Basis des entsprechenden in EUR konvertierten Zuflussbetrages. Ich stimme der Eröffnung eines solchen EUR-Kontos zu. Dies gilt sinngemäß für sonstige kapitalertragsteuerpflichtige Vorgänge wie beispielsweise die Veräußerung eines nicht auf EUR lautenden Finanzinstrumentes.
Steuerliche Angaben und Hinweise
Reporting:
Jahressteuerbescheinigung
Erträgnisaufstellung
Die Bankbeziehung wird genutzt: 
betrieblich
privat
Steuerliches Identifikationsmerkmal4
Gesellschafter 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Daten; Widerspruchsrecht
Uns ist bekannt, dass UBS Daten über uns und unsere Geschäftsbeziehung speichern, nutzen und verarbeiten wird. Damit wird sichergestellt, dass wir von den Mitarbeitern qualifiziert beraten werden.
11.
UBS nutzt für die Speicherung, Nutzung und Verarbeitung unserer Daten eine von der UBS AG in der Schweiz betriebene IT Plattform. Die Schweiz ist nicht Bestandteil der Europäischen Union. Dennoch ist das Datenschutzniveau in der Schweiz im Vergleich zu dem Datenschutzniveau innerhalb der Europäischen Union durch die Europäische Kommission als gleichwertig anerkannt worden. Selbstverständlich werden diese Daten durch UBS und die UBS AG mit äußerster Vertraulichkeit behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht, wenn nicht unsere ausdrückliche Zustimmung hierfür vorliegt oder gesetzliche Vorschriften dies zwingend erfordern. Der Speicherung, Nutzung und Verarbeitung unserer persönlichen Daten für Zwecke der Werbung sowie Markt- und Meinungsforschung können wir jederzeit widersprechen.
Unsere Datenschutzhinweise unter www.ubs.com/data-privacy-notice-germany enthalten ausführliche Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten durch UBS, ebenso zur Speicherfrist Ihrer personenbezogenen Daten bei UBS sowie die Begründung und Rechtsgrundlage für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und Informationen zu unseren Schutzmaßnahmen. Weiterhin finden Sie dort Informationen zu Ihren persönlichen Rechten.
Gesetzliche Mitwirkungspflicht des Konto-/Depotinhabers nach dem Geldwäschegesetz5
Wir bestätigen, dass alle Angaben gültig und korrekt sind. Wir sind verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber UBS gemachten Pflichtangaben dieser unverzüglich anzuzeigen.
12.
Steuernummern des Kunden
Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes:
ja
nein
Wenn ja: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (obligatorisch bei in der EU ansässigen Unternehmern):
Identifikationsnummer6 für Gesellschaften – Legal Entity Identifier ("LEI")
Bitte machen Sie deutlich, ob es sich um eine Null oder den Buchstaben O handelt.
Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen vollständig und die genannte Identifikationsnummer gültig und korrekt ist. Sie sind darüber informiert, dass wir die zur Verfügung gestellte Information im Rahmen des Transaktionsberichts an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verwenden.
 
Wir sind mit den Bedingungen dieses Kontoeröffnungsantrags einverstanden.
 
Der Antrag muss von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden. Bei mehr als fünf Gesellschaftern bitte weiteren Eröffnungsbogen ausfüllen.
 
 
UBS Europe SE
 
 
 
 
Interne Bearbeitungsvermerke
Anlage 1 zur Kontoeröffnung
Konto-/Depotinhaber
 
BGB-Gesellschaft
Name
E-Mail
Telefon
Telefax
Homepage
Gesellschafter 
Geburtsname
Bundesland
Geburtsdatum
Geburtsort
Geburtsland
Familienstand
Beruf/Branche
Für den Konto-/Depotinhaber handelnde Personen
 
Bei der Konto-/Depoteröffnung für den Konto-/Depotinhaber handelnde Personen und Form der Legitimation:
Gesellschafter 
Geburtsort/-land
Staatsangehörigkeit
Identifikation
Art des Dokuments
Nummer
Gültig bis
Ausgestellt von
Ausgestellt am
Anderwertige
Ausführung durch geeignete Dritte (z.B. PostIdent-Verfahren)
Von einer erneuten Identifizierung konnte abgesehen werden, da der Handelnde bereits bei früheren Gelegenheiten mit Ausweispapieren identifiziert und die dabei erhobenen Daten aufgezeichnet wurden. Dazu sind nähere Angaben zu machen:
Sonstige Bearbeitungshinweise zum Konto/Depot
Neueröffnung
Änderung
Zusätzliche Bearbeitungshinweise
Angaben zu Eigentum bzw. Kontrolle   Abklärung durch Befragung des Kunden
Aufzuführen sind sowohl diejenigen Personen, die mehr als 25 % der Anteile halten, als auch diejenigen Personen, die weniger als 25 % der Anteile halten und damit nicht als wirtschaftlich Berechtigte gelten. Es ist mithin eine vollständige Abklärung der Eigentums- und Kontrollstrukturen vorzunehmen.   Soweit Angaben nicht/nicht vollständig erhältlich oder nach Auffasung des CA's unzutreffend sind, ist der Grund hierfür anzugeben.   Der Konto-/Depotinhaber (Name der Gesellschaft)
hat keinen erkennbaren wirtschaftlichen Berechtigten, da die Beteiligungsgrenzen nicht überschritten werden (d.h. nicht mehr als 25 Prozent Kapital- und Stimmrechtsanteile) und andere tatsächliche Kontrolle nicht erkennbar ist.
hat folgende(n) wirtschaftlich Berechtigte(n) gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 GwG
Wirtschaftlich Berechtigter 
Geschäftsanteile/Stimmrechte (unmittelbar/mittelbar)
Beteiligungsquote
ggf. weitere Identifizierungsmerkmale  (z.B. Anschrift)
Steuerliches Identifikationsmerkmal (Merkmal nach § 139a Abgabenordnung, also die Identifikationsnummer bei natürlichen Personen, Wirtschafts-Identifikationsnummer bei wirtschaftlich Tätigen (natürliche Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, juristische Personen und Personenvereinigungen.)
Siehe beigefügte Gesellschafterliste
0319 00
UBS Europe SE
66464
DE
V0
019
AAKS
false
true
66464
DE
V0
019
N1
23.01.2020
23.01.2020
No
8.1.1.2188.1.406459.359820
Erhebungsbogen "Wirtschaftlich Berechtigter gemäß Geldwäschegesetz (GwG)"
Vertragspartner
Name
Identifikation
Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG ist die UBS Europe SE verpflichtet abzuklären, ob der Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt, und, soweit dies der Fall ist, den wirtschaftlich Berechtigten nach Maßgabe des § 11 Abs. 5 GwG zu identifizieren. Dies umfasst in Fällen, in denen der Vertragspartner keine natürliche Person ist, die Pflicht, die Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners mit angemessenen Mitteln in Erfahrung zu bringen.
A) Befreiung von der Pflicht zur Erhebung weiterer Angaben
Bei dem Vertragspartner handelt es sich um eine oder mehrere natürliche Person(en), die nicht auf Veranlassung einer anderen Person handelt/handeln. Es sind daher keine weiteren Angaben erforderlich.
Der Vertragspartner beziehungsweise eine ihn mehrheitlich (d.h. mit mehr als 50% der Kapitalanteile oder Stimmrechte) kontrollierende juristische Person ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG notiert sind. Der Vertragspartner handelt zudem nicht auf Veranlassung einer anderen Person. Es sind daher keine weiteren Angaben erforderlich.
Der Vertragspartner ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt oder Körperschaft und handelt nicht auf Veranlassung einer anderen Person. Es sind daher keine weiteren Angaben erforderlich.
B) Erhebung von Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
1. Handeln auf Veranlassung
Der Vertragspartner begründet die Geschäftsbeziehung beziehungsweise veranlasst in ihrem Rahmen Transaktionen für folgende natürliche oder nicht natürliche Personen:
Geburtsdatum (ggf.)
Steuerliches Identifikationsmerkmal
Weiteres Identifikationsmerkmal (ggf.)
Bitte beachten Sie: Sofern es sich bei den Personen, auf deren Veranlassung der Vertragspartner handelt, nicht um natürliche Personen handelt, ist jeweils ein separates Formular zur Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten dieser Personen zu befüllen.
2. Privatrechtliche juristische Personen außer rechtsfähige Stiftungen sowie sonstige Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG notiert sind
Folgende natürliche Personen sind wirtschaftlich Berechtigte, da sie unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte an dem Vertragspartner halten oder kontrollieren:
Wirtschaftlich Berechtigter 
Steuerliches Identifikationsmerkmal
%
Anteile Stimmrechte
%
Kapitalanteile
Weiteres Identifikationsmerkmal (ggf.)
Folgende natürliche Personen sind wirtschaftlich Berechtigte, da sie zwar nicht mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte an dem Vertragspartner halten oder kontrollieren aber auf vergleichbare Weise (z.B. durch Stimmbindungs- oder Beherrschungsverträge) Kontrolle ausüben:
Wirtschaftlich Berechtigter 
Steuerliches Identifikationsmerkmal
Weiteres Identifikationsmerkmal (ggf.)
Folgende natürliche Personen sind aufgrund ihrer Stellung als gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner wirtschaftlich Berechtigte, da keine andere natürliche Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte an dem Vertragspartner hält oder kontrolliert oder auf vergleichbare Weise (z.B. durch Stimmbindungs- oder Beherrschungsverträge) Kontrolle ausübt:
Wirtschaftlich Berechtigter 
Steuerliches Identifikationsmerkmal
Weiteres Identifikationsmerkmal (ggf.)
Bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen ist ein Organigramm/Firmenspiegel mit den entsprechenden Beteiligungen sowie der Angabe des jeweiligen prozentualen Anteils erforderlich. Zusätzlich sind Unterlagen/Dokumente einzureichen, aus welchen der Nachweis der entsprechenden Kontrolle/Beherrschung erkennbar ist. Der Vertragspartner wird auf Anforderung der UBS Europe SE ergänzende Nachweise übermitteln.
3. Fremdnützige Gestaltungen (Stiftungen, Treuhandgestaltungen, Trusts, unselbständige Sondervermögen)
Folgende natürliche Personen sind wirtschaftlich Berechtigte, da sie als Treugeber, Verwalter des Trusts (Trustee), Protektor oder Mitglied des Stiftungsvorstands handeln:
Wirtschaftlich Berechtigter 
Steuerliches Identifikationsmerkmal
Funktion
Weiteres Identifikationsmerkmal (ggf.)
Folgende natürliche Personen sind wirtschaftlich Berechtigte, da sie als Begünstigte bestimmt worden sind:
Wirtschaftlich Berechtigter 
Steuerliches Identifikationsmerkmal
Weiteres Identifikationsmerkmal (ggf.)
Die natürlichen Personen, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden sollen, sind noch nicht bestimmt. Wirtschaftlich berechtigt ist daher die folgende Gruppe natürlicher Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll (z.B. "Abkömmlinge des Stifters"):
Name der Gruppe
Folgende natürliche Personen sind wirtschaftlich Berechtigte, da sie unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben:
Wirtschaftlich Berechtigter 
Steuerliches Identifikationsmerkmal
Weiteres Identifikationsmerkmal (ggf.)
Änderungen in der Person des wirtschaftlich Berechtigten sowie des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners sind gemäß § 11 Abs. 6 GwG der UBS Europe SE unverzüglich anzuzeigen.
 
Vertragspartner
Unterschrift des Vertragspartners nur bei Eröffnung einer neuen Bankbeziehung erforderlich
 
 
Bestätigung Kundenberater
Ich bestätige, dass ich die vorstehenden Informationen auf Basis der eingereichten Dokumente und Unterlagen geprüft habe und die Angaben korrekt sind.
 
 
Ergänzende Erläuterungen
A) Befreiung von der Pflicht zur Erhebung weiterer Angaben
In den abschließend aufgeführten Fällen gibt es keinen abweichenden wirtschaftlich Berechtigten. Von der Erhebung weiterer Angaben und Informationen zur wirtschaftlichen Berechtigung kann in den einschlägigen Fällen daher abgesehen werden.
B) Erhebung des wirtschaftlich Berechtigten
 
Handeln auf Veranlassung
Als wirtschaftlich Berechtigte gelten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 GwG alle natürlichen Personen, auf deren Veranlassung eine Transaktion vom Vertragspartner durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Handelt der Vertragspartner als Treuhänder, so handelt er gemäß § 3 Abs. 4 GwG auf Veranlassung.
  1.
Privatrechtliche juristische Personen außer rechtsfähige Stiftungen sowie sonstige Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG notiert sind
Als wirtschaftlich Berechtigte privatrechtlicher juristischer Personen außer rechtsfähigen Stiftungen und sonstiger Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt nach § 2 Abs. 11 WpHG notiert sind gelten gemäß § 3 Abs. 2 GwG alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte halten oder kontrollieren oder auf vergleichbare Weise (z.B. durch Stimmbindungs- oder Beherrschungsverträge) Kontrolle ausüben. Für mittelbare Eigentümerschaft oder Kontrolle ist es dabei erforderlich, dass eine natürliche Person in einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur jeweils mehr als 50% der Kapitalanteile oder Stimmrechte an zwischengeschalteten Anteilseignern des Vertragspartners hält oder kontrolliert oder die zwischengeschalteten Anteilseigner auf vergleichbare Weise kontrolliert und so indirekt zugleich mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte des Vertragspartners hält oder kontrolliert. Wenn auch nach Durchführung umfassender Prüfungen keine entsprechende natürliche Person ermittelt worden ist oder Zweifel bestehen, dass die ermittelte Person wirtschaftlich Berechtigter ist, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners.
2.
Fremdnützige Gestaltungen (Stiftungen, Treuhandgestaltungen, Trusts, unselbständige Sondervermögen)
Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, sowie bei diesen vergleichbaren Rechtsformen zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 Abs. 3 GwG jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt. Ebenso erfasst ist jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist und jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist. Bei rechtsfähigen Stiftungen sind Begünstigte im Sinne des § 3 Abs. 3 Nr. 4 GwG nur die Destinatäre, bei denen sich aus dem Stiftungsgeschäft durch namentliche Nennung ergibt, dass diese einen Anspruch auf Leistungen der Stiftung haben. Ist die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll noch nicht bestimmt, gilt als wirtschaftlich berechtigt die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll. Weiterhin gilt als wirtschaftlich Berechtigter jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.
3.
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Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
Bspw. in Deutschland ansässige Unternehmen gelten nur dann als professionell verwaltete Investmentunternehmen, sofern die in Frage 2 (S. 2) aufgeführten Kriterien kumulativ erfüllt werden.
Ein wirtschaftlich Berechtigter gemäß FATCA hält:
a) Aktien einer Kapitalgesellschaft oder Gewinn- / Kapitalbeteiligungen an einer Personengesellschaft
b) und / oder Fremdkapitalbeteiligungen (z. B. Anleihen oder Kredite) von Kapital- oder Personengesellschaften (ausgenommen Fremdkapitalbeteiligungen, die von FATCAkonformen Finanzinstituten gehalten werden2) Ein wirtschaftlich Berechtigter gemäß FATCA hält:
a) Aktien einer Kapitalgesellschaft oder Gewinn- / Kapitalbeteiligungen an einer Personengesellschaft
b) und / oder Fremdkapitalbeteiligungen (z. B. Anleihen oder Kredite) von Kapital- oder Personengesellschaften (ausgenommen Fremdkapitalbeteiligungen, die von FATCAkonformen Finanzinstituten gehalten werden))
Bei indirekten Beteiligungen gelten die Personen, denen das Unternehmen letztendlich gehört (z. B. über eine Beteiligungskette), als wirtschaftlich Berechtigte. In der Regel bezieht sich diese Bezeichnung auf Personen, die zu Steuerzwecken Anspruch auf die Erträge haben und den Nutzen daraus ziehen, wobei die wirtschaftlichen, rechtlichen, tatsächlichen und sonstigen relevanten Umstände berücksichtigt werden, unter denen diese Erträge vereinnahmt werden; sie bezieht sich nicht auf Personen, die Erträge als Vertreter, Bevollmächtigte oder Vermittler für eine andere Person vereinnahmen. [Deletion oft he footnot rejected; subject to Group Tax approval]
Ein Finanzinstitut nach AEI kann nicht als aktives NFE klassifiziert werden. Das gilt besonders für Unternehmen, die als professionell verwaltete Anlagegesellschaft einzustufen sind (z. B. eine nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Einrichtung, deren Bruttoertrag hauptsächlich aus der Anlage und Wiederanlage in bzw. dem Handel mit Finanzvermögen stammt und deren Finanzvermögen durch Finanzinstitute, z. B. im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats, verwaltet wird).
Im Rahmen von AEI gelten die folgenden Sonderregeln: 1) Grundsätzlich steuertransparente Unternehmen (z. B. Personengesellschaften) haben im Rahmen von AEI ihr Steuerdomizil in dem Land, in dem sich ihre effektive Geschäftsführung befindet und sie beherrscht werden; 2) Trusts haben im Rahmen von AEI ihr Steuerdomizil üblicherweise am Wohnsitz ihres/ihrer Treuhänder(s) (zusätzliche Erklärungen und Ausnahmen entnehmen Sie bitte dem Anhang); Zusätzliche Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Anhang.
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1 Der Begriff "beherrschende Person" bezeichnet die natürliche Person, welche die Kontrolle über ein Unternehmen ausübt. Bei einem Konto einer juristischen Person bezeichnet der Begriff "beherrschende Person" die natürliche(n) Person(en), welche die Kontrolle über das Konto der juristischen Person ausübt/ausüben. Die "Kontrolle" über das Konto einer juristischen Person wird generell von der/den natürlichen Person(en) ausgeübt, die letztendlich einen beherrschenden Eigentumsanteil am Konto hält/halten. Bei einem Trust bezeichnet der Begriff den Settlor, die Trustees, den Protector (falls vorhanden), die Begünstigten oder die Klasse der Begünstigten sowie alle anderen natürlichen Personen, die letztendlich die effektive Kontrolle über den Trust ausüben, und im Fall eines Rechtsgebildes, das kein Trust ist (z. B. eine Stiftung), bezeichnet dieser Begriff Personen in der gleichen oder in einer ähnlichen Position.
2 Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
3 Das Akronym "TIN" bedeutet Taxpayer Identification Number und verweist auf eine Steueridentifikationsnummer oder in Ermangelung einer solchen auf eine Nummer, die eine ähnliche Funktion erfüllt. Eine TIN ist eine einmalige Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die ein Land einer natürlichen oder einer juristischen Person zuteilt, um diese Person im Rahmen der Steuergesetzgebung eindeutig zu kennzeichnen.
  Einige Länder teilen ihren Steuersubjekten keine TIN zu. In diesem Fall verwenden sie oft eine andere Nummer mit einem ähnlich eindeutigen Identifikationsniveau (ein "funktionales Äquivalent"). Für natürliche Personen sind dies zum Beispiel Sozialversicherungsnummern, Staatsbürger-/Personenidentifikationsnummern, Servicecodes/-nummern sowie Einwohnermeldenummern.
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Automatischer Informationsaustausch
(AEI Automatic Exchange of Information)
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Kombinierte Selbstauskunft für Unternehmen
Form configurator
Anzahl Ausfertigungen Formular Selbstauskunft der beherrschenden Person (65145)
1 Kopie
2 Kopien
3 Kopien
4 Kopien
5 Kopien
 (nachstehend der Kunde)
Unternehmen/Geschäftsstelle
Anweisungen
Bitte füllen Sie aus den nachstehenden Gründen dieses Formular aus:
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG1, dass die UBS Europe SE gewisse Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und meldet.
Aufgrund des Foreign Account Tax Compliance Act und des entsprechenden zwischenstaatlichen Abkommens zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten muss UBS Europe SE die Klassifizierung nach FATCA für jeden Kontoinhaber einholen und bestimmte Informationen melden.
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECDPortal für den automatischen Informationsaustausch und/oder der Homepage des US Internal Revenue Service (IRS) entnehmen. Auf beide kann über die Webseite «FATCA und AEI – Einhaltung von Steuervorschriften» von UBS (www.ubs.com/aei) zugegriffen werden.
Dieses Formular darf von natürlichen Personen, Einzelunternehmen und US-Unternehmen nicht verwendet werden.
Dieses Formular enthält die Klassifizierung von juristischen Personen gemäß AEI und FATCA. Sie werden gebeten, die Klassifizierung sowohl nach AEI als auch nach FATCA zu bestätigen.
Dieses Formular umfasst nicht alle möglichen Klassifizierungen oder Klassifizierungskombinationen gemäß AEI und FATCA. Sollte die auf Ihr Unternehmen anwendbare Klassifizierung oder Klassifizierungskombination nicht darin vorkommen, verwenden Sie bitte die beiden separaten Formulare der UBS Europe SE für AEI (AEI-Selbstauskunft für Unternehmen) und für FATCA (Bestätigung des FATCA-Status für Quellensteuer und Steuermeldung in den USA [juristische Personen]).
Dieses Formular enthält allgemeine Informationen und typische Beispiele für die Unternehmensklassifizierung gemäß AEI und FATCA. Es gibt jedoch Ausnahmen; deshalb sollten Sie Ihren Steuerberater hinzuziehen, um Ihre Klassifizierung zu bestimmen.
Die Definition einiger wichtiger, im Formular verwendeter Begriffe entnehmen Sie bitte dem Anhang. Zusätzliche Definitionen der großgeschriebenen englischsprachigen Begriffe finden Sie in einem separaten Dokument, das Sie bei Ihrem Kundenberater anfordern oder von der Webseite «FATCA und AEI – Einhaltung von Steuervorschriften» UBS (www.ubs.com/aei) herunterladen können.
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Abschnitt 1 – Klassifizierung gemäß AEI und FATCA
Die nachstehenden Fragen sollen dem Kunden erlauben, den Abschnitt zu bestimmen, der mit größter Wahrscheinlichkeit für seine Klassifizierung nach AEI und FATCA relevant ist. Die Fragen sind allgemein gehalten und enthalten nicht unbedingt alle Voraussetzungen einer bestimmten Klassifizierung gemäß AEI und FATCA. Aus diesem Grund kann es Abweichungen zwischen diesem Formular und der Klassifizierung gemäß AEI und FATCA, die der Kunde für die richtige hält, geben. In solchen Fällen geht die Klassifizierung des Kunden vor, und der Kunde wird gebeten, seine Klassifizierung auf den separaten AEI- und FATCA-Formularen (Selbstauskunft) von UBS Europe SE zu bestätigen. 
 
Bitte beginnen Sie mit Frage 1 unten und gehen Sie dann zum entsprechenden Abschnitt weiter.
Frage 1: Ist der Kunde ein operatives oder ein nicht operatives Unternehmen?
Antwort: Der Kunde ist ein …
 
Gehen Sie weiter zu:
Nicht-operatives Unternehmen
Ein nicht-operatives Unternehmen ist ein Unternehmen, das keiner gewerblichen oder verarbeitenden oder 
sonstigen kommerziellen Geschäftstätigkeit nachgeht (auch Sitzgesellschaft genannt) .
Typische Beispiele für solche nicht-operative Unternehmen sind Trusts, Stiftungen oder persönliche Anlagegesellschaften.
 Frage 2
Operatives Unternehmen
Typische Beispiele für operative Unternehmen sind:
juristische Personen, die selbst Mitarbeitende beschäftigen und deren Hauptzweck eine effektive (wertorientierte) Geschäftstätigkeit ist, d. h. die Herstellung von Waren bzw. der Handel damit oder die Erbringung von Dienstleistungen
Holdinggesellschaften, die operative Unternehmen halten
nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Einrichtungen, Regierungsorganisationen, internationale Organisationen oder Vorsorgeeinrichtungen
 Frage 3
 
 
–
 
 
–
–
Frage 2: Wird der Kunde professionell verwaltet?
Ein Unternehmen wird professionell verwaltet, wenn sein Vermögen von einem anderen Finanzinstitut (z. B. Bank, Finanzintermediär, Vermögensverwalter/Fondsmanager, Lebensversicherungsgesellschaft, Broker-Dealer, Unternehmenstreuhänder oder sonstigen Treuhänder) verwaltet wird oder das Unternehmen einem anderen Finanzinstitut ein Vermögensverwaltungsmandat erteilt hat.
 
Ein Unternehmen, welches steuerlich in Deutschland ansässig ist, gilt nur dann als professionell verwaltetes Investmentunternehmen, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Der verwaltete Rechtsträger erzielt mehr als 50 Prozent seiner Einkünfte aus der Anlage, Wiederanlage von Finanzvermögen oder dem Handel damit,
Diese Tätigkeit des verwalteten Rechtsträgers dient dem Interesse von Dritten (beispielsweise Kunden oder Investoren) und nicht dem verwalteten Rechtsträger selbst, und
Der verwaltende Rechtsträger kann nach eigenem Ermessen, mindestens innerhalb eines bestimmten Rahmens, Entscheidungen treffen («discretionary authority»).
 
 
 
 
 
 
–
 
–
 
–
Antwort: Der Kunde ist ein …
Gehen Sie weiter zu:
Unternehmen, das nicht professionell verwaltet wird
 Abschnitt 1.1
Professionell verwaltete(r) Trust/Stiftung oder professionell verwaltetes Unternehmen, das einem Trust/einer Stiftung gehört oder von einem Trust/einer Stiftung gehalten wird
Abschnitt 1.2
Professionell verwaltetes nicht operatives Unternehmen mit Ausnahme von Trusts, Stiftungen und Unternehmen, die einem Trust/einer Stiftung gehören oder von einem Trust/einer Stiftung gehalten werden
Abschnitt 1.3
Frage 3: Ist der Kunde ein operatives Finanzinstitut oder ein operatives Nicht-Finanzinstitut?
Antwort: Der Kunde ist ein …
 
Gehen Sie weiter zu:
Operatives Finanzinstitut
Typische Beispiele sind Banken, Lebensversicherer, Finanzintermediäre, Fondsgesellschaften und Vorsorgeeinrichtungen.
Abschnitt 1.4
Operatives Nicht-Finanzinstitut
Typische Beispiele sind nicht finanzielle gewerbliche oder verarbeitende Unternehmen, nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Einrichtungen, Regierungsorganisationen und internationale Organisationen.
Abschnitt 1.5
Bitte füllen Sie immer die Abschnitte 2 und 3 aus und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 1.1 – Nicht professionell verwaltete, nicht-operative Unternehmen
Klassifizierung gemäß AEI
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß AEI ein passives Nicht-Finanzinstitut ist.
 
Ein derart klassifiziertes Unternehmen gilt als meldepflichtige Person, sofern das Steuerdomizil des Unternehmens in einem meldepflichtigen Land liegt.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß AEI zu bestätigen:
Passives Nicht-Finanzinstitut (65136)
Der Kunde hat für jede beherrschende Person des Unternehmens ein «Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person eines Unternehmens» ausgefüllt oder wird es ausfüllen.
Um von UBS Europe SE als passives Nicht-Finanzinstitut anerkannt zu werden, bestätigt der Kunde zudem, dass:
das Unternehmen nicht von einem anderen Finanzinstitut (z. B. Bank, Finanzintermediär, Vermögensverwalter/Fondsmanager, Lebensversicherer, Dealer-Broker, Unternehmenstreuhänder oder sonstigen Treuhänder) verwaltet wird und dass das Unternehmen weder UBS Europe SE noch einem anderen Finanzinstitut ein Vermögensverwaltungsmandat erteilt hat; oder
gemäß lokal anwendbarer Gesetze eine Klassifizierung als Passives Nicht-Finanzinstitut trotz eines bestehenden Vermögensverwaltungsmandats zulässig ist.2
 
–
 
–
–
 
 
–
Klassifizierung gemäß FATCA
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß FATCA ein passives Nicht-US Nicht-Finanzinstitut ist.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß FATCA zu bestätigen:
Passives Nicht-US Nicht-Finanzinstitut
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen ein passives Nicht-US Nicht-Finanzinstitut ist.
Um von UBS Europe SE als passives Nicht-US Nicht-Finanzinstitut anerkannt zu werden, bestätigt der Kunde zudem, dass:
das Unternehmen nicht von einem anderen Finanzinstitut (z. B. Bank, Finanzintermediär, Vermögensverwalter/Fondsmanager, Lebensversicherer, Dealer-Broker, Unternehmenstreuhänder oder sonstigen Treuhänder) verwaltet wird und dass das Unternehmen weder UBS Europe SE noch einem anderen Finanzinstitut ein Vermögensverwaltungsmandat erteilt hat; oder
gemäß lokal anwendbarer Gesetze eine Klassifizierung als Passives Nicht-Finanzinstitut trotz eines bestehenden Vermögensverwaltungsmandats zulässig ist.
das Unternehmen keine beherrschenden US-Personen hat.
 
–
–
–
 
 
–
 
–
Bitte gehen Sie zu den Abschnitten 2 und 3 und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 1.2 – Trusts, Stiftungen oder Unternehmen, die einem Trust/einer Stiftung gehören bzw. von einem Trust/einer Stiftung gehalten werden (professionell verwaltet)
Klassifizierung gemäß AEI
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß AEI eine professionell verwaltete Anlagegesellschaft ist.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß AEI zu bestätigen:
Professionell verwaltete Anlagegesellschaft (65137)
Steuerdomizil in einem teilnehmenden Staat: wird als Finanzinstitut behandelt.
Steuerdomizil in einem nicht teilnehmenden Staat: wird als passives Nicht-Finanzinstitut behandelt. Der Kunde hat für jede beherrschende Person des Unternehmens ein Formular «Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person eines Unternehmens» ausgefüllt oder wird es ausfüllen.
 
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß den Anforderungen von AEI seine Meldepflichten gegenüber den lokalen Steuerbehörden erfüllt und weiterhin erfüllen wird und zu diesem Zweck die Meldungen vornimmt.
 
Die Liste der teilnehmenden Staaten finden Sie unter www.ubs.com/aei.
Klassifizierung gemäß FATCA
 
Anlagegesellschaft mit einem FATCA-Sponsor
Der Kunde bestätigt, dass ein anderes Unternehmen zugestimmt hat, ihm im Rahmen von FATCA als Sponsor zu dienen.
 
Bitte kreuzen Sie eines der nachstehenden Kästchen an, um die anwendbare Klassifizierung auszuwählen:
Von einem Treuhänder dokumentierter Trust
Sponsored, Closely Held Investment Vehicle (als FATCA-konform erachtetes zertifiziertes Anlagevehikel)
Gesponserte Anlagegesellschaft und beherrschte Nicht-US Kapitalgesellschaft
 
Bitte geben Sie den Namen des FATCA-Sponsors / Treuhänders und die GIIN des FATCA-Sponsors / Treuhänders an:
Name des FATCA Sponsors / Treuhänders
.
.
.
GIIN des FATCA Sponsors / Treuhänders
Für eine «Gesponserte Anlagegesellschaft oder beherrschte Nicht-US Kapitalgesellschaft» geben Sie bitte zusätzlich folgendes an (falls vorhanden):
.
.
.
GIIN der gesponsorten Anlagegesellschaft (des Kontoinhabers)
Bitte gehen Sie zu den Abschnitten 2 und 3 und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 1.3 – Juristische Personen mit Ausnahme von Trusts, Stiftungen oder Unternehmen, die einem Trust/einer Stiftung gehören bzw. von einem Trust/einer Stiftung gehalten werden (professionell verwaltet)
Klassifizierung gemäß AEI
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß AEI eine professionell verwaltete Anlagegesellschaft ist.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß AEI zu bestätigen:
Professionell verwaltete Anlagegesellschaft (65137)
Steuerdomizil in einem teilnehmenden Staat: wird als Finanzinstitut behandelt.
Steuerdomizil in einem nicht teilnehmenden Staat: wird als passives Nicht-Finanzinstitut behandelt. Der Kunde hat für jede beherrschende Person des Unternehmens ein Formular «Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person eines Unternehmens» ausgefüllt oder wird es ausfüllen.
 
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß den Anforderungen von AEI seine Meldepflichten gegenüber den lokalen Steuerbehörden erfüllt und weiterhin erfüllen wird und zu diesem Zweck die Meldungen vornimmt.
 
Die Liste der teilnehmenden Staaten finden Sie unter www.ubs.com/aei.
Klassifizierung gemäß FATCA
Bitte wählen Sie nachstehend die entsprechende Klassifizierung gemäß FATCA, abhängig davon ob das Unternehmen einen FATCASponsor hat oder nicht.
 
Anlagegesellschaft ohne FATCA-Sponsor
Mit der Bestätigung des Status eines Nicht-US Finanzinstituts mit Eigentümerdokumentation (OdFFI) delegiert der Kunde UBS Europe SE seine FATCA-Meldepflichten.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß FATCA zu bestätigen:
Nicht-US Finanzinstitut mit Eigentümerdokumentation (OdFFI)
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen:
nicht als Intermediär (Treuhänder, Broker, Beauftragter oder sonstiger Vertreter einer anderen Person) handelt;
im Rahmen seiner gewöhnlichen Bankgeschäfte oder einer vergleichbaren Geschäftstätigkeit keine Einlagen entgegennimmt;
nicht als wesentlicher Teil seiner Geschäftstätigkeit finanzielle Vermögenswerte für Dritte hält;
keine Versicherungsgesellschaft (oder die Holdinggesellschaft einer Versicherungsgesellschaft) ist, die in Bezug auf ein Finanzkonto zu Zahlungen verpflichtet ist;
keine spezifizierten US-Personen, die nicht auf dem Owner Reporting Statement (Eigentümerdokumentation) aufgeführt sind, halten Eigen- oder Fremdkapitalbeteiligungen an dem FFI (ausgenommen sind Fremdkapitalbeteiligungen, die keine Finanzkonten sind, oder deren Gesamtsaldo oder -wert USD 50'000 nicht übersteigt).
keine Tochtergesellschaft eines unter b) bis d) beschriebenen Unternehmens ist; und
kein Finanzkonto für nicht teilnehmende Nicht-US Finanzinstitute führt.
a) b) c) d)   e)    f) g)
Meldung eines OdFFI durch den Eigentümer
 
Geldwäschegesetz (GwG) – Wirtschaftlich Berechtigte
Der Kunde hat im Einklang mit § 1 Abs. 6 GwG die nachstehenden Dokumente für alle wirtschaftlich Berechtigten vorgelegt oder wird sie vorlegen:
 
Für jede einzelne Person, die ein wirtschaftlich Berechtigter ist:
Formular «Statuserklärung des wirtschaftlich Berechtigten als Nicht-US-Person oder als US-Person»
Kopie eines gültigen, durch eine staatliche Behörde erstellten Ausweises (z. B. Reisepass)
 
Zusätzliche wirtschaftlich Berechtigte nach FATCA3
Nur ein Kästchen ankreuzen
–
–
Es gibt keine anderen wirtschaftlich Berechtigten als die vorstehend angeführten.
Folgende wirtschaftlich Berechtigten sind oben nicht angeführt, jedoch im Rahmen der breiteren Auslegung der FATCA-Definition relevant:
 
Nationalität
Für jeden zusätzlichen wirtschaftlich Berechtigten werden die vorstehend genannten Dokumente vorgelegt.  Die Meldung eines OdFFI durch den Eigentümer ist laut FATCA regelmäßig zu erneuern.
Anlagegesellschaft mit einem FATCA-Sponsor
Der Kunde bestätigt, dass ein anderes Unternehmen zugestimmt hat, ihm im Rahmen von FATCA als Sponsor zu dienen.
 
Bitte kreuzen Sie eines der nachstehenden Kästchen an, um die anwendbare Klassifizierung auszuwählen:
«Sponsored, Closely Held Investment Vehicle»
Gesponserte Anlagegesellschaft oder beherrschte Nicht-US Kapitalgesellschaft
 
Bitte geben Sie den Namen des FATCA-Sponsors / Treuhänders und die GIIN des FATCA-Sponsors / Treuhänders an:
.
.
.
Name
Für eine «Gesponserte Anlagegesellschaft oder beherrschte Nicht-US Kapitalgesellschaft» geben Sie bitte zusätzlich folgendes an (falls vorhanden):
.
.
.
GIIN der gesponsorten Anlagegesellschaft (des Kontoinhabers)
GIIN des FATCA Sponsors / Treuhänders
Bitte gehen Sie zu den Abschnitten 2 und 3 und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 1.4 – Operative Finanzinstitute
Klassifizierung gemäß AEI
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß AEI ein Finanzinstitut ist.
 
Bitte kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an, um die Klassifizierung gemäß AEI zu bestätigen:
 
Finanzinstitut – mit Ausnahme professionell verwalteter Anlagegesellschaften
Depotstelle/Depotführendes Institut, Versicherungsgesellschaft, Anlagegesellschaft (mit Ausnahme professionell verwalteter Anlagegesellschaften) (Typische Beispiele sind Finanzintermediäre, Vermögensverwalter usw.) (65142)
 
Professionell verwaltete Anlagegesellschaft
Professionell verwaltete Anlagegesellschaft (65137)
Steuerdomizil in einem teilnehmenden Staat: wird als Finanzinstitut behandelt.
Steuerdomizil in einem nicht teilnehmenden Staat: wird als passives Nicht-Finanzinstitut behandelt. Der Kunde hat für jede beherrschende Person des Unternehmens ein Formular «Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person eines Unternehmens» ausgefüllt oder wird es ausfüllen.
 
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß den Anforderungen von AEI seine Meldepflichten gegenüber den lokalen Steuerbehörden erfüllt und weiterhin erfüllen wird und zu diesem Zweck die Meldungen vornimmt.
 
Die Liste der teilnehmenden Staaten finden Sie unter www.ubs.com/aei.
Klassifizierung gemäß FATCA
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen als Nicht-US Finanzinstitut (FFI) registriert ist oder gemäß Anhang II eines geltenden zwischenstaatlichen Abkommens (IGA) im Rahmen von FATCA die Voraussetzungen eines zertifizierten, als FATCA-konform erachteten FFI oder nicht meldenden IGA FFI erfüllt. Bitte kreuzen Sie eines der nachstehenden Kästchen an, um die anwendbare Klassifizierung auszuwählen:
 
Registriertes Nicht-US Finanzinstitut (FFI)
Teilnehmendes FFI
Meldendes FFI nach Modell 1
Meldendes FFI nach Modell 2
Registriertes, als FATCA-konform erachtetes FFI 
Mit der nachstehenden Global Intermediary Identification Number (GIIN):
Zertifiziertes, als FATCA-konform erachtetes FFI oder nicht meldendes IGA FFI
Befreite Vorsorgeeinrichtung
Anlageberater und Anlageverwalter
Kollektivanlage (nur Modell 1 IGA)
Bitte gehen Sie zu den Abschnitten 2 und 3 und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 1.5 – Operative Nicht-Finanzinstitute (NFE)
Klassifizierung gemäß AEI
Klassifizierung gemäß FATCA
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen gemäß AEI ein aktives Nicht-Finanzinstitut (aktives NFE) und gemäß FATCA ein aktives Nicht-US Nicht-Finanzinstitut (aktives NFFE) ist. Bitte kreuzen Sie eines der nachstehenden Kästchen an, um die anwendbare Klassifizierung auszuwählen:
Active NFE4
Active NFE
Active NFE – börsennotierte Nicht-Finanzinstitute und verbundene Unternehmen (CDOK 65138) 
Active NFFE – börsennotierte NFFE oder NFFE-Tochtergesellschaft eines börsennotierten Unternehmens
Bitte geben Sie den Namen der Börse an, an der das Unternehmen gehandelt wird:
– 
Name der Börse
Sollte der Kunde ein verbundenes Unternehmen eines börsennotierten Unternehmens sein, geben Sie bitte den Namen dieses börsennotierten Unternehmens an:
–
Name des börsennotierten Unternehmens
Active NFE – Regierungsorganisation oder Zentralbank (CDOK 65139)
Active NFFE – Nicht-US Regierungsorganisation oder Zentralbank
Active NFE – Internationale Organisation (CDOK 65140)
Active NFFE – Internationale Organisation
Active NFE – Sonstige (CDOK 65141) 
Active NFFE – Sonstige
Typische Beispiele:
Operatives Handels- oder Produktionsunternehmen: weniger als 50% der Erträge sind passive Erträge und weniger als 50% des gehaltenen Vermögens erzielen passive Erträge (wie z. B. Dividenden, Zinsen, Mieteinnahmen, Lizenzgebühren oder Annuitäten).
Nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Einrichtung (z. B. einkommenssteuerbefreit)
Nonfinancial Group Entity (Holdinggesellschaft, Treasury Center oder Finanzunternehmen) 
 
Die vollständige Definition entnehmen Sie bitte dem Anhang.
 
Ein gemäß AEI entsprechend klassifiziertes Unternehmen gilt gemäß AEI als meldepflichtige Person, sofern das Steuerdomizil des Unternehmens in einem meldepflichtigen Land liegt.
 
–
 
–
–
Bitte gehen Sie zu den Abschnitten 2 und 3 und unterzeichnen Sie das Formular am Ende.
Abschnitt 2 – Steuerdomizil(e) und Steueridentifikationsnummer (TIN)
Bitte geben Sie alle Steuerdomizile5 des Kunden an und, sollten die nachstehenden Regeln es erfordern, auch die entsprechenden TINs:
Steuerdomizil
TIN
Der Kunde muss aufgrund der nachstehenden Regeln keine TIN vorlegen.
Der Kunde bestätigt, dass das Unternehmen ausschließlich in den vorstehend angeführten Ländern Steuerdomizile unterhält.
 
Der Kunde muss keine Steueridentifikationsnummer (TIN) vorlegen, sofern:
Er sein Steuerdomizil in Deutschland hat
Er über eine der nachstehenden AEI-Klassifizierungen verfügt:
Finanzinstitut
Active NFE – börsennotiertes Nicht-Finanzinstitut und verbundenes Unternehmen
Active NFE – Regierungsorganisation oder Zentralbank
Active NFE – Internationale Organisation
Das Land, in dem das Steuerdomizil liegt, stellt keine TINs aus
Andere Gründe (bitte angeben):
 
 
 
–
–
– 
–
–
–
–
–
Abschnitt 3 – Erklärung 
Der Kunde erklärt durch seine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach seinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Bestätigungen, sollte der eingetragene Geschäftssitz oder die Geschäftsadresse in einem anderen Land als das/die vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Der Kunde bestätigt, dass jegliche eingetragenen Geschäftssitze oder Geschäftsadressen, die in einem anderen Land liegen als das/die vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e), auf die folgenden Gründe zurückzuführen sind:
Aufgrund der lokalen Gesetze am Steuerdomizil oder infolge von Steuerabkommen spielt der eingetragene Geschäftssitz bei der Bestimmung des Steuerdomizils keine Rolle;
Aufgrund der lokalen Gesetze am Steuerdomizil oder infolge von Steuerabkommen spielt die eingetragene Adresse, die Postadresse oder die Adresse einer Geschäftsstelle oder einer anderen Betriebsstätte bei der Bestimmung des Steuerdomizils keine Rolle;
Aufgrund der lokalen Gesetze am Steuerdomizil oder infolge von Steuerabkommen spielt der Hauptsitz oder der Ort der effektiven Geschäftsführung bei der Bestimmung des Steuerdomizils keine Rolle.
Sonstiges (bitte angeben):
 
 
 
 
 
 
 
–
 
–
 
–
 
–
Ferner bestätigt der Kunde, dass:
in der vorstehenden Liste alle Steuerdomizile des Kunden aufgeführt sind; und
UBS Europe SE sich auf die zusätzlichen Dokumente verlassen kann, die als Nachweis für den Status vorgelegt wurden oder noch vorgelegt werden.
 
Zusätzliche Bestätigungen, sollte die Adresse eines Treuhänders in einem anderen Land als das/die vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Der Kunde bestätigt, dass jegliche eingetragenen Geschäftssitze, Geschäftsadressen oder Adressen eines Treuhänders, die in einem anderen Land liegen als das/die vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e), auf die folgenden Gründe zurückzuführen sind:
Der Trust ist in einem anderen Land steuerpflichtig als in dem Land/den Ländern, in dem/denen ein oder mehrere seiner Treuhänder ihr Steuerdomizil haben;
Der Trust gilt als passives NFE und ist in keinem Land steuerpflichtig; oder
Sonstiges (bitte angeben):
 
–
–
 
 
 
 
 
 
–
 
–
–
 
–
–
Ferner bestätigt der Kunde, dass:
in der vorstehenden Liste alle Steuerdomizile des Kunden aufgeführt sind; und
UBS Europe SE sich auf die zusätzlichen Dokumente verlassen kann, die als Nachweis für den Status vorgelegt wurden oder noch vorgelegt werden.
 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Anlagen in US-Wertpapieren nur nach Vorlage zusätzlicher Dokumente möglich sind. Ohne diese Dokumente ist das Konto für Anlagen in US-Wertpapiere gesperrt.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, ist der Kunde damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten gemäß AEI als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankverbindung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie seine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt wurde(n), falls diese Länder mit Deutschland eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, kann unter www.ubs.com/aei abgerufen werden.
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Formular aufgenommen werden.
 
Der Kunde verpflichtet sich, sollten sich Änderungen dieser Informationen oder der damit verbundenen Dokumente ergeben, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen in Kenntnis zu setzen.
 
 
Anhang
Definition wichtiger Begriffe
Active NFE – Sonstige / Active NFFE – Sonstige
Die Begriffe Active NFE – Sonstige (im Rahmen von AEI) und Active NFFE – Sonstige (im Rahmen von FATCA) bezeichnen ein NFE/NFFE, das den nachstehenden Kriterien entspricht:
Weniger als 50% des Bruttoertrags des NFE/NFFE des vorhergehenden Kalenderjahres oder eines entsprechenden Berichtszeitraums sind passive Erträge und weniger als 50% des im vorhergehenden Kalenderjahr oder im entsprechenden Berichtszeitraum vom NFE gehaltenen Vermögens sind Anlagen, die passive Erträge generieren oder zu diesem Zweck gehalten werden;
Die Geschäftstätigkeit des NFE/NFFE besteht praktisch ausschließlich darin, alle oder einen Teil der im Umlauf befindlichen Aktien einer oder mehrerer Tochtergesellschaften zu halten, die Transaktionen bzw. Geschäfte außerhalb des Aktivitätsbereichs von Finanzinstituten tätigen, bzw. diese Tochtergesellschaften zu finanzieren oder Dienstleistungen für sie zu erbringen. Nicht als NFE/NFFE gelten Unternehmen, die als Anlagefonds fungieren (oder nach außen als solche auftreten), beispielsweise als Private-Equity-Fonds, Risikokapitalfonds, Leveraged-Buyout-Fonds oder anderes Anlagevehikel, dessen Zweck es ist, Unternehmen zu erwerben oder zu finanzieren und dann Anteile an diesen Unternehmen als Kapitalvermögen zu Anlagezwecken zu halten;
Das NFE/NFFE geht noch keinen Geschäften nach und ist noch nie Geschäften nachgegangen, investiert jedoch in Anlagen mit dem Ziel, anderen Geschäften als denen eines Finanzinstituts nachzugehen, sofern das NFE/NFFE die Voraussetzungen für diese Ausnahme nach dem Ablauf einer 24-Monats-Frist ab seiner Gründung nicht erfüllt;
Das NFE/NFFE war in den letzten fünf Jahren kein Finanzinstitut und ist dabei, sein Vermögen zu liquidieren oder neu zu organisieren, um Aktivitäten fortzusetzen oder wieder aufzunehmen, die nicht der Tätigkeit eines Finanzinstituts entsprechen;
Das NFE/NFFE tätigt hauptsächlich Finanzierungs- und Hedging-Transaktionen mit oder für verbundene Gesellschaften, bei denen es sich nicht um Finanzinstitute handelt, und stellt keine Finanzierungs- oder Hedging-Dienstleistungen für Gesellschaften bereit, bei denen es sich nicht um verbundene Gesellschaften handelt, sofern die Gruppe dieser verbundenen Gesellschaften hauptsächlich Geschäfte außerhalb des Aktivitätsbereichs von Finanzinstituten tätigt;
Das NFE/NFFE ist eine nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Einrichtung; oder
Das NFFE ist ein sogenanntes Excepted NFFE gemäß den Vorschriften des US-Finanzministeriums (nur im Rahmen von FATCA).
 
Beherrschende Person
Der Begriff «beherrschende Person» gemäß AEI und FATCA bezeichnet die natürlichen Personen, welche die Kontrolle über eine juristische Person ausüben. Eine juristische Person wird üblicherweise von einer/den natürlichen Person(en) beherrscht, die letztendlich einen beherrschenden Anteil am Kapital des Unternehmens hält/halten. Ein beherrschender Anteil hängt von der Kapitalstruktur der juristischen Person ab und kann auf der Basis eines Schwellenwerts identifiziert werden, d. h., nur jene Personen sind beherrschende Personen, die mehr als einen bestimmten Prozentsatz am Kapital des Unternehmens halten. Sofern keine natürliche(n) Person(en) das Unternehmen durch eine Kapitalbeteiligung beherrscht/beherrschen, ist/sind die beherrschende(n) Person(en) des Unternehmens die natürliche(n) Person(en), die das Unternehmen mit anderen Mitteln beherrscht/beherrschen. Sollte keine natürliche Person zu identifizieren sein, die das Unternehmen beherrscht, ist/sind die beherrschende(n) Person(en) des Unternehmens die natürliche(n) Person(en), die an der Spitze der Geschäftsführung steht/stehen. 
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Bei einem Trust bezeichnet der Begriff beherrschende Person den/die Settlor(s), den/die Treuhänder, den/die Protector(s) (falls vorhanden), den/die Begünstigten oder die Klasse(n) der Begünstigten sowie alle natürlichen Personen, die letztendlich die effektive Kontrolle über den Trust ausüben. Der/Die Settlor(s), der/die Treuhänder, der/die Protector(s) (falls vorhanden), der/die Begünstigte(n) oder die Klasse(n) der Begünstigten ist/sind immer als beherrschende Personen eines Trusts zu behandeln, ob sie nun den Trust beherrschen oder nicht. Bei einem Rechtsgebilde, das kein Trust ist, bezeichnet der Begriff beherrschende Person(en) Personen in der gleichen oder einer ähnlichen Position.
 
Teilnehmender Staat
Der Begriff teilnehmender Staat bezeichnet ein Land, mit dem das Land des UBS-Finanzinstituts ein AIA-Abkommen geschlossen hat (oder von dem angenommen wird, dass es ein solches Abkommen geschlossen hat).
 
Steueridentifikationsnummer
Eine Steueridentifikationsnummer (oder TIN) ist eine einmalige Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die ein Land einer natürlichen oder einer juristischen Person zuteilt, um diese Person im Rahmen der Steuergesetzgebung eindeutig zu kennzeichnen (oder das funktionale Äquivalent einer solchen Nummer).
 
Steuerdomizil
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine juristische Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine juristische Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt (Steuerpflichtiger), in denen sie aufgrund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes, des Orts der Geschäftsführung bzw. ihres Geschäftssitzes oder eines ähnlichen Kriteriums und nicht nur aufgrund der Einkünfte in diesem Land steuerpflichtig ist. Unternehmen, die in zwei Staaten ansässig sind, können sich bei Problemen der Doppelansässigkeit bei der Bestimmung ihres Steuerdomizils auf die sogenannten Tie-Breaker-Regeln von Steuerabkommen (falls vorhanden) berufen.
 
Im Rahmen von AIA gelten Sonderregeln für:
Steuertransparente Unternehmen (d. h. Personengesellschaften, Limited Liability Partnerships oder ähnliche Rechtsgebilde ohne Steuerdomizil), die im Rahmen von AIA in dem Land ansässig sind, in dem sich ihre effektive Geschäftsführung befindet und in dem sie beherrscht werden;
Trusts, die Finanzinstitute sind und im Rahmen von AIA am Wohnsitz ihres/ihrer Treuhänder(s) ansässig sind, sofern sie kein Steuersubjekt sind in einem Land, das AIA umgesetzt hat, und den Steuerbehörden dieses Landes alle gemäß CRS erforderlichen Informationen über das von ihnen geführte meldepflichtige Konto melden;
Trusts, die NFEs sind und im Rahmen von AIA kein Steuerdomizil haben, sofern sie nicht gemäß dem nationalen Recht eines Landes dessen Steuersubjekt (Steuerpflichtiger) sind; und
Geschäftsstellen, die ihr Steuerdomizil im Rahmen von AIA in dem Land haben, in dem der Hauptsitz des Unternehmens, dessen Geschäftsstelle sie sind, sein Steuerdomizil hat.
Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständigen Steuerbehörden. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite «FATCA und AIA-Einhaltung von Steuervorschriften» von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
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Automatischer Informationsaustausch (AEI Automatic Exchange of Information)
Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person1 eines Unternehmens
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG2, dass die UBS Europe SE bestimmte Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und den zuständigen Steuerbehörden meldet. Ist der Kontoinhaber ein Rechtsträger, der als "Passive NFE"/"Professionell verwaltete Anlagegesellschaft in einem nicht teilnehmenden Staat" klassifiziert ist, sind der UBS Europe SE zudem gewisse Informationen über die beherrschenden Personen dieser juristischen Person und deren Steuerdomizil einzuholen und den zuständigen Steuerbehörden zu melden.
 
Name des Rechtsträgers für die oben aufgeführte Bankbeziehungsnummer 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) zu dokumentieren.
 
Dieses Formular darf nicht zur Dokumentation eines Kontoinhabers dienen, der ein Rechtsträger ist. Als Rechtsträger füllen Sie bitte das Formular "Selbstauskunft für Unternehmen" aus.
 
Einzelkontoinhaber (natürliche Person) und Einzelunternehmer werden gebeten, dieses Formular nicht zu verwenden. Bitte füllen Sie stattdessen das Formular "Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils/natürliche Person" aus. 
 
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
Teil 1 – 
 
Jede beherrschende Person muss separat ein Formular ausfüllen.
Teil 2 – 
Bitte geben Sie an in welcher Rolle oder Funktion die beherrschende Person agiert
 
Beherrschende Person einer juristischen Person
Anteilseigner
Geschäftsführer oder Vorstandsebene
Sonstige:
Beherrschende Person eines Trusts (Rechtsgebilde)
Trust – Treugeber
Trust – Treuhänder
Trust – Protector
Trust – Begünstigter
Trust – Sonstige:
Beherrschende Person eines sonstigen Rechtsgebildes (z.B. Stiftung)
Treugeber – entsprechend
Treuhänder – entsprechend
Protector – entsprechend
Begünstigter – entsprechend
Sonstige – entsprechend
Teil 3 – 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, um das Steuerdomizil der beherrschenden Person zu dokumentieren, die in Teil 1 identifiziert ist. 
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine natürliche Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuerpflichtiger bzw. Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine natürliche Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt, in denen sie auf grund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes oder eines ähnlichen Kriteriums steuerpflichtig ist. 
 
Die vorstehenden Informationen sind allgemein gehalten. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie Ihr Steuerdomizil bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung.
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus, um alle Ihre Steuerdomizile3 und Steueridentifikationsnummern (TINs3) zu bestätigen. 
 
Bitte führen Sie jedes Land separat und mit vollem Namen an. 
 
Wenn Sie keine TIN angeben, erklären Sie bitte den Grund dafür.
Das Steuerdomizilland teilt den Steuerpflichtigen keine TIN zu
Neue/r Gebietsansässige/r. Die TIN ist noch nicht zugeteilt (bitte beachten Sie, dass die TIN binnen neunzig 90 Tagen einzureichen ist, sonst ist UBS Europe SE berechtigt, die Bankbeziehung zu kündigen)
Keine TIN erforderlich Hinweis: Dieses Kästchen nur ankreuzen, sofern das obige Steuerdomizil in Deutschland (d. h. in dem Land, in dem auch die vorstehende Bankbeziehung geführt wird) liegt
Aus folgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN anzugeben
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die in anderen, im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Eigenerklärungsformular aufgenommen werden.
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Informationen, sollte die Wohnadresse in einem anderen Land als in dem vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Sollte meine Wohnadresse in einem anderen Land liegen als in dem vorstehend angeführten Steuerdomizil, so bestätige ich, dass diese Tatsache durch meinen Status als z. B. Diplomat, Studierender, Lehrender, Trainee, Praktikant oder Sonstiges (bitte angeben                                           ) bedingt ist. Ferner bestätige ich, dass sich UBS Europe SE auf zusätzliche Dokumente stützen kann, die ich vorlegen werde oder vorgelegt habe, um diesen Status zu belegen (z. B. die Kopie eines Diplomatenpasses oder eines entsprechenden Visums).
 
 
  
–
Zusätzliche Bestätigung, sollte das Wohnsitzland, das in einem von Ihnen vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis enthalten ist, nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen:
Sollte das Wohnsitzland in einem von mir vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen, bestätige ich, dass die Angaben in meinem Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht mehr aktuell sind und daher mein Wohnsitzland nicht mehr richtig wiedergeben oder dass die Angaben aus anderen, nicht oben ausgeführten Gründen (bitte angeben                                               ) nicht zutreffen.
 
Ich bestätige, dass ich nur in dem/den vorstehend angeführten Land/Ländern und in keinem anderen Land Steuerpflichtiger bin. 
–
Ich verpflichte mich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass ich nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) bin.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, bin ich damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie meine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die ich vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt habe, falls diese Länder eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, ist der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" (www.ubs.com/aei) zu entnehmen.
Hinweis: Sollten Sie nicht die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person sein und dieses Formular für die vorstehend genannte Bankbeziehung als zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ausfüllen, die Inhaber des Kontos ist, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person über den Inhalt dieses Formulars und die Pflicht von UBS Europe SE informiert wurde, Informationen gemäß den Erklärungen in diesem Formular mit den zuständigen Steuerbehörden auszutauschen, und dass sie dem Inhalt dieses Formulars zustimmt. Ferner verpflichten Sie sich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass die in Teil 1 identifizierte Person nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) sein sollte.
 
 
Automatischer Informationsaustausch (AEI Automatic Exchange of Information)
Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person1 eines Unternehmens
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG2, dass die UBS Europe SE bestimmte Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und den zuständigen Steuerbehörden meldet. Ist der Kontoinhaber ein Rechtsträger, der als "Passive NFE"/"Professionell verwaltete Anlagegesellschaft in einem nicht teilnehmenden Staat" klassifiziert ist, sind der UBS Europe SE zudem gewisse Informationen über die beherrschenden Personen dieser juristischen Person und deren Steuerdomizil einzuholen und den zuständigen Steuerbehörden zu melden.
 
Name des Rechtsträgers für die oben aufgeführte Bankbeziehungsnummer 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) zu dokumentieren.
 
Dieses Formular darf nicht zur Dokumentation eines Kontoinhabers dienen, der ein Rechtsträger ist. Als Rechtsträger füllen Sie bitte das Formular "Selbstauskunft für Unternehmen" aus.
 
Einzelkontoinhaber (natürliche Person) und Einzelunternehmer werden gebeten, dieses Formular nicht zu verwenden. Bitte füllen Sie stattdessen das Formular "Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils/natürliche Person" aus. 
 
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
Teil 1 – 
 
Jede beherrschende Person muss separat ein Formular ausfüllen.
Teil 2 – 
Bitte geben Sie an in welcher Rolle oder Funktion die beherrschende Person agiert
 
Beherrschende Person einer juristischen Person
Anteilseigner
Geschäftsführer oder Vorstandsebene
Sonstige:
Beherrschende Person eines Trusts (Rechtsgebilde)
Trust – Treugeber
Trust – Treuhänder
Trust – Protector
Trust – Begünstigter
Trust – Sonstige:
Beherrschende Person eines sonstigen Rechtsgebildes (z.B. Stiftung)
Treugeber – entsprechend
Treuhänder – entsprechend
Protector – entsprechend
Begünstigter – entsprechend
Sonstige – entsprechend
Teil 3 – 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, um das Steuerdomizil der beherrschenden Person zu dokumentieren, die in Teil 1 identifiziert ist. 
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine natürliche Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuerpflichtiger bzw. Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine natürliche Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt, in denen sie auf grund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes oder eines ähnlichen Kriteriums steuerpflichtig ist. 
 
Die vorstehenden Informationen sind allgemein gehalten. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie Ihr Steuerdomizil bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung.
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus, um alle Ihre Steuerdomizile3 und Steueridentifikationsnummern (TINs3) zu bestätigen. 
 
Bitte führen Sie jedes Land separat und mit vollem Namen an. 
 
Wenn Sie keine TIN angeben, erklären Sie bitte den Grund dafür.
Das Steuerdomizilland teilt den Steuerpflichtigen keine TIN zu
Neue/r Gebietsansässige/r. Die TIN ist noch nicht zugeteilt (bitte beachten Sie, dass die TIN binnen neunzig 90 Tagen einzureichen ist, sonst ist UBS Europe SE berechtigt, die Bankbeziehung zu kündigen)
Keine TIN erforderlich Hinweis: Dieses Kästchen nur ankreuzen, sofern das obige Steuerdomizil in Deutschland (d. h. in dem Land, in dem auch die vorstehende Bankbeziehung geführt wird) liegt
Aus folgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN anzugeben
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die in anderen, im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Eigenerklärungsformular aufgenommen werden.
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Informationen, sollte die Wohnadresse in einem anderen Land als in dem vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Sollte meine Wohnadresse in einem anderen Land liegen als in dem vorstehend angeführten Steuerdomizil, so bestätige ich, dass diese Tatsache durch meinen Status als z. B. Diplomat, Studierender, Lehrender, Trainee, Praktikant oder Sonstiges (bitte angeben                                           ) bedingt ist. Ferner bestätige ich, dass sich UBS Europe SE auf zusätzliche Dokumente stützen kann, die ich vorlegen werde oder vorgelegt habe, um diesen Status zu belegen (z. B. die Kopie eines Diplomatenpasses oder eines entsprechenden Visums).
 
 
  
–
Zusätzliche Bestätigung, sollte das Wohnsitzland, das in einem von Ihnen vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis enthalten ist, nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen:
Sollte das Wohnsitzland in einem von mir vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen, bestätige ich, dass die Angaben in meinem Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht mehr aktuell sind und daher mein Wohnsitzland nicht mehr richtig wiedergeben oder dass die Angaben aus anderen, nicht oben ausgeführten Gründen (bitte angeben                                               ) nicht zutreffen.
 
Ich bestätige, dass ich nur in dem/den vorstehend angeführten Land/Ländern und in keinem anderen Land Steuerpflichtiger bin. 
–
Ich verpflichte mich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass ich nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) bin.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, bin ich damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie meine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die ich vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt habe, falls diese Länder eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, ist der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" (www.ubs.com/aei) zu entnehmen.
Hinweis: Sollten Sie nicht die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person sein und dieses Formular für die vorstehend genannte Bankbeziehung als zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ausfüllen, die Inhaber des Kontos ist, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person über den Inhalt dieses Formulars und die Pflicht von UBS Europe SE informiert wurde, Informationen gemäß den Erklärungen in diesem Formular mit den zuständigen Steuerbehörden auszutauschen, und dass sie dem Inhalt dieses Formulars zustimmt. Ferner verpflichten Sie sich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass die in Teil 1 identifizierte Person nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) sein sollte.
 
 
Automatischer Informationsaustausch (AEI Automatic Exchange of Information)
Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person1 eines Unternehmens
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG2, dass die UBS Europe SE bestimmte Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und den zuständigen Steuerbehörden meldet. Ist der Kontoinhaber ein Rechtsträger, der als "Passive NFE"/"Professionell verwaltete Anlagegesellschaft in einem nicht teilnehmenden Staat" klassifiziert ist, sind der UBS Europe SE zudem gewisse Informationen über die beherrschenden Personen dieser juristischen Person und deren Steuerdomizil einzuholen und den zuständigen Steuerbehörden zu melden.
 
Name des Rechtsträgers für die oben aufgeführte Bankbeziehungsnummer 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) zu dokumentieren.
 
Dieses Formular darf nicht zur Dokumentation eines Kontoinhabers dienen, der ein Rechtsträger ist. Als Rechtsträger füllen Sie bitte das Formular "Selbstauskunft für Unternehmen" aus.
 
Einzelkontoinhaber (natürliche Person) und Einzelunternehmer werden gebeten, dieses Formular nicht zu verwenden. Bitte füllen Sie stattdessen das Formular "Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils/natürliche Person" aus. 
 
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
Teil 1 – 
 
Jede beherrschende Person muss separat ein Formular ausfüllen.
Teil 2 – 
Bitte geben Sie an in welcher Rolle oder Funktion die beherrschende Person agiert
 
Beherrschende Person einer juristischen Person
Anteilseigner
Geschäftsführer oder Vorstandsebene
Sonstige:
Beherrschende Person eines Trusts (Rechtsgebilde)
Trust – Treugeber
Trust – Treuhänder
Trust – Protector
Trust – Begünstigter
Trust – Sonstige:
Beherrschende Person eines sonstigen Rechtsgebildes (z.B. Stiftung)
Treugeber – entsprechend
Treuhänder – entsprechend
Protector – entsprechend
Begünstigter – entsprechend
Sonstige – entsprechend
Teil 3 – 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, um das Steuerdomizil der beherrschenden Person zu dokumentieren, die in Teil 1 identifiziert ist. 
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine natürliche Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuerpflichtiger bzw. Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine natürliche Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt, in denen sie auf grund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes oder eines ähnlichen Kriteriums steuerpflichtig ist. 
 
Die vorstehenden Informationen sind allgemein gehalten. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie Ihr Steuerdomizil bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung.
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus, um alle Ihre Steuerdomizile3 und Steueridentifikationsnummern (TINs3) zu bestätigen. 
 
Bitte führen Sie jedes Land separat und mit vollem Namen an. 
 
Wenn Sie keine TIN angeben, erklären Sie bitte den Grund dafür.
Das Steuerdomizilland teilt den Steuerpflichtigen keine TIN zu
Neue/r Gebietsansässige/r. Die TIN ist noch nicht zugeteilt (bitte beachten Sie, dass die TIN binnen neunzig 90 Tagen einzureichen ist, sonst ist UBS Europe SE berechtigt, die Bankbeziehung zu kündigen)
Keine TIN erforderlich Hinweis: Dieses Kästchen nur ankreuzen, sofern das obige Steuerdomizil in Deutschland (d. h. in dem Land, in dem auch die vorstehende Bankbeziehung geführt wird) liegt
Aus folgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN anzugeben
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die in anderen, im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Eigenerklärungsformular aufgenommen werden.
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Informationen, sollte die Wohnadresse in einem anderen Land als in dem vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Sollte meine Wohnadresse in einem anderen Land liegen als in dem vorstehend angeführten Steuerdomizil, so bestätige ich, dass diese Tatsache durch meinen Status als z. B. Diplomat, Studierender, Lehrender, Trainee, Praktikant oder Sonstiges (bitte angeben                                           ) bedingt ist. Ferner bestätige ich, dass sich UBS Europe SE auf zusätzliche Dokumente stützen kann, die ich vorlegen werde oder vorgelegt habe, um diesen Status zu belegen (z. B. die Kopie eines Diplomatenpasses oder eines entsprechenden Visums).
 
 
  
–
Zusätzliche Bestätigung, sollte das Wohnsitzland, das in einem von Ihnen vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis enthalten ist, nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen:
Sollte das Wohnsitzland in einem von mir vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen, bestätige ich, dass die Angaben in meinem Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht mehr aktuell sind und daher mein Wohnsitzland nicht mehr richtig wiedergeben oder dass die Angaben aus anderen, nicht oben ausgeführten Gründen (bitte angeben                                               ) nicht zutreffen.
 
Ich bestätige, dass ich nur in dem/den vorstehend angeführten Land/Ländern und in keinem anderen Land Steuerpflichtiger bin. 
–
Ich verpflichte mich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass ich nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) bin.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, bin ich damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie meine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die ich vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt habe, falls diese Länder eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, ist der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" (www.ubs.com/aei) zu entnehmen.
Hinweis: Sollten Sie nicht die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person sein und dieses Formular für die vorstehend genannte Bankbeziehung als zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ausfüllen, die Inhaber des Kontos ist, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person über den Inhalt dieses Formulars und die Pflicht von UBS Europe SE informiert wurde, Informationen gemäß den Erklärungen in diesem Formular mit den zuständigen Steuerbehörden auszutauschen, und dass sie dem Inhalt dieses Formulars zustimmt. Ferner verpflichten Sie sich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass die in Teil 1 identifizierte Person nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) sein sollte.
 
 
Automatischer Informationsaustausch (AEI Automatic Exchange of Information)
Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person1 eines Unternehmens
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG2, dass die UBS Europe SE bestimmte Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und den zuständigen Steuerbehörden meldet. Ist der Kontoinhaber ein Rechtsträger, der als "Passive NFE"/"Professionell verwaltete Anlagegesellschaft in einem nicht teilnehmenden Staat" klassifiziert ist, sind der UBS Europe SE zudem gewisse Informationen über die beherrschenden Personen dieser juristischen Person und deren Steuerdomizil einzuholen und den zuständigen Steuerbehörden zu melden.
 
Name des Rechtsträgers für die oben aufgeführte Bankbeziehungsnummer 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) zu dokumentieren.
 
Dieses Formular darf nicht zur Dokumentation eines Kontoinhabers dienen, der ein Rechtsträger ist. Als Rechtsträger füllen Sie bitte das Formular "Selbstauskunft für Unternehmen" aus.
 
Einzelkontoinhaber (natürliche Person) und Einzelunternehmer werden gebeten, dieses Formular nicht zu verwenden. Bitte füllen Sie stattdessen das Formular "Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils/natürliche Person" aus. 
 
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
Teil 1 – 
 
Jede beherrschende Person muss separat ein Formular ausfüllen.
Teil 2 – 
Bitte geben Sie an in welcher Rolle oder Funktion die beherrschende Person agiert
 
Beherrschende Person einer juristischen Person
Anteilseigner
Geschäftsführer oder Vorstandsebene
Sonstige:
Beherrschende Person eines Trusts (Rechtsgebilde)
Trust – Treugeber
Trust – Treuhänder
Trust – Protector
Trust – Begünstigter
Trust – Sonstige:
Beherrschende Person eines sonstigen Rechtsgebildes (z.B. Stiftung)
Treugeber – entsprechend
Treuhänder – entsprechend
Protector – entsprechend
Begünstigter – entsprechend
Sonstige – entsprechend
Teil 3 – 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, um das Steuerdomizil der beherrschenden Person zu dokumentieren, die in Teil 1 identifiziert ist. 
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine natürliche Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuerpflichtiger bzw. Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine natürliche Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt, in denen sie auf grund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes oder eines ähnlichen Kriteriums steuerpflichtig ist. 
 
Die vorstehenden Informationen sind allgemein gehalten. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie Ihr Steuerdomizil bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung.
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus, um alle Ihre Steuerdomizile3 und Steueridentifikationsnummern (TINs3) zu bestätigen. 
 
Bitte führen Sie jedes Land separat und mit vollem Namen an. 
 
Wenn Sie keine TIN angeben, erklären Sie bitte den Grund dafür.
Das Steuerdomizilland teilt den Steuerpflichtigen keine TIN zu
Neue/r Gebietsansässige/r. Die TIN ist noch nicht zugeteilt (bitte beachten Sie, dass die TIN binnen neunzig 90 Tagen einzureichen ist, sonst ist UBS Europe SE berechtigt, die Bankbeziehung zu kündigen)
Keine TIN erforderlich Hinweis: Dieses Kästchen nur ankreuzen, sofern das obige Steuerdomizil in Deutschland (d. h. in dem Land, in dem auch die vorstehende Bankbeziehung geführt wird) liegt
Aus folgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN anzugeben
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die in anderen, im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Eigenerklärungsformular aufgenommen werden.
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Informationen, sollte die Wohnadresse in einem anderen Land als in dem vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Sollte meine Wohnadresse in einem anderen Land liegen als in dem vorstehend angeführten Steuerdomizil, so bestätige ich, dass diese Tatsache durch meinen Status als z. B. Diplomat, Studierender, Lehrender, Trainee, Praktikant oder Sonstiges (bitte angeben                                           ) bedingt ist. Ferner bestätige ich, dass sich UBS Europe SE auf zusätzliche Dokumente stützen kann, die ich vorlegen werde oder vorgelegt habe, um diesen Status zu belegen (z. B. die Kopie eines Diplomatenpasses oder eines entsprechenden Visums).
 
 
  
–
Zusätzliche Bestätigung, sollte das Wohnsitzland, das in einem von Ihnen vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis enthalten ist, nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen:
Sollte das Wohnsitzland in einem von mir vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen, bestätige ich, dass die Angaben in meinem Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht mehr aktuell sind und daher mein Wohnsitzland nicht mehr richtig wiedergeben oder dass die Angaben aus anderen, nicht oben ausgeführten Gründen (bitte angeben                                               ) nicht zutreffen.
 
Ich bestätige, dass ich nur in dem/den vorstehend angeführten Land/Ländern und in keinem anderen Land Steuerpflichtiger bin. 
–
Ich verpflichte mich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass ich nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) bin.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, bin ich damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie meine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die ich vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt habe, falls diese Länder eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, ist der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" (www.ubs.com/aei) zu entnehmen.
Hinweis: Sollten Sie nicht die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person sein und dieses Formular für die vorstehend genannte Bankbeziehung als zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ausfüllen, die Inhaber des Kontos ist, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person über den Inhalt dieses Formulars und die Pflicht von UBS Europe SE informiert wurde, Informationen gemäß den Erklärungen in diesem Formular mit den zuständigen Steuerbehörden auszutauschen, und dass sie dem Inhalt dieses Formulars zustimmt. Ferner verpflichten Sie sich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass die in Teil 1 identifizierte Person nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) sein sollte.
 
 
Automatischer Informationsaustausch (AEI Automatic Exchange of Information)
Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils der beherrschenden Person1 eines Unternehmens
Aufgrund des gemeinsamen Meldestandards der OECD erfordert das FKAustG2, dass die UBS Europe SE bestimmte Informationen über das Steuerdomizil eines Kontoinhabers einholt und den zuständigen Steuerbehörden meldet. Ist der Kontoinhaber ein Rechtsträger, der als "Passive NFE"/"Professionell verwaltete Anlagegesellschaft in einem nicht teilnehmenden Staat" klassifiziert ist, sind der UBS Europe SE zudem gewisse Informationen über die beherrschenden Personen dieser juristischen Person und deren Steuerdomizil einzuholen und den zuständigen Steuerbehörden zu melden.
 
Name des Rechtsträgers für die oben aufgeführte Bankbeziehungsnummer 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) zu dokumentieren.
 
Dieses Formular darf nicht zur Dokumentation eines Kontoinhabers dienen, der ein Rechtsträger ist. Als Rechtsträger füllen Sie bitte das Formular "Selbstauskunft für Unternehmen" aus.
 
Einzelkontoinhaber (natürliche Person) und Einzelunternehmer werden gebeten, dieses Formular nicht zu verwenden. Bitte füllen Sie stattdessen das Formular "Selbstauskunft zur Bestätigung des Steuerdomizils/natürliche Person" aus. 
 
UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie dieses Formular ausfüllen oder wie Sie Ihr(e) Steuerdomizil(e) bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen können Sie dem OECD-Portal für den automatischen Informationsaustausch sowie der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" von UBS (www.ubs.com/aei) entnehmen.
Teil 1 – 
 
Jede beherrschende Person muss separat ein Formular ausfüllen.
Teil 2 – 
Bitte geben Sie an in welcher Rolle oder Funktion die beherrschende Person agiert
 
Beherrschende Person einer juristischen Person
Anteilseigner
Geschäftsführer oder Vorstandsebene
Sonstige:
Beherrschende Person eines Trusts (Rechtsgebilde)
Trust – Treugeber
Trust – Treuhänder
Trust – Protector
Trust – Begünstigter
Trust – Sonstige:
Beherrschende Person eines sonstigen Rechtsgebildes (z.B. Stiftung)
Treugeber – entsprechend
Treuhänder – entsprechend
Protector – entsprechend
Begünstigter – entsprechend
Sonstige – entsprechend
Teil 3 – 
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, um das Steuerdomizil der beherrschenden Person zu dokumentieren, die in Teil 1 identifiziert ist. 
Die Bestimmung des Steuerdomizils einer Person hängt von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Die Steuergesetze eines Landes definieren die Bedingungen, die eine natürliche Person erfüllen muss, um in diesem Land als Steuerpflichtiger bzw. Steuersubjekt zu gelten, womit sie unbeschränkt steuerpflichtig ist. Generell ist eine natürliche Person in jenen Ländern ein Steuersubjekt, in denen sie auf grund ihres Domizils, ihres Wohnsitzes oder eines ähnlichen Kriteriums steuerpflichtig ist. 
 
Die vorstehenden Informationen sind allgemein gehalten. Sollten Sie nicht sicher sein, wie Sie Ihr Steuerdomizil bestimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. UBS Europe SE erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung.
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus, um alle Ihre Steuerdomizile3 und Steueridentifikationsnummern (TINs3) zu bestätigen. 
 
Bitte führen Sie jedes Land separat und mit vollem Namen an. 
 
Wenn Sie keine TIN angeben, erklären Sie bitte den Grund dafür.
Das Steuerdomizilland teilt den Steuerpflichtigen keine TIN zu
Neue/r Gebietsansässige/r. Die TIN ist noch nicht zugeteilt (bitte beachten Sie, dass die TIN binnen neunzig 90 Tagen einzureichen ist, sonst ist UBS Europe SE berechtigt, die Bankbeziehung zu kündigen)
Keine TIN erforderlich Hinweis: Dieses Kästchen nur ankreuzen, sofern das obige Steuerdomizil in Deutschland (d. h. in dem Land, in dem auch die vorstehende Bankbeziehung geführt wird) liegt
Aus folgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN anzugeben
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass relevante Informationen, die in anderen, im Rahmen der KYC/AML-Verfahren vorgelegten Dokumenten enthalten sind, in dieses Eigenerklärungsformular aufgenommen werden.
Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind.
 
Zusätzliche Informationen, sollte die Wohnadresse in einem anderen Land als in dem vorstehend angeführte(n) Steuerdomizil(e) liegen:
Sollte meine Wohnadresse in einem anderen Land liegen als in dem vorstehend angeführten Steuerdomizil, so bestätige ich, dass diese Tatsache durch meinen Status als z. B. Diplomat, Studierender, Lehrender, Trainee, Praktikant oder Sonstiges (bitte angeben                                           ) bedingt ist. Ferner bestätige ich, dass sich UBS Europe SE auf zusätzliche Dokumente stützen kann, die ich vorlegen werde oder vorgelegt habe, um diesen Status zu belegen (z. B. die Kopie eines Diplomatenpasses oder eines entsprechenden Visums).
 
 
  
–
Zusätzliche Bestätigung, sollte das Wohnsitzland, das in einem von Ihnen vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis enthalten ist, nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen:
Sollte das Wohnsitzland in einem von mir vorgelegten Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht dem/den oben angeführten Steuerdomizil(en) entsprechen, bestätige ich, dass die Angaben in meinem Reisepass oder sonstigen Personalausweis nicht mehr aktuell sind und daher mein Wohnsitzland nicht mehr richtig wiedergeben oder dass die Angaben aus anderen, nicht oben ausgeführten Gründen (bitte angeben                                               ) nicht zutreffen.
 
Ich bestätige, dass ich nur in dem/den vorstehend angeführten Land/Ländern und in keinem anderen Land Steuerpflichtiger bin. 
–
Ich verpflichte mich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass ich nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) bin.
Sofern ein vorstehend angeführtes Steuerdomizil nicht in Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) liegt, bin ich damit einverstanden, dass die UBS Europe SE im Rahmen ihrer Pflichten als meldendes Finanzinstitut den Steuerbehörden von Deutschland (Land, in dem die Bankbeziehung geführt wird) die Informationen in diesem Formular sowie meine Kontoinformationen (einschließlich Kontostand oder Wert und gutgeschriebener Gesamtbetrag der gezahlten Dividenden, Zinsen, sonstigen Erträge und Bruttoerlöse) meldet. Danach werden diese Steuerbehörden diese Informationen mit den Steuerbehörden des Landes/der Länder austauschen, das/die ich vorstehend als Steuerdomizil(e) genannt habe, falls diese Länder eine Vereinbarung über den Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben. Die Liste der Länder, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, ist der Webseite "FATCA und AEI-Einhaltung von Steuervorschriften" (www.ubs.com/aei) zu entnehmen.
Hinweis: Sollten Sie nicht die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person sein und dieses Formular für die vorstehend genannte Bankbeziehung als zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ausfüllen, die Inhaber des Kontos ist, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass die in Teil 1 identifizierte beherrschende Person über den Inhalt dieses Formulars und die Pflicht von UBS Europe SE informiert wurde, Informationen gemäß den Erklärungen in diesem Formular mit den zuständigen Steuerbehörden auszutauschen, und dass sie dem Inhalt dieses Formulars zustimmt. Ferner verpflichten Sie sich, UBS Europe SE innerhalb von 30 Tagen über jegliche Änderung der Informationen in diesem Formular und allen damit verbundenen Dokumenten zu informieren, auch für den Fall, dass die in Teil 1 identifizierte Person nicht länger die beherrschende Person des Unternehmens (ein Kontoinhaber der vorstehend genannten Bankbeziehung) sein sollte.
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Know Your Client – Informationen über Kunden von Finanzdienstleistern
Form configurator
Anweisung 
Der nachfolgende Fragebogen ist von UBS Europe SE entwickelt worden, um den selbst auferlegten Sorgfaltspflichten sowie den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten in Deutschland nachzukommen. Wir bitten um Verständnis, dass eine Konto-/ Depoteröffnung nur mit der Einreichung des vollständig ausgefüllten Fragebogens möglich ist. 
 
UBS AG ist Mitglied der Wolfsberg Gruppe, einer Gruppe internationaler Großbanken, die sich dazu verpflichtet hat, bestimmte Sorgfaltspflichten bei der Geldwäschebekämpfung einzuhalten. Dazu gehört, Informationen von den Kunden einzuholen, die eine detaillierte Dokumentation der Vermögensquelle (Beschreibung des Umstandes/der Tätigkeit, der/die zur Bildung des Vermögens geführt hat) ermöglicht. 
 
Wir bitten Sie, nicht nur Kreuze in die Kästchen zu setzen, sondern auch die freien Textfelder zu den Kästchen auszufüllen, um Rückfragen zu vermeiden. Vielen Dank!
 
 
Kunde 
A. Basisinformation über den Kunden 
Unternehmen
Beziehung
Beschreibung der bisherigen Beziehungen des Finanzdienstleisters zum neuen Kunden der Bank 
(Wie wurde die Geschäftsbeziehung hergestellt? Dauer der Beziehung?)
Ist der Vertragspartner / Kunde mit dem wirtschaftlich Berechtigten identisch?
Ja
Nein
Falls NEIN benötigen wir von dem o.g. Vertragspartner lediglich die unter B.2. aufgeführten Angaben und für den wirtschaftlich Berechtigten einen eigenen KYC-Bogen mit allen Informationen!
B. Hintergrundinformationen über den Kunden/wirtschaftlich Berechtigten
Persönliches Umfeld
1.
Familienstand
Öffentliche Funktion/Umfeld (z.B. Politik, Religion, Militär, Adel)
2.
Ja  welche
Nein
Berufliche Situation (z.B. Ausbildung, Beruf, Funktion, Art der Tätigkeit, Branche, frühere Tätigkeit)
3.
Selbständig, Name der Firma / Funktion
Angestellt, Name des Arbeitgebers / Funktion
Privatier, Rentner, Pensionär, Frühere Tätigkeit mit Namen der Firma / des Arbeitgebers
Sonstige (z.B. Student, Minderjährige)
Wie hoch ist/war das aktuelle/letzte durchschnittliche jährliche Einkommen in EUR?¹
keins
Bis 100.000 EUR
Von 100.000 - 250.000 EUR
Von 250.000 - 500.000 EUR
über 500.000 EUR
C. Herkunft der Vermögenswerte 
Wie hoch ist das Gesamtvermögen?
(Aus den nachfolgenden Angaben sollte dieser Wert plausibel hervorgehen und vermeidet weitere Rückfragen seitens der Bank):
Wie hoch ist das geplante anfängliche Vermögen, welches auf UBS übertragen werden soll?
 
Bitte erläutern Sie nachfolgend, wie sich das Gesamtvermögen zusammensetzt und entstanden ist/erwirtschaftet wurde 
(Das zusätzliche Einreichen von Nachweisen, sofern vorhanden, ist hilfreich für die Beurteilung im Know Your Client Prozess):
Berufliche Tätigkeiten
von
bis
Unternehmen
Funktion
von
bis
Unternehmen
Funktion
Erbschaft¹
Name(n) des/der Erblasser(s)
Wie hat/haben der/die Erblasser  das Vermögen erwirtschaftet
Berufliche Tätigkeit
von
bis
Unternehmen
Funktion
aus Immobililien
Was wurde vererbt?
Zeitpunkt
Jahr
Sonstige Herkunft (Ersparnisse aus Rente, Scheidung, Erbschaft, Schenkung, Abfindung, Lottogewinn, etc.)
Schenkung¹
Name(n) des/der Schenker(s)
Wie hat/haben der/die Schenker  das Vermögen erwirtschaftet
Berufliche Tätigkeit
von
bis
Unternehmen
Funktion
aus Immobililien
Was wurde verschenkt?
Zeitpunkt
Jahr
Sonstige Herkunft (Ersparnisse aus Rente, Scheidung, Erbschaft, Schenkung, Abfindung, Lottogewinn, etc.)
Immobilien  (Verkauf/Einkünfte)
Art und Standort der Immobilie
Wie wurden die Mittel für den Erwerb  der Immobilie erwirtschaftet
Bei Verkauf (Zeitpunkt)
Jahr
Sonstige Herkunft
Veräußerung von Vermögenswerten
Scheidung
Abfindung
Bei Abfindung, Name des Arbeitgebers, von dem diese stammt
Versicherungsauszahlung
Lottogewinn
Kapitalmarktgewinne
von
bis
Sonstiges (Bitte erläutern)
Zeitpunkt
Jahr
Bei Versicherungsauszahlung, Art der Versicherung
Stammen die Vermögenswerte, die bei UBS Europe SE erwartet werden, von einer Bank aus dem Ausland oder Inland?
Ausland
Inland
Bei Ausland: Land angeben und Bank von der das Geld eingeht
Stammen die Vermögenswerte, die bei UBS Europe SE erwartet werden, aus nachträglich bei einem Finanzamt deklarierten Geldern?
Ja
Nein, es handelt sich um versteuerte Gelder)
Falls ja, bitte aufgrund der Dokumentationserfordernisse im Rahmen der Geldwäscheprävention einen Nachweis für die Selbstanzeige erbringen, z.B. die Vorgangsnummer nennen, eine Kopie des Finanzamt-Bestätigungsschreibens beilegen
Angabe des Finanzamts
Vorgangsnummer
Sonstige wichtige Informationen über den Kunden
Unterschrift(en)
 
 
 
 
Know Your Client – Informationen über Kunden von Finanzdienstleistern
Anweisung 
Der nachfolgende Fragebogen ist von UBS Europe SE entwickelt worden, um den selbst auferlegten Sorgfaltspflichten sowie den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten in Deutschland nachzukommen. Wir bitten um Verständnis, dass eine Konto-/ Depoteröffnung nur mit der Einreichung des vollständig ausgefüllten Fragebogens möglich ist. 
 
UBS AG ist Mitglied der Wolfsberg Gruppe, einer Gruppe internationaler Großbanken, die sich dazu verpflichtet hat, bestimmte Sorgfaltspflichten bei der Geldwäschebekämpfung einzuhalten. Dazu gehört, Informationen von den Kunden einzuholen, die eine detaillierte Dokumentation der Vermögensquelle (Beschreibung des Umstandes/der Tätigkeit, der/die zur Bildung des Vermögens geführt hat) ermöglicht. 
 
Wir bitten Sie, nicht nur Kreuze in die Kästchen zu setzen, sondern auch die freien Textfelder zu den Kästchen auszufüllen, um Rückfragen zu vermeiden. Vielen Dank!
 
 
Kunde 
A. Basisinformation über den Kunden 
Unternehmen
Beziehung
Beschreibung der bisherigen Beziehungen des Finanzdienstleisters zum neuen Kunden der Bank 
(Wie wurde die Geschäftsbeziehung hergestellt? Dauer der Beziehung?)
Ist der Vertragspartner / Kunde mit dem wirtschaftlich Berechtigten identisch?
Ja
Nein
Falls NEIN benötigen wir von dem o.g. Vertragspartner lediglich die unter B.2. aufgeführten Angaben und für den wirtschaftlich Berechtigten einen eigenen KYC-Bogen mit allen Informationen!
B. Hintergrundinformationen über den Kunden/wirtschaftlich Berechtigten
Persönliches Umfeld
1.
Familienstand
Öffentliche Funktion/Umfeld (z.B. Politik, Religion, Militär, Adel)
2.
Ja  welche
Nein
Berufliche Situation (z.B. Ausbildung, Beruf, Funktion, Art der Tätigkeit, Branche, frühere Tätigkeit)
3.
Selbständig, Name der Firma / Funktion
Angestellt, Name des Arbeitgebers / Funktion
Privatier, Rentner, Pensionär, Frühere Tätigkeit mit Namen der Firma / des Arbeitgebers
Sonstige (z.B. Student, Minderjährige)
Wie hoch ist/war das aktuelle/letzte durchschnittliche jährliche Einkommen in EUR?¹
keins
Bis 100.000 EUR
Von 100.000 - 250.000 EUR
Von 250.000 - 500.000 EUR
über 500.000 EUR
C. Herkunft der Vermögenswerte 
Wie hoch ist das Gesamtvermögen?
(Aus den nachfolgenden Angaben sollte dieser Wert plausibel hervorgehen und vermeidet weitere Rückfragen seitens der Bank):
Wie hoch ist das geplante anfängliche Vermögen, welches auf UBS übertragen werden soll?
Bitte erläutern Sie nachfolgend, wie sich das Gesamtvermögen zusammensetzt und entstanden ist/erwirtschaftet wurde 
(Das zusätzliche Einreichen von Nachweisen, sofern vorhanden, ist hilfreich für die Beurteilung im Know Your Client Prozess):
Berufliche Tätigkeiten
von
bis
Unternehmen
Funktion
von
bis
Unternehmen
Funktion
Erbschaft¹
Name(n) des/der Erblasser(s)
Wie hat/haben der/die Erblasser  das Vermögen erwirtschaftet
Berufliche Tätigkeit
von
bis
Unternehmen
Funktion
aus Immobililien
Was wurde vererbt?
Zeitpunkt
Jahr
Sonstige Herkunft (Ersparnisse aus Rente, Scheidung, Erbschaft, Schenkung, Abfindung, Lottogewinn, etc.)
Schenkung¹
Name(n) des/der Schenker(s)
Wie hat/haben der/die Schenker  das Vermögen erwirtschaftet
Berufliche Tätigkeit
von
bis
Unternehmen
Funktion
aus Immobililien
Was wurde verschenkt?
Zeitpunkt
Jahr
Sonstige Herkunft (Ersparnisse aus Rente, Scheidung, Erbschaft, Schenkung, Abfindung, Lottogewinn, etc.)
Immobilien  (Verkauf/Einkünfte)
Art und Standort der Immobilie
Wie wurden die Mittel für den Erwerb  der Immobilie erwirtschaftet
Bei Verkauf (Zeitpunkt)
Jahr
Sonstige Herkunft
Veräußerung von Vermögenswerten
Scheidung
Abfindung
Bei Abfindung, Name des Arbeitgebers, von dem diese stammt
Versicherungsauszahlung
Lottogewinn
Kapitalmarktgewinne
von
bis
Sonstiges (Bitte erläutern)
Zeitpunkt
Jahr
Bei Versicherungsauszahlung, Art der Versicherung
Stammen die Vermögenswerte, die bei UBS Europe SE erwartet werden, von einer Bank aus dem Ausland oder Inland?
Ausland
Inland
Bei Ausland: Land angeben und Bank von der das Geld eingeht
Stammen die Vermögenswerte, die bei UBS Europe SE erwartet werden, aus nachträglich bei einem Finanzamt deklarierten Geldern?
Ja
Nein, es handelt sich um versteuerte Gelder)
Falls ja, bitte aufgrund der Dokumentationserfordernisse im Rahmen der Geldwäscheprävention einen Nachweis für die Selbstanzeige erbringen, z.B. die Vorgangsnummer nennen, eine Kopie des Finanzamt-Bestätigungsschreibens beilegen
Angabe des Finanzamts
Vorgangsnummer
Sonstige wichtige Informationen über den Kunden
Unterschrift(en)
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Kundenlegitimation
Form configurator
Legitimation für
Legitimation wegen
 Sehr geehrte Damen und Herren,
 
anbei übersenden wir Ihnen die zur Kundenlegitimation  erforderlichen Unterlagen für nachstehende(n) .
 
  Wir haben sie/ihn anhand ihres/seines Personalausweises identifiziert, das Geburtsdatum und die Anschrift erfragt und festgehalten. Der Ausweis, die Nummer und die ausstellende Behörden sind aus der beigefügten Kopie des Ausweises ersichtlich. Die Identifizierungen haben wir persönlich vorgenommen. Wir haben die/den Kunden(in) ordnungsgemäß nach der wirtschaftlichen Berechtigung befragt und die/der Kunde(in) hat gemäß den Angaben im Kontoeröffnungsformular diese Fragen beantwortet. Die Unterschrift auf den beigefügten Bankdokumenten sind echt. Die beiliegende Kopie des Ausweises stimmt mit dem Original überein.  
  Wir haben sie/ihn anhand ihres/seines Personalausweise(s) identifiziert, das Geburtsdatum und die Anschrift(en) erfragt und festgehalten. Der Ausweis, die Nummer und die ausstellende Behörde sind aus der beigefügten Kopie des Ausweises ersichtlich. Die Identifizierung haben wir persönlich vorgenommen. Wir haben die Kundin/den Kunden ordnungsgemäß nach der wirtschaftlichen Berechtigung befragt und die Kundin/der Kunde hat gemäß den Angaben im Kontoeröffnungsformular diese Fragen beantwortet. Die Unterschrift auf den beigefügten Bankdokumenten sind echt. Die beiliegende Kopie des Ausweises stimmt mit dem Original überein. 
  Wir haben sie/ihn/sie anhand ihres/seines/ihrer Personalausweise(s) identifiziert, das Geburtsdatum/die Geburtsdaten und die Anschrift(en) erfragt und festgehalten. Der/Die Ausweis(e), die Nummer(n) und die ausstellende(n) Behörde(n) sind aus der/den beigefügten Kopie(n) des/der Ausweise(s) ersichtlich. Die Identifizierung(en) haben wir persönlich vorgenommen. Wir haben die Kundin/den Kunden/die Kunden ordnungsgemäß nach der wirtschaftlichen Berechtigung befragt und die Kundin/der Kunde/die Kunden hat/haben gemäß den Angaben im Kontoeröffnungsformular diese Fragen beantwortet. Die Unterschrift(en) auf den beigefügten Bankdokumenten sind echt. Die beiliegende(n) Kopie(n) des/der Ausweise(s) stimmt/stimmen mit dem/den Original(en) überein. 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig sind.  
Anlagen
 
 
Kundenlegitimation
   Sehr geehrte Damen und Herren,
  anbei übersenden wir Ihnen die zur Kundenlegitimation und Konto- und Depotvollmacht erforderlichen Unterlagen für nachstehende(n) Kundin/Kunde.  
Bevollmächtigte(r)
Ausweis: Ausweis-Nr.
 
Wir haben sie/ihn anhand ihres/seines Personalausweise(s) identifiziert, das Geburtsdatum und die Anschrift(en) erfragt und festgehalten. Der Ausweis, die Nummer und die ausstellende Behörde sind aus der beigefügten Kopie des Ausweises ersichtlich. Die Identifizierung haben wir persönlich vorgenommen. Wir haben die Kundin/den Kunden ordnungsgemäß nach der wirtschaftlichen Berechtigung befragt und die Kundin/der Kunde hat gemäß den Angaben im Kontoeröffnungsformular diese Fragen beantwortet. Die Unterschrift auf den beigefügten Bankdokumenten sind echt. Die beiliegende Kopie des Ausweises stimmt mit dem Original überein.
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig sind.  
Anlagen
Konto- und Depotvollmacht
Ausweiskopie
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Bei Vertragsabschluss zu hinterlegende FIM-Meldedaten
Formular-ID: 66499 / Bestandteil der Rahmenvereinbarung zur Eröffnung einer Bankbeziehung vom 
Form configurator
Land für Ländercode auswählen
FIM
Name
Zeichnungsberechtigte Person
I. Anlageentscheidung
Anlageentscheider, Angabe des Ländercodes der Zweigniederlassung, die die Aufsichtsverantwortung für die für die Anlageentscheidung verantwortliche Person hat, sowie Beratungs-/Vermögensverwaltungsdienstleistung pro Kunde. (Sollte ein Kunde/Portfolio nur ein Beratungsmandat sein, dann benötigen wir keine weiteren Angaben von Ihnen, außer der Markierung des jeweiligen Portfolios als "B". Sofern ein Kunde sowohl ein Beratungs- sowie ein Vermögensverwaltungsportfolio besitzt, geben Sie bitte beides an.)
 
Anlageentscheidung innerhalb der Firma aus Ihrer Angabe in II. Identifikationsnummer für natürliche Personen
Portfolio des Kunden
Beratungskunde (B) / Verwaltungskunde (V)
0319-00
.
B
V
Ländercode der Zweigniederlassung, die die Aufsichtsverantwortung für die für die Anlageentscheidung verantwortliche Person hat
Ländercode der Zweigniederlassung
II. Identifikationsnummer für natürliche Personen (National Client Identifier ("NCI")) – FIM Mitarbeiter
Bitte nennen Sie uns alle Staatsbürgerschaften des Mitarbeiters und die entsprechende Identifikationsnummer (NCI) gemäß beigefügter Tabelle und achten Sie darauf, dass die Angaben dem Ausweisdokument entsprechen.
Staatsangehörigkeit
NCI
Anhang
MiFID-II: Identifikationsnummer1 für natürliche Personen
Übersicht der Staatsbürgerschaften und zugehörige Idenfikationsnummern
Staatsbürgerschaft
Identifikationsnummer (NCI)
1 Die Einholung der Identifikationsnummer (NCI) ist erforderlich, weil diese seit dem 3.1.2018 mit Inkrafttreten der MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) für das erweiterte Transaktionsreporting an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) benötigt wird. Ohne diese Information dürfen wir seit dem 3.1.2018 keine Transaktionen in Finanzinstrumente ausführen. Der erweiterte Transaktionsbericht dient durch eine erhöhte Markttransparenz der Erhöhung des Anlegerschutzes.
Ländercode
Name
Code
Name
Code
Name
Code
Name
Code
Name
Code
Name
Code
0319
 00
0319-00
.
UBS Europe SE
0319
 00
Personen, die einzelvertretungsberechtigt sein sollen, sind mit E , solche mit gemeinschaftlicher Vertretungsberechtigung sind mit G zu kennzeichnen
1
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Vertretungsberechtigung und  Unterschriftsproben bei BGB-Gesellschaften
Anlage zur Eröffnung von Konten/Depots vom
I.  
Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben
Die nachstehend genannten Personen sind berechtigt, uns gegenüber der Bank wie folgt zu vertreten:
Nachtrag zur Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben
Die nachstehend genannten Personen sind zusätzlich zu den bereits bekanntgegebenen Vertretungsberechtigten berechtigt, uns gegenüber der Bank wie folgt zu vertreten:
  Nachname, Vorname(n)
Vertretungsberechtigung gegenüber der Bank1
 Der/Die Vertretungsberechtigte zeichnet
Der Kontoinhaber hat das Erlöschen oder die Änderung einer der Bank bekanntgegebenen Vertretungsberechtigung unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung für einen der Gesellschafter in einem öffentlichen Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird.
II. Kommunikationsdaten zur Verifizierung von erteilten Aufträgen
Es ist der Bank ein großes Anliegen, in jeder Situation ein Maximum an Dienstleistungsqualität und Sicherheit zu bieten. Die Bank prüft deshalb stichprobenartig in Form von Rückrufen durch Mitarbeiter bestimmte Kundenaufträge. Dies bedeutet für uns, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Bank uns/einen Bevollmächtigten kontaktieren kann, um einen durch uns/einen etwaigen Bevollmächtigten erteilten Auftrag zu verifizieren.   Die anrufende Person wird den Namen der Bank nicht erwähnen, mit niemandem außer uns persönlich (oder einem Bevollmächtigten) sprechen und keine Nachrichten hinterlassen. Wir werden auch etwaige Bevollmächtigte hierüber in Kenntnis setzen.
. 
Telefon beruflich
Telefon privat
Mobiltelefon beruflich
Mobiltelefon privat
Weitere Kommunikationsdaten
E-Mail beruflich
E-Mail privat
Telefax beruflich
Telefax privat
III. Steueridentifikationsmerkmale
Merkmal nach § 139a Abgabenordnung, also die Identifikationsnummer bei natürlichen Personen, Wirtschafts-Identifikationsnummer bei wirtschaftlich Tätigen (natürliche Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, juristische Personen und Personenvereinigungen.
. 
Steuerliches Identifikationsmerkmal
 
 
 
 
Interne Bearbeitungsvermerke
Anlage 1 zur Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben bei Firmen
Legitimation von Vertretungsberechtigten
Vertretungsberechtigter 
Legitimation durch PostIdent
Name, Vorname(n)
Geburtsland
Geburtsort
Geburstdatum
Ausgestellt am
Ausgestellt von
Nr.
Art des Ausweises
Ausweis
Compliance Register geprüft (COSIMA)
Ohne Resultat
Mit Resultat (s. unten stehende Erklärung)
Eine Kopie dieses Formulars wurde dem Kontoinhaber übergeben/zugesandt.
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1 Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100 000 Euro erstattet.
2 Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100 000 Euro pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90 000 Euro auf einem Sparkonto und 20 000 Euro auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100 000 Euro erstattet.
3 Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100 000 Euro für jeden Einleger. Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von 100 000 Euro allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt. In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen über 100 000 Euro hinaus gesichert.
4 Erstattung: Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH Burgstrasse 28 10178 Berlin
Postanschrift: Postfach 11 04 48 10834 Berlin Deutschland Telefone: +49 (0)30 59 00 11 960 E-Mail: info@edb-banken.de
Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100 000 EUR) spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen erstatten. Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de
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Informationsbogen für den Einleger
Empfangsbestätigung durch den Einleger
Formular-ID: 66340 / Bestandteil der Rahmenvereinbarung zur Eröffnung einer Bankbeziehung vom 
Form configurator
Mit dem folgenden «Informationsbogen für den Einleger» unterrichten wir Sie gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes über die gesetzliche Einlagensicherung.
 
Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.bankenverband.de/einlagensicherung.
 
Einlagen bei der UBS Europe SE sind geschützt durch
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH1
Sicherungsobergrenze
100 000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut2
Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben
Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden «aufaddiert», und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100 000 EUR2
Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren anderen Personen haben
Die Obergrenze von 100 000 EUR gilt für jeden einzelnen Einleger3
Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts
7 Arbeitstage4
Währung der Erstattung
Euro
Kontaktdaten
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstraße 28
10178 Berlin, Deutschland
 
Postanschrift
Postfach 11 04 48
10834 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 59 00 11 960
E-Mail: info@edb-banken.de 
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.
 
Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de
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1 Information nicht verfügbar, da Kunde die Angabe verweigert.
2 Wirtschaftlicher Eigentümer ist definiert als die natürliche Person, die Kontrolle über eine juristische Person mit einem Mindestanteil von 25% ausübt.
3 GbRs sind ebenfalls zu betrachten, wenn einer der Partner eine juristische Person ist.
4 Die Registernummer ist obligatorisch. Die Stadt des zuständigen Amtsgerichts ist nur erforderlich für in Deutschland registrierte juristische Personen.
Umsatzsteuernummer muss zur Verfügung gestellt werden, wenn verfügbar. Für Spanien und Portugal muss TIN bereitgestellt werden.
0319 00
UBS Europe SE
1 Information nicht verfügbar, da Kunde die Angabe verweigert.
2 Wirtschaftlicher Eigentümer ist definiert als die natürliche Person, die Kontrolle über eine juristische Person mit einem Mindestanteil von 25% ausübt.
3 GbRs sind ebenfalls zu betrachten, wenn einer der Partner eine juristische Person ist.
4 Die Registernummer ist obligatorisch. Die Stadt des zuständigen Amtsgerichts ist nur erforderlich für in Deutschland registrierte juristische Personen.
Umsatzsteuernummer muss zur Verfügung gestellt werden, wenn verfügbar. Für Spanien und Portugal muss TIN bereitgestellt werden.
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Checkliste für "Identische Kunden", "Verbundene Kunden", "AnaCredit" und "Organkredite"
Vor dem Hintergrund des Europäischen Aufsichtsrechts (CRR) sowie des deutschen Kreditwesengesetzes (KWG) sind Kreditinstitute dazu angehalten, eine Gruppe identischer oder miteinander verbundener Kunden in jeder der unten beschriebenen Situationen zu identifizieren. Die vorliegende Checkliste soll den Kundenberater dabei unterstützen, die geforderten Informationen nach bestem Wissen und mit den erforderlichen Anstrengungen einzuholen. Folgende Informationen werden sowohl für natürliche als auch juristische Personen benötigt
Formular-ID: 66420 / Bestandteil der Rahmenvereinbarung zur Eröffnung einer Bankbeziehung vom 
Form configurator
NL/FM
mind. 1 Gesellschafter ist eine jurist. Person
Kundendaten
Firma
Zeichnungsberechtigte Person(en)
Kunde 
A) Identische Kunden
Ist der Kunde Kontoinhaber eines anderen Kontos bei der UBS Europe SE?
Falls ja, bitte ausfüllen:
Niederlassung
Ja
keine Angabe1
Nein
Bankbeziehung
Bankbeziehung
Ist der Kunde wirtschaftlicher Eigentümer2 eines anderen Kontos bei der UBS Europe SE?
Falls ja, bitte ausfüllen:
Niederlassung
Ja
keine Angabe1
Nein
B) Verbundene Kunden
B1) Beherrschungsverhältnis
Die Kontrolle, die von einem Kunden (natürliche oder juristische Person) direkt oder indirekt über einen anderen ausgeübt wird, stellt, sofern nicht anders angegeben, ein einzelnes Risiko dar. (Im Falle einer erweiterten Unternehmensstruktur bitte Organigramm beifügen)
Liegt ein Beherrschungsverhältnis innerhalb der UBS Europe SE vor?
Ja
keine Angabe1
Nein
Falls ja, bitte ausfüllen:
Niederlassung
Bankbeziehung
Die Beziehung, die der Kunde zu diesem Konto hat:
Paritätische Beteiligung (50:50)
Kunde hält mehr als 50% des Kapitals/Stimmrechte
Hat der Kunde eine wirtschaftliche Verbindung mit einem anderen Kunden innerhalb UBS Europe SE?
B2) Wirtschaftliche Abhängigkeit
Zwei oder mehr Kunden (natürliche oder juristische Personen) sind wirtschaftlich miteinander verbunden: wenn einer von ihnen finanzielle Probleme (insbesondere Finanzierungs- oder Rückzahlungsschwierigkeiten) hat, sind die anderen oder alle anderen mit Finanzierungs- oder Rückzahlungsschwierigkeiten konfrontiert.
Nein
Ja
keine Angabe1
Falls ja, bitte ausfüllen:
Niederlassung
Bankbeziehung
Stellt der Kunde Sicherheiten für andere Kunden der UBS Europe SE?
Falls ja, bitte ausfüllen:
Niederlassung
Bankbeziehung
Ja
keine Angabe1
Nein
Spezifizieren Sie die Beziehung, die der Kunde zu anderen Kunden der UBS Europe SE hat:
Finanzielle Abhängigkeit (z. B. Ehemann und Ehefrau: In einer Notsituation würde ein Partner für den anderen Partner aufgrund von Landesgesetzen, Familienstand oder anderen Indikationen bürgen)
Abhängigkeit von Großkunden / Gegenparteiengagements (z. B. Lieferketten)
Hauptfinanzierungsquelle (z. B. wichtigste Finanzierungsquelle in Form von Kreditunterstützung, potenzieller Finanzierung oder direkter, indirekter oder wechselseitiger finanzieller Unterstützung)
Sonstiges, bitte angeben:
Zusätzliche Informationen für Kunden, die juristische Personen3 sind:
Jahresumsatz (in EUR)
Bilanzsumme (in EUR)
inkl. Datum
Anzahl Mitarbeiter
Zusätzliche Informationen für juristische Personen, die in einem der folgenden Länder ansässig sind: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien oder Zypern
Kunde hat eine Hauptverwaltung:
Name
Rechtsform
Nein
Ja
Branche
LEI
Nationale Kennung4
Registernummer (z. B. Handelsregisternummer)
Stadt zuständiges Amtsgericht
Umsatzsteuernummer
TIN (Steueridentifikationsnummer)
Kunde hat eine direkte Muttergesellschaft (Falls >50% der Anteile durch Privatperson gehalten werden, ist lediglich «Privatperson»anzugeben)
Name
Rechtsform
Ja
Nein
Branche
LEI
Nationale Kennung4
Registernummer (z. B. Handelsregisternummer)
Stadt zuständiges Amtsgericht
Umsatzsteuernummer
TIN (Steueridentifikationsnummer)
Kunde hat eine oberste Muttergesellschaft (Falls >50% der Anteile durch Privatperson gehalten werden, ist lediglich «Privatperson»anzugeben):
Name
Rechtsform
Nein
Ja
Branche
LEI
Nationale Kennung4
Registernummer (z. B. Handelsregisternummer)
Stadt zuständiges Amtsgericht
Umsatzsteuernummer
TIN (Steueridentifikationsnummer)
C) Organkredite
Der Kunde bestätigt hiermit, dass er/sie oder im Falle einer Gesellschaft seine Gesellschafter oder Geschäftsführer weder Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder Prokurist der UBS Europe SE oder dessen Kind, Lebensgefährte/in, Ehepartner oder Elternteil ist.
Ja
Nein
Wenn nein, bitte konkretisieren Sie nachfolgende Frage:
Der Kunde ist
Vorstand
Aufsichtsrat
Prokurist
oder
Kind
Lebensgefährte/in
Ehepartner 
Elternteil
von
 
 
 
 
Checkliste für "Identische Kunden", "Verbundene Kunden", "AnaCredit" und "Organkredite"
Vor dem Hintergrund des Europäischen Aufsichtsrechts (CRR) sowie des deutschen Kreditwesengesetzes (KWG) sind Kreditinstitute dazu angehalten, eine Gruppe identischer oder miteinander verbundener Kunden in jeder der unten beschriebenen Situationen zu identifizieren. Die vorliegende Checkliste soll den Kundenberater dabei unterstützen, die geforderten Informationen nach bestem Wissen und mit den erforderlichen Anstrengungen einzuholen. Folgende Informationen werden sowohl für natürliche als auch juristische Personen benötigt
Formular-ID: 66420 / Bestandteil der Rahmenvereinbarung zur Eröffnung einer Bankbeziehung vom 
Kundendaten
Firma
Zeichnungsberechtigte Person(en)
Kunde 
A) Identische Kunden
Ist der Kunde Kontoinhaber eines anderen Kontos bei der UBS Europe SE?
Falls ja, bitte ausfüllen:
Niederlassung
Ja
keine Angabe1
Nein
Bankbeziehung
Bankbeziehung
Ist der Kunde wirtschaftlicher Eigentümer2 eines anderen Kontos bei der UBS Europe SE?
Falls ja, bitte ausfüllen:
Niederlassung
Ja
keine Angabe1
Nein
B) Verbundene Kunden
B1) Beherrschungsverhältnis
Die Kontrolle, die von einem Kunden (natürliche oder juristische Person) direkt oder indirekt über einen anderen ausgeübt wird, stellt, sofern nicht anders angegeben, ein einzelnes Risiko dar. (Im Falle einer erweiterten Unternehmensstruktur bitte Organigramm beifügen)
Liegt ein Beherrschungsverhältnis innerhalb der UBS Europe SE vor?
Ja
keine Angabe1
Nein
Falls ja, bitte ausfüllen:
Niederlassung
Bankbeziehung
Die Beziehung, die der Kunde zu diesem Konto hat:
Paritätische Beteiligung (50:50)
Kunde hält mehr als 50% des Kapitals/Stimmrechte
Hat der Kunde eine wirtschaftliche Verbindung mit einem anderen Kunden innerhalb UBS Europe SE?
B2) Wirtschaftliche Abhängigkeit
Zwei oder mehr Kunden (natürliche oder juristische Personen) sind wirtschaftlich miteinander verbunden: wenn einer von ihnen finanzielle Probleme (insbesondere Finanzierungs- oder Rückzahlungsschwierigkeiten) hat, sind die anderen oder alle anderen mit Finanzierungs- oder Rückzahlungsschwierigkeiten konfrontiert.
Nein
Ja
keine Angabe1
Falls ja, bitte ausfüllen:
Niederlassung
Bankbeziehung
Stellt der Kunde Sicherheiten für andere Kunden der UBS Europe SE?
Falls ja, bitte ausfüllen:
Niederlassung
Bankbeziehung
Ja
keine Angabe1
Nein
Spezifizieren Sie die Beziehung, die der Kunde zu anderen Kunden der UBS Europe SE hat:
Finanzielle Abhängigkeit (z. B. Ehemann und Ehefrau: In einer Notsituation würde ein Partner für den anderen Partner aufgrund von Landesgesetzen, Familienstand oder anderen Indikationen bürgen)
Abhängigkeit von Großkunden / Gegenparteiengagements (z. B. Lieferketten)
Hauptfinanzierungsquelle (z. B. wichtigste Finanzierungsquelle in Form von Kreditunterstützung, potenzieller Finanzierung oder direkter, indirekter oder wechselseitiger finanzieller Unterstützung)
Sonstiges, bitte angeben:
Zusätzliche Informationen für Kunden, die juristische Personen3 sind:
Jahresumsatz (in EUR)
Bilanzsumme (in EUR)
inkl. Datum
Anzahl Mitarbeiter
Zusätzliche Informationen für juristische Personen, die in einem der folgenden Länder ansässig sind: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien oder Zypern
Kunde hat eine Hauptverwaltung:
Name
Rechtsform
Nein
Ja
Branche
LEI
Nationale Kennung4
Registernummer (z. B. Handelsregisternummer)
Stadt zuständiges Amtsgericht
Umsatzsteuernummer
TIN (Steueridentifikationsnummer)
Kunde hat eine direkte Muttergesellschaft (Falls >50% der Anteile durch Privatperson gehalten werden, ist lediglich «Privatperson»anzugeben)
Name
Rechtsform
Ja
Nein
Branche
LEI
Nationale Kennung4
Registernummer (z. B. Handelsregisternummer)
Stadt zuständiges Amtsgericht
Umsatzsteuernummer
TIN (Steueridentifikationsnummer)
Kunde hat eine oberste Muttergesellschaft (Falls >50% der Anteile durch Privatperson gehalten werden, ist lediglich «Privatperson»anzugeben):
Name
Rechtsform
Nein
Ja
Branche
LEI
Nationale Kennung4
Registernummer (z. B. Handelsregisternummer)
Stadt zuständiges Amtsgericht
Umsatzsteuernummer
TIN (Steueridentifikationsnummer)
C) Organkredite
Der Kunde bestätigt hiermit, dass er/sie weder Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder Prokurist der UBS Europe SE oder dessen Kind, Lebensgefährte/in, Ehepartner oder Elternteil ist.
Ja
Nein
Wenn nein, bitte konkretisieren Sie nachfolgende Frage:
Der Kunde ist
Vorstand
Aufsichtsrat
Prokurist
oder
Kind
Lebensgefährte/in
Ehepartner 
Elternteil
von
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Kundenerklärung betreffend des SEC US-Personen Status
Dies ist eine an die UBS Europe SE («UBS») gerichtete Erklärung, die der korrekten Identifikation des Status des Kunden in Bezug auf von UBS erbrachten Wertpapierdienstleistungen dient. UBS ist in keiner Weise bei der SEC oder bei der FINRA registriert. Ein Glossar der gross- geschriebenen Begriffe finden Sie im Abschnitt «Definitionen».
Rechtsform
Anweisungen
Bitte bestätigen Sie eine der beiden nachstehenden Angaben, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen.
Keine US-Person (65774)
Der Kunde erklärt hiermit, unter keine der im Abschnitt «Definitionen» beschriebenen Kategorien von US-Personen zu fallen.
US-Person (65767)
Der Kunde erklärt hiermit, unter eine oder mehrere der im Abschnitt «Definitionen» beschriebenen Kategorien von US-Personen zu fallen.
«Das 1933 Gesetz» bezeichnet den US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung.
«FINRA» bezeichnet die US Financial Industry Regulatory Authority.
«SEC» bezeichnet die US Securities and Exchange Commission.
«Wertpapierausführungsdienstleistungen» bezeichnet Dienstleistungen bestehend aus (a) Anbieten, Bewerben, Käufen, Verkäufen, Umtausch und Rücknahmen von u.a. Aktien, Anleihen, Investmentfonds, anderen Investmentverträgen, bei denen es sich um Wertpapiere handelt und deren Vergütung pro Transaktion erfolgt, und (b) allen damit zusammenhängenden Mitteilungen oder Aktivitäten.
«Wertpapierdienstleistungen» bezeichnet Wertpapierausführungsdienstleistungen und Wertpapierberatung.
«Wertpapierberatung» bedeutet:
die Erbringung diskretionärer Vermögensverwaltungsdienstleistungen;
Mitteilungen betreffend
die Ratsamkeit von Kauf, Verkauf oder Halten; oder den Wert eines bestimmten Wertpapiers (einschliesslich der Anteile an Investmentfonds),
Wertpapiere (einschliesslich Anteilen an Investmentfonds) im Allgemeinen,
Markttrends,
Vermögensallokation,
die Vorteile der Anlage in Wertpapieren gegenüber anderen Anlageformen (z.B. Immobilien oder Münzen) oder
die Auswahl oder Beauftragung anderer Anlageberater; und
die Bereitstellung elektronischer Hilfsmittel, um Dienste oder Kommunikationen zugänglich zu machen.
Die folgenden Mitteilungen stellen an sich keine Wertpapierberatung dar: tatsächliche und historische Kontoinformationen (unter anderem Kontoauszüge), Transaktionsbestätigungen und Mitteilungen über Anweisungen für Wertpapiergeschäfte.
«Vereinigte Staaten» oder «USA» bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika, deren Bundesstaaten, den District of Columbia, Puerto Rico, die US Virgin Islands und alle anderen Territorien oder Besitztümer der Regierung der Vereinigten Staaten oder ihrer Enklaven sowie deren Vertretungen oder Organe.
«US-Person» bedeutet eine Person, die in eine der unten aufgeführten US-Personenkategorien fällt.
«Kategorien von US-Personen» bezeichnet die nachstehend aufgeführten Kategorien von «US-Personen»:
natürliche Personen mit Wohnsitz in den USA;
Nachlässe, bei denen ein Testamentsvollstrecker oder Verwalter eine US-Person ist, mit Ausnahme von Nachlässen, bei denen ein als Testamentsvollstrecker oder Verwalter fungierender professioneller Treuhänder eine US-Person ist und: a) ein Testamentsvollstrecker oder Verwalter des Nachlasses, der keine US-Person ist, über die alleinige oder gemeinsame Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die Vermögenswerte des Nachlasses verfügt und b) der Nachlass nicht US-amerikanischem Recht untersteht;
Trusts, bei denen ein Trustee eine US-Person ist, mit Ausnahme von Trusts, bei denen ein als Trustee fungierender professioneller Treuhänder eine US-Person ist, sofern ein Trustee, der keine US-Person ist, über die alleinige oder gemeinsame Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die Vermögenswerte des Trusts verfügt und kein Begünstigter des Trusts (und kein Settlor bei einem Trust mit Widerrufsrecht) eine US-Person ist;
juristische Personen (Kapitalgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Personengesellschaften oder andere juristische Personen), die nach US-Recht gegründet wurden;
Agenturen oder Zweigniederlassungen eines in den USA ansässigen Nicht-US-Unternehmens;
nicht-diskretionäre oder ähnliche Konten (mit Ausnahme von Nachlässen oder Trusts), die von einem Händler oder einem anderen Treuhänder zu Gunsten oder auf Rechnung einer US-Person geführt werden;
Diskretionäre oder ähnliche Konten (ausser Nachlässen oder Trusts), die von einem in den USA gegründeten oder eingetragenen Händler oder anderen in den USA gegründeten oder eingetragenen Treuhänder oder von einer in den USA ansässigen Einzelperson gehalten werden. Ausgeschlossen sind diskretionäre oder ähnliche Konten (ausser Nachlässe oder Trusts), die von einem in den USA
–
–
–
–
 
 
–
–
a)
b)
(i)
 
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
c)
 
 
–
 
 
–
–
(i)
(ii)
 
 
 
(iii)
 
 
 
(iv)
 
(v)
(vi)
 
(vii)
 
 
 
 
gegründeten oder eingetragenen Händler oder anderen in den USA gegründeten oder eingetragenen professionellen Treuhänder oder von einer in den USA ansässigen Einzelperson zugunsten oder auf Rechnung einer Nicht-US-Person gehalten werden;
Diskretionäre oder ähnliche Konten, die von UBS oder einer UBS-Tochtergesellschaft, die nicht in den USA gegründet wurde oder eingetragen ist, oder von einer Einzelperson, die nicht in den USA ansässig ist, zugunsten einer US-Person gehalten werden;
juristische Personen (Kapitalgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Personengesellschaften oder andere juristische Personen), die nach dem Recht eines anderen Landes als den USA gegründet oder eingetragen wurden und die von einer US-Person hauptsächlich für den Zweck von Investitionen in Wertpapiere gegründet wurden, die nicht nach dem 1933 Gesetz registriert sind. Ausgeschlossen sind juristische Personen, die von akkreditierten Anlegern (laut Definition in Regel 501(a) des 1933 Gesetzes) gegründet oder eingetragen wurden und im Besitz von akkreditierten Anlegern stehen, die keine natürlichen Personen, Nachlässe oder Trusts sind;
Trusts, juristische Personen oder andere Strukturen, die mit dem Ziel gegründet wurden, US-Personen die direkten oder indirekten Nutzen der UBS Wertpapierdienstleistungen zu ermöglichen; oder
Juristische Personen (Kapitalgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Personengesellschaften oder andere juristische Personen), die nach dem Recht eines anderen Landes als den USA gegründet oder eingetragen wurden (a) die hauptsächlich Wertpapieranlagen tätigen und (b) von deren Kapital oder Stimmrechte zu 100% direkt oder indirekt von US-Personen gehalten werden.
Ungeachtet der Punkte (i) – (xi) sind folgende Einheiten keine US-Personen:
Mitarbeitervorsorgepläne, die gemäss dem Recht eines anderen Landes als den USA und den dort üblichen Gepflogenheiten und Unterlagen gegründet wurden und verwaltet werden;
Agenturen oder Zweigniederlassungen von US-Personen ausserhalb der USA, wenn: (1) die Agentur oder Zweigniederlassung aus triftigen geschäftlichen Gründen tätig ist und (2) die Agentur oder Zweigniederlassung im Versicherungs- oder Bankgeschäft tätig ist und der materiellen Versicherungs- bzw. Bankenregulierung in dem Land unterliegt, in dem sie ihren Sitz hat.
 
 
(viii)
 
(ix)
 
 
 
 
(x)
 
(xi)
 
 
 
(xii)
 
(xiii) 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass sich UBS auf seine hierin enthaltenen Erklärungen berufen kann, bis der Kunde UBS schriftlich das Gegenteil mitteilt. UBS empfiehlt dem Kunden, seine Rechts- oder Steuerberater zu konsultieren, um die Korrektheit des Inhalts dieses Schreibens zu gewährleisten.
Geschäftsinhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Partner, Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer
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Kundenerklärung betreffend Dienstleistungen für US-regulierte Derivate
Information
Dies ist eine Erklärung gegenüber der UBS Group AG und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Sie dient dazu, den Status des Kunden, der diese Erklärung abgibt, korrekt festzustellen und zwar in Bezug auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit US-regulierten Derivaten, welche die UBS Europe SE oder ein anderes UBS-Unternehmen, das in keiner Eigenschaft bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oder der US Securities and Exchange Commission (SEC) registriert ist (jeweils eine «UBS-Konzerngesellschaft»), erbringt. Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe sind in Anhang I definiert.
Firma
Zeichnungsberechtigte Person(en)
Hinweise zum Ausfüllen
Bitte geben Sie eine der nachstehend aufgeführten Zusicherungen ab, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen.
Keine US-Person
Der Kunde sichert zu, billigerweise und im guten Glauben davon auszugehen, unter keine der in Anhang I angeführten Kategorien von US-Personen zu fallen.
US-Person (CDOK 66737)
Der Kunde sichert zu, billigerweise und im guten Glauben davon auszugehen, unter eine oder mehrere der in Anhang I angeführten Kategorien von US-Personen zu fallen.
Hinweise zum Ausfüllen
Wenn Sie oben das erste Kästchen («Keine US-Person») angekreuzt haben, geben Sie bitte eine der zwei untenstehenden Zusicherungen ab, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen.
Kein Garantienehmer einer US-Person (CDOK 66738)
Der Kunde sichert zu, billigerweise und im guten Glauben davon auszugehen, dass seine Verpflichtungen gegenüber UBS im Zusammenhang mit massgeblichen Swap-Transaktionen oder SBS-Transaktionen nicht durch eine Garantie unterlegt werden, die eine Person bereitstellt, die in eine oder mehrere der Kategorien von US-Personen, wie in Anhang I beschrieben, fällt.
Garantienehmer einer US-Person (CDOK 66739)
Der Kunde sichert zu, billigerweise und im guten Glauben davon auszugehen, dass seine Verpflichtungen gegenüber UBS im Zusammenhang mit massgeblichen Swap-Transaktionen oder SBS-Transaktionen durch eine Garantie unterlegt werden, die eine Person bereitstellt, die in eine oder mehrere der Kategorien von US-Personen, wie in Anhang I beschrieben, fällt.
Kunde
Der Kunde stimmt zu, dass UBS-Konzerngesellschaften sich so lange auf die vom Kunden in diesem Dokument abgegebenen Zusicherungen verlassen dürfen, bis der Kunde jeder UBS-Konzerngesellschaft, von welcher der Kunde Dienstleistungen im Zusammenhang mit US-regulierten Derivaten bezieht, schriftlich etwas anderes mitteilt. Der Kunde sollte sich gegebenenfalls von seinem Rechts-, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer hinsichtlich der Korrektheit der in diesem Dokument abgegebenen Zusicherungen beraten lassen. 
 
 
Anhang I: Begriffsbestimmungen
«CFTC» bezeichnet die US Commodity Futures Trading Commission.
«Swap-Vorschriften der CFTC» bezeichnet die von der CFTC verabschiedeten oder veröffentlichten Regeln, Vorschriften, Anordnungen und Auslegungen in der jeweils geltenden Fassung, die für Swaps gelten und im Rahmen von Titel VII des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act erlassen wurden.
«Von der CFTC Regulierte Derivate» bezeichnet Swaps, Futures, Optionen auf Futures, Leverage-Kontrakte, FX Devisentransaktionen für Privatkunden (retail FX transactions) und andere OTC- und Nicht-OTC-Derivate, die den Vorschriften des Commodity Exchange Act und der CFTC unterliegen.
«Garantie» bezeichnet eine Vereinbarung nach deren Massgabe eine Partei eines Swaps oder eines Security-Based Swaps dem Garantiegeber gegenüber Regressrechte hat und zwar in Bezug auf Verpflichtungen der Gegenpartei, die im Zusammenhang mit den Swaps oder Security-Based Swaps entstanden sind. Zu diesem Zweck hat eine Partei eines Swaps oder Security-Based Swaps dann Regressrechte gegenüber dem Garantiegeber, wenn die vorerwähnte Partei selbst einen einklagbaren Anspruch (bedingt oder unbedingt) darauf hat, vom Garantiegeber Teilzahlungen oder vollständige Zahlungen zu erhalten oder einzuziehen und zwar in Bezug auf die Verpflichtungen der Gegenpartei, die im Zusammenhang mit den Swaps oder Security-Based Swaps entstanden sind.
«Leverage-Kontrakte» bezeichnet Vereinbarungen, Verträge und Transaktionen mit Bezug zu Rohstoffen, die mit Privatkunden als Marktteilnehmer auf einer fremdfinanzierten (leveraged) oder besicherten (margined) Basis, oder auf Basis einer Finanzierung des Anbieters, der Gegenpartei oder einer mit dem Anbieter oder der Gegenpartei in gemeinsamer Absprache handelnden Person, eingegangen oder angeboten werden, ohne dass es zu einer «tatsächlichen Lieferung» innerhalb von 28 Tagen ab dem Datum der Transaktion kommt.
«Hauptgeschäftssitz» bezeichnet den Standort, von dem aus die Direktoren, Partner oder Geschäftsführer einer juristischen Person hauptsächlich die Aktivitäten der juristischen Person leiten, kontrollieren und koordinieren.
«SBS-Transaktion» bezeichnet eine Transaktion, die das Zustandekommen eines neuen SBS zwischen zwei oder mehreren Parteien oder eine Änderung der Bedingungen eines bestehenden SBS zwischen Parteien begründet, einschliesslich Ausführung, Kündigung, Abtretung, Novation, Tausch, Übertragung, Änderung, Übergang oder Erlöschen von Rechten oder Pflichten im Zusammenhang mit einem SBS.
«SEC» bezeichnet die US Securities and Exchange Commission.
«Security-Based Swap» oder «SBS» bezeichnet einen Security-Based Swap, wie im US-Börsengesetz «Securities Exchange Act» § 3(a) (68) und den hierunter übernommenen Regeln definiert.
«Swap» bezeichnet einen Swap im Sinne von Section1a (47) des Commodity Exchange Act und der CFTC-Regulation 1.3(xxx). Der Begriff «Swap» beinhaltet auch Devisen-Swaps und -Forwards, die der Finanzminister der Vereinigten Staaten laut seiner Befugnis gemäss Section1a (47)(E) des Commodity Exchange Act von der Regulierung als «Swaps» befreien kann.
«Swap-Transaktion» bezeichnet eine Transaktion, die das Zustandekommen eines neuen Swaps zwischen zwei oder mehreren Parteien oder eine Änderung der Bedingungen eines bestehenden Swaps zwischen Parteien begründet, einschliesslich Ausführung, Kündigung, Abtretung, Novation, Tausch, Übertragung, Änderung, Übergang oder Erlöschen von Rechten oder Pflichten im Zusammenhang mit einem Swap.
«Vereinigte Staaten» oder «USA» bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika, die US-Bundesstaaten, den District of Columbia, Puerto Rico, die Amerikanischen Jungferninseln und alle sonstigen Gebiete oder Besitzungen des US-amerikanischen Staats oder Enklaven des US-amerikanischen Staats, seiner Behörden oder Institutionen.
«Dienstleistungen für US-regulierte Derivate» bezeichnet Dienstleistungen, die dem Kunden im Zusammenhang mit einem Swap, einem Security-Based Swap, Leverage-Kontrakt oder einem sonstigen von der CFTC regulierten Derivat erbracht werden. Diese Dienstleistungen umfassen unter anderem (i) die Beratung des Kunden in Bezug auf den Wert oder die Zweckmässigkeit des Handels mit US-regulierten Derivaten, (ii) die Annahme von Aufträgen vom Kunden zum Zweck des Kaufs oder Verkaufs von US-regulierten Derivaten, die zwischen dem Kunden und Dritten eingegangen werden sollen und (iii) den Abschluss eines Swaps oder Security-Based Swaps mit dem Kunden als Gegenpartei.
«US-Person» bezeichnet eine Person, die in eine der nachstehenden Kategorien von US-Personen fällt.
«Kategorien von US-Personen» bezeichnet die folgenden Kategorien von «US-Personen»:
natürliche Personen, die Einwohner der Vereinigten Staaten sind;
Nachlässe eines Erblassers, der zum Zeitpunkt seines Todes Einwohner der Vereinigten Staaten war, oder jegliche Vermögen, deren Erträge der Einkommenssteuer der Vereinigten Staaten unterliegen;
Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Trust, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Anlagevehikel oder ein anderes Unternehmen oder eine andere Art von Unternehmung, die mit einer der vorgenannten («Rechtsträger») vergleichbar ist und die unter die Gesetze eines Staates oder sonstigen Rechtsgebietes in den Vereinigten Staaten fällt oder den Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten hat.
Pensionspläne für Mitarbeiter, Gesellschafter oder leitende Angestellte eines unter Punkt (iii) beschriebenen Rechtsträgers;
Treuhandvermögen, die dem Recht eines Staates oder einem sonstigen Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten unterliegen, soweit ein Gericht in den Vereinigten Staaten in der Lage ist, die unmittelbare Aufsicht über deren Verwaltung auszuüben oder jegliche Treuhandvermögen, deren Erträge, unabhängig von ihrer Quelle, der Einkommensteuer der Vereinigten Staaten unterliegen;
Rohstoffpools, Poolkonten, Investmentfonds oder andere Vehikel für die gemeinsame Anlage, die nicht unter Punkt (iii) oben beschrieben sind, wenn (A) die Anteile an dem Rechtsträger von Personen gehalten werden, die als US-Personen oder anderweitig als qualifizierte berechtigte Personen eingestuft sind, insgesamt 10% oder mehr des wirtschaftlichen Eigentums an dem Rechtsträger ausmachen, oder (B) der Rechtsträger hauptsächlich zu dem Zweck gegründet wurde, als US-Personen qualifizierenden Personen Investitionen zu erleichtern; 
juristische Personen (mit Ausnahme von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Limited Liability Partnerships oder vergleichbaren Gesellschaften, bei denen die Haftung sämtlicher Eigentümer beschränkt ist), die unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich im Eigentum einer oder mehrerer US-Personen stehen und bei denen die betreffenden US-Personen unbeschränkt für die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der juristischen Person haften;
eine in den Vereinigten Staaten ansässige Zweigniederlassung oder Vertretung eines Nicht-US-Unternehmens
eine in den oder ausserhalb der Vereinigten Staaten ansässige Zweigniederlassung oder Vertretung eines US-Unternehmens; oder
Einzelkonten oder Gemeinschaftskonten (gleich ob diskretionär oder nicht), bei denen der wirtschaftlich Berechtigte (oder einer der wirtschaftlich Berechtigten im Fall von Gemeinschaftskonten) eine in den vorstehenden Abschnitten beschriebene Person ist.
               (i)  (ii)    (iii)       (iv)  (v)       (vi)         (vii)        (viii)  (ix)   (x)
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Achtung: Die Antworten müssen manuell angekreuzt werden
1 US Territorien: American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico und US Virgin Islands.
2 Wenn Sie eine engere Verbindung ("Closer connection") zu einem anderen Land geltend machen, deren zufolge Sie für US-Steuerzwecke als nichtansässiger Ausländer behandelt werden können, ist dies durch ein Formular W-8BEN und zugehörige IRS-Formulare nachzuweisen. Bitte konsultieren Sie die IRS-Website HYPERLINK "http://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/conditions-for-a-closer-connection-to-a-foreign-country" https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/conditions-for-a-closer-connection-to-a-foreign-country für weitere Informationen und kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
3 Anzahl Aufenthaltstage in den USA unter US-Visa Kategorien A, G, F, J, M und Q werden für Zwecke des Substantial Presence Test in der Regel nicht gezählt.
1 US Territorien: American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico und US Virgin Islands.
2 Wenn die Relevante Person eine engere Verbindung zu einem anderen Land ("Closer connection") geltend macht, deren zufolge sie für US- Steuerzwecke als nichtansässiger Ausländer behandelt werden kann, ist dies durch ein Formular W-8BEN und zugehörige IRS-Formulare nachzuweisen. Der relevanten Person wird empfohlen, für weitere Informationen die IRS-Website https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/conditions-for-a-closer-connection-to-a-foreign-country zu konsultieren.
3 Anzahl Aufenthaltstage in den USA unter US-Visa Kategorien A, G, F, J, M und Q werden für Zwecke des Substantial Presence Test in der Regel nicht gezählt.
1 US Territorien: American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico und US Virgin Islands.
2 Wenn Sie eine engere Verbindung zu einem anderen Land geltend machen, deren zufolge Sie für US-Steuerzwecke als nichtansässiger Ausländer behandelt werden können, ist dies durch ein Formular W-8BEN und zugehörige IRS-Formulare nachzuweisen. Bitte konsultieren Sie die IRS-Website https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/conditions-for-a-closer-connection-to-a-foreign-country für weitere Informationen und kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
3 Anzahl Aufenthaltstage in den USA unter US-Visa Kategorien A, G, F, J, M und Q werden für Zwecke des Substantial Presence Test in der Regel nicht gezählt.
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Kontoinhaber
Weiterer wirtschaftlich Berechtigter
Kontoinhaber ohne Custody
Form configurator
Anzahl Kopien
2 Kopien
3 Kopien
4 Kopien
5 Kopien
Struktur
Bezugnehmend auf die Bankbeziehung zwischen Ihnen und UBS Europe SE (nachstehend «UBS») und zwecks Feststellung Ihres Status als Nicht-US/US-Person für US Steuerzwecke und verschiedene Produkt- und Dienstleistungsangebote von UBS erklären und bestätigen Sie gegenüber UBS hiermit Folgendes
Der Kontoinhaber hat Kontounterlagen gemäß den lokalen Richtlinien eingereicht, die bestätigen, dass eine andere natürliche Person der wirtschaftlich Berechtigte, der Errichter/Stifter oder Begünstigte mit festem Anspruch auf Vermögenswerte oder Einkommen eines Trusts oder einer Foundation eine Person mit dem Recht, einen Trust oder eine Foundation zu widerrufen oder ein Policy holder / Premium payer (nachstehend «Relevante Person») der betreffenden Bankbeziehung ist. Die vorliegende Erklärung dient ausschliesslich dazu, den Status als Nicht-US- oder US-Person für US Steuer- und regulatorische Zwecke der relevanten Person festzustellen. Der Unterzeichner bestätigt folgende Angaben betreffend der relevanten Person: 
Wirtschaftliche Berechtigung
Der Kontoinhaber erklärt hiermit, dass er gemäß US-Steuerrecht die wirtschaftlich berechtigte Person an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung (vgl. Bankbeziehung oben) bezieht.
Ja
Nein
Die unterzeichnende Person erklärt hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte – gemäß den aufgrund deutscher Geldwäschevorschriften erforderlichen Angaben in den Kontoeröffnungsunterlagen bzw. in einer ergänzenden Information – die wirtschaftlich berechtigte Person an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung (vgl. Bankbeziehung oben) bezieht.
In Bezug auf die oben genannte Bankbeziehung bei UBS bitten wir Sie, die zutreffenden Felder anzukreuzen.
Sind Sie US-Staatsbürger?
Sie müssen auch mit «Ja» antworten, falls Sie mehrere Staatsbürgerschaften, darunter auch die US-Staatsbürger- schaft, besitzen.)
Nein
Ja
Sind Sie in den USA (oder in einem der US Territorien1) geboren? 
(Wenn Sie in den USA (oder in einem der US-Territorien) geboren, aber kein US-Staatsbürger mehr sind, muss ein schriftlicher Nachweis über den Verlust der US-Staatsbürgerschaft vorgelegt werden.)
Nein
Ja
Sind Sie im Besitz einer amerikanischen «Green Card» (unabhängig vom Ablaufdatum) ?
(Sind Sie im Besitz einer von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde [US Citizenship and Immigration Services; USCIS] ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsbe- rechtigte Personen?2)
Nein
Ja
Erfüllen Sie den Substantial Presence Test?
(Sie gelten für US Steuerzwecke als in den USA wohnhaft, wenn Sie diesen Test erfüllen3 , d. h. wenn Sie sich (i) im laufenden Kalenderjahr mindestens 31 Tage und (ii) im laufenden und den 2 vorhergehenden Kalenderjahren insgesamt 183 Tage in den USA aufgehalten haben, berechnet nach folgender Formel: [Anzahl Tage im laufenden Jahr x 1] + [Anzahl Tage im ersten vorhergehenden Jahr x 1/3] + [Anzahl Tage im zweiten vorhergehenden Jahr x 1/6] ≥ 183 Tage.)  
Nein
Ja
Unabhängig von den vorangehenden Antworten und wo Sie sich als dauerhaft wohnhaft be- trachten, sind Sie derzeit in den USA wohnhaft?
(Sie müssen mit «Ja» antworten, wenn Sie Ihren Wohnsitz in den USA haben (d.h. Sie leben in den USA), unab- hängig von Ihrem US Steuerstatus und selbst wenn Sie einen Anspruch auf eine engere Verbindung zu einem anderen Land geltend machen.2) 
Nein
Ja
Erklärung über den Status der Relevanten Person als Nicht-US-/US-Person (natürliche Person)
Ist die Relevante Person US-Staatsbürger?
(Sie müssen auch mit «Ja» antworten, falls die Relevante Person mehrere Staatsbürgerschaften, darunter auch die US-Staatsbürgerschaft, besitzt.)
Nein
Ja
Ist die Relevante Person in den USA (oder in einem der US-Territorien1) geboren? 
(Wenn die Relevante Person in den USA (oder in einem der US-Territorien) geboren, aber kein US-Staatsbürger mehr ist, muss ein schriftlicher Nachweis über den Verlust der US- Staatsbürgerschaft vorgelegt werden.)
Nein
Ja
Nein
Ja
Ist die Relevante Person im Besitz einer amerikanischen «Green Card» (unabhängig vom Ablaufdatum)? 
(Ist die Relevante Person im Besitz einer von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde [US Citizenship and Immigration Services; USCIS] ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsberechtigte Personen?2)
Erfüllt die Relevante Person den Substantial Presence Test?
(Die Relevante Person gilt für US-Steuerzwecke als US-Person, wenn sie diesen Test erfüllt3, d.h., wenn sie sich (i) im laufenden Kalenderjahr mindestens 31 Tage und (ii) im laufenden und den 2 vorhergehenden Kalenderjahren mindestens 183 Tage in den USA aufgehalten hat, berechnet nach folgender Formel: [Anzahl Tage im laufenden Jahr] + [Anzahl Tage im ersten vorhergehenden Jahr x 1/3] + [Anzahl der Tage im zweiten vorhergehenden Jahr x 1/6] ≥ 183 Tage.) 
Nein
Ja
Unabhängig von den vorangehenden Antworten und wo sich die Relevante Person als dauerhaft wohnhaft betrachtet, ist sie derzeit in den USA wohnhaft? 
(Die Frage ist mit «Ja» zu beantworten, wenn die Relevante Person ihren Wohnsitz in den USA hat (d.h. Sie lebt in den USA), unabhängig von ihrem US Steuerstatus und selbst wenn sie einen Anspruch auf eine engere Ver- bindung zu einem anderen Land geltend macht2.) 
Nein
Ja
Statusänderung oder Veränderung der Umstände 
Sie verpflichten sich, UBS umgehend zu informieren, wenn sich Ihr oben angegebener Status ändert. Sie nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass das Versäumnis, UBS umgehend über eine Änderung Ihres Status zu informieren, inklusive jeglicher Veränderungen der Umstände, die dazu führen, dass die Angaben dieser Erklärung nicht mehr korrekt oder verlässlich sind, bzw. jegliche Falschdarstellung oder Versäumnis, UBS eine gültige Erklärung oder andere erforderliche Dokumentation zuzustellen (i) UBS berechtigt, die gesamte Bankbeziehung fristlos zu kündigen und (ii) dies zu einer Zwangsveräusserung der US-Vermögenswerte führen kann und/oder einem US Steuerabzug (US Withholding Tax) aus Einkünften oder Erlösen aus dem Verkauf der US-Vermögenswerte und einer Überweisung an die US Steuerbehörde («IRS») gemäss Qualified Intermediary Agreement zwischen der UBS und der IRS. 
In Verbindung mit einer Statusänderung oder Veränderung der Umstände und soweit erforderlich, autorisieren Sie UBS, alle Informationen bezüglich oben erwähnter Bankbeziehung der IRS zu melden und entbinden UBS in diesem Umfang von diesen Geheimhaltungspflichten und verzichten auf das Bankgeheimnis.   Schliesslich verzichten Sie hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und entschädigen UBS für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf Ihrer US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen.
Der Unterzeichnende verpflichtet sich, UBS umgehend zu informieren, wenn sich der oben angegebene Status der Relevanten Person ändert. Der Unterzeichnende nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass das Versäumnis, UBS umgehend über eine Änderung des Status der Relevanten Person zu informieren, inklusive jeglicher Veränderungen der Umstände, die dazu führen, dass die Angaben dieser Erklärung nicht mehr korrekt oder verlässlich sind, bzw. jegliche Falschdarstellung oder Versäumnis, UBS eine gültige Erklärung oder andere erforderliche Dokumentation zuzustellen (i) UBS berechtigt, die gesamte Bankbeziehung fristlos zu kündigen und (ii) dies zu einer Zwangsveräusserung der US-Vermögenswerte führen kann und/oder einem US Steuerabzug (US Withholding Tax) aus Einkünften oder Erlösen aus dem Verkauf der US-Vermögenswerte und einer Überweisung an die US Steuerbehörde («IRS») gemäss Qualified Intermediary Agreement zwischen der UBS und der IRS.  
In Verbindung mit einer Statusänderung oder Veränderung der Umstände der Relevanten Person und soweit erforderlich, autorisiert der Unterzeichnende UBS, alle Informationen bezüglich oben erwähnter Bankbeziehung der IRS zu melden und entbindet UBS in diesem Umfang von diesen Geheimhaltungspflichten und verzichtet auf das Bankgeheimnis.   Schliesslich verzichtet der Unterzeichnende hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und entschädigt UBS für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf der US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen.
Wenn Sie nach US-Steuerrecht eine US-Person sind, stellen Sie uns bitte ein Formular W-9 inklusive Autorisierung zur Meldung zu. UBS empfiehlt, zur Einhaltung von Steuer- und Meldepflichten in den USA Ihren Steuerberater zu konsultieren.
 
 
Optional
Wenn die Relevante Person nach US-Steuerrecht eine US-Person ist, stellen Sie uns bitte ein Formular W-9 inklusive Autorisierung zur Meldung der Relevanten Person zu. UBS empfiehlt der Relevanten Person, zur Einhaltung von Steuer- und Meldepflichten in den USA ihren Steuerberater zu konsultieren. 
 
 
  
 
Kontoinhaber
Weiterer wirtschaftlich Berechtigter
Kontoinhaber ohne Custody
Struktur
Bezugnehmend auf die Bankbeziehung zwischen Ihnen und UBS Europe SE (nachstehend «UBS») und zwecks Feststellung Ihres Status als Nicht-US/US-Person für US Steuerzwecke und verschiedene Produkt- und Dienstleistungsangebote von UBS erklären und bestätigen Sie gegenüber UBS hiermit Folgendes
Der Kontoinhaber hat Kontounterlagen gemäß den lokalen Richtlinien eingereicht, die bestätigen, dass eine andere natürliche Person der wirtschaftlich Berechtigte, der Errichter/Stifter oder Begünstigte mit festem Anspruch auf Vermögenswerte oder Einkommen eines Trusts oder einer Foundation eine Person mit dem Recht, einen Trust oder eine Foundation zu widerrufen oder ein Policy holder / Premium payer (nachstehend «Relevante Person») der betreffenden Bankbeziehung ist. Die vorliegende Erklärung dient ausschliesslich dazu, den Status als Nicht-US- oder US-Person für US Steuer- und regulatorische Zwecke der relevanten Person festzustellen. Der Unterzeichner bestätigt folgende Angaben betreffend der relevanten Person: 
Wirtschaftliche Berechtigung
Der Kontoinhaber erklärt hiermit, dass er gemäß US-Steuerrecht die wirtschaftlich berechtigte Person an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung (vgl. Bankbeziehung oben) bezieht.
Ja
Nein
Die unterzeichnende Person erklärt hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte – gemäß den aufgrund deutscher Geldwäschevorschriften erforderlichen Angaben in den Kontoeröffnungsunterlagen bzw. in einer ergänzenden Information – die wirtschaftlich berechtigte Person an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung (vgl. Bankbeziehung oben) bezieht.
In Bezug auf die oben genannte Bankbeziehung bei UBS bitten wir Sie, die zutreffenden Felder anzukreuzen.
Sind Sie US-Staatsbürger?
Sie müssen auch mit «Ja» antworten, falls Sie mehrere Staatsbürgerschaften, darunter auch die US-Staatsbürger- schaft, besitzen.)
Nein
Ja
Sind Sie in den USA (oder in einem der US Territorien1) geboren? 
(Wenn Sie in den USA (oder in einem der US-Territorien) geboren, aber kein US-Staatsbürger mehr sind, muss ein schriftlicher Nachweis über den Verlust der US-Staatsbürgerschaft vorgelegt werden.)
Nein
Ja
Sind Sie im Besitz einer amerikanischen «Green Card» (unabhängig vom Ablaufdatum) ?
(Sind Sie im Besitz einer von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde [US Citizenship and Immigration Services; USCIS] ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsbe- rechtigte Personen?2)
Nein
Ja
Erfüllen Sie den Substantial Presence Test?
(Sie gelten für US Steuerzwecke als in den USA wohnhaft, wenn Sie diesen Test erfüllen3 , d. h. wenn Sie sich (i) im laufenden Kalenderjahr mindestens 31 Tage und (ii) im laufenden und den 2 vorhergehenden Kalenderjahren insgesamt 183 Tage in den USA aufgehalten haben, berechnet nach folgender Formel: [Anzahl Tage im laufenden Jahr x 1] + [Anzahl Tage im ersten vorhergehenden Jahr x 1/3] + [Anzahl Tage im zweiten vorhergehenden Jahr x 1/6] ≥ 183 Tage.)  
Nein
Ja
Unabhängig von den vorangehenden Antworten und wo Sie sich als dauerhaft wohnhaft be- trachten, sind Sie derzeit in den USA wohnhaft?
(Sie müssen mit «Ja» antworten, wenn Sie Ihren Wohnsitz in den USA haben (d.h. Sie leben in den USA), unab- hängig von Ihrem US Steuerstatus und selbst wenn Sie einen Anspruch auf eine engere Verbindung zu einem anderen Land geltend machen.2) 
Nein
Ja
Erklärung über den Status der Relevanten Person als Nicht-US-/US-Person (natürliche Person)
Ist die Relevante Person US-Staatsbürger?
(Sie müssen auch mit «Ja» antworten, falls die Relevante Person mehrere Staatsbürgerschaften, darunter auch die US-Staatsbürgerschaft, besitzt.)
Nein
Ja
Ist die Relevante Person in den USA (oder in einem der US-Territorien1) geboren? 
(Wenn die Relevante Person in den USA (oder in einem der US-Territorien) geboren, aber kein US-Staatsbürger mehr ist, muss ein schriftlicher Nachweis über den Verlust der US- Staatsbürgerschaft vorgelegt werden.)
Nein
Ja
Nein
Ja
Ist die Relevante Person im Besitz einer amerikanischen «Green Card» (unabhängig vom Ablaufdatum)? 
(Ist die Relevante Person im Besitz einer von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde [US Citizenship and Immigration Services; USCIS] ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsberechtigte Personen?2)
Erfüllt die Relevante Person den Substantial Presence Test?
(Die Relevante Person gilt für US-Steuerzwecke als US-Person, wenn sie diesen Test erfüllt3, d.h., wenn sie sich (i) im laufenden Kalenderjahr mindestens 31 Tage und (ii) im laufenden und den 2 vorhergehenden Kalenderjahren mindestens 183 Tage in den USA aufgehalten hat, berechnet nach folgender Formel: [Anzahl Tage im laufenden Jahr] + [Anzahl Tage im ersten vorhergehenden Jahr x 1/3] + [Anzahl der Tage im zweiten vorhergehenden Jahr x 1/6] ≥ 183 Tage.) 
Nein
Ja
Unabhängig von den vorangehenden Antworten und wo sich die Relevante Person als dauerhaft wohnhaft betrachtet, ist sie derzeit in den USA wohnhaft? 
(Die Frage ist mit «Ja» zu beantworten, wenn die Relevante Person ihren Wohnsitz in den USA hat (d.h. Sie lebt in den USA), unabhängig von ihrem US Steuerstatus und selbst wenn sie einen Anspruch auf eine engere Ver- bindung zu einem anderen Land geltend macht2.) 
Nein
Ja
Statusänderung oder Veränderung der Umstände 
Sie verpflichten sich, UBS umgehend zu informieren, wenn sich Ihr oben angegebener Status ändert. Sie nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass das Versäumnis, UBS umgehend über eine Änderung Ihres Status zu informieren, inklusive jeglicher Veränderungen der Umstände, die dazu führen, dass die Angaben dieser Erklärung nicht mehr korrekt oder verlässlich sind, bzw. jegliche Falschdarstellung oder Versäumnis, UBS eine gültige Erklärung oder andere erforderliche Dokumentation zuzustellen (i) UBS berechtigt, die gesamte Bankbeziehung fristlos zu kündigen und (ii) dies zu einer Zwangsveräusserung der US-Vermögenswerte führen kann und/oder einem US Steuerabzug (US Withholding Tax) aus Einkünften oder Erlösen aus dem Verkauf der US-Vermögenswerte und einer Überweisung an die US Steuerbehörde («IRS») gemäss Qualified Intermediary Agreement zwischen der UBS und der IRS. 
In Verbindung mit einer Statusänderung oder Veränderung der Umstände und soweit erforderlich, autorisieren Sie UBS, alle Informationen bezüglich oben erwähnter Bankbeziehung der IRS zu melden und entbinden UBS in diesem Umfang von diesen Geheimhaltungspflichten und verzichten auf das Bankgeheimnis.   Schliesslich verzichten Sie hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und entschädigen UBS für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf Ihrer US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen.
Der Unterzeichnende verpflichtet sich, UBS umgehend zu informieren, wenn sich der oben angegebene Status der Relevanten Person ändert. Der Unterzeichnende nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass das Versäumnis, UBS umgehend über eine Änderung des Status der Relevanten Person zu informieren, inklusive jeglicher Veränderungen der Umstände, die dazu führen, dass die Angaben dieser Erklärung nicht mehr korrekt oder verlässlich sind, bzw. jegliche Falschdarstellung oder Versäumnis, UBS eine gültige Erklärung oder andere erforderliche Dokumentation zuzustellen (i) UBS berechtigt, die gesamte Bankbeziehung fristlos zu kündigen und (ii) dies zu einer Zwangsveräusserung der US-Vermögenswerte führen kann und/oder einem US Steuerabzug (US Withholding Tax) aus Einkünften oder Erlösen aus dem Verkauf der US-Vermögenswerte und einer Überweisung an die US Steuerbehörde («IRS») gemäss Qualified Intermediary Agreement zwischen der UBS und der IRS.  
In Verbindung mit einer Statusänderung oder Veränderung der Umstände der Relevanten Person und soweit erforderlich, autorisiert der Unterzeichnende UBS, alle Informationen bezüglich oben erwähnter Bankbeziehung der IRS zu melden und entbindet UBS in diesem Umfang von diesen Geheimhaltungspflichten und verzichtet auf das Bankgeheimnis.   Schliesslich verzichtet der Unterzeichnende hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und entschädigt UBS für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf der US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen.
Wenn Sie nach US-Steuerrecht eine US-Person sind, stellen Sie uns bitte ein Formular W-9 inklusive Autorisierung zur Meldung zu. UBS empfiehlt, zur Einhaltung von Steuer- und Meldepflichten in den USA Ihren Steuerberater zu konsultieren.
 
 
Optional
Wenn die Relevante Person nach US-Steuerrecht eine US-Person ist, stellen Sie uns bitte ein Formular W-9 inklusive Autorisierung zur Meldung der Relevanten Person zu. UBS empfiehlt der Relevanten Person, zur Einhaltung von Steuer- und Meldepflichten in den USA ihren Steuerberater zu konsultieren. 
 
 
 
 
Kontoinhaber
Weiterer wirtschaftlich Berechtigter
Kontoinhaber ohne Custody
Struktur
Bezugnehmend auf die Bankbeziehung zwischen Ihnen und UBS Europe SE (nachstehend «UBS») und zwecks Feststellung Ihres Status als Nicht-US/US-Person für US Steuerzwecke und verschiedene Produkt- und Dienstleistungsangebote von UBS erklären und bestätigen Sie gegenüber UBS hiermit Folgendes
Der Kontoinhaber hat Kontounterlagen gemäß den lokalen Richtlinien eingereicht, die bestätigen, dass eine andere natürliche Person der wirtschaftlich Berechtigte, der Errichter/Stifter oder Begünstigte mit festem Anspruch auf Vermögenswerte oder Einkommen eines Trusts oder einer Foundation eine Person mit dem Recht, einen Trust oder eine Foundation zu widerrufen oder ein Policy holder / Premium payer (nachstehend «Relevante Person») der betreffenden Bankbeziehung ist. Die vorliegende Erklärung dient ausschliesslich dazu, den Status als Nicht-US- oder US-Person für US Steuer- und regulatorische Zwecke der relevanten Person festzustellen. Der Unterzeichner bestätigt folgende Angaben betreffend der relevanten Person: 
Wirtschaftliche Berechtigung
Der Kontoinhaber erklärt hiermit, dass er gemäß US-Steuerrecht die wirtschaftlich berechtigte Person an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung (vgl. Bankbeziehung oben) bezieht.
Ja
Nein
Die unterzeichnende Person erklärt hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte – gemäß den aufgrund deutscher Geldwäschevorschriften erforderlichen Angaben in den Kontoeröffnungsunterlagen bzw. in einer ergänzenden Information – die wirtschaftlich berechtigte Person an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung (vgl. Bankbeziehung oben) bezieht.
In Bezug auf die oben genannte Bankbeziehung bei UBS bitten wir Sie, die zutreffenden Felder anzukreuzen.
Sind Sie US-Staatsbürger?
Sie müssen auch mit «Ja» antworten, falls Sie mehrere Staatsbürgerschaften, darunter auch die US-Staatsbürger- schaft, besitzen.)
Nein
Ja
Sind Sie in den USA (oder in einem der US Territorien1) geboren? 
(Wenn Sie in den USA (oder in einem der US-Territorien) geboren, aber kein US-Staatsbürger mehr sind, muss ein schriftlicher Nachweis über den Verlust der US-Staatsbürgerschaft vorgelegt werden.)
Nein
Ja
Sind Sie im Besitz einer amerikanischen «Green Card» (unabhängig vom Ablaufdatum) ?
(Sind Sie im Besitz einer von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde [US Citizenship and Immigration Services; USCIS] ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsbe- rechtigte Personen?2)
Nein
Ja
Erfüllen Sie den Substantial Presence Test?
(Sie gelten für US Steuerzwecke als in den USA wohnhaft, wenn Sie diesen Test erfüllen3 , d. h. wenn Sie sich (i) im laufenden Kalenderjahr mindestens 31 Tage und (ii) im laufenden und den 2 vorhergehenden Kalenderjahren insgesamt 183 Tage in den USA aufgehalten haben, berechnet nach folgender Formel: [Anzahl Tage im laufenden Jahr x 1] + [Anzahl Tage im ersten vorhergehenden Jahr x 1/3] + [Anzahl Tage im zweiten vorhergehenden Jahr x 1/6] ≥ 183 Tage.)  
Nein
Ja
Unabhängig von den vorangehenden Antworten und wo Sie sich als dauerhaft wohnhaft be- trachten, sind Sie derzeit in den USA wohnhaft?
(Sie müssen mit «Ja» antworten, wenn Sie Ihren Wohnsitz in den USA haben (d.h. Sie leben in den USA), unab- hängig von Ihrem US Steuerstatus und selbst wenn Sie einen Anspruch auf eine engere Verbindung zu einem anderen Land geltend machen.2) 
Nein
Ja
Erklärung über den Status der Relevanten Person als Nicht-US-/US-Person (natürliche Person)
Ist die Relevante Person US-Staatsbürger?
(Sie müssen auch mit «Ja» antworten, falls die Relevante Person mehrere Staatsbürgerschaften, darunter auch die US-Staatsbürgerschaft, besitzt.)
Nein
Ja
Ist die Relevante Person in den USA (oder in einem der US-Territorien1) geboren? 
(Wenn die Relevante Person in den USA (oder in einem der US-Territorien) geboren, aber kein US-Staatsbürger mehr ist, muss ein schriftlicher Nachweis über den Verlust der US- Staatsbürgerschaft vorgelegt werden.)
Nein
Ja
Nein
Ja
Ist die Relevante Person im Besitz einer amerikanischen «Green Card» (unabhängig vom Ablaufdatum)? 
(Ist die Relevante Person im Besitz einer von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde [US Citizenship and Immigration Services; USCIS] ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsberechtigte Personen?2)
Erfüllt die Relevante Person den Substantial Presence Test?
(Die Relevante Person gilt für US-Steuerzwecke als US-Person, wenn sie diesen Test erfüllt3, d.h., wenn sie sich (i) im laufenden Kalenderjahr mindestens 31 Tage und (ii) im laufenden und den 2 vorhergehenden Kalenderjahren mindestens 183 Tage in den USA aufgehalten hat, berechnet nach folgender Formel: [Anzahl Tage im laufenden Jahr] + [Anzahl Tage im ersten vorhergehenden Jahr x 1/3] + [Anzahl der Tage im zweiten vorhergehenden Jahr x 1/6] ≥ 183 Tage.) 
Nein
Ja
Unabhängig von den vorangehenden Antworten und wo sich die Relevante Person als dauerhaft wohnhaft betrachtet, ist sie derzeit in den USA wohnhaft? 
(Die Frage ist mit «Ja» zu beantworten, wenn die Relevante Person ihren Wohnsitz in den USA hat (d.h. Sie lebt in den USA), unabhängig von ihrem US Steuerstatus und selbst wenn sie einen Anspruch auf eine engere Ver- bindung zu einem anderen Land geltend macht2.) 
Nein
Ja
Statusänderung oder Veränderung der Umstände 
Sie verpflichten sich, UBS umgehend zu informieren, wenn sich Ihr oben angegebener Status ändert. Sie nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass das Versäumnis, UBS umgehend über eine Änderung Ihres Status zu informieren, inklusive jeglicher Veränderungen der Umstände, die dazu führen, dass die Angaben dieser Erklärung nicht mehr korrekt oder verlässlich sind, bzw. jegliche Falschdarstellung oder Versäumnis, UBS eine gültige Erklärung oder andere erforderliche Dokumentation zuzustellen (i) UBS berechtigt, die gesamte Bankbeziehung fristlos zu kündigen und (ii) dies zu einer Zwangsveräusserung der US-Vermögenswerte führen kann und/oder einem US Steuerabzug (US Withholding Tax) aus Einkünften oder Erlösen aus dem Verkauf der US-Vermögenswerte und einer Überweisung an die US Steuerbehörde («IRS») gemäss Qualified Intermediary Agreement zwischen der UBS und der IRS. 
In Verbindung mit einer Statusänderung oder Veränderung der Umstände und soweit erforderlich, autorisieren Sie UBS, alle Informationen bezüglich oben erwähnter Bankbeziehung der IRS zu melden und entbinden UBS in diesem Umfang von diesen Geheimhaltungspflichten und verzichten auf das Bankgeheimnis.   Schliesslich verzichten Sie hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und entschädigen UBS für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf Ihrer US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen.
Der Unterzeichnende verpflichtet sich, UBS umgehend zu informieren, wenn sich der oben angegebene Status der Relevanten Person ändert. Der Unterzeichnende nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass das Versäumnis, UBS umgehend über eine Änderung des Status der Relevanten Person zu informieren, inklusive jeglicher Veränderungen der Umstände, die dazu führen, dass die Angaben dieser Erklärung nicht mehr korrekt oder verlässlich sind, bzw. jegliche Falschdarstellung oder Versäumnis, UBS eine gültige Erklärung oder andere erforderliche Dokumentation zuzustellen (i) UBS berechtigt, die gesamte Bankbeziehung fristlos zu kündigen und (ii) dies zu einer Zwangsveräusserung der US-Vermögenswerte führen kann und/oder einem US Steuerabzug (US Withholding Tax) aus Einkünften oder Erlösen aus dem Verkauf der US-Vermögenswerte und einer Überweisung an die US Steuerbehörde («IRS») gemäss Qualified Intermediary Agreement zwischen der UBS und der IRS.  
In Verbindung mit einer Statusänderung oder Veränderung der Umstände der Relevanten Person und soweit erforderlich, autorisiert der Unterzeichnende UBS, alle Informationen bezüglich oben erwähnter Bankbeziehung der IRS zu melden und entbindet UBS in diesem Umfang von diesen Geheimhaltungspflichten und verzichtet auf das Bankgeheimnis.   Schliesslich verzichtet der Unterzeichnende hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und entschädigt UBS für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf der US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen.
Wenn Sie nach US-Steuerrecht eine US-Person sind, stellen Sie uns bitte ein Formular W-9 inklusive Autorisierung zur Meldung zu. UBS empfiehlt, zur Einhaltung von Steuer- und Meldepflichten in den USA Ihren Steuerberater zu konsultieren.
 
 
Optional
Wenn die Relevante Person nach US-Steuerrecht eine US-Person ist, stellen Sie uns bitte ein Formular W-9 inklusive Autorisierung zur Meldung der Relevanten Person zu. UBS empfiehlt der Relevanten Person, zur Einhaltung von Steuer- und Meldepflichten in den USA ihren Steuerberater zu konsultieren. 
 
 
  
 
Kontoinhaber
Weiterer wirtschaftlich Berechtigter
Kontoinhaber ohne Custody
Struktur
Bezugnehmend auf die Bankbeziehung zwischen Ihnen und UBS Europe SE (nachstehend «UBS») und zwecks Feststellung Ihres Status als Nicht-US/US-Person für US Steuerzwecke und verschiedene Produkt- und Dienstleistungsangebote von UBS erklären und bestätigen Sie gegenüber UBS hiermit Folgendes
Der Kontoinhaber hat Kontounterlagen gemäß den lokalen Richtlinien eingereicht, die bestätigen, dass eine andere natürliche Person der wirtschaftlich Berechtigte, der Errichter/Stifter oder Begünstigte mit festem Anspruch auf Vermögenswerte oder Einkommen eines Trusts oder einer Foundation eine Person mit dem Recht, einen Trust oder eine Foundation zu widerrufen oder ein Policy holder / Premium payer (nachstehend «Relevante Person») der betreffenden Bankbeziehung ist. Die vorliegende Erklärung dient ausschliesslich dazu, den Status als Nicht-US- oder US-Person für US Steuer- und regulatorische Zwecke der relevanten Person festzustellen. Der Unterzeichner bestätigt folgende Angaben betreffend der relevanten Person: 
Wirtschaftliche Berechtigung
Der Kontoinhaber erklärt hiermit, dass er gemäß US-Steuerrecht die wirtschaftlich berechtigte Person an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung (vgl. Bankbeziehung oben) bezieht.
Ja
Nein
Die unterzeichnende Person erklärt hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte – gemäß den aufgrund deutscher Geldwäschevorschriften erforderlichen Angaben in den Kontoeröffnungsunterlagen bzw. in einer ergänzenden Information – die wirtschaftlich berechtigte Person an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung (vgl. Bankbeziehung oben) bezieht.
In Bezug auf die oben genannte Bankbeziehung bei UBS bitten wir Sie, die zutreffenden Felder anzukreuzen.
Sind Sie US-Staatsbürger?
Sie müssen auch mit «Ja» antworten, falls Sie mehrere Staatsbürgerschaften, darunter auch die US-Staatsbürger- schaft, besitzen.)
Nein
Ja
Sind Sie in den USA (oder in einem der US Territorien1) geboren? 
(Wenn Sie in den USA (oder in einem der US-Territorien) geboren, aber kein US-Staatsbürger mehr sind, muss ein schriftlicher Nachweis über den Verlust der US-Staatsbürgerschaft vorgelegt werden.)
Nein
Ja
Sind Sie im Besitz einer amerikanischen «Green Card» (unabhängig vom Ablaufdatum) ?
(Sind Sie im Besitz einer von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde [US Citizenship and Immigration Services; USCIS] ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsbe- rechtigte Personen?2)
Nein
Ja
Erfüllen Sie den Substantial Presence Test?
(Sie gelten für US Steuerzwecke als in den USA wohnhaft, wenn Sie diesen Test erfüllen3 , d. h. wenn Sie sich (i) im laufenden Kalenderjahr mindestens 31 Tage und (ii) im laufenden und den 2 vorhergehenden Kalenderjahren insgesamt 183 Tage in den USA aufgehalten haben, berechnet nach folgender Formel: [Anzahl Tage im laufenden Jahr x 1] + [Anzahl Tage im ersten vorhergehenden Jahr x 1/3] + [Anzahl Tage im zweiten vorhergehenden Jahr x 1/6] ≥ 183 Tage.)  
Nein
Ja
Unabhängig von den vorangehenden Antworten und wo Sie sich als dauerhaft wohnhaft be- trachten, sind Sie derzeit in den USA wohnhaft?
(Sie müssen mit «Ja» antworten, wenn Sie Ihren Wohnsitz in den USA haben (d.h. Sie leben in den USA), unab- hängig von Ihrem US Steuerstatus und selbst wenn Sie einen Anspruch auf eine engere Verbindung zu einem anderen Land geltend machen.2) 
Nein
Ja
Erklärung über den Status der Relevanten Person als Nicht-US-/US-Person (natürliche Person)
Ist die Relevante Person US-Staatsbürger?
(Sie müssen auch mit «Ja» antworten, falls die Relevante Person mehrere Staatsbürgerschaften, darunter auch die US-Staatsbürgerschaft, besitzt.)
Nein
Ja
Ist die Relevante Person in den USA (oder in einem der US-Territorien1) geboren? 
(Wenn die Relevante Person in den USA (oder in einem der US-Territorien) geboren, aber kein US-Staatsbürger mehr ist, muss ein schriftlicher Nachweis über den Verlust der US- Staatsbürgerschaft vorgelegt werden.)
Nein
Ja
Nein
Ja
Ist die Relevante Person im Besitz einer amerikanischen «Green Card» (unabhängig vom Ablaufdatum)? 
(Ist die Relevante Person im Besitz einer von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde [US Citizenship and Immigration Services; USCIS] ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsberechtigte Personen?2)
Erfüllt die Relevante Person den Substantial Presence Test?
(Die Relevante Person gilt für US-Steuerzwecke als US-Person, wenn sie diesen Test erfüllt3, d.h., wenn sie sich (i) im laufenden Kalenderjahr mindestens 31 Tage und (ii) im laufenden und den 2 vorhergehenden Kalenderjahren mindestens 183 Tage in den USA aufgehalten hat, berechnet nach folgender Formel: [Anzahl Tage im laufenden Jahr] + [Anzahl Tage im ersten vorhergehenden Jahr x 1/3] + [Anzahl der Tage im zweiten vorhergehenden Jahr x 1/6] ≥ 183 Tage.) 
Nein
Ja
Unabhängig von den vorangehenden Antworten und wo sich die Relevante Person als dauerhaft wohnhaft betrachtet, ist sie derzeit in den USA wohnhaft? 
(Die Frage ist mit «Ja» zu beantworten, wenn die Relevante Person ihren Wohnsitz in den USA hat (d.h. Sie lebt in den USA), unabhängig von ihrem US Steuerstatus und selbst wenn sie einen Anspruch auf eine engere Ver- bindung zu einem anderen Land geltend macht2.) 
Nein
Ja
Statusänderung oder Veränderung der Umstände 
Sie verpflichten sich, UBS umgehend zu informieren, wenn sich Ihr oben angegebener Status ändert. Sie nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass das Versäumnis, UBS umgehend über eine Änderung Ihres Status zu informieren, inklusive jeglicher Veränderungen der Umstände, die dazu führen, dass die Angaben dieser Erklärung nicht mehr korrekt oder verlässlich sind, bzw. jegliche Falschdarstellung oder Versäumnis, UBS eine gültige Erklärung oder andere erforderliche Dokumentation zuzustellen (i) UBS berechtigt, die gesamte Bankbeziehung fristlos zu kündigen und (ii) dies zu einer Zwangsveräusserung der US-Vermögenswerte führen kann und/oder einem US Steuerabzug (US Withholding Tax) aus Einkünften oder Erlösen aus dem Verkauf der US-Vermögenswerte und einer Überweisung an die US Steuerbehörde («IRS») gemäss Qualified Intermediary Agreement zwischen der UBS und der IRS. 
In Verbindung mit einer Statusänderung oder Veränderung der Umstände und soweit erforderlich, autorisieren Sie UBS, alle Informationen bezüglich oben erwähnter Bankbeziehung der IRS zu melden und entbinden UBS in diesem Umfang von diesen Geheimhaltungspflichten und verzichten auf das Bankgeheimnis.   Schliesslich verzichten Sie hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und entschädigen UBS für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf Ihrer US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen.
Der Unterzeichnende verpflichtet sich, UBS umgehend zu informieren, wenn sich der oben angegebene Status der Relevanten Person ändert. Der Unterzeichnende nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass das Versäumnis, UBS umgehend über eine Änderung des Status der Relevanten Person zu informieren, inklusive jeglicher Veränderungen der Umstände, die dazu führen, dass die Angaben dieser Erklärung nicht mehr korrekt oder verlässlich sind, bzw. jegliche Falschdarstellung oder Versäumnis, UBS eine gültige Erklärung oder andere erforderliche Dokumentation zuzustellen (i) UBS berechtigt, die gesamte Bankbeziehung fristlos zu kündigen und (ii) dies zu einer Zwangsveräusserung der US-Vermögenswerte führen kann und/oder einem US Steuerabzug (US Withholding Tax) aus Einkünften oder Erlösen aus dem Verkauf der US-Vermögenswerte und einer Überweisung an die US Steuerbehörde («IRS») gemäss Qualified Intermediary Agreement zwischen der UBS und der IRS.  
In Verbindung mit einer Statusänderung oder Veränderung der Umstände der Relevanten Person und soweit erforderlich, autorisiert der Unterzeichnende UBS, alle Informationen bezüglich oben erwähnter Bankbeziehung der IRS zu melden und entbindet UBS in diesem Umfang von diesen Geheimhaltungspflichten und verzichtet auf das Bankgeheimnis.   Schliesslich verzichtet der Unterzeichnende hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und entschädigt UBS für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf der US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen.
Wenn Sie nach US-Steuerrecht eine US-Person sind, stellen Sie uns bitte ein Formular W-9 inklusive Autorisierung zur Meldung zu. UBS empfiehlt, zur Einhaltung von Steuer- und Meldepflichten in den USA Ihren Steuerberater zu konsultieren.
 
 
Optional
Wenn die Relevante Person nach US-Steuerrecht eine US-Person ist, stellen Sie uns bitte ein Formular W-9 inklusive Autorisierung zur Meldung der Relevanten Person zu. UBS empfiehlt der Relevanten Person, zur Einhaltung von Steuer- und Meldepflichten in den USA ihren Steuerberater zu konsultieren. 
 
 
  
 
Kontoinhaber
Weiterer wirtschaftlich Berechtigter
Kontoinhaber ohne Custody
Struktur
Bezugnehmend auf die Bankbeziehung zwischen Ihnen und UBS Europe SE (nachstehend «UBS») und zwecks Feststellung Ihres Status als Nicht-US/US-Person für US Steuerzwecke und verschiedene Produkt- und Dienstleistungsangebote von UBS erklären und bestätigen Sie gegenüber UBS hiermit Folgendes
Der Kontoinhaber hat Kontounterlagen gemäß den lokalen Richtlinien eingereicht, die bestätigen, dass eine andere natürliche Person der wirtschaftlich Berechtigte, der Errichter/Stifter oder Begünstigte mit festem Anspruch auf Vermögenswerte oder Einkommen eines Trusts oder einer Foundation eine Person mit dem Recht, einen Trust oder eine Foundation zu widerrufen oder ein Policy holder / Premium payer (nachstehend «Relevante Person») der betreffenden Bankbeziehung ist. Die vorliegende Erklärung dient ausschliesslich dazu, den Status als Nicht-US- oder US-Person für US Steuer- und regulatorische Zwecke der relevanten Person festzustellen. Der Unterzeichner bestätigt folgende Angaben betreffend der relevanten Person: 
Wirtschaftliche Berechtigung
Der Kontoinhaber erklärt hiermit, dass er gemäß US-Steuerrecht die wirtschaftlich berechtigte Person an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung (vgl. Bankbeziehung oben) bezieht.
Ja
Nein
Die unterzeichnende Person erklärt hiermit, dass der wirtschaftlich Berechtigte – gemäß den aufgrund deutscher Geldwäschevorschriften erforderlichen Angaben in den Kontoeröffnungsunterlagen bzw. in einer ergänzenden Information – die wirtschaftlich berechtigte Person an den Vermögenswerten und Erträgen ist, auf die sich diese Erklärung (vgl. Bankbeziehung oben) bezieht.
In Bezug auf die oben genannte Bankbeziehung bei UBS bitten wir Sie, die zutreffenden Felder anzukreuzen.
Sind Sie US-Staatsbürger?
Sie müssen auch mit «Ja» antworten, falls Sie mehrere Staatsbürgerschaften, darunter auch die US-Staatsbürger- schaft, besitzen.)
Nein
Ja
Sind Sie in den USA (oder in einem der US Territorien1) geboren? 
(Wenn Sie in den USA (oder in einem der US-Territorien) geboren, aber kein US-Staatsbürger mehr sind, muss ein schriftlicher Nachweis über den Verlust der US-Staatsbürgerschaft vorgelegt werden.)
Nein
Ja
Sind Sie im Besitz einer amerikanischen «Green Card» (unabhängig vom Ablaufdatum) ?
(Sind Sie im Besitz einer von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde [US Citizenship and Immigration Services; USCIS] ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsbe- rechtigte Personen?2)
Nein
Ja
Erfüllen Sie den Substantial Presence Test?
(Sie gelten für US Steuerzwecke als in den USA wohnhaft, wenn Sie diesen Test erfüllen3 , d. h. wenn Sie sich (i) im laufenden Kalenderjahr mindestens 31 Tage und (ii) im laufenden und den 2 vorhergehenden Kalenderjahren insgesamt 183 Tage in den USA aufgehalten haben, berechnet nach folgender Formel: [Anzahl Tage im laufenden Jahr x 1] + [Anzahl Tage im ersten vorhergehenden Jahr x 1/3] + [Anzahl Tage im zweiten vorhergehenden Jahr x 1/6] ≥ 183 Tage.)  
Nein
Ja
Unabhängig von den vorangehenden Antworten und wo Sie sich als dauerhaft wohnhaft be- trachten, sind Sie derzeit in den USA wohnhaft?
(Sie müssen mit «Ja» antworten, wenn Sie Ihren Wohnsitz in den USA haben (d.h. Sie leben in den USA), unab- hängig von Ihrem US Steuerstatus und selbst wenn Sie einen Anspruch auf eine engere Verbindung zu einem anderen Land geltend machen.2) 
Nein
Ja
Erklärung über den Status der Relevanten Person als Nicht-US-/US-Person (natürliche Person)
Ist die Relevante Person US-Staatsbürger?
(Sie müssen auch mit «Ja» antworten, falls die Relevante Person mehrere Staatsbürgerschaften, darunter auch die US-Staatsbürgerschaft, besitzt.)
Nein
Ja
Ist die Relevante Person in den USA (oder in einem der US-Territorien1) geboren? 
(Wenn die Relevante Person in den USA (oder in einem der US-Territorien) geboren, aber kein US-Staatsbürger mehr ist, muss ein schriftlicher Nachweis über den Verlust der US- Staatsbürgerschaft vorgelegt werden.)
Nein
Ja
Nein
Ja
Ist die Relevante Person im Besitz einer amerikanischen «Green Card» (unabhängig vom Ablaufdatum)? 
(Ist die Relevante Person im Besitz einer von der US-amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde [US Citizenship and Immigration Services; USCIS] ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsberechtigte Personen?2)
Erfüllt die Relevante Person den Substantial Presence Test?
(Die Relevante Person gilt für US-Steuerzwecke als US-Person, wenn sie diesen Test erfüllt3, d.h., wenn sie sich (i) im laufenden Kalenderjahr mindestens 31 Tage und (ii) im laufenden und den 2 vorhergehenden Kalenderjahren mindestens 183 Tage in den USA aufgehalten hat, berechnet nach folgender Formel: [Anzahl Tage im laufenden Jahr] + [Anzahl Tage im ersten vorhergehenden Jahr x 1/3] + [Anzahl der Tage im zweiten vorhergehenden Jahr x 1/6] ≥ 183 Tage.) 
Nein
Ja
Unabhängig von den vorangehenden Antworten und wo sich die Relevante Person als dauerhaft wohnhaft betrachtet, ist sie derzeit in den USA wohnhaft? 
(Die Frage ist mit «Ja» zu beantworten, wenn die Relevante Person ihren Wohnsitz in den USA hat (d.h. Sie lebt in den USA), unabhängig von ihrem US Steuerstatus und selbst wenn sie einen Anspruch auf eine engere Ver- bindung zu einem anderen Land geltend macht2.) 
Nein
Ja
Statusänderung oder Veränderung der Umstände 
Sie verpflichten sich, UBS umgehend zu informieren, wenn sich Ihr oben angegebener Status ändert. Sie nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass das Versäumnis, UBS umgehend über eine Änderung Ihres Status zu informieren, inklusive jeglicher Veränderungen der Umstände, die dazu führen, dass die Angaben dieser Erklärung nicht mehr korrekt oder verlässlich sind, bzw. jegliche Falschdarstellung oder Versäumnis, UBS eine gültige Erklärung oder andere erforderliche Dokumentation zuzustellen (i) UBS berechtigt, die gesamte Bankbeziehung fristlos zu kündigen und (ii) dies zu einer Zwangsveräusserung der US-Vermögenswerte führen kann und/oder einem US Steuerabzug (US Withholding Tax) aus Einkünften oder Erlösen aus dem Verkauf der US-Vermögenswerte und einer Überweisung an die US Steuerbehörde («IRS») gemäss Qualified Intermediary Agreement zwischen der UBS und der IRS. 
In Verbindung mit einer Statusänderung oder Veränderung der Umstände und soweit erforderlich, autorisieren Sie UBS, alle Informationen bezüglich oben erwähnter Bankbeziehung der IRS zu melden und entbinden UBS in diesem Umfang von diesen Geheimhaltungspflichten und verzichten auf das Bankgeheimnis.   Schliesslich verzichten Sie hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und entschädigen UBS für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf Ihrer US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen.
Der Unterzeichnende verpflichtet sich, UBS umgehend zu informieren, wenn sich der oben angegebene Status der Relevanten Person ändert. Der Unterzeichnende nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass das Versäumnis, UBS umgehend über eine Änderung des Status der Relevanten Person zu informieren, inklusive jeglicher Veränderungen der Umstände, die dazu führen, dass die Angaben dieser Erklärung nicht mehr korrekt oder verlässlich sind, bzw. jegliche Falschdarstellung oder Versäumnis, UBS eine gültige Erklärung oder andere erforderliche Dokumentation zuzustellen (i) UBS berechtigt, die gesamte Bankbeziehung fristlos zu kündigen und (ii) dies zu einer Zwangsveräusserung der US-Vermögenswerte führen kann und/oder einem US Steuerabzug (US Withholding Tax) aus Einkünften oder Erlösen aus dem Verkauf der US-Vermögenswerte und einer Überweisung an die US Steuerbehörde («IRS») gemäss Qualified Intermediary Agreement zwischen der UBS und der IRS.  
In Verbindung mit einer Statusänderung oder Veränderung der Umstände der Relevanten Person und soweit erforderlich, autorisiert der Unterzeichnende UBS, alle Informationen bezüglich oben erwähnter Bankbeziehung der IRS zu melden und entbindet UBS in diesem Umfang von diesen Geheimhaltungspflichten und verzichtet auf das Bankgeheimnis.   Schliesslich verzichtet der Unterzeichnende hiermit ausdrücklich und ohne Einschränkung auf jegliche Ansprüche im Schadensfall und entschädigt UBS für jede Verbindlichkeit in Zusammenhang mit dem Verkauf der US-Vermögenswerte gemäss diesen Bestimmungen.
Wenn Sie nach US-Steuerrecht eine US-Person sind, stellen Sie uns bitte ein Formular W-9 inklusive Autorisierung zur Meldung zu. UBS empfiehlt, zur Einhaltung von Steuer- und Meldepflichten in den USA Ihren Steuerberater zu konsultieren.
 
 
Optional
Wenn die Relevante Person nach US-Steuerrecht eine US-Person ist, stellen Sie uns bitte ein Formular W-9 inklusive Autorisierung zur Meldung der Relevanten Person zu. UBS empfiehlt der Relevanten Person, zur Einhaltung von Steuer- und Meldepflichten in den USA ihren Steuerberater zu konsultieren. 
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UBS Europe SE
0319 00
1 The term "grantor/simple trust" stands for transparent non-US structures (so-called flow-through entities), treated as grantor or simple trusts under US tax law. In case of a simple trust, the beneficiaries must be documented as beneficial owners, in case of a grantor trust, the grantor/settlor must be documented as beneficial owner.
2 The term "certified deemed-compliant FFI (other than a registered deemed-compliant Model 1 IGA FFI)" means certified deemed-compliant FFIs under the US FATCA regulations or a Model 2 IGA as well as nonreporting Model 1 IGA FFIs without an equivalent that is treated as a registered deemed-compliant FFI under the US FATCA regulations.
3 A partner, beneficiary or owner may be subject to FATCA withholding or reporting if, for example, it is a nonparticipating FFI.
0319 00
1 The underlined fragments reflect the amendments to the original wording of the US IRS Revenue Procedure 2014-39 http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-14-39%20(1).pdf that were announced by the IRS on September 23, 2014 (http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Revised-Qualified-Intermediary-QI-Agreement)
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Withholding Statement/Agreement for foreign (non-US) partnerships and foreign (non-US) simple/grantor trusts1 under US QI Agreement
Agreement between UBS Europe SE (as Qualified Intermediary, QI) and the partnership/trustees or the board of directors
Company
We confirm that the Account Holder is a certified deemed-compliant FFI (other than a registered deemed-compliant Model 1 IGA FFI)2, an exempt beneficial owner, an owner-documented FFI or an NFFE (other than a withholding partnership or trust) in the sense of the US tax regulations.
Withholding Statement
1.     
Name of partner, beneficiary or owner
Last name
First name(s)
Type of Form (check appropriate box)
W-8BEN(-E)
W-8EXP
We confirm that none of the partners, beneficiaries or owners is a flow-through entity or acting as intermediary in the sense of the US tax regulations, a US person or acting on behalf of US persons.
 
We confirm that none of the partners, beneficiaries or owners is subject to FATCA withholding or reporting3.
Allocation of payments to partner, beneficiary or owner subject to the highest rate of withholding
2.     
Name of partner, beneficiary or owner subject to the highest rate of withholding
Permanent residence address
Street
No.
Country of residence
Applicable withholding rates (for partner, beneficiary or owner identified under point 2)
3.     
Rate of withholding on interest
%
Rate of withholding on dividends
%
Basis for reduced rate
Please note that the part on all Forms W-8BEN(-E) related to the claim of tax treaty benefits must be correctly completed before any reduced treaty rate will be applied.
Agreement
4.  
4.1
The partnership or trust agrees to make available upon request to QI or QI's auditor for purposes of QI's compliance review under section 10 of the QI Agreement (including to respond to IRS inquiries regarding its compliance review) records that establish that the partnership or trust has provided QI with documentation for purposes of chapters 3 and 4 for all of its partners, beneficiaries, or owners. The partnership or trust waives any legal prohibitions against providing such records to the QI.
4.2
If, for whatever reason, such records are not furnished by the partnership or trust within 90 days upon such request to the QI or QI's auditors or if the partnership or trust has failed to comply with any other requirement of Section 4.05 of the QI Agreement (as attached hereto), then the partnership or trust unequivocally and irrevocably agrees that any US source payments will be retroactively corrected by the QI with the appropriate amount of US withholding tax according to the US Tax Regulation to any calendar year for which the partnership or trust has been in such default and that the partnership or trust will hold the QI harmless for any additional financial cost resulting from such action. Furthermore, the partnership or trust unequivocally and irrevocably accepts and agrees that the QI will correct its Forms 1042 and 1042-S filed with the IRS and will be disclosing and naming thereupon both the partnership or trust (direct Account Holders) and the respective partners, beneficiaries or owners (indirect Account Holders). The partnership or trust explicitly waives any objection hereto in case of such default by it.
4.3
The partnership or trust will inform the QI of any changes material to this statement within 30 days, e.g. change of tax status and residence of partners, beneficiaries or owners, changes with regard to partners, beneficiaries or owners in the partnership or trust etc.
The Form W-8IMY and agreement are in general valid without timely restriction. Other documentation such as Forms W-8BEN and/or W-8BEN-E, withholding statements, and related documentation are subject to renewal based on applicable rules Failure on the part of the partnership or trust to renew the forms on a timely basis will result in the QI selling the existing US securities and blocking further purchase of US securities. The partnership or trust herewith explicitly agrees and consent to such sale/blocking of or for relevant US securities in the partnership or trust account in the absence of timely renewal of the relevant forms.
4.4
4.5
QI may sell US securities if the partnership or trust does not satisfy the conditions required for the application of the joint account procedure.
4.6
Section 4.05 of the QI Agreement as attached hereto forms an integral part of this written agreement between the partnership or trust and the QI.
 
 
Attachment: Section 4.05 of the QI Agreement
Extract from the QI Agreement (US IRS Revenue Procedure 2014-391) Sec. 4.05. Joint Account Treatment for Certain Partnerships and Trusts
Modification of Obligations for QI. 
QI may rely on a valid Form W-8IMY provided by the partnership or trust and may rely on a withholding statement that meets the requirements of §1.1441-5(c)(3)(iv) or (e)(5)(iv), and §1.1471-3(c)(3)(iii)(B), if the payment is a withholdable payment, and that provides information for all partners, beneficiaries, or owners together with valid Forms W-8 or, in the case of a partnership or trust that is a certified deemedcompliant FFI, documentary evidence listed in the know-your-customer (KYC) attachment to this Agreement from each partner, beneficiary, or owner, and, for a withholdable payment, documentation that meets the requirements of §1.1471-3(d) to establish the partner's, beneficiary's, or owner's chapter 4 status. The withholding statement need not provide any allocation information.
QI must treat payments to the partnership or trust as allocated solely to a partner, beneficiary, or owner that is subject to the highest rate of withholding under chapter 3 and must withhold at that rate.
QI may include payments made to the partnership or trust in its chapter 3 reporting pools for direct account holders of QI for Form 1042-S purposes under section 8.03(B) of this Agreement.
After QI has withheld in accordance with section 4.05(B)(2) of this Agreement, it may file a separate Form 1042-S for any partner, beneficiary, or owner who requests that it do so. If QI issues a separate Form 1042-S for any partner, beneficiary, or owner, it cannot include such partner, beneficiary, or owner in QI's chapter 3 reporting pool. If QI has already filed a Form 1042-S and included the partner, beneficiary, or owner in a chapter 3 reporting pool, it must file an amended return to reduce the amount of the payment reported to reflect the amount allocated to the recipient on the recipient's specific Form 1042-S. QI may file a separate Form 1042-S for a partner, beneficiary, or owner only if the partnership or trust provides a withholding statement that includes allocation information for the requesting partner, beneficiary, or owner and only if the partnership or trust has agreed in writing under section 4.05(A) 5) of this Agreement to make available to QI or QI's auditor the records that substantiate the allocation information included in its withholding statement.
QI may not include any payments made to a partnership or trust to which QI is applying the rules of this section 4.05 in any collective refund claim made under section 9.04 of this Agreement.
(B) 
(1)
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(5)  
In General 
If QI is an FFI (other than a limited FFI), QI may enter an agreement with a nonwithholding foreign partnership or nonwithholding foreign trust that is either a simple or grantor trust described in this section 4.05(A) to apply the simplified joint account documentation, reporting, and withholding procedures provided in section 4.05(B) of this Agreement. QI and a partnership or trust that apply this section 4.05 to any calendar year must apply these rules to the calendar year in its entirety. QI and the partnership or trust may not apply this section 4.05 to any calendar year in which the partnership or trust has failed to make available to QI or QI's auditor the records described in this section 4.05(A) within 90 days after these records are requested, and the partnership or trust must waive any legal prohibitions against providing such records to the QI. If the partnership or trust has failed to make these records available within the 90-day period, or if QI and the partnership or trust fail to comply with any other requirements of this section 4.05, QI must apply the provisions of §§1.1441-1(c) and 1.1441-5(e) to the partnership or trust as a nonwithholding foreign partnership or nonwithholding foreign trust, must correct its withholding for the period during which the failure occurred in accordance with section 9.05 of this Agreement, and cannot apply this section 4.05 to subsequent calendar years. QI and a partnership or trust that apply this section 4.05 to any calendar year are not required to apply this section 4.05 to subsequent calendar years.
A partnership or trust is described in this section 4.05(A) of this Agreement if the following conditions are met:
The partnership or trust is a certified deemed-compliant FFI (other than a registered deemed-compliant Model 1 IGA FFI), an owner-documented FFI, an exempt beneficial owner, or an NFFE (other than a WP or WT);
The partnership or trust is a direct account holder of QI;
None of the partnership's or trust's partners, beneficiaries, or owners is a flow-through entity or is acting as intermediary for a payment made by QI to the partnership or trust;
None of the partnership's or trust's partners, beneficiaries, or owners is a U.S. person and none of its foreign partners, beneficiaries, or owners is subject to withholding or reporting under chapter 4 (which would include a nonparticipating FFI and certain passive NFFEs); and
The partnership or trust agrees to make available upon request to QI or QI's auditor for purposes of QI's compliance review under section 10 of this Agreement (including to respond to IRS inquiries regarding its compliance review) records that establish that the partnership or trust has provided QI with documentation for purposes of chapters 3 and 4 for all of its partners, beneficiaries, or owners.
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UBS Substitute Form W-8IMY
Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding and Reporting
This form is a substitute of the official IRS Form W-8IMY. Section references are to the Internal Revenue Code. All references to "Instructions" are to the Instructions to the Form W-8IMY, available at www.irs.gov/formw8imy. Use this form only to certify your chapter 3 status. To certify your chapter 4 status use a UBS self-certification. Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.
–
–
–
–
–
Do NOT use this form for:
Instead use Form
A beneficial owner solely claiming foreign status or treaty benefits (other than a qualified intermediary (QI) acting as a qualified derivatives dealer (QDD))
W-8BEN or W-8BEN-E
–
A hybrid entity claiming treaty benefits on its own behalf (other than a QI acting as a QDD)
W-8BEN-E
–
A foreign person claiming that income is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States
W-8ECI
–
–
W-8BEN, W-8ECI, or W-8BEN-E
A disregarded entity with a single foreign owner that is the beneficial owner (other than a QI acting as a QDD) of the income to which this form relates. Instead, the single foreign owner should use
–
W-8EXP
A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign taxexempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b)
U.S. entity or U.S. citizen or resident
–
W-9
A foreign person documenting themselves for purposes of section 6050W
W-8BEN, W-8BEN-E, or W-8ECI
–
Part I – Identification of Entity
1. Name of organization that is acting as intermediary
2. Country of incorporation or organization
3. Name of disregarded entity (if applicable), see instructions
4. Chapter 3 status (entity type) (Must check one box only.):
QI (including a QDD). Complete Part II.
Withholding foreign trust. Complete Part VI.
Nonwithholding foreign partnership. Complete Part VII.
Nonwithholding foreign simple trust. Complete Part VII.
Nonwithholding foreign grantor trust. Complete Part VII.
Withholding foreign partnership. Complete Part VI.
U.S. branch. Complete Part V.
Territory financial institution. Complete Part IV.
Nonqualified intermediary. Complete Part III.
Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address).
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
Country
6. Mailing address (if different from above)
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
Country
7. U.S. taxpayer identification number, if required
QI-EIN
WP-EIN
WT-EIN
EIN
8. Reference number(s) (see instructions)
Part II – Qualified Intermediary
9. 
All Qualified Intermediaries
I certify that the entity identified in Part I (or branch, if relevant):
Is a QI with respect to the accounts identified on line 8 or in a withholding statement associated with this form (as required) that is one or more of the following:
Not acting for its own account;
A QDD receiving payments on underlying securities and/or potential section 871(m) transactions;
A QI assuming primary withholding responsibility for payments of substitute interest, as permitted by the QI Agreement.
Has provided or will provide a withholding statement (as required) for purposes of chapters 3 and 4 and section 1446(a), or section 1446(f), subject to the certifications made on this form.
To the extent it acts as a disclosing QI for purposes of section 1446(a) or (f) for payments associated with this form, the QI is to provide the required payee documentation to associate with an amount realized or an amount subject to withholding on a PTP distribution.
–
(i) 
(ii)
(iii) 
–
–
Qualified Intermediaries When Not Acting As Qualified Derivatives Dealers (check all that apply)
10. 
I certify that the entity identified in Part I of this form assumes primary withholding responsibility for purposes of chapters 3 and 4 for each account identified on a withholding statement attached to this form (or, if no withholding statement is attached to this form, for all accounts).
a
I certify that the entity identified in Part I of this form assumes primary withholding and reporting responsibility for each payment of an amount realized from the sale of an interest in a publicly traded partnership under section 1446(f) associated with each account identified on a withholding statement attached to this form for receiving such amounts (or, if no withholding statement is attached to this form, for all accounts).
b
I certify that the entity identified in Part I of this form assumes primary withholding as a nominee under Regulations section 1.1446-4(b)(3) for each distribution by a publicly traded partnership associated with each account identified on a withholding statement attached to this form for receiving such distributions (or, if no withholding statement is attached to this form, for all accounts).
c
I certify that the entity identified in Part I of this form is a QI acting as a qualified securities lender assuming primary withholding and reporting responsibilities with respect to payments that are U.S. source substitute dividends received from the withholding agent associated with each account identified on a withholding statement attached to this form (or, if no withholding statement is attached to this form, for all accounts).
d
I certify that the entity identified in Part I of this form assumes primary withholding responsibility for purposes of chapters 3 and 4 and primary Form 1099 reporting and backup withholding responsibility for all payments of U.S. source interest and substitute interest associated with this form, as permitted by the QI Agreement.
e
I certify that the entity identified in Part I of this form assumes primary Form 1099 reporting and backup withholding responsibility or reporting responsibility as a participating FFI or registered deemed-compliant FFI with respect to accounts that it maintains that are held by specified U.S. persons as permitted under Regulations sections 1.6049-4(c)(4)(i) or (c)(4) (ii) in lieu of Form 1099 reporting for each account identified on a withholding statement attached to this form (or, if no withholding statement is attached to this form, for all accounts).
f
I certify that the entity identified in Part I of this form does not assume primary Form 1099 reporting and backup withholding responsibility for each account identified on a withholding statement attached to this form (or, if no withholding statement is attached to this form, for all accounts).
g
(Complete only to the extent the entity identified in Part I of this form does not assume primary Form 1099 reporting and backup withholding responsibility.) If the entity identified in Part I of this form has allocated or will allocate a portion of a payment to a chapter 4 withholding rate pool of U.S. payees on a withholding statement associated with this form, I certify that the entity meets the requirements of Regulations section 1.6049-4(c)(4)(iii) with respect to any account holder of an account it maintains that is included in a withholding rate pool.
h
(Complete only to the extent the entity identified in Part I of this form does not assume primary Form 1099 reporting and backup withholding responsibility.) If the entity identified in Part I of this form has allocated or will allocate a portion of a payment to a chapter 4 withholding rate pool of U.S. payees on a withholding statement associated with this form, to the extent the U.S. payees are account holders of an intermediary or flow-through entity receiving a payment from the entity, I certify that the entity has obtained, or will obtain, documentation sufficient to establish each such intermediary or flowthrough entity status as a participating FFI, registered deemed-compliant FFI, or FFI that is a QI.
i
Qualified Derivatives Dealers 
11. 
I certify that each QDD identified in Part I of this form or on a withholding statement associated with this form meets the requirements to act as a QDD (including approval by the IRS to act) and assumes primary withholding and reporting responsibilities under chapters 3, 4, and 61 and section 3406 with respect to any payments it makes with respect to potential section 871(m) transactions.
a
Entity classification of QDD:
b 
Corporation
Partnership
Disregarded Entity 
Part III – Nonqualified Intermediary
Check all that apply:
12. 
a
(All nonqualified intermediaries and QIs that are not acting in their capacity as such check here.) I certify that the entity identified in Part I of this form is not acting as a QI with respect to each account(s) for which this form is provided and is not acting for its own account.
b
I certify that the entity identified in Part I of this form is using this form to transmit withholding certificates and/or other documentation and has provided, or will provide, a withholding statement, as required. Note: If this form is provided for purposes of the entity's interest in a publicly traded partnership, see the instructions for Part III before checking this box.
c
I certify that the entity identified in Part I of this form meets the requirements of Regulations section 1.6049-4(c)(4)(iii) with respect to any account holder of an account it maintains that is included in a withholding rate pool of U.S. payees provided on a withholding statement associated with this form (excluding a distribution from a publicly traded partnership).
I certify that the entity identified in Part I of this form is acting as a qualified securities lender (other than a QI) assuming primary withholding and reporting responsibilities with respect to payments associated with this form that are U.S. source substitute dividends received from the withholding agent.
d
To the extent that the entity identified in Part I of this form is providing an alternative withholding statement described in Regulations section 1.1441-1(e)(3)(iv)(C)(3) for any payments associated with the form, the entity represents that the information on all of the withholding statements associated with this withholding certificate have been (or will be) verified for inconsistency with any other account information the entity has for the beneficial owners for determining the rate of withholding with respect to each payee (applying the standards of knowledge under section 1441 or section 1471, as applicable).
e
Part IV – Territory Financial Institution
Check all that apply:
13. 
I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity that is not also a depository institution, custodial institution, or specified insurance company) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States.
a
Check the box on line 13b or 13c, whichever applies:
I further certify that the entity identified in Part I is using this form as evidence of its agreement with the withholding agent to be treated as a U.S. person for purposes of chapters 3 and 4 with respect to any reportable amounts and withholdable payments associated with this withholding certificate.
b
I further certify that the entity identified in Part I:
Is using this form to transmit withholding certificates and/or other documentation for the persons for whom it receives a payment of a reportable amount or a withholdable payment; and
Has provided or will provide a withholding statement, as required.
c
– 
–
Check the boxes on lines 13d, and 13e or 13f, as applicable:
I certify that the entity identified in Part I agrees to be treated as a U.S. person under Regulations section 1.1446(f)-4(a)(2)(i)(B) with respect to amounts realized on sales of interests in publicly traded partnerships.
d
I certify that the entity identified in Part I agrees to be treated as a U.S. person (as described in Regulations section 1.1441-1(b)(2)(iv)(A)) and as a nominee under Regulations section 1.1446-4(b)(3) with respect to distributions by publicly traded partnerships, or
e
Is not acting as a nominee for distributions from publicly traded partnerships and is providing withholding statements for the distributions.
Note: If this form is provided for an amount realized, see the instructions for Part IV before providing a withholding statement for an amount realized when the entity does not check the box on line 13d.
f
Part V – Certain U.S. Branches
Check all that apply:
14. 
I certify that the entity identified in Part I is a U.S. branch receiving reportable amounts or withholdable payments that are not income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, distributions from publicly traded partnerships, or amounts realized on sales of interests in publicly traded partnerships.
a
Check the box on line14b or 14c, whichever applies:
I certify that the entity identified in Part I is a U.S. branch of a foreign bank or insurance company described in Regulations section 1.1441-1(b)(2)(iv)(A) that is using this form as evidence of its agreement with the withholding agent to be treated as a U.S. person with respect to any reportable amounts or withholdable payments associated with this withholding certificate.
b
I certify that the entity identified in Part I:
Is using this form to transmit withholding certificates and/or other documentation for the persons for whom the branch receives a payment or a reportable amount;
Has provided or will provide a withholding statement, as required; and 
In the case of a withholdable payment, is applying the rules described in Regulations section 1.1471-4(d)(2)(iii)(C).
c
–
–
–
Check boxes on lines 14d, and 14e or 14f, as applicable.
I certify that the entity identified in Part I is a U.S. branch (as described in Regulations section 1.1446(f)-4(a)(2)(i)(B)) that is acting as a U.S. person with respect to amounts realized on the sales of interests in publicly traded partnerships,
d
I certify that the entity identified in Part I is a U.S. branch (as described in Regulations section 1.1441-1(b)(2)(iv)(A)) that is treated as a U.S. person and as a nominee with respect to distributions by publicly traded partnerships under Regulations section 1.1446-4(b)(3), or
e
Is not acting as a nominee for distributions from publicly traded partnerships and is providing withholding statements for the distributions.
Note: If this form is provided for an amount realized, see the instructions for Part V before providing a withholding statement for an amount realized when the U.S. branch does not check the box on line 14d.
f
Part VI – Withholding Foreign Partnership (WP) or Withholding Foreign Trust (WT)
I certify that the entity identified in Part I is a withholding foreign partnership or a withholding foreign trust that is compliant with the terms of its WP or WT agreement.
15. 
Part VII – Nonwithholding Foreign Partnership, Simple Trust, or Grantor Trust
Check all that apply:
16. 
I certify that the entity identified in Part I:
Is a nonwithholding foreign partnership, a nonwithholding foreign simple trust, or a nonwithholding foreign grantor trust and is providing this form for payments that are not effectively connected, or are not treated as effectively connected, with the conduct of a trade or business in the United States; and
Is using this form to transmit withholding certificates and/or other documentation and has provided or will provide a withholding statement, as required for purposes of chapters 3 and 4, that is subject to the certifications made on this form.
a
–
– 
I certify that the entity identified in Part I is a foreign partnership or a foreign grantor trust that is a partner in a lower-tier partnership and is providing this Form W-8IMY for purposes of section 1446(a).
b
I certify that the entity identified in Part I is a foreign partnership receiving an amount realized on the transfer of an interest in a partnership for purposes of section 1446(f).
c
I certify that the entity identified in Part I is a foreign partnership providing a withholding statement for a modified amount realized from the transfer (check, when applicable, only if box 16c is checked).
d
I certify that the entity identified in Part I is a foreign grantor trust providing the form on behalf of each grantor or other owner of the trust under Regulations section 1.1446(f)-1(c)(2)(vii) that is transmitting withholding certificates and providing a withholding statement to allocate the amount realized to each grantor or other owner.
e
To the extent the entity identified in Part I of this form is providing an alternative withholding statement described in Regulations section 1.1441-1(e)(3)(iv)(C)(3) for any payments associated with the form, the entity represents that the information on all of the withholding certificates associated with the withholding statement may be relied on based on the standards of knowledge under section 1441 or section 1471 applicable to the entity.
f
Part VIII – Certification
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form, and to the best of my knowledge and belief, it is true, correct, and complete. Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income for which I am providing this form or any withholding agent that can disburse or make payments of the amounts for which I am providing this form.
I certify that any self-certification regarding my chapter 4 (FATCA) status is, to the best of my knowledge and belief, true, correct and complete, and I acknowledge that such self-certification is subject to the penalties of perjury statement.
The Internal Revenue Service does not require your consent to any provisions of this document other than the certifications required to establish: 1) your status as a qualified intermediary, a nonqualified intermediary, a specific type of U.S. branch, a withholding foreign partnership, a withholding foreign trust, a nonwithholding foreign partnership, a nonwithholding foreign simple trust, or a nonwithholding foreign grantor trust; 2) your chapter 4 status; and/or 3) your status as a qualified securities lender.
I agree that I will submit a new form and/or FATCA self-certification within 30 days if any certification on this form and/or the FATCA self-certification becomes incorrect.
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Fall
Auskehrung an Kunden setzt Approval gemäß Kompetenzordnung voraus
Offenlegung
UBS Europe SE erhält im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften von Fondsgesellschaften und Emittenten von strukturierten Produkten Zuwendungen in Form von Vertriebsprovisionen oder sonstigen geldwerten Vorteilen. Soweit nicht anders vereinbart, gilt dies auch, wenn vergleichbare Instrumente ohne Vertriebsvergütung verfügbar sind. UBS Europe SE erbringt Anlageberatung nicht als Honorar-Anlageberater im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. 
Offene Produkte
Offene Investmentvermögen
In Bezug auf offene Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 4 KAGB, vergüten Verwaltungsgesellschaften regelmäßig Vertriebsprovisionen in Form von wiederkehrenden Bestandsprovisionen an UBS (auch Vertriebsfolgeprovisionen genannt). Diese Bestandsprovisionen werden von der Verwaltungsgesellschaft üblicherweise aus der jährlichen Managementgebühr des offenen Investmentvermögens bezahlt, die sie den Anlegern berechnet.
Die Höhe der Bestandsprovisionen variiert je nach Verwaltungsgesellschaft, Investmentvermögens(gattung) und vertriebenem Fondsvolumen. In der Regel werden 50% der Managementgebühren eines offenen Investmentvermögen als Bestandsprovision an UBS gewährt. Die Managementgebühren betragen in der Regel (in Prozent des Fondsvolumens):
I.           1.    a.       
Bei Geldmarktfonds:
bis max. 1,0% p.a.
Bei Fixed Income Fonds/Bond Fonds:
bis max. 2,05% p.a.
Bei offenen Immobilienfonds:
bis max. 2,0% p.a. (zusätzlich kann UBS Europe SE eine einmalige Leistung der zugrundeliegenden Verwaltungsgesellschaft von bis max. 2,0% des vollen Zeichnungsbetrags und bis zu 50% der Performance Fee oder einer von der Performance des Fonds abhängigen Gebühr erhalten).
Bei gelisteten Immobilienfonds:
bis max. 1,2% p.a.
Bei Aktienfonds:
bis max. 2,5% p.a.
Bei Anlagestrategiefonds:
bis max. 2,0% p.a.
Bei Rohstofffonds:
bis max. 2,4% p.a.
Bei Hedgefonds:
bis 2,2% p.a. (zusätzlich kann UBS Europe SE eine einmalige Leistung der zugrundeliegenden Verwaltungsgesellschaft von bis max. 2,0% des vollen Zeichnungsbetrags und bis zu 50% der Performance Fee oder einer von der Performance des Fonds abhängigen Gebühr erhalten).
Die genaue Höhe der Provisionen, die UBS Europe SE für jedes einzelne Investitionsangebot erhält, wird in der Produktdokumentation des jeweiligen Investitionsangebotes beschrieben.
Strukturierte Produkte
Emittenten von strukturierten Produkten, insbesondere Zertifikaten und strukturierten Anleihen, vergüten Vertriebsleistungen regelmäßig in Form eines einmaligen Abschlags oder eines Teils des Emissionspreises, der unmittelbar oder zeitlich gestreckt berechnet wird (Platzierungsprovision). Die Höhe dieser Vergütung variiert von Emittent zu Emittent und beträgt in der Regel bis zu 5% des investierten Kapitals. Des Weiteren werden zusätzlich oder stattdessen wiederkehrende Bestandsprovisionen aus der Managementgebühr gewährt (sofern eine solche berechnet wird), die in Einzelfällen bis zu 1,5% des investierten Kapitals betragen kann.
 
b. 
Geschlossene Produkte/Beteiligungen/Private Markets Investments
IInitiatoren von geschlossenen Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 5 KAGB zur Investition an ein oder mehreren Wirtschaftsgütern (z.B. Immobilien, Schiffe, Flugzeuge, Infrastrukturprojekten etc.) vergüten UBS Europe SE für den Vertrieb dieser Beteiligungen mit bis zu 15% des gezeichneten Beteiligungskapitals. Diese Provision kann aus einem Agio und/oder einer Innenvergütung sowie einer regelmäßig wiederkehrenden Vergütung bestehen.
Für die Vermittlung von Investitionen in Private Market Investments wie beispielsweise direkte oder indirekte Unternehmensinvestitionen über von Private Markets Fondsmanagern ausgewählte Investitionsstrukturen wie STRIPE, Multi Vintage Private Equity (MVPE), europäische langfristige Investmentfonds (ELTIFs) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/760, Open-Ended Private Markets Funds als Europäisch regulierte Alternative Investment Funds oder ähnliche Strukturen außerhalb spezieller europäischer Regulierungen mit dem Investitionsfokus auf Infrastrukturmaßnahmen, Kreditvergaben im Rahmen der verschiedenen Phasen eines Unternehmenslebenszyklusses und voll-, halb- oder teilliquiden Strukturen kann UBS Europe SE folgende Vergütungen kumuliert oder einzeln, jeweils bezogen auf das Commitment, sofern nicht anders angegeben, erhalten:
Einmalige Placement Fee in Höhe von bis zu 2,50%, 
Einmalige Placement Fee vom zugrundeliegenden Fondsverwalter (Underlying Manager) in Höhe bis zu 2,0%,
Jährliche zusätzliche Additional Commitment Fee von bis zu 0,50% p.a., 
Jährliche Management Fee von bis zu 0,60% p.a., 
Jährliche Administrations Fee oder Servicing Fee von bis zu 0,06% p.a.,
Jährliche Depository Fee von bis zu 0,02% p.a. bezogen auf den Nettoinventarwert (NAV),
Jährliche Alternative Investment Fund Manager-Fee von bis zu 0,02% p.a. bezogen auf den NAV,
Jährliche Advisory Fee von bis zu 1,05% p.a.,
Management Revenues, die in individueller in der jeweiligen Produktdokumentation aufgezeigten Höhe seitens des Managements des Zielinvestments gezahlt werden können,
Erfolgsabhängige Performance Fee in individueller prozentualer in der jeweiligen Produktdokumentation aufgezeigten Höhe.
Die genaue Höhe der Provisionen, die UBS Europe SE für jedes einzelne Investitionsangebot erhält, wird in der Produktdokumentation des jeweiligen Investitionsangebotes beschrieben.
2.
  
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Geldwerte Vorteile
Der UBS Europe SE können von Emittenten von Finanzinstrumenten ferner geldwerte Vorteile in Form von Training, Fortbildung oder Vertriebs-unterstützung ihrer Mitarbeiter gewährt werden. 
 
3.    
Weiterleitung an Finanzintermediäre
Im Geschäftsbereich «Financial Intermediaries» leitet UBS Europe SE einen Teil der Vertriebsprovisionen gegebenenfalls an Finanzintermediäre weiter, die den (End-)Kunden betreuen (z.B. Finanzportfolioverwalter, Anlagevermittler oder -berater).
 
4.    
Zuführung von Kunden
An Zuführer, die Kunden vermitteln, zahlt UBS Europe SE gegebenenfalls eine erfolgsbezogene Vergütung. Die Vergütung bemisst sich nach dem Volumen der vermittelten Vermögenswerte und beträgt in der Regel 0,25 bis 0,5% des Gesamtbetrags der vermittelten Vermögenswerte. Die Vergütung wird gewöhnlich einmalig nach erfolgreicher Zuführung ausgezahlt.
 
Einzelheiten zu den Vertriebsvergütungen für ein konkretes Finanzinstrument teilt Ihnen Ihr Kundenberater auf Nachfrage, im Fall der Anlageberatung unaufgefordert vor Abschluss eines Wertpapiergeschäfts mit.
 
5.         
Vereinbarung des Verzichts auf Herausgabe
Sie erklären sich damit einverstanden, dass UBS Europe SE die von Dritten an sie geleistete Vertriebsprovisionen behält, vorausgesetzt, dass UBS Europe SE sie nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere § 70 WpHG) annehmen darf. Insoweit treffen Sie und UBS Europe SE die von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch Ihrerseits auf Herausgabe der Vertriebsprovisionen nicht entsteht. Ohne diese Vereinbarung müsste UBS Europe SE – die Anwendbarkeit des Rechts der Geschäftsbesorgung auf alle Wertpapiergeschäfte unterstellt – die Vertriebsprovisionen an Sie herausgeben.
Unabhängig davon können UBS und der Finanzintermediär eine abweichende Vereinbarung über die Weiterleitung von Vertriebsprovisionen oder Teilen davon an den Finanzintermediär getroffen haben.
II.           
Auszahlungsmodalitäten; Einbehalt in Bezug auf unter Ziff. 2 genannte Investitionen
UBS Europe SE wird Vertriebsprovisionen, die ihr von Seiten Dritter im Zusammenhang mit für Sie verwahrten Vermögenswerten bzw. für Sie getätigten Transaktionen zufließen, vollständig an Sie rückvergüten; dies gilt nicht für unter Ziff. 2. genannte Investitionen, die im Verwahr- und Vermittlerverzeichnis separat geführt werden. Die Rückvergütung errechnet sich auf die Monatsendbestände der Investmentfonds und strukturierten Produkte, für die Vertriebsvergütungen gezahlt werden. Die Rückvergütung erfolgt erstmals für den Monat, in dem die Bestände auf Ihrem Depot verbucht sind und mit banküblichem Vorlauf die Bearbeitung vorbereitet ist. Sie wird vor Eingang der Zahlung bei UBS Europe SE auf Basis der erwarteten Zahlung geleistet (die sich nach dem im Vertrag mit Emittenten/Fondsgesellschaften vereinbarten Mindestsatz oder dem zuletzt berechneten Satz richten); die erwartete Zahlung kann von der später tatsächlich eingehenden Zahlung abweichen. UBS Europe SE steht es frei, stattdessen die tatsächlich an UBS Europe SE geleistete Zahlung nach deren Eingang an Sie weiterzuleiten. Die Gutschrift erfolgt nach Abzug von Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag. In Bezug auf unter Ziff. 2 genannte Investitionen erklären Sie sich damit einverstanden, dass UBS Europe SE die von Dritten an sie geleisteten Vertriebsprovisionen behält, vorausgesetzt, dass UBS Europe SE sie nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere § 70 WpHG) annehmen darf. Insoweit treffen Sie und UBS Europe SE die von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch Ihrerseits auf Herausgabe der Vertriebsprovisionen nicht entsteht. Ohne diese Vereinbarung müsste UBS Europe SE – die Anwendbarkeit des Rechts der Geschäftsbesorgung auf alle Wertpapiergeschäfte unterstellt – die Vertriebsprovisionen an Sie herausgeben.
II.               
Auszahlungsmodalitäten; Einbehalt in Bezug auf unter Ziff. 2 genannte Investitionen
UBS Europe SE wird Vertriebsprovisionen, die ihr von Seiten Dritter im Zusammenhang mit für Sie im verwahrten Vermögenswerten bzw. für Sie getätigten Transaktionen zufließen, zu         % an Sie rückvergüten; dies gilt nicht für unter Ziff. 2. genannte Investitionen, die im Verwahr- und Vermittlerverzeichnis separat geführt werden. Die Rückvergütung errechnet sich auf die Monatsendbestände der Investmentfonds und strukturierten Produkte, für die Vertriebsvergütungen gezahlt werden. Die Rückvergütung erfolgt erstmals für den Monat, in dem die Bestände auf Ihrem Depot verbucht sind und mit banküblichem Vorlauf die Bearbeitung vorbereitet ist. Sie wird vor Eingang der Zahlung bei UBS Europe SE auf Basis der erwarteten Zahlung geleistet (die sich nach dem im Vertrag mit Emittenten/Fondsgesellschaften vereinbarten Mindestsatz oder dem zuletzt berechneten Satz richten); die erwartete Zahlung kann von der später tatsächlich eingehenden Zahlung abweichen. UBS Europe SE steht es frei, stattdessen die tatsächlich an UBS Europe SE geleistete Zahlung nach deren Eingang an Sie weiterzuleiten. Die Gutschrift erfolgt nach Abzug von Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag. Hinsichtlich der Vertriebsprovisionen, die den Anteil von       % übersteigen, sowie in Bezug auf unter Ziff. 2 genannte Investitionen erklären Sie sich damit einverstanden, dass UBS Europe SE sie behält, vorausgesetzt, dass sie nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere § 70 WpHG) angenommen werden dürfen. Insoweit treffen Sie und UBS Europe SE die von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch Ihrerseits auf Herausgabe der Vertriebsprovisionen nicht entsteht. Ohne diese Vereinbarung müsste UBS Europe SE – die Anwendbarkeit des Rechts der Geschäftsbesorgung auf alle Wertpapiergeschäfte unterstellt – die Vertriebsprovisionen an Sie herausgeben.
II. 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Widerrufsbelehrung
Form configurator
Abschnitt 1
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:
A.
Allgemeine Informationen
das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche Steuern oder Kosten, die nicht über den Zahlungsdienstleister abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
 1.     2.   3.  4.
das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen;
5.
Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten
zum Zahlungsdienstleister
den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;
6.
a)
die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;
b)
zur Nutzung des Zahlungsdienstes
eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;
Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;
die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
7.
a)
b)
c)
den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;
d)
e)
f)
zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist;
eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;
die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und -wechselkursen, die Methode für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses;
8.
a)
b)
c)
zur Kommunikation
die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;
Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;
die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;
einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;
9.
a)
b)
c)
d)
zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen
eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;
die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu sperren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des Zahlungsinstrumentes einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zugrundeliegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vorschrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrundeliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
10.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags
die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;
einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;
11.
a)
b)
c)
gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen:
die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat nicht überschreiten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),
die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),
d)
aa)
bb)
das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
cc)
die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrundeliegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).
12.  13.
Zusätzlich für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen bei gleichzeitiger Depoteröffnung
B.
die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
zur Anschrift
1.   2.  3.
die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
4.
die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Zahlungsdienstleister keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind
die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen;
5.  6.    7.   8.    9.  10.   11.  12.    13.
Abschnitt 3
Widerrufsfolgen
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.
Ende der Widerrufsbelehrung
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Entscheidungsblatt "Operatives Unternehmen"
Vertragspartner
Einleitung 
Vorliegendes Entscheidungsblatt "Operatives Unternehmen" soll helfen, bei allen neuen Geschäftsbeziehungen zu einer Personal- oder Personengesellschaft oder sonstigen nicht-natürlichen Person eine Einteilung in operative und nicht-operative Unternehmen (in CI/CAWB bezeichnet als "Sitzgesellschaften") vorzunehmen.
 
Diese Unterteilung ist insbesondere für die gültige US Person Policy der UBS Europe SE von entscheidender Bedeutung. Sie liefert zudem wichtige Anknüpfungspunkte für eine Klassifizierung gemäß FATCA und AEI (siehe hierzu goto/fatca).
 
Bei Vereinen, rechtsfähigen Stiftungen (i.d.R. gemeinnützig oder mildtätig) sowie bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts einschließlich kirchlicher Institutionen und kirchlicher Stiftungen ist das Formular nicht erforderlich.
Definition
 
Ein operatives Unternehmen geht einer wertschöpfungsorientierten, betrieblichen Aktivität nach. Es betreibt operative Geschäfte, wie beispielsweise, ein Handels-, Fabrikations- oder ein anderes, nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe. Auch eine Immobiliengesellschaft, die für beliebige Dritte Immobilien hält und verwaltet, fällt unter diese Definition. Gleiches gilt für ein Multi Family Office. Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die Kunden und Angestellte sowie eigene Büro- oder Gewerberäume besitzen, Umsatz generieren, oder eine Gewinnerzielungsabsicht haben, trotzdem nicht immer operative Unternehmen sind. 
 
Abgrenzungsfälle sind Unternehmen, deren Erträge sich aus Geschäften unterschiedlichen Ursprungs zusammensetzen. Ein operatives Unternehmen liegt in diesen Fällen vor, wenn weniger als 50 % der Einkünfte des vergangenen Kalenderjahres aus nicht-operativen Geschäften stammen und weniger als 50 % der Vermögenswerte im Besitz des Unternehmens, Vermögenswerte sind, mit denen passive Einkünfte erzielt werden oder erzielt werden sollen. Passive Einkünfte umfassen nach dieser Definition Dividenden, Zinsen, Mieteinnahmen, Lizenzgebühren, Annuitäten sowie "gewisse Überschussbeträge" (siehe goto/fatca). 
 
Besonderheit: Auch eine Beteiligungsgesellschaft (z.B. Holding), die eine oder mehrere operative Gesellschaften (zumindest teilweise) hält, kann zu den operativen Gesellschaften zählen. Eine Beteiligungsgesellschaft ist dann als operatives Unternehmen zu verstehen, wenn mindestens 80 % der Vermögenswerte der Gesellschaft in einem Kalenderjahr kumulativ aus Vermögenswerten bestehen, die aus den operativen Tochtergesellschaften stammen bzw. mit diesen im Zusammenhang stehen (z. B. Anteile an verbundenen Unternehmen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen). 
Indizien für ein operatives Unternehmen  
Der Vertragspartner
Trifft zu
Trifft nicht zu
hat sein Domizil nicht in einer "Steueroase" (z.B. Aruba, Cayman Islands, etc.)
hat eigene Büroräume (d.h. keine c/o-Adresse, hat seinen Sitz nicht bei einem Anwalt, Notar,  Treuhänder, einer Bank, etc.)
hat eigene Angestellte
betreibt ein Handels-, Fabrikations- oder ein anderes, nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe
ist keine Gesellschaft, die ausschließlich Rechnungen stellt oder eine Gesellschaft, die ausschließlich Lizenzen und/oder Marken verwaltet
ist keine Private Investment Company (PIC) oder eine ähnliche Einheit
Sofern alle oben genannten Indizien zutreffend sind, kann der Vertragspartner als operatives Unternehmen eingestuft werden. Sofern eines der oben genannten Indizien nicht zutrifft, sind weitergehende Informationen einzuholen, um den genauen Status des Vertragspartners festlegen zu können. Die folgenden Punkte können den Prozess unterstützen.
Bankbeziehung
 
Bitte beschreiben Sie nun in einem Satz den Unternehmenszweck oder die Branche des Unternehmens. 
Mögliche weiterführende Maßnahmen zur Identifikation eines operativen Unternehmens
 
Satzungsmäßig festgelegter Nutzen 
Holen Sie alle relevanten Auszüge aus dem Handelsregister ein (oder ähnliche Dokumente)
 
Tatsächliche Aktivitäten  
Holen Sie relevante Details ein:
vom Kunden
Geschäftsberichte über die Firma
COSIMA News Search oder andere öffentliche Quellen (Internet, Medien, etc.)
durch einen vor Ort Besuch bei der Firma
durch andere Quellen
 
Alle Details zur tatsächlichen Aktivität müssen in der CI/CAWB in der "Kundengeschichte" (unter der Lasche "Client Profiling") dokumentiert werden.
 
 
 
 
 
 
 
–
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Entscheidung
 
Operatives Unternehmen
Ja
Nein
Bei "Nein"bitte für jeden wirtschaftlich Berechtigten ein US-Status Steuerformular einholen.
Kommentar
 
Pflichtfeld falls eines der Indizien nicht zutreffend ist, aber die Entscheidung "Ja" ist:
Unterschrift(en)
Zur Abgrenzung
Unter einem nicht-operativen Unternehmen (in CI/CAWB bezeichnet als "Sitzgesellschaft") versteht man eine Gesellschaft, die lediglich eigenes Vermögen verwaltet und i.d.R. keine Kunden hat. Ein solches Unternehmen stellt keine Güter her und bietet keine Dienstleistung an Dritte an. Es existiert lediglich auf dem Papier, durch die die Gesellschaft konstituierenden Dokumente und Verträge. Darüber hinaus überwiegen bei einer nicht operativen Gesellschaft passive Einkünfte wie Dividenden, Zinsen, Mieteinnahmen, Lizenzgebühren, Annuitäten sowie "gewisse Überschussbeträge" (siehe goto/fatca).
 
Das nicht-operative Unternehmen kann in Form einer Partnerschaft, GbR, OHG, KG, GmbH, GmbH & Co. KG, AG oder einer Familienstiftung bestehen. Häufig beinhaltet bereits die Firmierung einen Hinweis wie "Vermögensverwaltung", "Grundstücksverwaltung", "Liegenschaftsverwaltung", "Holding", "Beteiligungen", u.ä.
 
Ein Single Family Office ist i.d.R. nicht-operativ (in CI/CAWB bezeichnet als "Sitzgesellschaft").
 
Bei Unklarheiten halten Sie bitte Rücksprache mit WM Compliance.
 
 
GPN des Kundenberaters
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1 Geschäftsbeziehungen umfassen in diesem Sinne z.B. Folgendes (nicht abschließende Aufzählung): Unternehmungen, Zweigstellen, Tochterunternehmen, Joint Ventures, Muttergesellschaften, physischer Transport von Waren und anderen Gütern von oder in sanktionierte Länder, Investitionen in oder Eigentum an Unternehmen in sanktionierten Ländern (siehe Group Sanctions Policy 1-P-001059).
2 Ein "direktes Engagement" bezieht sich auf eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, welche selbst eine kommerzielle, SIAP-relevante Geschäftstätigkeit (das meint nicht Angestellte von SIAPs) ausübt und durch diese 25% oder mehr ihres Gesamtvermögens oder Einkommens generiert (der jeweils höhere Anteil ist maßgeblich);
3 Eine "wesentliche Beziehung" umfasst (a) Eigentum von 25% oder mehr an einem SIAP relevanten Geschäft/Unternehmen und/oder (b) Position in der Geschäftsführung oder -leitung eines SIAP relevanten Geschäfts/Unternehmens. Alle anderen Angestellten sind ausgenommen. Ebenso sind Zulieferer von Gütern und Dienstleistungen eines SIAP-relevanten Geschäfts/Unternehmens von den Definitionen als SIAP ausgenommen, vorausgesetzt sie gelten selbst nicht als SIAP.
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Due Diligence Checklist
Form configurator
Kunde
A COSIMA Prüfungen
A 1 COSIMA Onboarding Name Search
Haben Sie den Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte(n) und Bevollmächtigte(n) in COSIMA geprüft?
Wenn «Ja», durchgeführt von:                                                                                                   am:
Wenn «Nein»: Die Geschäftsbeziehung darf nicht eröffnet werden.
Ja
Nein
Ergab die Prüfung des Vertragspartners, wirtschaftlich Berechtigte(n) und Bevollmächtigte(n) das Resultat «Keine Treffer», bzw. haben sich diese Treffer als nicht «wahr» bestätigt?
Ja
Nein
Falls die Namen des Vertragspartners, wirtschaftlich Berechtigten oder Bevollmächtigten in COSIMA einen/mehrere Treffer «Wahr» ergaben, haben Sie die geforderte Maßnahme (z.B. PEP Prozess) befolgt, welche unter «onboarding status» in der Trefferliste vorgegeben ist?
Wenn «Nein»: Die Geschäftsbeziehung darf nicht eröffnet werden, außer wenn der angegebene onboarding Prozess für die Geschäftsbeziehung keine Anwendung findet. Beschreiben Sie in CAWB, weshalb ein anderer Prozess angewendet wird und kontaktieren Sie in Zweifelsfällen Financial Crime Prevention.
Ja
Nein
(Pflichtangabe nur bei Treffer «Wahr» in COSIMA)
Für weitere Details sehen Sie die Guideline für COSIMA Checks.
A 2 COSIMA Negative News Search / Negative Information
Haben Sie in COSIMA einen Negative News Search (Funktionalität «Media Search in COSIMA?») für Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte und Bevollmächtigte ausgeführt?
Wenn «Ja», durchgeführt von:                                                                                                   am:
Wenn «Nein»: Die Geschäftsbeziehung kann nicht eröffnet werden.
Ja
Nein
Konnten Sie durch Ihre Überprüfung negative Informationen über Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte und Bevollmächtigte ausschließen?
Wenn «Nein»: Kontaktieren Sie Financial Crime Prevention und/oder kommentieren Sie in CAWB weshalb die Geschäftsbeziehung trotzdem eröffnet werden kann.
Ja
Nein
Für weitere Details siehe Guideline COSIMA Checks.
A 3 Verbotene Geschäftsbeziehungen
Ist bekannt oder muss angenommen werden, dass der Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte oder der Bevollmächtigte
in kriminelle oder terroristische Aktivitäten involviert ist oder solche Organisationen unterstützt?
eine Bank ist, die keine physische Präsenz am Inkorporationsort unterhält (Bankmantelgesellschaft/Shell Banks)?
unregulierte/regulierte Geldüberweisungsunternehmen unterstützt oder betreibt (gilt nur für Unternehmen)?
ein unregulierter/regulierter Banknotenhändler ist (gilt nur für Unternehmen)?
eine Wohltätigkeitsorganisation / Non-Profit Organisation mit Verbindung zu ausgewählten Ländern (siehe Länderliste) ist (außer wenn durch Financial Crime Prevention bewilligt)?
durch geltendes Recht oder durch Sanktionen (lokale oder gemäß UBS Policy) verboten ist, z.B. Personen wohnhaft in Iran, Myanmar (Burma), Nordkorea, Sudan und bis zu einem gewissen Grad Libyen, Syrien, Venezuela und Palästinensische Gebiete? Für weitere Informationen siehe Weisung «Group Sanctions Policy» (1-P-001059)
direkt oder indirekt in Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Parteien1 beteiligt ist?
eine Botschaft oder ein Konsulat ist?
in der globalen Higher Risk Name Datenbank COSIMA als unerwünschte Geschäftsbeziehung eingestuft ist?
Wenn «Ja»: Financial Crime Prevention muss kontaktiert werden.
Ja
Nein
 
 
–
–
–
–
–
 
–
 
  
–
–
–
B Sensitivität des Kunden
B 1 Politisch Exponierte Personen (PEP)
Übt der Vertragspartner, wirtschaftliche Berechtigte oder Bevollmächtigte eine prominente / bedeutende / höhere, öffentliche Position aus; oder kann der Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte oder Bevollmächtigte als enges Familienmitglied oder als einer solchen Person nahe stehend bezeichnet werden und qualifiziert sich deshalb als PEP gemäß Weisung 2-P-003786? 
Wenn «Ja»: Benutzen Sie das Due Diligence Formular für sensitive Kunden (goto/duediligence-request).
Falls Sie nicht wissen, ob der Kunde als PEP zu qualifizieren ist, prüfen Sie die Policy, die zugehörigen Guidelines oder kontaktieren Sie Financial Crime Prevention.
Ja
Nein
B 2 Personen mit Bezug zu einem sensitiven Land (SCAP)
Hat der Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte seinen Aufenthaltsort/Wohnsitz in einem sensitiven Land; und/oder hat der Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte eine andere wesentliche Beziehung zu einem sensitiven Land und qualifiziert sich deshalb als SCAP gemäß Weisung 2-P003786?
Wenn «Ja»: Benutzen Sie das Due Diligence Formular für sensitive Kunden (goto/duediligence-request), sofern keine Ausnahme gemäß Policy gegeben ist.
Falls Sie nicht wissen, ob der Kunde als SCAP zu qualifizieren ist, prüfen Sie die Policy, die zugehörigen Guidelines oder kontaktieren Sie Financial Crime Prevention.
Ja
Nein
B 3 Personen mit Bezug zu einer sensitiven Industrie oder Aktivität (SIAP)
Hat der Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte ein direktes Engagement2 in oder eine wesentliche Beziehung3 zu einer der folgenden Industrien/Aktivitäten und qualifiziert sich daher als SIAP im Sinne der Policy Grundsätze und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (2-E-003786) 
Wechselstuben und Banknotenhändler (außerhalb des Bankensektors)
Casinos, Wett- und Glücksspielgeschäft
Hersteller und Händler von Waffen und sonstigen Verteidigungs- oder Rüstungsgütern; Private Militär- und Sicherheitsunternehmen
Rohstoffindustrie mit Tätigkeit in sensitiven Ländern
Geldtransferdienstleister
Gewerbetreibende mit einem wesentlichem Bezug zu Edelmetallen (z.B. Händler)
Gewerbetreibende mit einem wesentlichem Bezug zu Edelsteinen (z.B. Händler)
Kunst- und Antiquitätenhändler
Agenten von professionellen Sportlern, sowie Marketing-Agenten für professionellen Sport
Religiöse Organisationen und ihre Vertreter (prominent oder mit kontroversem Ruf)
Sensitive Wohltätigkeitsorganisationen und Non-Profit Organisationen 
Virtuelle Währungen und/oder damit verbundene Geschäfte (z.B. Mining, Börsen, Plattformen)
Sensitive Vermittler (SIM) 
Wenn «Ja»: Benutzen Sie das Due Diligence Formular für sensitive Kunden (goto/duediligence-request)
Falls Sie nicht wissen, ob der Kunde als SIAP bzw. SIM zu qualifizieren ist, prüfen Sie die Policy und die zugehörigen Guidelines oder kontaktieren Financial Crime Prevention.
Ja
Nein
 
 
 
–
–
–
 
– 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
B 4 Reguläre Kunden mit einer Vermögensgrösse von über 50 Mio. CHF bzw. 40 Mio. EUR ("50m+")
Plant der Kunde eine Geschäftsbeziehung mit einer Vermögensgröße von über 50 Mio. CHF bzw. 40 Mio. EUR bei der UBS?
Wenn «Ja»: Benutzen Sie das Due Diligence Formular für sensitive Kunden (goto/duediligence-request).
Ja
Nein
C Juristische Personen, spezielle Finanzdienstleister und NTBR
C 1 Banken und regulierte Effektenhändler (BRB)
Ist der Vertragspartner oder wirtschaftliche Berechtigte eine Bank oder ein regulierter Effektenhändler? (goto/BRB) 
Wenn «Ja»: Die Enhanced Due Diligence Maßnahmen für Banken und regulierte Effektenhändler (Genehmigung & Review Anforderungen, Meldung der Geschäftsbeziehung an das Competence Center Banks and Regulated Brokers) sind anzuwenden.
Falls Sie nicht wissen, ob der Kunde als Bank oder regulierter Effektenhändler zu qualifizieren ist, kontaktieren Sie Financial Crime Prevention.
Ja
Nein
C 2 Privater Investmentfonds (PIF)
Handelt es sich bei dem Geschäftspartner um einen privaten Investmentfonds, d.h. einen Fonds, der
nicht öffentlich gehandelt wird und
nur für eine kleine Zahl qualifizierter Investoren bestimmt ist, oder
in einem Offshore-Finanzplatz domiziliert ist (z.B. Cayman Islands, British Virgin Islands oder Panama)?
Wenn «Ja»: Bitte wenden Sie sich an das PIF Kompetenzcenter («Middle Office für Fonds» im Bereich Financial Intermediaries Germany) und holen Sie die entsprechende Genehmigung ein («Due Diligence Private Label Fonds»).
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob es sich bei dem Geschäftspartner um einen privaten Investmentfonds handelt, kontaktieren Sie bitte das PIF Kompetenzcenter.
Ja
Nein
 
–
–
–
C 3 Non-Traditional Business Relationship Client (NTBR/nur für juristische Personen)
Ist die Geschäftsbeziehung als eine «Non-Traditional Business Relationship» gemäß Weisung 2-P003786 zu qualifizieren, weil eine Geschäftsbeziehung eingegangen wird z.B. mit einer:
Nicht-operativen Gesellschaft (Sitzgesellschaft), die eingerichtet wurde, um Transaktionen aus kommerziellen Geschäftstätigkeiten durchzuführen.
Operativ tätigen Gesellschaft betreut durch einen Wealth Management Desk, welche die Geschäftsbeziehung zur Abwicklung von Transaktionen aus kommerziellen Tätigkeiten verwendet.
Wenn «Ja»: Benutzen Sie das Due Diligence Formular für sensitive Kunden (goto/duediligence-request).
Falls Sie nicht wissen, ob der Kunde als NTBR zu qualifizieren ist, kontaktieren Sie Financial Crime Prevention.
Ja
Nein
(Pflichtangabe nur bei juristischen Personen)
 
 
–
 
–
D Vererbung der Due Diligence Informationen auf weitere Bankbeziehungen der UBS Europe SE
Hat der Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte oder Bevollmächtigte im Bereich B «Sensitivität des Kunden» und/oder C3 «NTBR» ein «Ja» als Treffer
A. Identifizieren/dokumentieren Sie bitte dessen weitere Bankbeziehungen mit der UBS Europe SE unter Beachtung der folgenden Angaben:
Name, Vorname (Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigter/Bevollmächtigte)
Bankbeziehung
B. Bitte reichen Sie das Due Diligence Formular und die Due Diligence Checkliste an Financial Crime Prevention zur Genehmigung weiter
Unterschrift(en)  
Kundenberater
 
 
Teamhead
 
 
Financial Crime Prevention 
Einstufung kann nur von Financial Crime Prevention vorgenommen werden
Die Vererbung der Due Diligence Daten (vom Due Diligence Formular abweichend) erfolgt innerhalb dieser Bankbeziehung wie folgt auf den Vertragspartner:
SCAP 1
Ja
Nein
SCAP 2
Ja
Nein
PEP
Ja
Nein
SIAP
Ja
Nein
SIM
Ja
Nein
NTBR
Ja
Nein
50+
Ja
Nein
 
 
UBS Europe SE
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Form W-8BEN-E
Rev. October 2021. Catalog Number 59689N. 
(Rev. October 2021)
Department of the Treasury  Internal Revenue Service 
Certificate of Status of Beneficial Owner for 
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)
▶ For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN.  ▶ Section references are to the Internal Revenue Code. 
 ▶ Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.
O M B Number 1545-1621. For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
OMB No. 1545-1621
Do NOT use this form for: 
Instead use Form: 
• U.S. entity or U.S. citizen or resident          W-9
• A foreign individual           W-8BEN (Individual) or Form 8233 
• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States                          
(unless claiming treaty benefits)          W-8ECI
• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions)           W-8IMY
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or 
government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 
501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions)          
 W-8ECI or W-8EXP
• Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer)           W-8IMY
Part I 
Identification of Beneficial Owner 
4
Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):
If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If “Yes,” complete Part III.
5
Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the  certification below for the entity's applicable status.)
Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner).
Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions.
Sponsored FFI. Complete Part IV.
Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V.
Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI.
Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. 	
Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. 	
Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. 	
Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.
Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. 	
Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.
Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX.
Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII.
For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
Cat. No. 59689N
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021) 
Form configurator
Anzahl Kopien
2 Kopien
3 Kopien
4 Kopien
5 Kopien
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021)
Page 2 
Part I 
Identification of Beneficial Owner (continued)
8
9a
GIIN
b
Foreign TIN 
c
10
Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX. 
Part II 
Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI’s country of residence. See instructions.)
11	
Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment 
13
Part III 
Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)
14
I certify that (check all that apply):
a
within the meaning of the income tax   
treaty between the United States and that country. 
b
The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
c
The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions). 
15 
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): 
% rate of withholding on (specify type of income): 
Part IV
Sponsored FFI 
16
17
Check whichever box applies.
• Is an investment entity; 
• Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; and 
• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity. 
• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
• Is not a QI, WP, or WT;  
• Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; and  
• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021) 
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Part V
Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank 
18
• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization; 
• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
• Does not solicit account holders outside its country of organization;
• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and
• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part. 
Part VI
Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts 
19
• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract; 
• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of $50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); and
• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.
Part VII
Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle
20
21
• Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4); 
• Is not a 	QI, WP, or WT; 
• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; and
• 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI). 
Part VIII
Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity
22
• Was in existence as of January 17, 2013;
• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; and 
• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)). 
Part IX
Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts
23
• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), and
• Does not maintain financial accounts.
Part X
Owner-Documented FFI 
Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.
24
a
• Does not act as an intermediary;
• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; 
• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; 
• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; and
• Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding $50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021) 
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Part X
Owner-Documented FFI (continued)
Check box 24b or 24c, whichever applies.
b
• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
(i)
The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons); 
(ii)
The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of $50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); and 
(iii) 
Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity. 
• Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.
c
from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI’s documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and  Form(s) W-9, with applicable waivers.
Check box 24d if applicable (optional, see instructions).
d
I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.
Part XI
Restricted Distributor 
25
a
• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other; 
• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; and
• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
Check box 25b or 25c, whichever applies.
I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:
b
Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
c
Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021) 
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Part XII
Nonreporting IGA FFI
26
• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and 
 The applicable IGA is a
under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations 
(if applicable, see instructions); 
• If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor 
The trustee is:
Part XIII
Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue 
27
type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)). 
Part XIV
International Organization
Check box 28a or 28b, whichever applies.
28
a
b
• Is comprised primarily of foreign governments; 
• Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;  
• The benefit of the entity’s income does not inure to any private person; and
• Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).  
Part XV
Exempt Retirement Plans
Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.
29
a
• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits); 
• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and 
• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.  
b
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered; 
• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI’s assets; 
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; and  
(i)
Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan; 
(ii)
Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)); 
(iii) 
Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or 
(iv) 
Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually. 
c
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered; 
• Has fewer than 50 participants;
• Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;  
•  Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund’s assets; and 
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates. 
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Part XV
Exempt Retirement Plans (continued)
d
than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States. 
e
described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
f
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); or 
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor. 
Part XVI
Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners 
30
• Is an FFI solely because it is an investment entity; 
• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA; 
• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.  
• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; and 
• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners. 
Part XVII
Territory Financial Institution 
31
the laws of a possession of the United States.  
Part XVIII
Excepted Nonfinancial Group Entity
32
• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity’s activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
• Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity’s expanded affiliated group); and  
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.  
Part XIX
Excepted Nonfinancial Start-Up Company 
33
(date must be less than 24 months prior to date of payment); 
• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE; 
• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and 
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes. 
Part XX
Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy 
34
;
• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE; 
• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; and 
• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years. 
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Part XXI
501(c) Organization
35
• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated   
• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation). 
Part XXII
Nonprofit Organization 
36
• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes; 
• The entity is exempt from income tax in its country of residence; 
• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; 
• Neither the applicable laws of the entity’s country of residence nor the entity’s formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity’s charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and 
• The applicable laws of the entity’s country of residence or the entity’s formation documents require that, upon the entity’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity’s country of residence or any political subdivision thereof. 
Part XXIII
Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation 
Check box 37a or 37b, whichever applies.
37
a
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and 
(name one securities exchange upon which the stock is regularly traded). 
b
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; 
• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market; 
; and
.
Part XXIV
Excepted Territory NFFE 
38
• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States; 
• The entity identified in Part I:
(i)
Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
(ii)
Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; or
(iii) 
Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; and
• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated. 
Part XXV
Active NFFE 
39
• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;  
• Less than 50% of such entity’s gross income for the preceding calendar year is passive income; and 
• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income). 
Part XXVI
Passive NFFE 
40
a
possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.
Check box 40b or 40c, whichever applies.
b
c
controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.
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Part XXVII
Excepted Inter-Affiliate FFI 
41
• Is a member of an expanded affiliated group; 
• Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
• Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
• Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; and
• Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.
Part XXVIII
Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted) 
42
43
Part XXIX
Substantial U.S. Owners of Passive NFFE
As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.
Name
Address
TIN
Part XXX
Certification
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: 
• The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income or proceeds to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is submitting this form for purposes of section 6050W or 6050Y;
• The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
• This form relates to: (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an income tax treaty, (c) the partner’s share of a partnership’s effectively connected taxable income, or (d) the partner’s amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f); and
• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner. 
I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.
Sign Here 
▲
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(Rev. October 2021)
Department of the Treasury  Internal Revenue Service 
Certificate of Status of Beneficial Owner for 
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)
▶ For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN.  ▶ Section references are to the Internal Revenue Code. 
 ▶ Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.
O M B Number 1545-1621. For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
OMB No. 1545-1621
Do NOT use this form for: 
Instead use Form: 
• U.S. entity or U.S. citizen or resident          W-9
• A foreign individual           W-8BEN (Individual) or Form 8233 
• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States                          
(unless claiming treaty benefits)          W-8ECI
• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions)           W-8IMY
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or 
government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 
501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions)          
 W-8ECI or W-8EXP
• Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer)           W-8IMY
Part I 
Identification of Beneficial Owner 
4
Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):
If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If “Yes,” complete Part III.
5
Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the  certification below for the entity's applicable status.)
Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner).
Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions.
Sponsored FFI. Complete Part IV.
Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V.
Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI.
Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. 	
Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. 	
Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. 	
Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.
Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. 	
Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.
Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX.
Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII.
For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
Cat. No. 59689N
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Part I 
Identification of Beneficial Owner (continued)
8
9a
GIIN
b
Foreign TIN 
c
10
Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX. 
Part II 
Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI’s country of residence. See instructions.)
11	
Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment 
13
Part III 
Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)
14
I certify that (check all that apply):
a
within the meaning of the income tax   
treaty between the United States and that country. 
b
The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
c
The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions). 
15 
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): 
% rate of withholding on (specify type of income): 
Part IV
Sponsored FFI 
16
17
Check whichever box applies.
• Is an investment entity; 
• Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; and 
• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity. 
• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
• Is not a QI, WP, or WT;  
• Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; and  
• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.
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Part V
Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank 
18
• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization; 
• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
• Does not solicit account holders outside its country of organization;
• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and
• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part. 
Part VI
Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts 
19
• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract; 
• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of $50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); and
• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.
Part VII
Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle
20
21
• Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4); 
• Is not a 	QI, WP, or WT; 
• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; and
• 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI). 
Part VIII
Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity
22
• Was in existence as of January 17, 2013;
• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; and 
• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)). 
Part IX
Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts
23
• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), and
• Does not maintain financial accounts.
Part X
Owner-Documented FFI 
Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.
24
a
• Does not act as an intermediary;
• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; 
• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; 
• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; and
• Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding $50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.
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Part X
Owner-Documented FFI (continued)
Check box 24b or 24c, whichever applies.
b
• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
(i)
The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons); 
(ii)
The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of $50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); and 
(iii) 
Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity. 
• Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.
c
from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI’s documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and  Form(s) W-9, with applicable waivers.
Check box 24d if applicable (optional, see instructions).
d
I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.
Part XI
Restricted Distributor 
25
a
• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other; 
• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; and
• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
Check box 25b or 25c, whichever applies.
I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:
b
Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
c
Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
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Part XII
Nonreporting IGA FFI
26
• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and 
 The applicable IGA is a
under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations 
(if applicable, see instructions); 
• If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor 
The trustee is:
Part XIII
Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue 
27
type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)). 
Part XIV
International Organization
Check box 28a or 28b, whichever applies.
28
a
b
• Is comprised primarily of foreign governments; 
• Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;  
• The benefit of the entity’s income does not inure to any private person; and
• Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).  
Part XV
Exempt Retirement Plans
Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.
29
a
• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits); 
• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and 
• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.  
b
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered; 
• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI’s assets; 
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; and  
(i)
Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan; 
(ii)
Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)); 
(iii) 
Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or 
(iv) 
Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually. 
c
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered; 
• Has fewer than 50 participants;
• Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;  
•  Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund’s assets; and 
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates. 
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Part XV
Exempt Retirement Plans (continued)
d
than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States. 
e
described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
f
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); or 
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor. 
Part XVI
Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners 
30
• Is an FFI solely because it is an investment entity; 
• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA; 
• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.  
• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; and 
• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners. 
Part XVII
Territory Financial Institution 
31
the laws of a possession of the United States.  
Part XVIII
Excepted Nonfinancial Group Entity
32
• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity’s activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
• Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity’s expanded affiliated group); and  
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.  
Part XIX
Excepted Nonfinancial Start-Up Company 
33
(date must be less than 24 months prior to date of payment); 
• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE; 
• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and 
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes. 
Part XX
Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy 
34
;
• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE; 
• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; and 
• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years. 
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Part XXI
501(c) Organization
35
• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated
• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation). 
Part XXII
Nonprofit Organization 
36
• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes; 
• The entity is exempt from income tax in its country of residence; 
• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; 
• Neither the applicable laws of the entity’s country of residence nor the entity’s formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity’s charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and 
• The applicable laws of the entity’s country of residence or the entity’s formation documents require that, upon the entity’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity’s country of residence or any political subdivision thereof. 
Part XXIII
Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation 
Check box 37a or 37b, whichever applies.
37
a
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and 
(name one securities exchange upon which the stock is regularly traded). 
b
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; 
• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market; 
; and
.
Part XXIV
Excepted Territory NFFE 
38
• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States; 
• The entity identified in Part I:
(i)
Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
(ii)
Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; or
(iii) 
Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; and
• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated. 
Part XXV
Active NFFE 
39
• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;  
• Less than 50% of such entity’s gross income for the preceding calendar year is passive income; and 
• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income). 
Part XXVI
Passive NFFE 
40
a
possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.
Check box 40b or 40c, whichever applies.
b
c
controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.
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Part XXVII
Excepted Inter-Affiliate FFI 
41
• Is a member of an expanded affiliated group; 
• Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
• Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
• Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; and
• Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.
Part XXVIII
Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted) 
42
43
Part XXIX
Substantial U.S. Owners of Passive NFFE
As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.
Name
Address
TIN
Part XXX
Certification
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: 
• The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income or proceeds to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is submitting this form for purposes of section 6050W or 6050Y;
• The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
• This form relates to: (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an income tax treaty, (c) the partner’s share of a partnership’s effectively connected taxable income, or (d) the partner’s amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f); and
• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner. 
I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.
Sign Here 
▲
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Form W-8BEN-E
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(Rev. October 2021)
Department of the Treasury  Internal Revenue Service 
Certificate of Status of Beneficial Owner for 
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)
▶ For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN.  ▶ Section references are to the Internal Revenue Code. 
 ▶ Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.
O M B Number 1545-1621. For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
OMB No. 1545-1621
Do NOT use this form for: 
Instead use Form: 
• U.S. entity or U.S. citizen or resident          W-9
• A foreign individual           W-8BEN (Individual) or Form 8233 
• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States                          
(unless claiming treaty benefits)          W-8ECI
• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions)           W-8IMY
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or 
government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 
501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions)          
 W-8ECI or W-8EXP
• Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer)           W-8IMY
Part I 
Identification of Beneficial Owner 
4
Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):
If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If “Yes,” complete Part III.
5
Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the  certification below for the entity's applicable status.)
Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner).
Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions.
Sponsored FFI. Complete Part IV.
Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V.
Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI.
Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. 	
Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. 	
Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. 	
Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.
Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. 	
Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.
Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX.
Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII.
For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
Cat. No. 59689N
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Part I 
Identification of Beneficial Owner (continued)
8
9a
GIIN
b
Foreign TIN 
c
10
Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX. 
Part II 
Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI’s country of residence. See instructions.)
11	
Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment 
13
Part III 
Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)
14
I certify that (check all that apply):
a
within the meaning of the income tax   
treaty between the United States and that country. 
b
The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
c
The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions). 
15 
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): 
% rate of withholding on (specify type of income): 
Part IV
Sponsored FFI 
16
17
Check whichever box applies.
• Is an investment entity; 
• Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; and 
• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity. 
• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
• Is not a QI, WP, or WT;  
• Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; and  
• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.
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Part V
Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank 
18
• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization; 
• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
• Does not solicit account holders outside its country of organization;
• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and
• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part. 
Part VI
Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts 
19
• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract; 
• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of $50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); and
• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.
Part VII
Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle
20
21
• Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4); 
• Is not a 	QI, WP, or WT; 
• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; and
• 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI). 
Part VIII
Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity
22
• Was in existence as of January 17, 2013;
• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; and 
• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)). 
Part IX
Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts
23
• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), and
• Does not maintain financial accounts.
Part X
Owner-Documented FFI 
Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.
24
a
• Does not act as an intermediary;
• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; 
• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; 
• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; and
• Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding $50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021) 
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021)
Page 4 
Part X
Owner-Documented FFI (continued)
Check box 24b or 24c, whichever applies.
b
• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
(i)
The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons); 
(ii)
The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of $50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); and 
(iii) 
Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity. 
• Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.
c
from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI’s documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and  Form(s) W-9, with applicable waivers.
Check box 24d if applicable (optional, see instructions).
d
I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.
Part XI
Restricted Distributor 
25
a
• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other; 
• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; and
• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
Check box 25b or 25c, whichever applies.
I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:
b
Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
c
Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
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Part XII
Nonreporting IGA FFI
26
• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and 
 The applicable IGA is a
under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations 
(if applicable, see instructions); 
• If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor 
The trustee is:
Part XIII
Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue 
27
type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)). 
Part XIV
International Organization
Check box 28a or 28b, whichever applies.
28
a
b
• Is comprised primarily of foreign governments; 
• Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;  
• The benefit of the entity’s income does not inure to any private person; and
• Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).  
Part XV
Exempt Retirement Plans
Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.
29
a
• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits); 
• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and 
• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.  
b
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered; 
• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI’s assets; 
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; and  
(i)
Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan; 
(ii)
Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)); 
(iii) 
Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or 
(iv) 
Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually. 
c
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered; 
• Has fewer than 50 participants;
• Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;  
•  Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund’s assets; and 
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates. 
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Part XV
Exempt Retirement Plans (continued)
d
than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States. 
e
described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
f
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); or 
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor. 
Part XVI
Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners 
30
• Is an FFI solely because it is an investment entity; 
• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA; 
• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.  
• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; and 
• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners. 
Part XVII
Territory Financial Institution 
31
the laws of a possession of the United States.  
Part XVIII
Excepted Nonfinancial Group Entity
32
• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity’s activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
• Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity’s expanded affiliated group); and  
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.  
Part XIX
Excepted Nonfinancial Start-Up Company 
33
(date must be less than 24 months prior to date of payment); 
• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE; 
• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and 
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes. 
Part XX
Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy 
34
;
• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE; 
• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; and 
• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years. 
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Part XXI
501(c) Organization
35
• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated
• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation). 
Part XXII
Nonprofit Organization 
36
• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes; 
• The entity is exempt from income tax in its country of residence; 
• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; 
• Neither the applicable laws of the entity’s country of residence nor the entity’s formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity’s charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and 
• The applicable laws of the entity’s country of residence or the entity’s formation documents require that, upon the entity’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity’s country of residence or any political subdivision thereof. 
Part XXIII
Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation 
Check box 37a or 37b, whichever applies.
37
a
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and 
(name one securities exchange upon which the stock is regularly traded). 
b
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; 
• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market; 
; and
.
Part XXIV
Excepted Territory NFFE 
38
• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States; 
• The entity identified in Part I:
(i)
Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
(ii)
Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; or
(iii) 
Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; and
• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated. 
Part XXV
Active NFFE 
39
• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;  
• Less than 50% of such entity’s gross income for the preceding calendar year is passive income; and 
• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income). 
Part XXVI
Passive NFFE 
40
a
possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.
Check box 40b or 40c, whichever applies.
b
c
controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.
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Part XXVII
Excepted Inter-Affiliate FFI 
41
• Is a member of an expanded affiliated group; 
• Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
• Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
• Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; and
• Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.
Part XXVIII
Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted) 
42
43
Part XXIX
Substantial U.S. Owners of Passive NFFE
As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.
Name
Address
TIN
Part XXX
Certification
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: 
• The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income or proceeds to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is submitting this form for purposes of section 6050W or 6050Y;
• The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
• This form relates to: (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an income tax treaty, (c) the partner’s share of a partnership’s effectively connected taxable income, or (d) the partner’s amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f); and
• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner. 
I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.
Sign Here 
▲
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021) 
Form W-8BEN-E
Rev. October 2021. Catalog Number 59689N. 
(Rev. October 2021)
Department of the Treasury  Internal Revenue Service 
Certificate of Status of Beneficial Owner for 
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)
▶ For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN.  ▶ Section references are to the Internal Revenue Code. 
 ▶ Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.
O M B Number 1545-1621. For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
OMB No. 1545-1621
Do NOT use this form for: 
Instead use Form: 
• U.S. entity or U.S. citizen or resident          W-9
• A foreign individual           W-8BEN (Individual) or Form 8233 
• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States                          
(unless claiming treaty benefits)          W-8ECI
• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions)           W-8IMY
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or 
government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 
501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions)          
 W-8ECI or W-8EXP
• Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer)           W-8IMY
Part I 
Identification of Beneficial Owner 
4
Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):
If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If “Yes,” complete Part III.
5
Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the  certification below for the entity's applicable status.)
Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner).
Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions.
Sponsored FFI. Complete Part IV.
Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V.
Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI.
Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. 	
Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. 	
Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. 	
Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.
Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. 	
Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.
Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX.
Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII.
For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
Cat. No. 59689N
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Part I 
Identification of Beneficial Owner (continued)
8
9a
GIIN
b
Foreign TIN 
c
10
Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX. 
Part II 
Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI’s country of residence. See instructions.)
11	
Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment 
13
Part III 
Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)
14
I certify that (check all that apply):
a
within the meaning of the income tax   
treaty between the United States and that country. 
b
The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
c
The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions). 
15 
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): 
% rate of withholding on (specify type of income): 
Part IV
Sponsored FFI 
16
17
Check whichever box applies.
• Is an investment entity; 
• Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; and 
• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity. 
• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
• Is not a QI, WP, or WT;  
• Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; and  
• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.
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Part V
Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank 
18
• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization; 
• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
• Does not solicit account holders outside its country of organization;
• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and
• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part. 
Part VI
Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts 
19
• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract; 
• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of $50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); and
• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.
Part VII
Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle
20
21
• Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4); 
• Is not a 	QI, WP, or WT; 
• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; and
• 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI). 
Part VIII
Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity
22
• Was in existence as of January 17, 2013;
• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; and 
• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)). 
Part IX
Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts
23
• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), and
• Does not maintain financial accounts.
Part X
Owner-Documented FFI 
Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.
24
a
• Does not act as an intermediary;
• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; 
• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; 
• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; and
• Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding $50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.
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Part X
Owner-Documented FFI (continued)
Check box 24b or 24c, whichever applies.
b
• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
(i)
The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons); 
(ii)
The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of $50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); and 
(iii) 
Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity. 
• Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.
c
from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI’s documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and  Form(s) W-9, with applicable waivers.
Check box 24d if applicable (optional, see instructions).
d
I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.
Part XI
Restricted Distributor 
25
a
• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other; 
• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; and
• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
Check box 25b or 25c, whichever applies.
I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:
b
Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
c
Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
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Part XII
Nonreporting IGA FFI
26
• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and 
 The applicable IGA is a
under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations 
(if applicable, see instructions); 
• If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor 
The trustee is:
Part XIII
Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue 
27
type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)). 
Part XIV
International Organization
Check box 28a or 28b, whichever applies.
28
a
b
• Is comprised primarily of foreign governments; 
• Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;  
• The benefit of the entity’s income does not inure to any private person; and
• Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).  
Part XV
Exempt Retirement Plans
Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.
29
a
• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits); 
• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and 
• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.  
b
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered; 
• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI’s assets; 
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; and  
(i)
Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan; 
(ii)
Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)); 
(iii) 
Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or 
(iv) 
Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually. 
c
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered; 
• Has fewer than 50 participants;
• Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;  
•  Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund’s assets; and 
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates. 
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Part XV
Exempt Retirement Plans (continued)
d
than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States. 
e
described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
f
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); or 
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor. 
Part XVI
Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners 
30
• Is an FFI solely because it is an investment entity; 
• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA; 
• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.  
• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; and 
• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners. 
Part XVII
Territory Financial Institution 
31
the laws of a possession of the United States.  
Part XVIII
Excepted Nonfinancial Group Entity
32
• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity’s activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
• Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity’s expanded affiliated group); and  
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.  
Part XIX
Excepted Nonfinancial Start-Up Company 
33
(date must be less than 24 months prior to date of payment); 
• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE; 
• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and 
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes. 
Part XX
Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy 
34
;
• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE; 
• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; and 
• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years. 
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Part XXI
501(c) Organization
35
• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated 
• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation). 
Part XXII
Nonprofit Organization 
36
• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes; 
• The entity is exempt from income tax in its country of residence; 
• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; 
• Neither the applicable laws of the entity’s country of residence nor the entity’s formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity’s charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and 
• The applicable laws of the entity’s country of residence or the entity’s formation documents require that, upon the entity’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity’s country of residence or any political subdivision thereof. 
Part XXIII
Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation 
Check box 37a or 37b, whichever applies.
37
a
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and 
(name one securities exchange upon which the stock is regularly traded). 
b
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; 
• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market; 
; and
.
Part XXIV
Excepted Territory NFFE 
38
• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States; 
• The entity identified in Part I:
(i)
Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
(ii)
Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; or
(iii) 
Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; and
• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated. 
Part XXV
Active NFFE 
39
• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;  
• Less than 50% of such entity’s gross income for the preceding calendar year is passive income; and 
• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income). 
Part XXVI
Passive NFFE 
40
a
possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.
Check box 40b or 40c, whichever applies.
b
c
controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.
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Part XXVII
Excepted Inter-Affiliate FFI 
41
• Is a member of an expanded affiliated group; 
• Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
• Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
• Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; and
• Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.
Part XXVIII
Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted) 
42
43
Part XXIX
Substantial U.S. Owners of Passive NFFE
As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.
Name
Address
TIN
Part XXX
Certification
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: 
• The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income or proceeds to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is submitting this form for purposes of section 6050W or 6050Y;
• The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
• This form relates to: (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an income tax treaty, (c) the partner’s share of a partnership’s effectively connected taxable income, or (d) the partner’s amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f); and
• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner. 
I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.
Sign Here 
▲
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021) 
Form W-8BEN-E
Rev. October 2021. Catalog Number 59689N. 
(Rev. October 2021)
Department of the Treasury  Internal Revenue Service 
Certificate of Status of Beneficial Owner for 
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)
▶ For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN.  ▶ Section references are to the Internal Revenue Code. 
 ▶ Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.
O M B Number 1545-1621. For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
OMB No. 1545-1621
Do NOT use this form for: 
Instead use Form: 
• U.S. entity or U.S. citizen or resident          W-9
• A foreign individual           W-8BEN (Individual) or Form 8233 
• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States                          
(unless claiming treaty benefits)          W-8ECI
• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions)           W-8IMY
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or 
government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 
501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions)          
 W-8ECI or W-8EXP
• Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer)           W-8IMY
Part I 
Identification of Beneficial Owner 
4
Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):
If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If “Yes,” complete Part III.
5
Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the  certification below for the entity's applicable status.)
Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner).
Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions.
Sponsored FFI. Complete Part IV.
Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V.
Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI.
Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. 	
Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. 	
Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. 	
Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.
Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. 	
Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.
Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX.
Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII.
For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
Cat. No. 59689N
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Part I 
Identification of Beneficial Owner (continued)
8
9a
GIIN
b
Foreign TIN 
c
10
Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX. 
Part II 
Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI’s country of residence. See instructions.)
11	
Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment 
13
Part III 
Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)
14
I certify that (check all that apply):
a
within the meaning of the income tax   
treaty between the United States and that country. 
b
The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
c
The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions). 
15 
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): 
% rate of withholding on (specify type of income): 
Part IV
Sponsored FFI 
16
17
Check whichever box applies.
• Is an investment entity; 
• Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; and 
• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity. 
• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
• Is not a QI, WP, or WT;  
• Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; and  
• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.
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Part V
Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank 
18
• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization; 
• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
• Does not solicit account holders outside its country of organization;
• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and
• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part. 
Part VI
Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts 
19
• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract; 
• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of $50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); and
• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.
Part VII
Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle
20
21
• Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4); 
• Is not a 	QI, WP, or WT; 
• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; and
• 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI). 
Part VIII
Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity
22
• Was in existence as of January 17, 2013;
• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; and 
• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)). 
Part IX
Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts
23
• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), and
• Does not maintain financial accounts.
Part X
Owner-Documented FFI 
Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.
24
a
• Does not act as an intermediary;
• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; 
• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; 
• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; and
• Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding $50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.
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Part X
Owner-Documented FFI (continued)
Check box 24b or 24c, whichever applies.
b
• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
(i)
The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons); 
(ii)
The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of $50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); and 
(iii) 
Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity. 
• Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.
c
from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI’s documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and  Form(s) W-9, with applicable waivers.
Check box 24d if applicable (optional, see instructions).
d
I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.
Part XI
Restricted Distributor 
25
a
• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other; 
• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; and
• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
Check box 25b or 25c, whichever applies.
I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:
b
Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
c
Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
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Part XII
Nonreporting IGA FFI
26
• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and 
 The applicable IGA is a
under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations 
(if applicable, see instructions); 
• If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor 
The trustee is:
Part XIII
Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue 
27
type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)). 
Part XIV
International Organization
Check box 28a or 28b, whichever applies.
28
a
b
• Is comprised primarily of foreign governments; 
• Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;  
• The benefit of the entity’s income does not inure to any private person; and
• Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).  
Part XV
Exempt Retirement Plans
Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.
29
a
• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits); 
• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and 
• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.  
b
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered; 
• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI’s assets; 
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; and  
(i)
Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan; 
(ii)
Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)); 
(iii) 
Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or 
(iv) 
Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually. 
c
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered; 
• Has fewer than 50 participants;
• Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;  
•  Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund’s assets; and 
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates. 
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Part XV
Exempt Retirement Plans (continued)
d
than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States. 
e
described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
f
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); or 
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor. 
Part XVI
Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners 
30
• Is an FFI solely because it is an investment entity; 
• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA; 
• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.  
• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; and 
• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners. 
Part XVII
Territory Financial Institution 
31
the laws of a possession of the United States.  
Part XVIII
Excepted Nonfinancial Group Entity
32
• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity’s activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
• Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity’s expanded affiliated group); and  
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.  
Part XIX
Excepted Nonfinancial Start-Up Company 
33
(date must be less than 24 months prior to date of payment); 
• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE; 
• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and 
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes. 
Part XX
Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy 
34
;
• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE; 
• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; and 
• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years. 
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Part XXI
501(c) Organization
35
• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated 
• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation). 
Part XXII
Nonprofit Organization 
36
• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes; 
• The entity is exempt from income tax in its country of residence; 
• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; 
• Neither the applicable laws of the entity’s country of residence nor the entity’s formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity’s charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and 
• The applicable laws of the entity’s country of residence or the entity’s formation documents require that, upon the entity’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity’s country of residence or any political subdivision thereof. 
Part XXIII
Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation 
Check box 37a or 37b, whichever applies.
37
a
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and 
(name one securities exchange upon which the stock is regularly traded). 
b
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; 
• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market; 
; and
.
Part XXIV
Excepted Territory NFFE 
38
• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States; 
• The entity identified in Part I:
(i)
Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
(ii)
Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; or
(iii) 
Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; and
• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated. 
Part XXV
Active NFFE 
39
• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;  
• Less than 50% of such entity’s gross income for the preceding calendar year is passive income; and 
• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income). 
Part XXVI
Passive NFFE 
40
a
possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.
Check box 40b or 40c, whichever applies.
b
c
controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.
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Part XXVII
Excepted Inter-Affiliate FFI 
41
• Is a member of an expanded affiliated group; 
• Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
• Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
• Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; and
• Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.
Part XXVIII
Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted) 
42
43
Part XXIX
Substantial U.S. Owners of Passive NFFE
As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.
Name
Address
TIN
Part XXX
Certification
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: 
• The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income or proceeds to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is submitting this form for purposes of section 6050W or 6050Y;
• The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
• This form relates to: (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an income tax treaty, (c) the partner’s share of a partnership’s effectively connected taxable income, or (d) the partner’s amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f); and
• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner. 
I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.
Sign Here 
▲
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Verwaltungsvollmacht für unabhängige Vermögensverwalter
Formular-ID: 61218 / Bestandteil der Rahmenvereinbarung zur Eröffnung einer Bankbeziehung vom 
Form configurator
Die Berechtigung zur Übertragung von Guthaben zu Lasten der oben genannten Bankbziehung beschränkt sich ausschließlich auf Überträge zu Gunsten des Kontos mit unten genannter Kundenkennung:
IBAN
BIC
Kontoinhaber
 
Ermächtigung
 
Ich/Wir erteile/n hiermit als Inhaber des bei Ihnen unter der oben genannten Bankbeziehung geführten Kontos/Depots Vollmacht für:
Vermögensverwalter
über die jeweiligen Guthaben, Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte auf obigem Konto/Depot (einschließlich etwaiger unter der obigen Bankbeziehung geführten Unterkonten/-Depots, soweit sie von der Vermögensverwaltung erfasst sind) in der Weise zu verfügen, dass der/die Bevollmächtigte Aufträge und Weisungen (Dispositionen) nach eigenem Ermessen und ohne meine/unsere vorherige Zustimmung erteilen kann.   Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, ausschließlich und eigenverantwortlich die Anlageberatung durchzuführen und im Rahmen dieser Vollmacht Dispositionen vorzunehmen.  Der Bevollmächtigte ist nicht Vertreter von UBS Europe SE (nachstehend «UBS») und hat auch keine Vollmacht zur Abgabe von irgendwelchen Erklärungen für UBS.  
Umfang der Verwaltungsvollmacht 
Die Vollmacht umfasst:
An- und Verkauf von Wertpapieren, Wert- und Bezugsrechten sowie die Ausübung von Bezugsrechten.
An- und Verkauf von Edelmetallen (physische Stücke).
Eröffnung und Löschung kraft dieser Vollmacht eingerichteter Festgeld- und Währungskonten in beliebiger Währung sowie Unterdepots unter derselben Bankbeziehung.
Vereinbarung und Anpassung von Gebühren im Zusammenhang mit den o.g. Konten und Depots.
Aufnahme von Effekten-Lombard-Krediten im Rahmen der mit mir/uns gesondert vereinbarten Kreditlinie und Ihrer banküblichen Beleihungsrichtlinien.
1.
 
–
–
–
 
–
–
Abschluss von Finanztermin- und Devisentermingeschäften.
Entgegennahme, Prüfung und Anerkennung von Abrechnungen, Kontoauszügen, Wertpapier-, Depot- und Erträgnisaufstellungen sowie sonstigen Abrechnungen, Mitteilungen und Schriftstücken.
An- und Verkauf von Devisen.
Erteilung von Weisungen über die Ausübung des Stimmrechts aus den von mir gehaltenen Aktien.
Überweisungen auf das Referenzkonto.
Erklärung der Zustimmung bzw. Widerruf der Zustimmung zur Ausführung von Aufträgen zum Kauf- und Verkauf von Finanzinstrumenten außerhalb organisierter Märkte.
 
–
–
 
–
–
–
–
 
 
–
–
–
–
–
–
–
2.
3.
4.
5.
Die Vollmacht berechtigt nicht zur Vornahme folgender Geschäfte:
Dispositionen zu eigenen Gunsten des Bevollmächtigten oder zu Gunsten Dritter vorzunehmen.
Zu Barabhebungen, Scheck- oder Wechselziehungen sowie Lastschriftverfahren oder Beantragung von Kunden-, EC- und Kreditkarten.
Untervollmachten zu erteilen oder die Vollmacht auf Dritte zu übertragen.
Zur Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten.
Eröffnung weiterer Konten und Depots unter einer anderen Bankbeziehung.
Auflösung von Konten/Depots.
Der Bevollmächtigte ist nicht berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Wertpapieren zu beschaffen.
Ausführung von Wertpapier-Aufträgen
Die An- und Verkauforders mehrerer Kunden können gebündelt an den Markt gegeben werden (Blockorders.) Der Zuteilung auf die einzelnen Kundendepots wird, soweit die Ausführung zu mehr als einem Kurs erfolgt ist, ein nach dem arithmetischen Mittel gebildeter Mischkurs zugrunde gelegt.
Kommunikation und Informationsbeschaffung
Für die Kommunikation zwischen UBS und dem Bevollmächtigten kann jeglicher schriftliche, telefonische und elektronische Kommunikationskanal, einschließlich UBS Digital Banking, verwendet werden. Der Bevollmächtigte darf hierfür notwendige zusätzliche Verträge unterzeichnen.
Als Kommunikationskanäle stehen unter anderem insbesondere auch verschlüsselter oder unverschlüsselter Telefax sowie gesicherte und ungesicherte E-Mail zur Verfügung. Ich/Wir bin/sind  mir/uns bewusst, dass die Benutzung eines unverschlüsselten Telefaxes für den mich/uns erhebliche Risiken und Gefahren mit sich bringen kann (wie z.B. fotomechanische Verfälschungen, unvollständige Übermittlung, Fehler bei der Wahl des Anschlusses, Fehlschaltungen durch die Netzzentrale) und dass das Bankkundengeheimnis im Verkehr mit unverschlüsseltem Telefax nicht gewahrt werden kann.
UBS weist darauf hin, dass ungesicherte E-Mails vielfältige Risiken in sich bergen, so etwa fehlende Vertraulichkeit (E-Mails und deren angehängte Dokumente sind mit relativ geringem Aufwand von unberechtigten Dritten uneingeschränkt einsehbar), Manipulierbarkeit des Inhalts, Vortäuschung eines Absenders, Übermittlungsfehler und Störungen sowie Viren, Trojaner, Würmer, Spam etc. UBS übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die sich in Realisierung solcher Risiken ergeben.
Ich/Wir anerkenne/anerkennen, dass es in der ausschließlichen Verantwortung des Bevollmächtigten liegt, mich/uns über die Wahl sowie die Risiken der mit UBS gewählten Kommunikationskanälen zu informieren. Ich/Wir akzeptiere/akzepiteren, dass vom Bevollmächtigten gewählte Kommunikationskanäle Risiken beinhalten können, namentlich auch das Risiko der Offenlegung der Bankbeziehung und der Bankkundeninformationen.
Für die Wahl und Nutzung der Kommunikationskanäle durch den Bevollmächtigten übernehme/übernehmen ich/wir die vollumfängliche Verantwortung. Ich/Wir entbinde/entbinden UBS von jeglicher Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit vom Bevollmächtigten gewählten Kommunikationskanälen entstehen, soweit dies das Gesetz erlaubt.
Der Vollmachtgeber trägt die vollumfängliche Verantwortung. Der Vollmachtgeber entbindet UBS von jeglicher Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit vom Bevollmächtigten gewählten Kommunikationskanälen entstehen, soweit dies das Gesetz erlaubt.
Kundeninformation
Im Rahmen der unter der Vollmacht vom Bevollmächtigten durchzuführenden Geschäfte wird der Bevollmächtigte von mir/uns Angaben über meine/unsere Erfahrungen oder Kenntnisse in Wertpapiergeschäften, über meine/unsere mit den Geschäften verfolgten Ziele und über meine/unsere finanziellen Verhältnisse einholen, um mir/uns ein für mich/uns geeignetes Finanzinstrument oder eine für mich/uns geeignete Wertpapierdienstleistung empfehlen zu können.
Dies gilt insbesondere für die Aufklärung und Information über Chancen und Risiken jeder Art von Finanztermin- und Devisentermingeschäften.
Schriftverkehr
Der sich auf die von dieser Vollmacht erfassten Konten und Depots beziehende Schriftverkehr ist mit mir/uns selbst zu führen. Darüber hinaus beauftrage(n) ich/wir die Bank, von meinen/unseren Konten/Belegen Zweitschriften von den Bankbelegen anzufertigen und dem/der Bevollmächtigten zuzusenden. 
Sofern abweichend von obiger Regelung der Schriftverkehr ausschließlich mit dem/der Bevollmächtigten zu führen sein soll, ist hier gesondert anzukreuzen: 
–
–
–
–
Dies umfasst sämtliche für mich/uns bestimmten Mitteilungen und sonstigen Sendungen jeder Art, insbesondere
Depotaufstellungen
Rechnungsabschlüsse
Mitteilungen nach Nr. 16 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte
Sonstige Mitteilungen, deren sofortige Kenntnisnahme erforderlich ist.
Die UBS ist nur für die vereinbarungsgemäße Zustellung verantwortlich. Im übrigen gehen alle Schäden und Nachteile, die im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen sollten, zu meinen/unseren Lasten. Diese Regelung kann ich/können wir jederzeit bei der UBS unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen widerrufen. Bei mehreren Kontoinhabern reicht der Widerruf eines Kontoinhabers aus. Im Falle eines Widerrufes wird die UBS die für mich/uns bestimmten Mitteilungen und Sendungen an die ihr angegebene Postanschrift übermitteln.
6.
7.
8.
Dauer der Vollmacht
Die Vollmacht gilt UBS gegenüber bis zum schriftlichen Widerruf. Sie erlischt nicht mit meinem/unserem Tode, sondern bleibt für meine/unsere Erben in Kraft.
Der Widerruf der Vollmacht kann nach meinem/unserem Tode von jedem einzelnen Erben mit Wirkung für alle Erben erfolgen. UBS kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.
Keine Überwachungspflicht der UBS Europe SE
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass UBS keinerlei Kontrolle über die Handlungen ausübt, welche der von mir/uns ausgewählte und zu überwachende Bevollmächtigte vornimmt. UBS ist demzufolge nicht verpflichtet, Aufträge, Instruktionen und Weisungen sowie Vertragsabschlüsse mit dem Hinweis auf Unzweckmäßigkeiten abzumahnen oder deren Ausführung bzw. Abschluss zu verweigern noch sonst wie den Bevollmächtigten oder mich/uns zu beraten.
Es ist im übrigen Sache des Bevollmächtigten, mich/uns über seine Handlungen zu unterrichten.
Risikoaufklärung
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns ausdrücklich damit einverstanden, dass ich/wir über die besonderen Risiken spezifischer Geschäftsarten im Allgemeinen und von Wertpapieren im Besonderen vom Bevollmächtigten aufgeklärt werde(n) und entbinde(n) UBS ausdrücklich von einer entsprechenden Aufklärungspflicht.
Ich/wir bin/sind mir/uns bewusst, dass Überweisung auf Referenzkonten ohne weitere Überprüfung durch UBS erfolgen (insbesondere ohne vorherigen Rückruf (Call-Back) seitens UBS). 
Eigene Aufträge
UBS weist mich/uns ausdrücklich darauf hin, dass sie für die von dieser Verwaltervollmacht erfassten Vermögenswerte keine Beratungsleistung erbringt und somit auch keine Haftung für die Betreuung meines/unseres Depots übernimmt. Für den Fall, dass ich/wir Wertpapieraufträge unmittelbar an UBS geben werde, muss ich/müssen wir vorab das Formular «Risikoeinschätzung» ausgefüllt und unterzeichnet eingereicht haben. Die darin abgefragten Informationen ermöglichen es UBS, bei Aufträgen in Finanzinstrumenten die gesetzlich vorgesehene Prüfung vorzunehmen, ob diese für mich/uns angemessen sind. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob ich/wir die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen besitze(n), um die Risiken in Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen angemessen zu beurteilen. Soweit das Formular nicht eingereicht wird, kann UBS bei zukünftigen Wertpapieraufträgen nicht den gesetzlich vorgesehenen Schutz garantieren und insbesondere nicht beurteilen, ob Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen für mich/uns angemessen sind.
 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Daten
Mir/Uns ist bekannt und ich/wir stimmen dem zu, dass UBS personenbezogene Daten und Einzelheiten der Geschäftsbeziehung speichern wird. Diese Daten werden mit äußerster Vertraulichkeit behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht.
 
 
9.
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Dispositionsvollmacht für unabhängige Finanzberater mit der Lizenz des Anlage- und Abschlussvermittlers
Formular-ID: 66338 / Bestandteil der Rahmenvereinbarung zur Eröffnung einer Bankbeziehung vom 
Form configurator
Kundendaten
Übertragung von Guthaben
Die Berechtigung zur Übertragung von Guthaben zu Lasten der oben genannten Bankbeziehung beschränkt sich ausschließlich auf Überträge zu Gunsten des Kontos mit unten genannter Kundenkennung. 
Konto 
IBAN
BIC
Kontoinhaber
Vollmacht 
 
Ich/Wir erteile/n hiermit als Inhaber des bei Ihnen unter der oben genannten Bankbeziehung geführten Kontos/Depots Vollmacht für
Anlage- und Abschlussvermittler
über die jeweiligen Guthaben, Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte auf obigem Konto/Depot (einschließlich etwaiger unter der obigen Bankbeziehung geführten Unterkonten/-Depots, soweit sie von der Anlage- und Abschlussvermittlung erfasst sind) in der Weise zu verfügen, dass der/die Bevollmächtigte Aufträge und Weisungen (Dispositionen) nach vorheriger Zustimmung durch den Kontoinhaber erteilen kann. Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, ausschließlich und eigenverantwortlich die Anlageberatung durchzuführen und im Rahmen dieser Vollmacht Dispositionen vorzunehmen. Mir/Uns ist bekannt, dass UBS Europe SE (nachstehend «UBS») meine/unsere vorherige Zustimmung nicht kontrollieren oder nachprüfen wird und stelle/stellen UBS von allen Haftungsansprüchen aus dem Missbrauch durch den Bevollmächtigten frei, sofern UBS nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzt hat.
Der Bevollmächtigte ist nicht Vertreter von UBS und hat auch keine Vollmacht zur Abgabe von irgendwelchen Erklärungen für UBS.
Umfang der Dispositionsvollmacht
Die Vollmacht umfasst:
An- und Verkauf von Wertpapieren, Wert- und Bezugsrechten sowie die Ausübung von Bezugsrechten.
An- und Verkauf von Edelmetallen (physische Stücke).
Eröffnung und Löschung kraft dieser Vollmacht eingerichteter Festgeld- und Währungskonten in beliebiger Währung sowie Unterdepots unter derselben Bankbeziehung.
Vereinbarung und Anpassung von Gebühren im Zusammenhang mit den o.g. Konten und Depots.
Aufnahme von Effekten-Lombard-Krediten im Rahmen der mit mir/uns gesondert vereinbarten Kreditlinie und Ihrer banküblichen Beleihungsrichtlinien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
–
–
–
 
–
–
 
Abschluss von Finanztermin- und Devisentermingeschäften. Entgegennahme, Prüfung und Anerkennung von Abrechnungen, Kontoauszügen, Wertpapier-, Depot- und Erträgnisaufstellungen sowie sonstigen Abrechnungen, Mitteilungen und Schriftstücken. An- und Verkauf von Devisen. Erteilung von Weisungen über die Ausübung des Stimmrechts aus den von mir gehaltenen Aktien. Überweisungen auf das Referenzkonto. Erklärung der Zustimmung bzw. Widerruf der Zustimmung zur Ausführung von Aufträgen zum Kauf- und Verkauf von Finanzinstrumenten außerhalb organisierter Märkte. 
–
–
 
– 
–
–
–
 
Die Vollmacht berechtigt nicht zur Vornahme folgender Geschäfte:
Dispositionen zu eigenen Gunsten des Bevollmächtigten oder zu Gunsten Dritter vorzunehmen.
Zu Barabhebungen, Scheck- oder Wechselziehungen sowie Lastschriftverfahren oder Beantragung von Kunden-, EC- und Kreditkarten.
Untervollmachten zu erteilen oder die Vollmacht auf Dritte zu übertragen.
Zur Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten.
Eröffnung weiterer Konten und Depots unter einer anderen Bankbeziehung.
Auflösung von Konten/Depots.
Der Bevollmächtigte ist nicht berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Wertpapieren zu beschaffen.
Ausführung von Wertpapier-Aufträgen
Die An- und Verkauforders mehrerer Kunden können gebündelt an den Markt gegeben werden (Blockorders.) Der Zuteilung auf die einzelnen Kundendepots wird, soweit die Ausführung zu mehr als einem Kurs erfolgt ist, ein nach dem arithmetischen Mittel gebildeter Mischkurs zugrunde gelegt.
Kommunikation und Informationsbeschaffung
Für die Kommunikation zwischen UBS und dem Bevollmächtigten kann jeglicher schriftliche, telefonische und elektronische Kommunikationskanal, einschließlich UBS Digital Banking, verwendet werden. Der Bevollmächtigte darf hierfür notwendige zusätzliche Verträge unterzeichnen.
Als Kommunikationskanäle stehen unter anderem insbesondere auch verschlüsselter oder unverschlüsselter Telefax sowie gesicherte und ungesicherte E-Mail zur Verfügung. Ich/Wir bin/sind  mir/uns bewusst, dass die Benutzung eines unverschlüsselten Telefaxes für den mich/uns erhebliche Risiken und Gefahren mit sich bringen kann (wie z.B. fotomechanische Verfälschungen, unvollständige Übermittlung, Fehler bei der Wahl des Anschlusses, Fehlschaltungen durch die Netzzentrale) und dass das Bankkundengeheimnis im Verkehr mit unverschlüsseltem Telefax nicht gewahrt werden kann.
   
–
–
–
–
–
–
– 
2.
3.
UBS weist darauf hin, dass ungesicherte E-Mails vielfältige Risiken in sich bergen, so etwa fehlende Vertraulichkeit (E-Mails und deren angehängte Dokumente sind mit relativ geringem Aufwand von unberechtigten Dritten uneingeschränkt einsehbar), Manipulierbarkeit des Inhalts, Vortäuschung eines Absenders, Übermittlungsfehler und Störungen sowie Viren, Trojaner, Würmer, Spam etc. UBS übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die sich in Realisierung solcher Risiken ergeben.
Ich/Wir anerkenne/anerkennen, dass es in der ausschließlichen Verantwortung des Bevollmächtigten liegt, mich/uns über die Wahl sowie die Risiken im Zusammenhang mit den vom Bevollmächtigten für die Kommunikation mit UBS gewählten Kommunikationskanälen zu informieren. Ich/Wir akzeptiere/akzeptieren, dass vom Bevollmächtigten gewählte Kommunikationskanäle Risiken beinhalten können, namentlich auch das Risiko der Offenlegung der Bankbeziehung und der Bankkundeninformationen.
Für die Wahl und Nutzung der Kommunikationskanäle durch den Bevollmächtigten übernehme/übernehmen ich/wir die vollumfängliche Verantwortung. Ich/Wir entbinde/entbinden UBS von jeglicher Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit vom Bevollmächtigten gewählten Kommunikationskanälen entstehen, soweit dies das Gesetz erlaubt. 
Kundeninformation
Im Rahmen der unter der Vollmacht vom Bevollmächtigten durchzuführenden Geschäfte wird der Bevollmächtigte von mir Angaben über meine Erfahrungen oder Kenntnisse in Wertpapiergeschäften, über meine mit den Geschäften verfolgten Ziele und über meine finanziellen Verhältnisse einholen sowie mir alle zweckdienlichen Informationen mitteilen, soweit dies zur Wahrung meiner Interessen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für die Aufklärung und Information über Chancen und Risiken jeder Art von Finanztermin- und Devisentermingeschäften. Mir ist bekannt, dass diese Geschäfte ausschließlich durch den Kontoinhaber erteilt werden können. Der/die Bevollmächtigte/n hat/haben im Namen von UBS die nach dem Wertpapierhandelsgesetz notwendigen Informationen von mir einzuholen und – auch gemäß den Vorschriften des Investmentgesetzes – mir entsprechendes Informationsmaterial zukommen zu lassen. 
4.
Schriftverkehr
Der sich auf die von dieser Vollmacht erfassten Konten und Depots beziehende Schriftverkehr ist mit mir/uns selbst zu führen. Darüber hinaus beauftrage(n) ich/wir UBS, von meinen/unseren Konten/Belegen Zweitschriften von den Bankbelegen anzufertigen und dem/der Bevollmächtigten zuzusenden.
5.
Sofern abweichend von obiger Regelung der Schriftverkehr ausschließlich mit dem/der Bevollmächtigten zu führen sein soll, ist hier gesondert anzukreuzen. Dies umfasst sämtliche für mich/uns bestimmten Mitteilungen und sonstigen Sendungen jeder Art, insbesondere:
Depotaufstellungen
Rechnungsabschlüsse
Mitteilungen nach Nr. 16 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte
Sonstige Mitteilungen, deren sofortige Kenntnisnahme erforderlich ist.
     
–
–
–
–
Die UBS ist nur für die vereinbarungsgemäße Zustellung verantwortlich. Im übrigen gehen alle Schäden und Nachteile, die im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen sollten, zu meinen/unseren Lasten. Diese Regelung kann ich/können wir jederzeit bei der UBS unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen widerrufen. Bei mehreren Kontoinhabern reicht der Widerruf eines Kontoinhabers aus. Im Falle eines Widerrufes wird die UBS die für mich/uns bestimmten Mitteilungen und Sendungen an die ihr angegebene Postanschrift übermitteln. 
Dauer der Vollmacht
Die Vollmacht gilt UBS gegenüber bis zum schriftlichen Widerruf. Sie erlischt nicht mit meinem/unserem Tode, sondern bleibt für meine/unsere Erben in Kraft. Der Widerruf der Vollmacht kann nach meinem/unserem Tode von jedem einzelnen Erben mit Wirkung für alle Erben erfolgen. UBS kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.
6.
Keine Überwachungspflicht der UBS
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass UBS keinerlei Kontrolle über die Handlungen ausübt, welche der von mir/uns ausgewählte und zu überwachende Bevollmächtigte vornimmt. UBS ist demzufolge nicht verpflichtet, Aufträge, Instruktionen und Weisungen sowie Vertragsabschlüsse mit dem Hinweis auf Unzweckmäßigkeiten abzumahnen oder deren Ausführung bzw. Abschluss zu verweigern noch sonst wie den Bevollmächtigten oder mich/uns zu beraten. Es ist im übrigen Sache des Bevollmächtigten, mich/uns über seine Handlungen zu unterrichten.
7. 
Risikoaufklärung
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns ausdrücklich damit einverstanden, dass ich/wir über die besonderen Risiken spezifischer Geschäftsarten im Allgemeinen und von Wertpapieren im Besonderen vom Bevollmächtigten aufgeklärt werde(n) und entbinde(n) UBS ausdrücklich von einer entsprechenden Aufklärungspflicht.
Ich/wir bin/sind mir/uns bewusst, dass Überweisungen auf Referenzkonten ohne weitere Überprüfung durch UBS erfolgen (insbesondere ohne vorherigen Rückruf (Call-Back) seitens UBS).
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Daten
Mir/uns ist bekannt und ich/wir stimmen dem zu, dass UBS personenbezogene Daten und Einzelheiten der Geschäftsbeziehung speichern wird. Diese Daten werden mit äußerster Vertraulichkeit behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht.
8.
9.
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Ermächtigung/Weisung für die Offenlegung von Informationen an Finanzberater (Anlage- und Abschlussvermittler) Investmententscheidung durch UBS
Form configurator
Finanzberater
Offenlegung von Informationen
Ich/Wir ermächtigen UBS Europe SE (nachstehend: "UBS" genannt), dem vorstehend bezeichneten Finanzberater alle Informationen betreffend meine/unsere Kundenbeziehung mit UBS unter der oben stehenden Bankbeziehung zugänglich zu machen. Diese Ermächtigung ist auf alle Daten und Informationen in Bezug auf meine/unsere Kontoverbindung anwendbar. UBS ist nicht verpflichtet, eine für die Offenlegung an den Finanzberater bestimmte Auswahl unter den Informationen zu treffen.
 
Die Informationen können über beliebige Kommunikationskanäle (neben Postsendungen auch per Telefon, Telefax, Electronic Banking usw.) übermittelt werden. Der Finanzberater ist ausdrücklich ermächtigt, weitere diesbezüglich erforderliche Verträge zu unterzeichnen. Hinsichtlich der Kommunikation mit der Bank ist der Finanzberater befugt, zu seiner Entlastung weitere Hilfspersonen zu bestellen.
 
1.    
Einschränkungen
Der Finanzberater darf Weisungen an UBS ausschließlich im Zusammenhang mit der Informationsübermittlung erteilen. Alle übrigen Instruktionen, insbesondere hinsichtlich Finanzanlagen, müssen durch den Kontoinhaber und/oder andere verfügungsberechtigte Personen erteilt werden.
 
Der Finanzberater ist nicht befugt, Wertpapiere/Wertrechte oder Guthaben irgendwelcher Art vollständig oder teilweise abzuziehen, zu verpfänden oder Zahlungen irgendwelcher Art zu Lasten des Kundenkontos vorzunehmen.
 
Falls ich/wir UBS keine anders-lautenden Versandinstruktionen erteilt haben, hat der Finanzberater keinen Zugang zu meiner/unserer Korrespondenz, weder bei vereinbartem Direktversand an eine von mir/uns bestimmte Adresse noch bei vereinbarter banklagernder Korrespondenz. Der Finanzberater ist jedoch befugt, Duplikate und Kopien sämtlicher mich/uns betreffender Korrespondenz entgegenzunehmen.
 
2.
Informationspflichten und Risikoaufklärung
Ich/wir erkläre/n mich/uns ausdrücklich damit einverstanden, dass der Finanzberater die, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, Informationspflichten in Bezug auf die Risikoaufklärung bei Vermögensanlagen in Wertpapieren wahrnimmt. In diesem Zusammenhang wird der Finanzberater von mir/uns Angaben über meine/unsere finanziellen Verhältnisse einholen und mir/uns alle zweckdienlichen Informationen übermitteln, soweit dies zur Wahrung meiner/unserer Interessen und in Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für die Aufklärung und Information über Chancen und Risiken jeder Art von Finanztermin-und Devisentermingeschäften.
 
3.
Vergütungen
Für die von mir/uns in Anspruch genommenen Dienstleistungen werden mir/uns von UBS Gebühren in Rechnung gestellt und belastet. Mir/uns ist bewusst, dass UBS im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften von Kapitalanlagegesellschaften, Emittenten von Wertpapieren oder sonstigen Dritten Zuwendungen in Form von Vertriebsprovisionen oder sonstigen geldwerten Vorteilen erhält. Eine Übersicht über die Art und Höhe der Zuwendungen ist dem beigefügten «Informationsblatt Vertriebsprovisionen» zu entnehmen. Weitere Informationen über die Höhe der Zuwendungen im Einzelfall erhalte ich auf Nachfrage jederzeit bei UBS. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vertriebsprovisionen ganz oder teilweise an meinen Finanzberater weitergeleitet werden, der mir auf Nachfrage gerne weitere Angaben machen wird.
 
4.
Soweit die Zuwendungen bei UBS verbleiben, bin ich damit einverstanden, dass UBS die von den Emittenten an sie geleisteten Vertriebsprovisionen behält, vorausgesetzt, dass die Vertriebsprovisionen darauf ausgelegt sind, die Qualität der für mich erbrachten Dienstleistung zu verbessern und der ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung in meinem Interesse nicht entgegenstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Regelung von der im allgemeinen Zivilrecht festgelegten Herausgabepflicht eines Kommissionärs (§ 384 Abs. 2 HGB) abweicht.
 
Bankgeheimnis
Mir/uns ist bekannt, dass sich das deutsche Recht (z.B. in Bezug auf Bankgeheimnis und Datenschutz) allein auf Deutschland beschränkt und somit alle in andere Rechtsordnungen gelangenden Daten dem dort herrschenden Recht unterliegen. Ich/Wir verzichte/n auf alle Rechte hinsichtlich der Geheimhaltungsbestimmungen und der einschlägigen Gesetze, denen UBS in Deutschland untersteht, soweit diese aufgrund der vorliegenden Ermächtigung bei der Offenlegung von Informationen an den Finanzberater nicht befolgt werden können. Insbesondere erkennen wir an, dass UBS für die Folgen nicht haftbar gemacht werden kann, die sich aus der grenzüberschreitenden Übermittlung von Informationen in Jurisdiktionen ergeben, in denen die Gesetzgebung von den deutschen Vorschriften über das Bankgeheimnis und den Datenschutz abweicht.
 
5.
 Datenverarbeitung und Übermittlung
Ich/Wir nehmen zur Kenntnis und erkläre/n mich/uns ausdrücklich damit einverstanden, dass der Finanzberater sämtliche mich/uns betreffenden Daten, die mit meiner/unserer Kontobeziehung zu UBS in Zusammenhang stehen, an UBS weiterleiten darf und dass die entsprechenden Daten von allen beteiligten Parteien konventionell und elektronisch erfasst, gespeichert und bearbeitet werden dürfen. Ich/Wir erteile/n ausdrücklich meine/unsere Zustimmung, dass UBS und der Finanzberater im Rahmen meiner/unserer Beziehungen zu allen beteiligten Parteien von elektronisch erfassten, gespeicherten und bearbeiteten Daten Gebrauch machen.
 
Geltungsdauer
Diese Ermächtigung behält ihre Gültigkeit, bis sie durch mich/uns ausdrücklich widerrufen und UBS von dieser Maßnahme schriftlich in Kenntnis gesetzt worden ist. Die Ermächtigung bleibt auch nach meinem/unserem Tod oder Verlust der Geschäftsfähigkeit gültig.
 
Anwendbares Recht; Gerichtsstand
Die vorliegende Ermächtigung untersteht ausschließlich deutschem Recht. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen beider Parteien sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit der vorliegenden Ermächtigung entstehenden und stehenden Streitigkeiten ist Frankfurt am Main. UBS behält sich jedoch vor, ihre Rechte auch vor den Gerichten am Wohnsitz des Ausstellers der Ermächtigung oder vor jedem anderen zuständigen Gericht geltend zu machen, wobei ausschließlich deutsches Recht anwendbar bleibt.
6.       7.    8.
 
 
0319-00
UBS Europe SE
0319
 00
0319
 00
66477
DE
V0
019
AALF
false
true
66477
DE
V0
019
N1
31.10.2019
31.10.2019
No
8.1.1.2188.1.406459.359820
Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug
Gemäß § 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 EStG
Form configurator
Einnahmen
Natürliche Personen
Gläubiger der Kapitalerträge (Antragsteller)
Identifikationsnummer
Steuernummer (in bundeseinheitlichen Format)
Kreditinstitut
An die auszahlende Stelle
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2 - 4
60306 Frankfurt am Main
Ich erkläre/wir erklären hiermit, dass die Kapitalerträge
aus den Konten und Depots mit der oben angeführten Bankbeziehung
aus den nachstehend oder in der Anlage angeführten Konten und Depots
Konto/Depot-Nr.
aus den mit Ihnen seit dem                           abgeschlossenen Termin- und/oder Optionsgeschäften
aus sonstigen nach dem                           erworbenen Kapitalforderungen, auch wenn diese nicht konten- oder depot-mäßig verbucht sind,
zu meinen/unseren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehören und der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 8 - 12 sowie Satz 2 EStG nicht vorzunehmen ist.
zu den Betriebseinnahmen meines/unseres inländischen Betriebes gehören und der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 8 - 12 sowie Satz 2 EStG nicht vorzunehmen ist.
Werden von mir/uns im Rahmen meines/unseres inländischen Betriebs weitere betriebliche Konten/Depots eröffnet, Kapitalforderungen erworben oder Options- und/oder Termingeschäfte abgeschlossen, so können die Kapitalerträge bei der Eröffnung, dem Erwerb und dem Abschluss durch Bezugnahme auf diese Erklärung als vom Steuerabzug auf Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 8 - 12 sowie Satz 2 EStG freizustellende Erträge gekennzeichnet werden. Entsprechendes gilt beim Abschluss von Options- und/oder Termingeschäften im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.
Diese Erklärung gilt ab dem                           bis zu einem möglichen Widerruf.
Änderungen der Verhältnisse werden Ihnen umgehend mitgeteilt.
 
 
Gegebenenfalls
 
 
Hinweise
Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 8 bis 12 sowie Satz 2 EStG ist kein Steuerabzugvorzunehmen, wenn die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und der Gläubiger der Kapitalerträge oder die Personenmehrheit dies gegenüber der auszahlenden Stelle nach dem vorliegenden Vordruck erklärt. Entsprechendes gilt für Erträge aus Options- und/oder Termingeschäften, die zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehören.
 
Bei Personenmehrheiten ist die Einkunftsqualifikation auf der Ebene der Personenmehrheit maßgeblich, nicht die abweichende Qualifikation bei einzelnen Beteiligten.
 
Die auszahlende Stelle hat die vorliegende Erklärung sechs Jahre lang aufzubewahren. Die Frist beginnt am Ende des Jahres zu laufen, in dem die Freistellung letztmals berücksichtigt wird.
 
Die auszahlende Stelle übermittelt im Falle der Freistellung die Steuernummer bzw. bei natürlichen Personen die Identifikationsnummer, Vor- und Zuname des Gläubigers der Kapitalerträge sowie die Konto- oder Depotbezeichnung bzw. die sonstige Kennzeichnung des Geschäftsvorgangs an die Finanzverwaltung. Bei Personenmehrheiten treten die Firma oder vergleichbare Bezeichnungen an die Stelle des Vor- und Zunamens.
1.     2.   3.   4.
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Anlage zur Rahmenvereinbarung 
Financial Intermediaries Deutschland 
Externer Vermögensverwalter / Externer Finanzberater
Name
Mit der Unterzeichnung des Vertrages "Rahmenvereinbarung Financial Intermediaries Deutschland Externer Vermögensverwalter / Externer Finanzberater" haben Sie UBS mit der Erbringung folgender Dienstleistungen beauftragt:
 
Vergleichsgrößen (Benchmark)
 
Verlustmitteilung
Eine schriftliche Verlustmitteilung erfolgt durch UBS in Ihrem Auftrag an den Kunden, sobald die von Ihnen unten definierte Verlustschwelle überschritten wird. Darüber hinaus werden die Zweitschriften der Verlustmitteilungen an Sie als Vermögensverwalter zugestellt. 
Sollte bei der Zustellung des Vermögensausweises und der Verlustmitteilung von dieser Regelung abgewichen werden, ist eine Einverständniserklärung des Kunden erforderlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei UBS, um das entsprechende Dokument zu erhalten.
 
Wie in der unterzeichneten Rahmenvereinbarung erläutert, sind die relevanten Angaben von Ihnen als Vermögensverwalter festzulegen. Um die von Ihnen beauftragten Berichte erstellen zu können, bitten wir Sie, die hierfür erforderlichen Angaben in nachstehende Tabelle einzufügen:
 
 
 
1.
 
2. 
Portfolio Nr.
Vergleichsgröße
Berichtsfrequenz
 Verlustschwelle in %
Startdatum
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Autorisierungsreferenz für den Anschluss an UBS Connect
Neueröffnung
Erweiterung/Mutation
Form configurator
Jede Vertragsnummer besitzt gemäß nachstehender Tabelle eine eigene Autorisierungsreferenz (Benutzerprofil), die ihrerseits je eine separate UBS Access Card erfordert. Über die Autorisierungsreferenz wird der Zugriff auf die mit dem System UBS Connect verfügbaren Funktionen gesteuert.
 
Für weitere Autorisierungsreferenzen ist ein zusätzliches Formular auszufüllen. Mehrere ausgefüllte Formulare «Autorisierungsreferenz» ergänzen einander gegenseitig, sofern nicht durch ausdrücklichen schriftlichen Widerruf Gegenteiliges vereinbart wird.
 
Erklärung der vorstehenden Autorisierungsreferenzen:
 
B1 umfasst die Funktionen
Börsenaufträge erfassen, bearbeiten, bestätigen, allfällige zukünftige angebotene Transaktionsfunktionen sowie die Funktionen unter B2. 
 
B2 umfasst die Funktionen
Abfragen von Konto/Depot, Auftragsübersicht, Vermögensausweis, Kontoübertrag sowie allfällig zukünftig angebotene Informationsdienstleistungen.
 
B3 umfasst die Funktionen
Abfragen von Konto/Depot, Auftragsübersicht, Vermögensausweis sowie allfällige zukünftig angebotene Informationsdienstleistungen.
Autorisierungsreferenz(en)
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
B1
B2
B3
Name, Vorname des Benutzers
Vertragsnummer 
(wird von der Bank ausgefüllt)
Authentifizierungsmittel
UBS Access App (default) (kostenfrei)
Name, Vorname des Benutzers
Mobiltelefonnummer (verpflichtend)
Rechtliche Bestimmungen
Mit Unterzeichnung der vorliegenden «Autorisierungsreferenz für den Anschluss an UBS Connect» wird diese zusammen mit dem «UBS Digital Banking Antrag», den «Besonderen Bestimmungen für die Nutzung von UBS Digital Banking der UBS Europe SE» sowie gegebenenfalls den besonderen Bestimmungen für weitere Dienstleistungen zum Vertragsinhalt der unter der oben genannten Bankbeziehung geführten Produkte und Verträge. Ich verpflichte mich die Bestimmungen vollumfänglich einzuhalten bzw. deren Inhalt auf den von ihm ermächtigten Zugriffsberechtigten zu übertragen. Zudem stelle ich sicher, dass der jeweilige Zugriffsberechtigte die Voraussetzungen für die Nutzung der gewünschten Authentifizierungselemente erfüllt.
 
 
Wenn Sie von einer Bank in Groß-Britannien oder USA ein Depot einziehen möchten, nutzen Sie dazu bitte nicht das Formular aus dem Forms Navigator. Es wird in diesen Ländern nicht akzeptiert. Der Kunde muss einen formlosen schriftlichen Auftrag erteilen.
UBS Europe SE
 
BLZ des neuen Instituts: 502 200 85
BIC: SMHBDEFFXXX
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Auftrag zur Übertragung von Konten/Depots
Form configurator
Kundendetails
Kunde 
Auftrag
Bitte schließen Sie die aufgeführten bisherigen Konten/Depots
zum
sofort
und übertragen Sie die Guthaben/Bestände nach erfolgter Abrechnung – gegebenenfalls einschließlich aufgelaufener Zinsen – auf die angegebenen Konten/Depots des neuen Kreditinstituts.
Konten
Kontokorrentkonto-Nr.(n)/IBAN bisher
Kontokorrentkonto-Nr.(n)/IBAN neu
Bitte löschen Sie bestehende Daueraufträge. Letztmalige Ausführung zum (MMJJ)
Den Ausgleich des Kontos beim bisherigen Kreditinstitut nehme(n) ich(wir) unmittelbar gegenüber dem bisherigen Institut vor.
Ich/Wir ermächtige(n) hiermit das bisherige Kreditinstitut, einen noch offenen Saldo mittels Lastschrift zu Lasten des neuen Kontos beim neuen Kreditinstitut einzuziehen (Einzugsermächtigung). Gleichzeitig erteile(n) ich(wir) dem neuen Kreditinstitut hiermit den Auftrag, eine solche Lastschrift einzulösen (Abbuchungsauftrag).
Kontogebundene Karten/Dokumente
Folgende kontogebundene Karten/Dokumente des bisherigen Kreditinstitutes sind beigefügt:
Bankkunden-Karte mit Nr.
Scheckvordrucke mit Nr.
Depots
Abgeltungsteuerbefreite Wertpapierbestände
Depotkonto-Nr.(n) bisher
Depotkonto-Nr.(n) neu
Abgeltungsteuerpflichtige Wertpapierbestände
Depotkonto-Nr.(n) bisher
Depotkonto-Nr.(n) neu
Wertpapierübertrag
Bei dem erteilten Auftrag handelt es sich um einen
Übertrag ohne Gläubigerwechsel (reine Gläubigeridentität)
Übertrag mit Gläubigerwechsel (fiktive Veräusserung)
Übertrag mit Gläubigerwechsel aus Erbfall
Übertrag mit Gläubigerwechsel unentgeltlich (z.B. aus Schenkung oder innerhalb des Eheverbundes)
Hier wird eine Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern erstellt.
In Hinblick auf die Erhebung der Abgeltungsteuer hat das bisherige Kreditinstitut die Anschaffungsdaten der in den bisherigen Depots verwahrten Wertpapiere mitzuteilen.  Wir bitten Sie, Wertpapierüberträge zugunsten UBS Europe SE der Abteilung Operations Securities Settlement zu avisieren: Fax-Nr.: +41 44 236 58 27 email: sh-loz-eingang-de@ubs.com
Wertpapierverkauf
Bei dem erteilten Auftrag handelt es sich um einen
Verkauf aller in den genannten Depots verbuchten Wertpapiere
Verkauf der Positionen gemäß beigefügter Aufstellung
Angaben zum Empfänger 
Depotinhaber 
Identifikationsnummer
Angaben zum Auftraggeber
Depotinhaber 
Identifikationsnummer
Ehegatten
eingetr. Lebenspartner
Kinder
Enkel
Stiefkinder
Stiefenkel
geschiedene Ehegatten
Eltern
Großeltern
Geschwister
Stiefeltern
Schwiegereltern
Nichten
Neffen
alle übrigen Personen
Beendigung
Nießbrauch
Beendigung
Treuhandverhältnis
unbekannt
Verwandtschaftsverhältnis zum Empfänger  bei
Ergänzende Angaben zu unentgeltlichen Depotüberträgen mit Gläubigerwechsel
Nach § 43 Abs. 1 Satz 6 EStG besteht für das übertragende Institut bei unentgeltlichen Depotüberträgen ab 01. Januar 2012 eine erweiterte Dokumentations- & Meldeverpflichtung in Bezug auf die Auftraggeber- sowie Empfängerdaten. Wir weisen darauf hin, dass bei unvollständigen Angaben dieser Auftrag als entgeltlicher Depotübertrag einzustufen ist.
Freistellungsauftrag – Steuerbescheinigungen – Verlusttöpfe
Ich/Wir widerrufe(n) den gegenüber dem bisherigen Kreditinstitut erteilten Freistellungsauftrag mit Wirkung zum
1. Januar des kommenden Jahres.
Ich/Wir widerrufe(n) nach Durchführung dieses Auftrages für das laufende Jahr den gegenüber dem bisherigen Kreditinstitut erteilten
Freistellungsauftrag bis zur Höhe des Betrages, der bis dahin durch Ertragsgutschriften verbraucht wurde.
Es wird darum gebeten, UBS Europe SE den noch nicht ausgenutzten Betrag des laufenden Jahres mitzuteilen.
Ich/Wir bitte(n) das bisherige Kreditinstitut um Zusendung der Steuerbescheinigung an meine/unsere Anschrift.
Ich/Wir bitte(n) das bisherige Kreditinstitut um Zusendung der Bescheinigung
der Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus Aktienveräußerung
der Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus Aktienveräußerung
des Betrages der anrechenbaren, noch nicht angerechneten ausländischen Quellensteuer an meine/unsere Anschrift
Ich/Wir bitte(n) das bisherige Kreditinstitut, dem neuen Kreditinstitut
die Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus Aktienveräußerung
die Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus Aktienveräußerung
den Betrag der anrechenbaren, noch nicht angerechneten ausländischen Quellensteuer mitzuteilen
Verträge zugunsten Dritter
Diese Verträge gehen nicht auf das neue Kreditinstitut über. Sie müssen mit diesem neu vereinbart werden.
 
Vorgenannten Kundenauftrag übersenden wir Ihnen mit der Bitte um Ausführung. 
 
 
 
 
Anlagen
Die Rückantwort wird erbeten an:
0319
 00
UBS Europe SE
Dieses Dokument kann als E-Banking Agreement an den Kunden geschickt werden.
Vorgehen: File –> Print –> Adobe PDF –> lokal abspeichern und via CAWB Dokumentenkorb hochladen
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UBS Digital Banking Antrag
Für die Benutzung von  der UBS Europe SE
Form configurator
Für die Benutzung von
Hiermit erkläre ich als Kontoinhaber (Kunde) bzw. als Bevollmächtigter von Bankbeziehungen zu UBS Europe SE (nachstehend UBS) UBS Digital Banking im Rahmen der in die UBS Dienstleistungen aufgenommenen Bankbeziehung(en) benutzen zu wollen. Über UBS Digital Banking ermöglicht UBS dem zugriffberechtigten Benutzer (mir bzw. der/die von mir autorisierte(n) Benutzer, nachstehend gemeinsam "Zugriffsberechtigte") über bestimmte Kommunikationskanäle auf verschiedene UBS Dienstleistungen gesichert zuzugreifen. Als Kommunikationskanal stehen der elektronische Zugang via Internet (inkl. Internet via mobile Endgeräte) oder andere externe Netzwerke sowie das Telefon zur Verfügung. Der Zugriff darf erst erfolgen, nachdem der Zugriffsberechtigte sich mit den von UBS zur Verfügung gestellten, persönlichen Authentifizierungselemente (z.B. Chipkarte, PIN/Passwort, Vertragsnummer, Login ID) gegenüber UBS legitimiert hat. Es erfolgt also keine Identifikation des Zugriffsberechtigten durch Unterschriften- oder Ausweisprüfung (vgl. dazu die "Besonderen Bestimmungen für die Nutzung von UBS Digital Banking der UBS Europe SE"). Gewisse mit UBS Digital Banking zur Verfügung gestellte Dienstleistungen bedürfen einer zusätzlichen Vereinbarung. Diese kann UBS dem Zugriffsberechtigten in elektronischer Form vorlegen, nachdem er sich über UBS Digital Banking legitimiert hat. Dies gilt auch für die Anpassung oder Ergänzung der vorliegenden Vereinbarung. Die Dienstleistungen werden fallweise freigegeben, sobald der Zugriffsberechtigte, sofern erforderlich, sie erfolgreich beantragt und den zusätzlichen besonderen Bestimmungen elektronisch zugestimmt hat.   Damit werden die Bestimmungen für den Zugriffsberechtigten bzw. Kunden verbindlich. Elektronisch abgeschlossene Vereinbarungen werden den handschriftlich unterzeichneten Vereinbarungen gleichgestellt. Die Bestimmungen können ausgedruckt werden und sind in UBS Digital Banking einsehbar. UBS kann ihr Dienstleistungsangebot jederzeit ändern. Soweit von den relevanten UBS Systemen technisch unterstützt, werden in UBS Digital Banking automatisch alle bestehenden und neu abgeschlossenen Produkte und Verträge angezeigt (Konten/Depots, Kredite, Hypotheken, usw.), die unter der(n), in UBS Digital Banking aufgenommenen Bankbeziehung(en) geführt werden. Einschränkungen in Bezug auf die angezeigten Produkte, Verträge oder zur Verfügung stehenden Dienstleistungen (z.B. keine Erteilung von Zahlungsaufträgen), besondere Absprachen sowie Zugriffsermächtigungen und deren Änderungen sind mittels separater Vereinbarung ("Regelung der Zugriffsberechtigung", "Autorisierungsreferenzen") zu regeln. Zusätzlich zu den übrigen Bedingungen, die die Bankbeziehung(en) des Kunden mit UBS regeln, gelten die "Besonderen Bestimmungen für die Nutzung von UBS Digital Banking der UBS Europe SE" inklusive der allfällig vereinbarten "Regelungen der Zugriffsberechtigung" und/oder "Autorisierungsreferenzen" sowie zusätzliche besondere Bestimmungen zu einzelnen Dienstleistungen. Der Inhalt der vorgenannten Dokumente bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Antrags. Dieser wird mit dem ersten Einsatz der persönlichen Authentifizierungselemente verbindlich anerkannt.
 
 
UBS Europe SE
 
 
 
 
0319
 00
UBS Europe SE
Muss für jeden Zugriffsberechtigten separat ausgefüllt werden! Bei Neuanlage eines Zugriffsberechtigten ist zuvor zu prüfen, ob Zugriffsberechtigter bereits existiert.
1 Wenn Sie mittels UBS Digital Banking auf die Bankbeziehungen von natürlichen Personen (Private) zugreifen, bedeutet «Domizilland» das Land, in dem Sie Ihren dauerhaften Wohnsitz haben. Wenn Sie mittels UBS Digital Banking auf Bankbeziehungen von juristischen Personen (Firmen) zugreifen, bedeutet «Domizilland» das Land, in dem sich Ihr Arbeitsort zur geschäftlichen Verwendung von UBS Digital Banking befindet. Wenn Sie mittels UBS Digital Banking auf Bankbeziehungen von natürlichen und juristischen Personen (Private und Firmen) zugreifen, so wählen Sie jenes Domizilland, aus dem Sie UBS Digital Banking häufiger nutzen.
0319
 00
UBS Europe SE
Muss für jeden Zugriffsberechtigten separat ausgefüllt werden! Bei Neuanlage eines Zugriffsberechtigten ist zuvor zu prüfen, ob Zugriffsberechtigter bereits existiert.
1 Wenn Sie mittels UBS Digital Banking auf die Bankbeziehungen von natürlichen Personen (Private) zugreifen, bedeutet «Domizilland» das Land, in dem Sie Ihren dauerhaften Wohnsitz haben. Wenn Sie mittels UBS Digital Banking auf Bankbeziehungen von juristischen Personen (Firmen) zugreifen, bedeutet «Domizilland» das Land, in dem sich Ihr Arbeitsort zur geschäftlichen Verwendung von UBS Digital Banking befindet. Wenn Sie mittels UBS Digital Banking auf Bankbeziehungen von natürlichen und juristischen Personen (Private und Firmen) zugreifen, so wählen Sie jenes Domizilland, aus dem Sie UBS Digital Banking häufiger nutzen.
0319
 00
UBS Europe SE
Muss für jeden Zugriffsberechtigten separat ausgefüllt werden! Bei Neuanlage eines Zugriffsberechtigten ist zuvor zu prüfen, ob Zugriffsberechtigter bereits existiert.
1 Wenn Sie mittels UBS Digital Banking auf die Bankbeziehungen von natürlichen Personen (Private) zugreifen, bedeutet «Domizilland» das Land, in dem Sie Ihren dauerhaften Wohnsitz haben. Wenn Sie mittels UBS Digital Banking auf Bankbeziehungen von juristischen Personen (Firmen) zugreifen, bedeutet «Domizilland» das Land, in dem sich Ihr Arbeitsort zur geschäftlichen Verwendung von UBS Digital Banking befindet. Wenn Sie mittels UBS Digital Banking auf Bankbeziehungen von natürlichen und juristischen Personen (Private und Firmen) zugreifen, so wählen Sie jenes Domizilland, aus dem Sie UBS Digital Banking häufiger nutzen.
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Regelung der Zugriffsberechtigung
Für die Benutzung von E-banking und Mobile Banking
Diese Regelung ergänzt sämtliche bereits bestehende Regelungen der Zugriffsberechtigung.
Diese bereits bestehenden Zugriffsberechtigungen behalten ihre Gültigkeit, so lange sie nicht ausdrücklich, in schriftlicher Form widerrufen werden.
Form configurator
Hiermit wünsche ich, dass der nachfolgend aufgeführte Zugriffsberechtigte mittels UBS E-Banking und Mobile Banking (entsprechend der gewählten Autorisierungsreferenz) auf sämtliche unter oben genannter Bankbeziehung gegenwärtig und zukünftig geführten Produkte und Verträge (z.B. Konten/Depots) bei UBS Europe SE («UBS») zugreifen kann; davon ausgenommen sind nur jene Konten/Depots, die ausdrücklich als «Auszuschließende Produkte» aufegführt sind.
Auszuschließende Produkte
Kontoform
Konto-/Depot-Nr.
0319-00
Zugriffsberechtigung
Vertragsnummer (sofern vorhanden)
Zustelladresse für die Legitimationsmittel
1
Telefon Privat
Telefon Mobil
E-Mail
Kurierversand
Nur Ausland
Autorisierungsreferenz (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Abfragen tätigen
Zahlungsaufträge erfassen
Erfasste Zahlungsaufträge freigeben (Bedingt Zahlungsaufträge erfassen)
Einzelzeichnungsberechtigung
Kollektive Zeichnungsberechtigung zu zweien (gilt in Verbindung mit jedem anderen Zugriffsberechtigten)
Wertpapieraufträge mit Einzelzeichnungsberechtigung erteilen (kollektive Verfügungsbefugnis schließt Börsenaufträge aus)
Sonderregelung für Lohn-/Gehaltszahlungen
Darf keine Lohn-/Gehaltszahlungen
abfragen
erfassen
UBS E-Dokumente (Online-Briefkasten im UBS Digital Banking)
Freischalten und akzeptieren der Dienstleistung E-Dokumente
Es besteht weiterhin die Möglichkeit die Informationen in Papierform anstatt in elektronischer Form zu erhalten.
Authentifizierungsmittel
UBS Access App (default) (kostenfrei), Nummer Mobiltelefon (verpflichtend):
UBS Access Card display (Kosten gem. Preis und Leistungsverzeichnis)
UBS Access Card und Kartenleser (Kosten gem. Preis und Leistungsverzeichnis + Zoll/Einfuhr)
Rechtliche Bestimmungen
Mit Unterzeichnung der vorliegenden «Regelung der Zugriffsberechtigung» wird diese zusammen mit dem «UBS Digital Banking Antrag», den «Besonderen Bestimmungen für die Nutzung von UBS Digital Banking der UBS Europe SE» sowie gegebenenfalls den besonderen Bestimmungen für weitere gewählte Dienstleistungen zum Vertragsinhalt der unter der oben genannten Bankbeziehung geführten Produkte und Verträge. Ich verpflichte mich, die Bestimmungen vollumfänglich einzuhalten bzw. deren Inhalt auf den von ihm ermächtigten Zugriffsberechtigten zu übertragen. Zudem stelle ich sicher, dass der jeweilige Zugriffberechtigte die Voraussetzungen für die Nutzung der gewünschten Authentifizierungselemt erfüllt.
 
Kunde
 
 
Zugriffsberechtigter
 
 
UBS Europe SE
 
 
 
 
Regelung der Zugriffsberechtigung
Für die Benutzung von E-banking und Mobile Banking
Diese Regelung ergänzt sämtliche bereits bestehende Regelungen der Zugriffsberechtigung.
Diese bereits bestehenden Zugriffsberechtigungen behalten ihre Gültigkeit, so lange sie nicht ausdrücklich, in schriftlicher Form widerrufen werden.
Hiermit wünsche ich, dass der nachfolgend aufgeführte Zugriffsberechtigte mittels UBS E-Banking und Mobile Banking (entsprechend der gewählten Autorisierungsreferenz) auf sämtliche unter oben genannter Bankbeziehung gegenwärtig und zukünftig geführten Produkte und Verträge (z.B. Konten/Depots) bei UBS Europe SE («UBS») zugreifen kann; davon ausgenommen sind nur jene Konten/Depots, die ausdrücklich als «Auszuschließende Produkte» aufegführt sind.
Auszuschließende Produkte
Kontoform
Konto-/Depot-Nr.
0319-00
Zugriffsberechtigung
Vertragsnummer (sofern vorhanden)
Zustelladresse für die Legitimationsmittel
1
Telefon Privat
Telefon Mobil
E-Mail
Kurierversand
Nur Ausland
Autorisierungsreferenz (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Abfragen tätigen
Zahlungsaufträge erfassen
Erfasste Zahlungsaufträge freigeben (Bedingt Zahlungsaufträge erfassen)
Einzelzeichnungsberechtigung
Kollektive Zeichnungsberechtigung zu zweien (gilt in Verbindung mit jedem anderen Zugriffsberechtigten)
Wertpapieraufträge mit Einzelzeichnungsberechtigung erteilen (kollektive Verfügungsbefugnis schließt Börsenaufträge aus)
Sonderregelung für Lohn-/Gehaltszahlungen
Darf keine Lohn-/Gehaltszahlungen
abfragen
erfassen
E-Dokumente
freischalten der Funktion E-Dokumente
Authentifizierungsmittel
UBS Access App (default) (kostenfrei), Nummer Mobiltelefon (verpflichtend):
UBS Access Card display (Kosten gem. Preisund Leistungsverzeichnis)
UBS Access Card und Kartenleser (Kosten gem. Preisund Leistungsverzeichnis + Zoll/Einfuhr)
Rechtliche Bestimmungen
Mit Unterzeichnung der vorliegenden «Regelung der Zugriffsberechtigung» wird diese zusammen mit dem «UBS Digital Banking Antrag», den «Besonderen Bestimmungen für die Nutzung von UBS Digital Banking der UBS Europe SE» sowie gegebenenfalls den besonderen Bestimmungen für weitere gewählte Dienstleistungen zum Vertragsinhalt der unter der oben genannten Bankbeziehung geführten Produkte und Verträge. Ich verpflichte mich, die Bestimmungen vollumfänglich einzuhalten bzw. deren Inhalt auf den von ihm ermächtigten Zugriffsberechtigten zu übertragen. Zudem stelle ich sicher, dass der jeweilige Zugriffberechtigte die Voraussetzungen für die Nutzung der gewünschten Authentifizierungselemt erfüllt.
 
Kunde
 
 
Zugriffsberechtigter
 
 
UBS Europe SE
 
 
 
 
Regelung der Zugriffsberechtigung
Für die Benutzung von E-banking und Mobile Banking
Diese Regelung ergänzt sämtliche bereits bestehende Regelungen der Zugriffsberechtigung.
Diese bereits bestehenden Zugriffsberechtigungen behalten ihre Gültigkeit, so lange sie nicht ausdrücklich, in schriftlicher Form widerrufen werden.
Hiermit wünsche ich, dass der nachfolgend aufgeführte Zugriffsberechtigte mittels UBS E-Banking und Mobile Banking (entsprechend der gewählten Autorisierungsreferenz) auf sämtliche unter oben genannter Bankbeziehung gegenwärtig und zukünftig geführten Produkte und Verträge (z.B. Konten/Depots) bei UBS Europe SE («UBS») zugreifen kann; davon ausgenommen sind nur jene Konten/Depots, die ausdrücklich als «Auszuschließende Produkte» aufegführt sind.
Auszuschließende Produkte
Kontoform
Konto-/Depot-Nr.
0319-00
Zugriffsberechtigung
Vertragsnummer (sofern vorhanden)
Zustelladresse für die Legitimationsmittel
1
Telefon Privat
Telefon Mobil
E-Mail
Kurierversand
Nur Ausland
Autorisierungsreferenz (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Abfragen tätigen
Zahlungsaufträge erfassen
Erfasste Zahlungsaufträge freigeben (Bedingt Zahlungsaufträge erfassen)
Einzelzeichnungsberechtigung
Kollektive Zeichnungsberechtigung zu zweien (gilt in Verbindung mit jedem anderen Zugriffsberechtigten)
Wertpapieraufträge mit Einzelzeichnungsberechtigung erteilen (kollektive Verfügungsbefugnis schließt Börsenaufträge aus)
Sonderregelung für Lohn-/Gehaltszahlungen
Darf keine Lohn-/Gehaltszahlungen
abfragen
erfassen
E-Dokumente
freischalten der Funktion E-Dokumente
Authentifizierungsmittel
UBS Access App (default) (kostenfrei), Nummer Mobiltelefon (verpflichtend):
UBS Access Card display (Kosten gem. Preisund Leistungsverzeichnis)
UBS Access Card und Kartenleser (Kosten gem. Preisund Leistungsverzeichnis + Zoll/Einfuhr)
Rechtliche Bestimmungen
Mit Unterzeichnung der vorliegenden «Regelung der Zugriffsberechtigung» wird diese zusammen mit dem «UBS Digital Banking Antrag», den «Besonderen Bestimmungen für die Nutzung von UBS Digital Banking der UBS Europe SE» sowie gegebenenfalls den besonderen Bestimmungen für weitere gewählte Dienstleistungen zum Vertragsinhalt der unter der oben genannten Bankbeziehung geführten Produkte und Verträge. Ich verpflichte mich, die Bestimmungen vollumfänglich einzuhalten bzw. deren Inhalt auf den von ihm ermächtigten Zugriffsberechtigten zu übertragen. Zudem stelle ich sicher, dass der jeweilige Zugriffberechtigte die Voraussetzungen für die Nutzung der gewünschten Authentifizierungselemt erfüllt.
 
Kunde
 
 
Zugriffsberechtigter
 
 
UBS Europe SE
 
 
 
 
UBS Europe SE
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Bestimmungen für die Nutzung von UBS Digital Banking 
der UBS Europe SE
Die vorliegenden Bestimmungen gelten für die von UBS Europe SE (nachstehend UBS) bereitgestellten UBS Digital Banking Dienstleistungen gegenüber dem Konto-/Depotinhaber (nachstehend Kunde) bzw. den Bevollmächtigten.
 
Allgemeine Bestimmungen
 
Anwendungsbereich
Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte mittels UBS Digital Banking in dem von UBS angebotenen Umfang abwickeln. Zudem können sie Informationen von UBS mittels UBS Digital Banking abrufen. Des Weiteren sind sie gemäß § 675f Absatz 3 BGB berechtigt, Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste gemäß § 1 Absätze 33 und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Darüber hinaus können sie von ihnen ausgewählte sonstige Drittdienste nutzen.
Kunde und Bevollmächtigte werden einheitlich als "Teilnehmer" oder "Zugriffsberechtigter", Konto und Depot werden einheitlich als "Konto" bezeichnet, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders bestimmt.
Zur Nutzung des UBS Digital Banking gelten die mit der UBS gesondert vereinbarten Verfügungslimite.
 
Voraussetzungen zur Nutzung von UBS Digital Banking
Der Teilnehmer kann das UBS Digital Banking nutzen, wenn die UBS ihn authentifiziert hat.
Authentifizierung ist das mit der UBS gesondert vereinbarte Verfahren, mit dessen Hilfe die UBS die Identität des Teilnehmers oder die berechtigte Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstruments, einschließlich der Verwendung des personalisierten Sicherheitsmerkmals des Teilnehmers überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegenüber der UBS als berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie Aufträge erteilen (siehe Nummer 4 dieser Bedingungen).
Authentifizierungselemente sind
Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z.B. persönliche Identifikationsnummer (PIN)),
Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z.B. Gerät zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren Transaktionsnummern (TAN), die den Besitz des Teilnehmers nachweisen, wie die UBS Access Card mit TAN-Generator oder das mobile Endgerät), oder,
Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z.B. Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilneh-mers).
Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer gemäß der Anforderung der UBS das Wissenselement, den Nachweis des Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an die UBS übermittelt.
 
Zugang zu UBS Digital Banking
Der Teilnehmer erhält Zugang zu UBS Digital Banking, wenn
Er seine individuelle Teilnehmerkennung (z.B. Vertragsnummer, Kontonummer, Anmeldename) angibt und
Er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten Authentifizierunselemente(s) ausweist und
keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9 dieser Bedingungen) vorliegt. Nach Gewährung des Zugangs zu UBS Digital Banking kann der Teilnehmer auf Informationen zugreifen oder nach Nummer 4 dieser Bedingungen Aufträge erteilen.
Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz 26 Satz 1 ZAG (z.B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kunden) fordert die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines weiteren Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang zum UBS Digital Banking nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers und die Kontonummer sind für den vom Teilnehmer genutzten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG).
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UBS Digital Banking Aufträge
 
Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss einem Auftrag (zum Beispiel Überweisung) zu dessen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu Authentifizierungselemente (zum Beispiel Eingabe einer TAN als Nachweis des Besitzelements) zu verwenden. Die UBS bestätigt mittels UBS Digital Banking den Eingang des Auftrags.
 
Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des UBS Digital Banking erfolgen, es sei denn, UBS sieht eine Widerrufsmöglichkeit im UBS Digital Banking ausdrücklich vor.
 
Bearbeitung von UBS Digital Banking Aufträgen durch UBS
Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel Überweisung) auf der UBS Digital Banking Internetseite oder im „Preis und Leistungsverzeichnis" bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeits-laufes. Geht der Auftrag nach dem auf der UBS Digital Banking Internetseite angegebenen oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Ge-schäftstag.
UBS wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausfüh-rungsbedingungen vorliegen:
Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1 dieser Bedingungen)
Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (zum Beispiel Wertpapierorder) liegt vor.
Das UBS Digital Banking Datenformat ist eingehalten.
Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht überschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser Bedingungen)
Die weiteren Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel ausreichende Kontodeckung gemäß den Bedingungen für den (Überweisungsverkehr) liegen vor.
Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 vor, führt UBS die UBS Digital Banking Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.
Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die UBS den Auftrag nicht ausführen. Sie wird den Teilnehmer hierüber mittels UBS Digital Banking eine Information zur Verfügung stellen und soweit möglich dabei die Gründe und die Möglichkeiten nennen, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.
 
Information des Kontoinhabers über UBS Digital Banking Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die mittels UBS Digital Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. 
 
Sorgfaltspflichten des Teilnehmer
 
Schutz der Authentifizierungselemente
Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine Authentifizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das UBS Digital Banking missbräuch-
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7.1
(1)
 
Wertpapierkennnummer) innerhalb des UBS Digital Banking an. Der Teilnehmer ist verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für den Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen.
 
Anzeige und Unterrichtungspflichten
 
Sperranzeige
Stellt der Teilnehmer
den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizierung (z.B. UBS Access Card mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) die missbräuchliche Verwendung oder 
die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Authentifizierungselements fest, muss der Teilnehmer UBS hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann UBS eine Sperranzeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kommunikationskanäle abgeben.
Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifizierungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen 
Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.
 
Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Kunde hat UBS unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.
 
Nutzungssperre
 
Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
UBS sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1 – 
den UBS Digital Banking Zugang für ihn oder
alle Teilnehmer oder
seine Authentifizierungs-App zur Nutzung des UBS Digital Banking
 
Sperre auf Veranlassung von UBS
UBS darf den UBS Digital Banking Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn
Sie berechtigt ist, den UBS Digital Banking Zugang aus wichtigem Grund zu kündigen,
Sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifizierungselemente des Teilnehmer dies rechtfertigen oder
Der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung eines Authentifizierungselements besteht. 
UBS wird den Teilnehmer unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde.
 
Aufhebung der Sperre
UBS wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.
 
Automatische Sperre eines chip basierten Besitzelements
Die UBS Access Card sperrt sich selbst, wenn fünfmal in Folge der Nutzungscode falsch eingegeben wird.
Das in Absatz 1 genannte Besitzelement kann dann nicht mehr für das UBS Digital Banking genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich mit UBS in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten von UBS Digital Banking wiederherzustellen.
 
Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst
UBS kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslösedienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verweigern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang des Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslöse-
lich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche Nummer 3 und 4 dieser Bedingungen).
Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilnehmer vor allem Folgendes zu beachten:
Wissenselemente, wie z.B. die PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen insbesondere
nicht mündlich (z.B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden, 
nicht außerhalb des UBS Digital Banking in Textform (z.B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gegeben wer-den, 
nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z.B. Speicherung der PIN im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) werden und 
nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z.B. UBS Access Card mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder zur Prüfung des Seinselements (z.B. mobiles Endgerät mit Anwendung für das UBS Digital Banking und Fingerabdrucksensor) dient.
Besitzelemente, wie z.B. die UBS Access Card mit TAN-Generator oder ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere:
sind die UBS Access Card mit TAN-Generator oder die Signaturkarte vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren, 
ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Teilnehmers (z.B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können, 
ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät (z.B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das UBS Digital Banking (z.B. UBS Mobil Banking-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen können, ist die Anwendung für das UBS Digital Banking (z.B. UBS Mobil Banking App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teilnehmers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z.B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons), 
dürfen die Nachweise des Besitzelements (z.B. TAN) nicht außerhalb des UBS Digital Banking mündlich (z.B. per Telefon) oder in Textform (z.B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gegeben werden und 
muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung des Besitzelements (z.B. UBS Access Card für das UBS Digital Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Personen ihr Gerät als Besitzelement für das UBS Digital Banking des Teilnehmers aktivieren. 
Seinselemente, wie z.B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Teilnehmers für das UBS Digital Banking nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen gespeichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das UBS Digital Banking genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist für das UBS Digital Banking das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z.B. PIN für UBS Access Card) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement.
Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 und 2 darf der Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von ihm ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst sowie einem sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 1 Sätze 3 und 4 dieser Bedingungen). Sonstige Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen. 
 
Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der UBS Digital Banking-Seite der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten. 
 
Prüfung der Auftragsdaten mit von der UBS angezeigten Daten
Die UBS zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten (zum Beispiel Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, 
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Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 Euro nach Absatz 1 und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat.
Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine Anwendung
 
Haftung des Kunden bei nicht autorisiertenVerfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z.B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z.B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals oder des Authentifizierungselements und ist UBS hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und UBS nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.
 
Haftung ab der Sperranzeige
Sobald UBS eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte UBS Digital Banking Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
 
Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.
 
Funktionsspezifische besondere Bestimmungen
Die nachfolgenden funktionsspezifischen Bestimmungen gelten zusätzlich zu den vorstehenden allgemeinen Bestimmungen. Der Umfang der angebotenen Funktionen kann im UBS Digital Banking und Mobile Banking unterschiedlich sein. Bei Widerspruch gehen die jeweiligen funktionsspezifischen Bestimmungen vor. UBS kann ihr Dienstleistungsangebot jederzeit ändern und behält sich vor, die Konditionen (Preise, Gebühren, eventuelle Rabatte, Umfang und Art und Weise der Erbringung der Dienstleistungen) für UBS Digital Banking und den damit angebotenen Funktionen jederzeit zu ändern. Änderungen werden in geeigneter Weise bekannt gegeben.
 
Elektronische Vereinbarungen, elektronisch angezeigte Hinweise
Gewisse mit UBS Digital Banking zur Verfügung gestellte Dienstleistungen bedürfen einer zusätzlichen Vereinbarung. Diese kann UBS dem Teilnehmer in elektronischer Form vorlegen, nachdem er sich über UBS Digital Banking authentifiziert hat. Die Dienstleistungen werden freigeschaltet, sobald der Teilnehmer, sofern erforderlich, sie erfolgreich beantragt und den zusätzlichen besonderen Bestimmungen elektronisch zugestimmt hat. Damit werden die Bestimmungen für den Teilnehmer wirksam. Die jeweiligen Bestimmungen können ausgedruckt werden und sind nach Abschluss in UBS Digital Banking einsehbar. 
 
Benachrichtigungsdienste
In UBS Digital Banking und den damit angebotenen Funktionen erhält der Teilnehmer die Möglichkeit, sich via elektronischen Mitteilungen (z.B. E-Mail, SMS) über bestimmte Ereignisse informieren zu lassen. Diese Benachrichtigungen erfolgen systembedingt über unverschlüsselte Kommunikationskanäle. UBS kann technisch bedingt keine Gewähr dafür übernehmen, dass die Mitteilungen auch tatsächlich in jedem Fall dem Benutzer zugehen. Ohne besondere Instruktionen behält sich UBS vor, im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung des Kunden (inklusive künftiger Bankbeziehungen) elektronische Mitteilungen wie Sicherheitsnachrichten und -empfehlungen, Ereignismeldungen, Bestätigungen zu Terminanfragen, Publikationen über unverschlüsselte Kommunikationskanäle an die UBS bekannt gegebenen Telefonnummern oder E-Mail-Adressen zu senden. Der Teilnehmer stellt sicher, funktionsfähige Kontaktinformationen im UBS Digital Banking zu hinterlegen und trägt das Risiko aus der Hinterlegung fehlerhafter Kontaktinformationen. Aus diesen Mitteilungen kann ersichtlich sein, dass der Kunde über bestimmte UBS-Produkte und -Dienstleistungen verfügt, wodurch Dritte wie Netz- und Dienstbetreiber allenfalls auf die Bankbeziehung schließen können.
dienstleisters zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. UBS wird den Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit UBS hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die UBS die Zugangssperre auf. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich. 
 
Haftung
 
Haftung von UBS bei Ausführung eines nicht 
autorisierten Auftrags und eines nicht, fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten Auftrags 
Die Haftung der UBS bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft.)
 
Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzungseiner Authentifizierungselemente
 
Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungs-vorgänge vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungselements, haftet der Kunde für den UBS hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50,– Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den ein Verschulden trifft.
Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet, wenn
es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung des Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, oder
der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.
Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinhaber abweichend von den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach 
Nummer 7.1,
Nummer 7.2, 
Nummer 7.3 oder 
Nummer 8.1 (1) 
Dieser Bestimmungen verletzt hat.
Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach § 68 Absatz 4 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 2 Absatz 3 dieser Bedingungen).
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den vereinbarten Verfügungsrahmen.
Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.
Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
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ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon sind Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der UBS beruhen. Die Rechtslage im Ausland kann hiervon abweichen.
 
Technisch- und/oder Wartungsbedingt kann UBS keine Gewähr für einen jederzeitig störungsfreien, ununterbrochenen Zugang zum Online-Briefkasten der Dienstleistung «E-Dokumente» übernehmen.
 
UBS Mailbox
UBS und der Teilnehmer können sich mittels Mailbox - Mitteilungen («Mitteilungen») zukommen lassen. An den Kunde bzw. Zugriffsberechtigten gerichtete Mitteilungen gelten diesem zum Zeitpunkt der elektronischen Abrufbarkeit im Posteingang als zugegangen. Damit trägt der Kunde bzw. Zugriffsberechtigte die Verantwortung, dass die an ihn adressierten Mitteilungen zeitgerecht zur Kenntnis genommen werden. An UBS gerichtete Mitteilungen werden ohne prioritäre Behandlung im Rahmen der bisherigen Geschäftsabläufe an Bankwerktagen während der üblichen Geschäftszeiten von der zuständigen UBS Fachstelle bearbeitet. Dementsprechend dürfen UBS keine zeitkritischen oder fristgebundenen Mitteilungen (wie z.B. zeitkritische Zahlungsaufträge und Börsenaufträge, Aufträge zur Zeichnung von Emissionen und Tätigung anderer fristgebundener Wertpapiergeschäfte, Widerrufe von Aufträgen und Vollmachten, Sperren von Kreditkarten und anderen Dienstleistungen etc.) mittels Mailbox zugestellt werden. Die Speichermöglichkeit von Mitteilungen ist zeitlich und umfangmäßig beschränkt und darf nicht zur Erfüllung gegebenenfalls bestehender gesetzlicher Aufbewahrungspflichten eingesetzt werden. UBS gilt als ermächtigt, geöffnete und ungeöffnete Mitteilungen, die älter als 12 Monate sind oder einen maximalen Gesamtspeicherplatz überschreiten, zu löschen.
 
UBS Quotes 
 
UBS Quotes (einschließlich des «Virtuellen Portfolios» und anderer Funktionen) stellt Kurse und vielfältige Informationen über Finanzprodukte, Währungen, Unternehmen etc. sowie verschiedene Benachrichtigungsinstrumente (z.B. Limitminder, Fälligkeitsbenachrichtigung oder Benachrichtigung bei Neuemissionen) zur Verfügung.
 
UBS erhält die Kurse und Informationen in Quotes teilweise von Dritten. Obwohl UBS die Datenquellen und die technischen Systeme sehr sorgfältig auswählt, können zeitliche Verzögerungen auftreten oder die Kurse und Informationen können Fehler enthalten oder unvollständig sein. Aus diesen Gründen können auch bei allen Benachrichtigungsinstrumenten (wie etwa beim Limitminder) zeitliche Verzögerungen (z.B. bei Erreichen der Limiten) oder Fehler auftreten. Sämtliche Kurse und Informationen in Quotes bzw. in den Benachrichtigungsinstrumenten sind somit rein indikativer Natur. 
 
Die Kurse und die Informationen in Quotes sowie die Informationen, die durch die Benachrichtigungsinstrumente zugestellt werden, stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar. Für eine individuelle Beratung oder um die Eignung eines bestimmten Produktes zu prüfen, ist der Kundenberater zu kontaktieren. 
 
In Quotes die gesetzlich vorgeschriebenen wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfügung; beispielsweise in sogenannten wesentlichen Informationen für Anleger bzw. Key Investor Information Documents («KIID»). Eine Anlegerinformation (z.B. ein KIID) enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu den wesentlichen Merkmalen des betreffenden Anlageprodukts wie Identität, kurze Beschreibung der Anlageziele und Anlagepolitik, Risiko- und Ertragsprofil, Kosten und Gebühren, bisherige Wertentwicklung sowie gegebenenfalls Performance-Szenarien. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um die Art dieser Anlageprodukte und die damit verbundenen Risiken zu erläutern. Anlegerinformationen werden vom jeweiligen Anbieter des betreffenden Anlageprodukts erstellt. UBS haftet nicht für die Richtigkeit von Informationen, die von Drittanbietern erstellt wurden. Es handelt sich dabei nicht um Werbematerial. UBS empfiehlt, die zur Verfügung gestellten Anlegerinformationen wie beispielsweise das KIID sorgfältig zu lesen, um die grundlegenden Aspekte, die Funktionsweise sowie die Risiken und Kosten der betreffenden Anlageprodukte verstehen und darauf basierend selbst eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können. Mit der Erteilung jedes Zeichnungsauftrags bestätigt der Vertragspartner, die jeweils relevante Anlegerinformation über Quotes erhalten, gelesen und verstanden zu haben. Sollten die elektronisch zur Verfügung gestellten Anlegerinformationen in Papierform benötigt werden, ist der Kundenberater zu kontaktieren.
E-Dokumente
 
Der Kunde kann die Funktion «E-Dokumente» im UBS Digital Banking nutzen und Kommunikation von der UBS auf diesem Kanal erhalten. Die UBS stellt dem Kunden Korrespondenz und Bankdokumente (insbesondere die Konto-/Depotauszüge, Gutschrifts-/Belastungsanzeigen, Bestätigungen bzw. Bescheinigungen, Abrechnungen - nachfolgend «Dokumente» genannt) in elektronischer Form unter dem Menüpunkt "Mailbox Bankdokumente" im UBS Digital Banking ein statt diese dem Kunden per Post zuzustellen. Mit der Zustimmung zur Einrichtung des Postfachs erklärt sich der Kunde nach Maßgabe dieser Bedingungen ausdrücklich einverstanden, dass kein postalischer Versand der Dokumente stattfindet. Dies gilt für sämtliche Produkte und Dienstleistungen (z.B. Konten und Depots) die zur betreffenden Bankbeziehung gehören; inbegriffen sind dabei auch Dokumente zu eventuellen Produkten und Dienstleistungen, die vom Zugriff via UBS Digital Banking ausgenommen worden sind, sowie Dokumente zu Bankbeziehungen, die laut Versandinstruktion dem Teilnehmer zuzustellen sind. Soll im Einzelfall ein konkret bezeichnetes Dokument per Post zugestellt werden, kann jederzeit eine Kopie davon gegen eine angemessene Bearbeitungsgebühr von UBS verlangt.
 
Der Kunde kann die Dokumente in digitaler Fassung dauerhaft online ansehen, herunterladen, speichern oder löschen. Das Löschen eines Dokuments erfolgt durch den Kunden und ist endgültig. Erhält UBS die Weisung, dem Adressaten keine Korrespondenz mehr zuzustellen, oder wird die Dienstleistung «E-Dokumente» gekündigt, werden keine neuen Dokumente mehr elektronisch zugestellt; die in diesem Zeitpunkt sich bereits im UBS Digital Banking befindenden Dokumente bleiben für den Teilnehmer jedoch weiterhin zugänglich.
 
Die Dokumente gehen dem Kunden spätestens einen Tag nach dem Zeitpunkt zu, in dem die UBS das Dokumente in das Postfach eingestellt und der Kunde über den Eingang informiert hat. Mit der Zustimmung zur Einrichtung des Postfachs erklärt sich der Kunde nach Maßgabe dieser Bedingungen mit der Nutzung der Benachrichtigungsdienste der UBS einverstanden, um über den Zugang neuer Dokumente in der Mailbox des UBS Digital Bankings informiert zu werden. UBS wird den Adressaten per E-Mail und/oder SMS über den Eingang eines neuen Dokumentes informieren, sofern das Angebot der Benachrichtigungsdienste genutzt wird. Hierfür fallen keine zusätzliche Kosten und Gebühren seitens der UBS an. Diese Benachrichtigung erfolgt systembeding im Klartext über ungeschützte Netze und genießt somit keinen Vertraulichkeitsschutz. Zudem kann UBS technisch bedingt keine Gewähr dafür übernehmen, dass die Benachrichtigung auch tatsächlich in jedem Fall dem Nutzer zugeht. Sofern der Kunde von der Option Gebrauch macht, den Benachrichtigungsdienst zu deaktivieren, gilt ein Dokumente spätestens am ersten Tag nach der elektronischen Abrufbarkeit via UBS Digital Banking als dem Adressaten zugegangen. Damit trägt der Kunde die Verantwortung, dass die an ihn adressierten Dokumente zeitgerecht zur Kenntnis genommen werden. 
 
Die elektronisch zugestellten Dokumente entfalten dieselben Rechtswirkungen wie per Post zugestellte Dokumente und verkörpern das Original (bzw. das Original von elektronisch zugestellten Kopien, Duplikaten etc.). Der Kunde hat die eingehenden Dokumente sorgfältig auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Beanstandungen müssen sofort nach Zustellung, spätestens aber innerhalb des üblichen Geschäftsgangs bzw. einer angezeigten Frist erfolgen, andernfalls gelten sie als genehmigt.
 
Die zugestellten Dokumente werden während der Dauer der Nutzung des UBS Digital Bankings durch den Kunden im Rahmen der bestehenden Konto- und Depotbeziehung Kundenbeziehung gespeichert. UBS stellt ferner die Unveränderbarkeit der im UBS Digital Banking eingestellten und gespeicherten Dokument sicher. UBS ist innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen jederzeit in der Lage, dem Kunden auf dessen Anforderungen eine papierhafte Ausfertigung der Dokumente zur Verfügung zu stellen; ein etwaiges dafür anfallendes Entgelt ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis.
 
Aufgrund der elektronischen Bereitstellung einzelner Dokumente kann nicht durch UBS gewährleistet werden, dass diese von Dritten (z.B. Vorlage bei Steuer-/Finanzbehörden) anerkannt werden. Der Ausdruck der Dokumente stellt eine Kopie des entsprechenden Dokuments dar und ist beweis- und steuerrechtlich mit einem Original nicht zwangsläufig gleichzusetzen. UBS übernimmt daher keine Haftung für Schäden, die aus einer Nichtanerkennung der unterlagen durch Dritte entstehen. Entsprechende Ansprüche gegen UBS sind
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In Quotes können auch Informationen über Finanzprodukte kollektive Kapitalanlagen enthalten sein, die in und aus der Schweiz in bestimmten Ländern ausschließlich an qualifizierte Anleger mit bestimmten Merkmalen vertrieben werden dürfen (z.B. "qualifizierte Anleger", "professionelle Kunden" u.ä.). u.a. an beaufsichtigte Finanzintermediäre, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie, Unternehmen mit professioneller Tresorerie, vermögende Privatpersonen, die schriftlich erklärt haben, dass sie als qualifizierte Anleger gelten wollen sowie Vermögensverwaltungskunden; für Details vgl. Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG). In Quotes haben qualifizierte Anleger Zugang zu erweiterten Produkt- und Finanzinformationen, sofern die qualifizierenden Voraussetzungen erfüllt sind und eine entsprechende Berechtigung vorliegt. Diese erweiterten Produkt- und Finanzinformationen umfassen auch Informationen über ausländische kollektive Kapitalanlagen, die in der Schweiz keinen Vertreter und keine Zahlstelle ernannt haben. In der Schweiz richtet sich der Der Inhalt dieser Quotes-Webseiten richtet ausschließlich an qualifizierte Anleger gemäß Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen.
 
Online-Wertpapierhandel 
 
Über UBS Digital Banking können Börsenaufträge erteilt werden. Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass UBS bei Erteilung von Börsenaufträgen über die Funktion «Wertschriften» nicht systematisch überprüfen kann, ob das vom Vertragspartner gewählte Produkt für seine spezielle Situation geeignet ist. Für eine individuelle Beratung ist der Kundenberater zu kontaktieren. 
 
Nur pendente sowie teilausgeführte Aufträge können geändert bzw. widerrufen werden. UBS leitet die vom Vertragspartner erteilten Aufträge an den zuständigen Handelspartner / das zuständige Handelssystem im In- oder Ausland (Bank, Broker, Händler) weiter. Trotz der Entgegennahme und umgehenden Weiterleitung einer Änderung bzw. eines Widerrufs des ursprünglichen Auftrages durch UBS kann es in Einzelfällen vorkommen, dass nachträgliche Änderungen bzw. Widerrufe vom zuständigen Handelspartner/Handelssystem erst zu einem Zeitpunkt bearbeitet werden können, zu dem der ursprüngliche Auftrag des Vertragspartners bereits vollständig oder teilweise ausgeführt worden ist. Kann die Änderung bzw. der Widerruf des ursprünglichen Auftrags bei aller Sorgfalt von UBS somit nicht mehr rechtzeitig vom Handelspartner/Handelssystem bearbeitet werden, gilt die Änderung bzw. der Widerruf des ursprünglichen Auftrages als UBS verspätet zugegangen.
 
Zum Zeitpunkt der Änderung bzw. des Widerrufs des ursprünglichen Auftrages kann keine Angabe darüber gemacht werden, ob die Änderung bzw. der Widerruf des ursprünglichen Auftrages tatsächlich ausgeführt werden kann oder ob dieser ursprüngliche Auftrag vom Handelspartner/Handelssystem bereits teilweise oder voll zugeteilt worden ist. Der Vertragspartner verpflichtet sich hiermit, den aktuellen Status des ursprünglichen Auftrages in der zugehörigen Auftragsübersicht selbst zu kontrollieren:
Der Auftragsstatus «Änderung pendent» bzw. «Annullierung pendent» bedeutet, dass UBS vom Handelspartner/Handelssystem noch keine Bestätigung der Änderung bzw. des Widerrufs des ursprünglichen Auftrages erhalten hat. Ändert sich der Auftragsstatus von «Änderung pendent» bzw. «Annullierung pendent» zu «Pendent», wurde die Änderung bzw. der Widerruf des ursprünglichen Auftrags vom Handelspartner/Handelssystem entgegen genommen. Der Auftragsstatus «Teilausgeführt» bedeutet, dass nur ein Teil des ursprünglichen Auftrags geändert bzw. widerrufen werden konnte. Der Rest des ursprünglichen Auftrags war bereits vor der Änderung bzw. dem Wider-
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ruf zugeteilt worden. Die Zuteilungsgröße ist in den Auftragsdetails des ursprünglichen Auftrags ersichtlich. Der Auftragsstatus «Annulliert» bedeutet, dass UBS vom Handelspartner/Handelssystem eine Bestätigung erhalten hat, wonach der ursprüngliche Auftrag des Vertragspartners aufgrund seines Widerrufes rechtzeitig annulliert werden konnte.
 
 UBS stellt in UBS Digital Banking die gesetzlich vorgeschriebenen wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfügung; beispielsweise in sogenannten wesentlichen Informationen für Anleger bzw. Key Investor Information Documents («KIID»). Die Bestimmungen zu den Anlegerinformationen für Quotes gemäß Ziff. 5 Absätze 4 und 5 gelten für die Funktion «Wertschriften» sinngemäß. Anleger erklären sich damit einverstanden, einzig in Übereinstimmung mit den anwendbaren Anlagerestriktionen in kollektive Kapitalanlagen zu investieren (insbesondere ist es einem nicht-qualifizierten Anleger untersagt, in eine kollektive Kapitalanlage für qualifizierte Anleger zu investieren).
 
Der Vertragspartner kennt und akzeptiert die systembedingten Risiken im Zusammenhang mit der Funktion «Wertschriften», namentlich das oben umschriebene Risiko des verspäteten Zugangs einer Änderung bzw. eines Widerrufs des ursprünglichen Auftrages und entbinden UBS von jeglicher Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Funktion, soweit dies das Gesetz erlaubt.
 
UBS Hardware and Software
Für die Nutzung von UBS Digital Banking kann der Teilnehmer spezielle von UBS bereitgestellte Hardware (z.B. Kartenleser) und Software (z.B. UBS Mobile Banking App) nutzen. Der Einsatz der von UBS bereitgestellten Hard- und Software auf nicht von UBS kontrollierten Geräten, insbesondere die Nutzung von Apps auf einem mobilen Gerät, kann dazu führen, dass Dritte (z.B. Gerätehersteller, Anbieter von App-Vertriebsplattformen, Netzbetreiber) auf eine Bankbeziehung mit UBS schließen oder an Bankkundeninformationen gelangen können (z.B. bei Speicherung von Bankkundeninformationen auf dem Gerät oder bei Verlust des Geräts). Mit der Nutzung der von UBS bereitgestellten Hard- und Software anerkennt der Vertragspartner, dass diese auf eigenes Risiko verwendet werden.
Aus Sicherheitsgründen ist UBS berechtigt, die Verwendung der von UBS bereitgestellten Software auf Geräten zu blockieren, z.B. auf Geräten mit möglicherweise schädlicher Software oder entfernten vorgesehenen Nutzungsbeschränkungen (sogenanntes Rooten oder Jailbreak). Solange UBS die geschäftsübliche Sorgfalt wahrnimmt, übernimmt UBS keine Gewähr für einen störungsfreien, jederzeit ununterbrochenen Zugang zu ihren Dienstleistungen. Damit entfällt auch jede Haftung für Schäden infolge Störung, Unterbrüchen (inkl. systembedingter Wartungsarbeiten) oder Überlastung von Automaten bzw. EDV Systemen von UBS. 
 
Länderspezifische Schranken, ausländische Import- und Exportbeschränkungen
Das Angebot von Finanzdienstleistungen für Zugriffsberechtigte im Ausland kann lokalen rechtlichen Restriktionen unterliegen. Verfügt UBS nicht über die notwendigen lokalen Bewilligungen, muss der Umfang der Dienstleistungen für Zugriffsberechtigte jenes Landes eingeschränkt werden. Diese Beschränkungen unterliegen einem laufenden Wandel der Rechtsentwicklung und des regulatorischen Umfeldes jedes Landes. Die von UBS überlassenen, persönlichen Authentifizierungselemente können spezifischen Import-/Export- sowie Nutzungsrestriktionen unterliegen. Zudem kann der Import/Export und der Gebrauch der persönlichen Authentifizierungselementen durch den Zugriffsberechtigten in Drittländer(n), d.h. andere Länder als das Land der ursprünglichen Zustellung durch UBS, zusätzlichen länderspezifischen Gesetzen unterliegen.
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Auf Grund der unklaren Rechtssituation von Treuhand- und/oder Nießbrauchsmandaten in Bezug auf Doppelbesteuerungsabkommen der BRD mit anderen Ländern kann UBS den Quellensteuerrückerstattungsservice für diesen Kundenkreis nicht länger anbieten.
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2 Steuernummer der Gesellschaft zwingend erforderlich
3 falls abweichend von Adresse
4 Steuernummer des Gesellschafters zwingend erforderlich
5 Vollmacht muss von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden
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Vollmacht zur Rückforderung von Quellensteuern für eine Personengesellschaft mit Sitz in Deutschland
Der/Die Kontoinhaber – im nachfolgenden Text Auftraggeber genannt – beauftragt/beauftragen und ermächtigt/ermächtigen hiermit UBS Europe SE (nachstehend "UBS"), für den Auftraggeber und in dessen Namen, unter Offenlegung seiner dazu notwendigen persönlichen Daten, im Rahmen der geltenden Bestimmungen des jeweiligen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die Anträge auf Rückerstattung von Quellensteuern auszufertigen, bei der zuständigen Steuerbehörde vorzulegen und die zurückerstatteten Steuerbeträge zur Gutschrift auf dem in laufender Rechnung geführten Konto bei UBS entgegenzunehmen. Sind in diesen Verfahren besondere Mitteilungen, Formulare sowie Erklärungen vom Auftraggeber persönlich abzugeben oder zu unterzeichnen, wird UBS oder die UBS AG oder ein von dieser beauftragtes Drittunternehmen die relevanten Unterlagen zur Vervollständigung an den Auftraggeber weiterleiten.
 
Am Sitz der UBS AG bzw. des von dieser beauftragten Drittunternehmens gelten möglicherweise geringere datenschutzrechtliche Standards als in der Europäischen Union. 
 
Gültig für Forderungen ab (nur ab dem laufenden Jahr)
Fälligkeitsdatum
UBS wird die Anträge auf eine Steuererstattung nach eigenem Ermessen ausschließlich dann stellen, wenn nach Abzug anfallender Auslagen vom Erstattungsbetrag (Bruttobetrag) voraussichtlich ein angemessener Nettobetrag verbleibt.
 
Die Höhe des von der UBS als angemessen eingeschätzten Nettobetrags kann dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis entnommen werden. 
Personengesellschaft1
Name
Zuständiges Finanzamt
Name
Steuernummer der Gesellschaft2
Gesellschafter 
Geburtsname
Wohnsitz3
Prozentualer Anteil an der Gesellschaft:
Einkünfte aus:
Kapitalvermögen (Privatperson)
Gewerbebetrieb
Zuständiges Finanzamt
Steuernummer des Gesellschafters4
Name
Der Auftraggeber erklärt, keine Einzelanträge für die angegebene Bankbeziehung zu stellen. Nachteile, die aufgrund von Doppeleinreichungen entstehen, werden von UBS nicht vertreten.
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, UBS jede Änderung der vorstehenden Daten unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Er verpflichtet sich ferner, UBS alle notwendigen Angaben zu machen und auf Verlangen die erforderlichen Dokumente einzureichen.
Vollmacht5
Ich/Wir erteile(n) UBS die Vollmacht: 
 
Das Verfahren zur Entlastung von ausländischer Quellensteuer nach den jeweils geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere Doppelbesteuerungsabkommen, durchzuführen.
 
Die erforderliche(n) Wohnsitzbescheinigung(en) beim zuständigen Finanzamt einzuholen. Sie beschränkt sich auf den Umfang meines/unseres Mandats und deren Unterkonten.
 
UBS bedient sich zur Durchführung dieser Aufgabe der UBS AG oder eines von dieser eingesetzten Drittunternehmens. Der Auftraggeber ermächtigt UBS ausdrücklich, das bei UBS geführte Konto jeweils bei Einrichtung des Rückerstattungsantrages mit den entsprechenden Gebühren (gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis) zu belasten. Externe Spesen werden separat abgerechnet. Individuelle Vereinbarungen bleiben vorbehalten.
 
Die vorliegende Vollmacht ersetzt alle vorherigen Rückforderungsvollmachten und gilt bis zu einem ausdrücklichen, an UBS gerichteten, schriftlichen Widerruf. Auch bleibt die Vollmacht nach dem Eintritt der Handlungsunfähigkeit oder der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens uneingeschränkt in Kraft. Sie erlischt im Falle des Todes des Kontoinhabers, bei Gemeinschaftskonto mit dem Tod eines Kontoinhabers. Im Falle einer Kündigung oder des Ablebens des Kontoinhabers werden anhängige Verfahren bis zur erstmaligen Bescheidung weitergeführt. 
 
UBS ist berechtigt die Vollmacht mit einer Frist von vier Wochen zu kündigen. Sie erlischt bei Kündigung der Geschäftsbeziehung zwischen dem Auftraggeber und UBS.
 
 
1.
 
 
 2.
Haftung
UBS wird die Erstellung des Rückerstattungsantrages mit banküblicher Sorgfalt durchführen. Für den Eingang des Rückerstattungsbetrages haftet sie nicht. Insbesondere haftet UBS nicht für inkorrekte, veraltete oder verspätete Angaben, welche durch den Auftraggeber gemacht werden, noch für fehlerhaftes Handeln Dritter (z.B. unberechtigte Ablehnung oder Verzögerung bei der Bearbeitung durch die ausländischen Clearingstellen oder Finanzbehörden).
 
Gem. österreichischer Steuerbehörde kann pro Steuerjahr und Antragsteller nur ein konsolidierter Antrag eingereicht werden. Weitere Anträge könnten zu einer Ablehnung führen. UBS übernimmt hierfür keine Haftung.
 
Die vorliegende Vollmacht untersteht ausschließlich deutschem Recht. Erfüllungsort ist Frankfurt am Main.
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von UBS finden ergänzend Anwendung.
 
 
Versicherung zur Vollmacht zur Rückforderung von Quellensteuern für eine Personengesellschaft mit Sitz in Deutschland
Personengesellschaft
Name
Voraussetzungen
Für Österreich: Der Kontoinhaber hat zum Zeitpunkt der Ertragsausschüttung nicht über eine Wohnung in Österreich verfügt.
Für Österreich und Niederlande: Der Kontoinhaber hat die relevanten Wertpapiere nicht aufgrund eines Vertrages, einer Option oder einer Regelung bzw. Vereinbarung erhalten, wonach er verpflichtet ist oder verpflichtet werden kann, die Wertpapiere wieder zu verkaufen oder zu übertragen.
Für Schweiz: Der Kontoinhaber hatte zum Zeitpunkt eines Ertragszuflusses keine Betriebsstätte in der Schweiz und war nicht an einer schweizerischen Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder am unverteilten Nachlass einer Person beteiligt, die Ihren Wohnsitz in der Schweiz hatte.
Für Frankreich: Der Kontoinhaber hatte zum Zeitpunkt eines Ertragszuflusses keine Niederlassung oder Betriebsstätte in Frankreich auf die sich die Einkünfte beziehen.
Ich/Wir versichere(n), dass die für die Entlastung erforderlichen, im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen für die in meinem/unserem Konto verbuchten Wertpapiere zum Zeitpunkt des Ertragszuflusses vorliegen: 
Der Kontoinhaber ist in Deutschland mit Hauptwohnsitz ansässig und dort unbeschränkt steuerpflichtig. 
Der Kontoinhaber ist Nutzungsberechtigter im Sinne des anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens. 
Die Erträge werden für eigene Rechnung des Kontoinhabers vereinnahmt.
Die Wertpapiere gehören nicht zu einer Betriebsstätte, festen Einrichtung oder Beteiligung an einer Personengesellschaft in dem jeweiligen Land, das Quellensteuer einbehält.
Es besteht keine Schachtelbeteiligung (mindestens 10 %) an den auszuzahlenden Erträgen/Dividenden der ausländischen Kapitalgesellschaften.
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Versicherung muss von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden.
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Verzichtserklärung bezüglich des Rechts,
in US-Wertpapiere zu investieren 
Form configurator
Kunde 
Firma
Der/Die Unterzeichnende/n instruiert/en die UBS Europe SE, für die oben genannte Bankbeziehung im Rahmen des geltenden "Qualified Intermediary Agreement" weder US-Wertpapiere zu erwerben noch zu halten.
 
 
Verzichtserklärung bezüglich des Rechts,
in US-Wertpapiere zu investieren 
Kunde 
Firma
Der/Die Unterzeichnende/n instruiert/en die UBS Europe SE, für die oben genannte Bankbeziehung im Rahmen des geltenden "Qualified Intermediary Agreement" weder US-Wertpapiere zu erwerben noch zu halten.
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Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Termingeschäften
Form configurator
Mit unternehmerischer Betätigung?
ja
nein
Legal Entity Identifier (LEI) bzw. General Entity Identifier (GEI)
Aufträge zum Abschluss von Geschäften an Terminbörsen sowie außerbörsliche Termingeschäfte in Devisen und Edelmetallen (nachfolgend «Geschäfte») werden nach Maßgabe der für sie geltenden «Sonderbedingungen für Termingeschäfte» sowie der nachfolgenden Bestimmungen ausgeführt. Wir behalten uns vor, die Annahme von Aufträgen im Einzelfall nach unserem Ermessen abzulehnen.
Kauf von Optionen
Den Optionspreis werden wir Ihrem laufenden Konto belasten. Wir behalten uns vor, Aufträge zum Kauf von Optionen ganz oder teilweise nicht auszuführen bzw. ausgeführte Aufträge rückgängig zu machen, wenn Ihr laufendes Konto ein entsprechendes Guthaben nicht ausweist oder Sie nicht über eine entsprechende Kreditlinie verfügen.
Für Optionen, bei denen die Optionsprämien nicht voll bezahlt werden müssen (sog. futures-styled Options), gilt Abschnitt II. entsprechend.
I.
1.
 
 
2.
Verkauf von Optionen, Abschluss von Futures sowie Devisentermin- und Edelmetalltermingeschäften
 
Sicherheiten, Glattstellungen
Bei diesen Geschäften können wir verlangen, dass Sie die damit verbundenen, möglicherweise unbegrenzten und unkalkulierbaren Risiken in Höhe unserer Risikoeinschätzung durch bei uns unterhaltene bankmäßige Sicherheiten abdecken.
II.  1.
Um die täglichen Preisänderungsrisiken abzudecken, verlangen bereits Terminbörsen (wie die Eurex Deutschland) bzw. deren Clearing-Stellen von den einzelnen Börsenteilnehmern (i.d.R. Banken) Sicherheitsleistungen. Dies wird mit der Verpflichtung der Börsenteilnehmer verbunden, von ihren Kunden Sicherheitsleistungen in mindestens gleicher Höhe zu verlangen. Um tägliche kostenträchtige Nachbesicherungen zu vermeiden, verlangen wir in Übereinstimmung mit den internationalen Gepflogenheiten regelmäßig höhere Sicherheiten.
Die Sicherheiten werden wir in Abstimmung mit Ihnen festlegen und gegebenenfalls auf einem Sonderkonto/Depot verbuchen oder in Ihrem Konto/Depot als gesperrt besonders kennzeichnen; sie sind während der Laufzeit der Kontrakte Ihrer Verfügungsbefugnis entzogen. Ihr Verlustrisiko aus diesen Geschäften ist jedoch nicht auf die getrennt gebuchten, anderweitig separierten, besonders gekennzeichneten oder sonst unserem Pfandrecht nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder einem gesonderten vertraglichen Pfandrecht unterliegenden Vermögenswerte beschränkt.
Ändert sich unsere Risikoeinschätzung der von Ihnen abgeschlossenen Geschäfte oder der Wert der von Ihnen bestellten Sicherheiten, so können wir jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangen, dass Sie weitere Vermögenswerte als Sicherheit bestellen bzw. bislang unbesicherte Risiken nach Maßgabe von Abs. 1 abdecken. Weiter können wir Sie auffordern, Verluste auszugleichen, die sich aus der täglichen Bewertung Ihrer Geschäfte vor der endgültigen Abwicklung oder Glattstellung ergeben. Die Frist für die Verstärkung der Sicherheiten, die nachträgliche Sicherheitenbestellung oder den Verlustausgleich kann im Einzelfall, z.B. wegen der Schnelligkeit, mit der sich die Marktpreise am Terminmarkt verändern können, bereits von einem Tag auf den anderen, in Ausnahmefällen auch nach Stunden, bestimmt werden.
Kommen Sie unserer telefonischen, mündlichen oder schriftlichen Aufforderung zur Sicherheitenverstärkung, nachträglichen Sicherheitenbestellung oder zum Verlustausgleich nicht nach, können wir – nach entsprechender Androhung, die mit dieser Aufforderung verbunden sein kann – Ihre offenen Positionen aus diesen Geschäften ganz oder teilweise glattstellen. Die Glattstellungsbefugnis besteht auch dann, wenn wir Sie nicht erreichen können. Sie sollten daher Vorkehrungen treffen, dass Sie für uns jederzeit erreichbar sind.
Zwischenzeitliche Gutschriften oder Belastungen bei laufenden Futures-Kontrakten
Gewinne oder Verluste aus der täglichen Bewertung von Futures vor der endgültigen Abwicklung oder Glattstellung dieser Geschäfte werden wir Ihrem Konto gutschreiben bzw. belasten. Über die gutgeschriebenen Gewinne können Sie nur mit unserer Zustimmung verfügen.
2.
Gültigkeit der Aufträge; Fristen
Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültigkeitsdauer erteilter Auftrag zum Abschluss von Geschäften an Terminbörsen gilt nur für den Tag der Auftragserteilung.
III.
Sofern Sie eine Option ausüben bzw. einen Future durch effektive Lieferung erfüllen bzw. erfüllt haben wollen, müssen Sie uns gegenüber diese Erklärung spätestens bis zu dem Ihnen von uns angegebenen Zeitpunkt abgeben. Wir sind nicht verpflichtet, Sie darüber hinaus nochmals auf den bevorstehenden Ablauf einer Option und Ihrer Erklärungsfrist aufmerksam zu machen.
Abwicklung von belieferbaren Futures-Kontrakten und Devisentermingeschäften
Bei Futures-Kontrakten, die durch Lieferung zu erfüllen sind, erwarten wir Ihre Weisung, ob die effektive Lieferung herbeigeführt werden soll. Haben Sie bis zu dem Ihnen hierzu bekanntgegebenen Zeitpunkt keine Weisung erteilt oder die für die Lieferung erforderlichen Wertpapiere oder Mittel nicht angeschafft, werden wir uns bemühen, den Futures-Kontrakt unverzüglich glattzustellen, um eine Abwicklung durch effektive Lieferung zu vermeiden.
IV.
Bei Devisentermingeschäften muss uns bis spätestens 12.00 Uhr des zweiten Bankarbeitstages vor Fälligkeit des Devisentermingeschäfts (maßgeblich ist der Handelsplatz Frankfurt a.M.) eine Nachricht darüber vorliegen, dass die von Ihnen anzuschaffende Währung (Euro oder Fremdwährung) am Fälligkeitstag wie vereinbart zur Verfügung stehen wird. Die Mitteilung ist entbehrlich, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt auf einem Ihrer Konten bei uns über ein entsprechendes Guthaben verfügen. Anderenfalls sind wir berechtigt, den erforderlichen Währungsbetrag interessewahrend an einem Devisenmarkt oder einem Freiverkehrsmarkt zu Ihren Lasten anzuschaffen bzw. zu verkaufen.
Vorrang des Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte und vergleichbarer Rahmenverträge
Die vorliegende Rahmenvereinbarung und die Sonderbedingungen für Termingeschäfte gelten nicht für solche Geschäfte, die unter Zugrundelegung des Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte oder eines anderen Rahmenvertrages abgeschlossen worden sind, der alle unter ihm dokumentierten Geschäfte zu einem einheitlichen Vertrag verbindet.
V.
Keine unternehmerische Tätigkeit
Sie bestätigen hiermit, dass Sie die Geschäfte nicht im Zusammenhang mit einer unternehmerischen Betätigung (d.h. einer gewerblicher Tätigkeit, eines landwirtschaftlichen Betriebs oder einer freiberuflichen Tätigkeit) abschließen.
VI.
Klassifizierung gemäß EMIR
Gemäß EMIR sind Gegenparteien in folgende 3 Kategorien zu klassifizieren. Bitte kreuzen Sie die für Sie zutreffende Kategorie an:
VI.
finanzielle Gegenparteien (Financial Counterparties – «FC»)
nichtfinanzielle Gegenparteien (Non-Financial Counterparties – «NFC»)
nichtfinanzielle Gegenparteien oberhalb der EMIR-Schwellenwerte («NFC+»)
Anlagen
Doppel dieses Schreibens
Sonderbedingungen Termingeschäfte
Broschüre «Basisinformationen über Termingeschäfte»
–
–
–
EMIR-Anhang zur «Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Termingeschäften»
–
 
 
EMIR-Anhang zur «Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Termingeschäften»
(«Rahmenvereinbarung»)
Zweck und Gegenstand dieses Anhangs
Ergänzend zu den Bestimmungen der Rahmenvereinbarung vereinbaren die Parteien zur Erfüllung bestimmter, sich aus EMIR ergebenden Anforderungen die nachfolgenden Bestimmungen. Diese gelten nicht für Einzelabschlüsse, die unter die Clearing-Rahmenvereinbarung oder eine andere Vereinbarung über die Abwicklung von Einzelabschlüssen über eine zentrale Gegenpartei fallen.
 
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Anhangs sind:
«Clearingpflicht», die nach Artikel 4 Abs. 1 oder Artikel 10 Abs. 1 Buchstabe b) EMIR begründete Pflicht, bestimmte Einzelabschlüsse über eine gemäß Artikel 14 EMIR zugelassene oder gemäß Artikel 25 EMIR anerkannte zentrale Gegenpartei abwickeln zu lassen;
«EMIR» die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister;
«Ermittlungstag» der einem Übermittlungstag unmittelbar vorhergehende Geschäftstag;
«Ermittlungszeitpunkt» der Zeitpunkt des Geschäftsschlusses von Banken in Frankfurt am Main, jeweils am Ermittlungstag;
«Geschäftstag» jeder Tag, an dem die Banken an dem Finanzplatz Frankfurt für Geschäfte, einschließlich des Handels in Fremdwährungen und der Entgegennahme von Fremdwährungseinlagen, geöffnet sind (mit Ausnahme des Samstags und des Sonntags);
«Portfoliodaten» die Bedingungen, die für die Bewertung oder die Abwicklung eines Einzelabschlusses von Bedeutung sind; dazu können die Referenznummer, das Abschlussdatum, das Anfangsdatum, das Enddatum, der Bezugsbetrag, der Berechnungszeitraum, die Geschäftstagekonvention, die Art der Abwicklung, die Bezugsgrößen, und die Zahlungs- und Abwicklungstermine zählen;
«Portfoliodatenabgleichtag»
falls der Vertragspartner der Clearingpflicht unterliegt und zwischen den Parteien
mindestens 500 Einzelabschlüsse ausstehen, jeder Geschäftstag;
mehr als 50 und weniger als 500 Einzelabschlüsse ausstehen, der Dienstag einer jeden Woche und, falls dieser kein Geschäftstag ist, der unmittelbar folgende Geschäftstag;
50 oder weniger Einzelabschlüsse ausstehen, der erste Dienstag eines Quartals und, falls dieser kein Geschäftstag ist, der unmittelbar folgende Geschäftstag;
falls der Vertragspartner nicht der Clearingpflicht unterliegt und zwischen den Parteien
mehr als 100 Einzelabschlüsse ausstehen, der erste Dienstag eines Quartals und, falls dieser kein Geschäftstag ist, der unmittelbar folgende Geschäftstag;
100 oder weniger Einzelabschlüsse ausstehen, der erste Dienstag eines Jahres und, falls dieser kein Geschäftstag ist, der unmittelbar folgende Geschäftstag;
«Portfoliodatenübermittler» die Bank;
«Übermittlungstag» der einem Portfoliodatenabgleichtag unmittelbar vorhergehende Geschäftstag;
«Übermittlungszeitpunkt» der Zeitpunkt des Geschäftsschlusses von Banken in Frankfurt am Main, jeweils am Übermittlungstag;
«Verordnung Nr. 149/2013» die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der EMIR; und
«Wert» der am Ermittlungstag zum Ermittlungszeitpunkt auf Basis von aktuellen Marktpreisen, oder, soweit die Marktbedingungen eine Bewertung zu Marktpreisen nicht zulassen, auf Basis von Modellpreisen ermittelte Wert eines Einzelabschlusses.
 
Clearingstatus des Vertragspartners
Um die Anforderungen aus EMIR und der Verordnung Nr. 149/2013 zu erfüllen, ist es erforderlich festzustellen, ob der Vertragspartner der Clearingpflicht unterliegt oder nicht
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3.
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(«Clearingstatus»). Die Feststellung des Clearingstatus erfolgt entweder durch Zusicherung des Vertragspartners oder mittels eines gesonderten Verfahrens.
Ändert sich der Clearingstatus, wird der Vertragspartner diese Änderung und seinen neuen Clearingstatus der Bank unverzüglich mitteilen.
Erfolgt die Feststellung des Clearingstatus in einem gesonderten Verfahren, und ändert sich der im Rahmen dieses Verfahrens festgestellte Clearingstatus, wird der Vertragspartner diese Änderung und seinen neuen Clearingstatus der Bank an die für diesen Fall benannte Stelle mitteilen.
Mitteilungen nach Absatz 2 und 3 erfolgen schriftlich oder durch Telefax oder in einer anderen mit der Bank vereinbarten Form.
 
Meldepflichten
Die Bank unterliegt der Meldepflicht gemäß Artikel 9 EMIR. Die Bank ist berechtigt, Dritte mit der Ausführung der Meldung zu beauftragen. Die Bank haftet nur für die sorgfältige Auswahl des beauftragten Dritten. Die Bank wird dem Vertragspartner bei Leistungsstörungen die Ansprüche gegen den beauftragten Dritten abtreten.
Unterliegt der Vertragspartner ebenfalls der Meldepflicht gemäß Artikel 9 EMIR gilt Absatz 1 Satz 2 bis 4 entsprechend. Wünscht der Vertragspartner die Meldung an die Bank zu delegieren, bedarf es hierzu einer gesonderten Vereinbarung mit der Bank.
Die Parteien verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die jeweils andere Partei ihrer Meldepflicht nachkommen kann.
 
Rechtzeitige Bestätigung
Die Parteien stellen jeweils sicher, dass jeder Einzelabschluss spätestens bis zum Ende des in Artikel 12 der Verordnung Nr. 149/2013 benannten Tages bestätigt wird.
 
Abgleich der Portfoliodaten
Für die Zwecke des nach Artikel 13 der Verordnung Nr. 149/2013 erforderlichen Abgleichs von Portfoliodaten wird der Portfoliodatenübermittler der anderen Partei an jedem Übermittlungstag spätestens bis zum Übermittlungszeitpunkt die Portfoliodaten und, sofern der Portfoliodatenübermittler gemäß Artikel 11 Abs. 2 EMIR zur Ermittlung des Wertes verpflichtet ist, den Wert des Einzelabschlusses übermitteln. Die andere Partei wird die ihr übermittelten Daten mit den eigenen Daten abgleichen.
Jede Partei ist berechtigt, Dritte mit der Vornahme der nach Absatz 1 erforderlichen Handlungen zu beauftragen; Nr. 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. Macht eine Partei hiervon Gebrauch, ist der Portfoliodatenübermittler verpflichtet und berechtigt, die in Absatz 1 genannten Daten unmittelbar an den Dritten zu übermitteln. Hat die andere Partei Zweifel an der Zuverlässigkeit oder der erforderlichen Qualifikation des Dritten oder ist die Einschaltung des Dritten für die andere Partei mit unzumutbarem Aufwand verbunden oder kann die andere Partei ein anderes berechtigtes Interesses geltend machen, kann sie der Übermittlung der in Absatz 1 genannten Daten an den Dritten widersprechen.
Stellt eine Partei fest, dass einzelne Portfoliodaten nicht miteinander übereinstimmen oder will sie einem nach Absatz 1 übermittelten Wert widersprechen, wird sie dies der anderen Partei unter Angabe der abweichenden Daten unverzüglich mitteilen.
Die Parteien werden versuchen, innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Zugang der Mitteilung die Unstimmigkeit einvernehmlich beizulegen. Dazu werden die Parteien nach ihrer Auffassung geeignete parteiinterne Maßnahmen ergreifen sowie in gemeinsamem Austausch mit der anderen Partei Klärungsversuche unternehmen. Jede Partei ist zur Mitwirkung an der Aufklärung und gegebenenfalls zur Überlassung von zur
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Klärung dienlichen Informationen verpflichtet. Die Parteien verpflichten sich, angemessene Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass diese als vertraulich geltenden Informationen ohne Einwilligung der anderen Partei keinem Dritten zugänglich gemacht werden. Hiervon ausgenommen sind Dritte, denen gegenüber eine Partei zur Auskunft aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, hoheitlicher Auskunftsersuchen, Weisungen oder Anordnungen von Gerichten, Aufsichtsbehörden oder vergleichbarer Einrichtungen verpflichtet ist oder Dritte, die den Zugang zu den vertraulichen Informationen und ihrer Auswertung im Rahmen dieses Anhangs im Zusammenhang mit dem Klärungsversuch benötigen, sofern sie von der jeweiligen Partei auf die Vertraulichkeit der Informationen sowie auf die Zwecke, für die die vertraulichen Informationen genutzt werden dürfen, hingewiesen wurden.
 
Streitbeilegungsverfahren
Kann eine Unstimmigkeit nicht innerhalb der in Nr. 6 Abs. 4 genannten Frist beigelegt werden, gelten die nachfolgenden Absätze 2 und 3.
Im Fall einer die Bewertung betreffenden Unstimmigkeit erfolgt eine Neubewertung des betreffenden Einzelabschlusses. Die Neubewertung erfolgt für Einzelabschlüsse auf der Grundlage des arithmetischen Mittels von Quotierungen für entsprechende Geschäfte und auf der Grundlage von Geldkursen. Die Quotierungen und Geldkurse holt die Bank an dem auf den Ablauf der Frist nach Nr. 6 Abs. 4 folgenden Geschäftstag jeweils von vier Referenzbanken ein, von denen jede Partei zwei benannt hat. Sie teilt der anderen Partei das Ergebnis am gleichen Tag
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bis spätestens 16.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) per Telefax, E-Mail oder in ähnlicher Form mit.
Im Fall einer nicht die Bewertung betreffenden Unstimmigkeit werden die Parteien diesen Einzelabschluss einem für die Streitbeilegung vorgesehenen internen Eskalationsprozess zuführen.
Haben die Parteien einen Besicherungsanhang vereinbart und ist eine Partei mit den Feststellungen der Berechnungsstelle nicht einverstanden, gelten die Regelungen des Besicherungsanhangs.
 
Zustimmung zu Meldungen nach Artikel 9 EMIR bei Vertragspartnern aus Drittstaaten
Ist der Vertragspartner nicht in der Europäischen Union ansässig, gilt folgendes: Die Parteien stimmen hiermit der Übermittlung von Informationen in dem Umfang zu, wie er erforderlich ist, um die Meldepflicht nach Artikel 9 EMIR zu erfüllen. Die Übermittlung von Informationen beinhaltet die Offenlegung von Daten des Einzelabschlusses, einschließlich der Portfoliodaten, des für den Einzelabschluss ermittelten Wertes, der für den Einzelabschluss gestellten Sicherheiten und der Identität der Parteien. Die Offenlegung erfolgt gegenüber einem Transaktionsregister oder, falls ein solches nicht verfügbar ist, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) oder, sofern die Parteien die Ausführung der Meldung gemäß Nr. 4 Abs. 1 oder 2 an einen Dritten delegiert haben, diesem Dritten. Das Transaktionsregister oder die ESMA wird die Informationen nationalen Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen, zu denen auch Aufsichtsbehörden in Drittstaaten gehören, deren Recht nicht notwendigerweise einen im Vergleich zu Deutschland gleichwertigen Schutz personenbezogener Daten bietet. Soweit einschlägig, befreien sich die Parteien im vorstehend genannten Umfang auch vom Bankgeheimnis.
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Sonderbedingungen für Termingeschäfte
Diese Sonderbedingungen gelten für Geschäfte an Terminbörsen sowie für außerbörsliche Termingeschäfte in Devisen und Edelmetallen (im Folgenden «Geschäfte»). Sie gelten nicht für solche außerbörslichen Geschäfte, für die die Anwendung des Rahmenvertrags für Finanztermingeschäfte oder eines anderen Rahmenvertrags vereinbart ist, der alle unter ihm dokumentierten Geschäfte zu einem einheitlichen Vertrag verbindet. Für Geschäfte, bei denen die Rechte in Urkunden verbrieft sind (z. B. bei Optionsscheinen), gelten die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte.
 
Geschäfte an Terminbörsen
 
Ausführung der Geschäfte
 
Geschäfte in Kontrakten der Eurex Deutschland
Die Bank wird alle Aufträge, die sich auf die zum Handel an der Eurex Deutschland zugelassenen Options- und Futureskontrakte beziehen, als Kommissionärin im eigenen Namen für Rechnung des Kunden an der Eurex Deutschland ausführen. Die Bank kann auch einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär) mit der Ausführung des Auftrags beauftragen. Mit dem Zustandekommen des Geschäfts an der Eurex Deutschland (Ausführungsgeschäft) kommt gleichzeitig ein entsprechendes Geschäft zwischen dem Kunden und der Bank zustande. Für sämtliche Geschäfte mit dem Kunden in Kontrakten, die zum Handel an der Eurex Deutschland zugelassen sind, gelten die Handels- und Clearingbedingungen sowie die Börsenordnung der Eurex Deutschland.
 
Geschäfte an ausländischen Terminbörsen
Aufträge zum Abschluß von Geschäften an ausländischen Terminbörsen führt die Bank als Kommissionärin im eigenen Namen für Rechnung des Kunden aus. Die Bank kann auch einen Zwischenkommissionär beauftragen, das Ausführungsgeschäft abzuschließen. Sie haftet nur für die sorgfältige Auswahl der im Ausland in die Ausführung des Kundenauftrages eingeschalteten Stellen; sie wird dem Kunden bei Leistungsstörungen ihre Ansprüche gegen die eingeschalteten Stellen abtreten. 
Die Ausführungsgeschäfte in Kontrakten, die an ausländischen Terminbörsen gehandelt werden, unterliegen den dort geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners der Bank. Dies gilt auch für den Inhalt und die Abwicklung der Ausführungsgeschäfte, z. B. hinsichtlich des Ausübungszeitpunktes, der Laufzeit oder der Anforderung von Sicherheiten, aber auch der Aussetzung oder Einstellung der Geschäftsabwicklung durch die an der Börse bestehenden Clearingstellen und durch die sonstigen von der Bank in die Durchführung des Kundenauftrages eingeschalteten Stellen.
  
Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Aufwendungen
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäfts ab; sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
 
Wahl des Ausführungsplatzes
Sind Aufträge an verschiedenen Börsen ausführbar, so bestimmt die Bank mangels anderweitiger Weisung den Ausführungsplatz unter Wahrung der Interessen des Kunden und wird ihn über den Ausführungsplatz unverzüglich unterrichten.
 
Festsetzung von Preisgrenzen
Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge).
 
Gültigkeitsdauer von unbefristeten Aufträgen
Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültigkeitsdauer erteilter Auftrag zum Abschluß von Geschäften an Terminbörsen gilt nur für den Tag der Auftragserteilung.
 
Aussetzung des Handels
Wird an einer Terminbörse auf Veranlassung der Börsengeschäftsführung der Handel in bestimmten Geschäften ganz oder teilweise
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1.1 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4.    5. 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ausgesetzt und werden daraufhin alle Aufträge in diesen Geschäften gelöscht, erlöschen sämtliche an dieser Börse auszuführenden Kundenaufträge für die betreffenden Geschäfte; die Bank wird den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen.
 
Außerbörsliche Geschäfte
 
Eigenhändlergeschäft
 
Ausführung der Geschäfte
Bei außerbörslichen Geschäften in Devisen und Edelmetallen schließt die Bank das Geschäft mit dem Kunden als Eigenhändlerin im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ab. 
 
Preis des Geschäfts 
Die Bank kann die Höhe des Preises nach billigem Ermessen bestimmen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), soweit nicht ein fester Preis vereinbart ist.
 
Bestimmungen für börsliche und außerbörsliche Geschäfte
 
Nichtausführung mangels Deckung
Die Bank ist berechtigt, von der Ausführung des Auftrags abzusehen, soweit das Guthaben des Kunden oder ein für Termingeschäfte nutzbarer Kredit zur Ausführung nicht ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie Kunden unverzüglich unterrichten.
 
Sicherheiten
 
AGB-Pfandrecht
Die dem Pfandrecht der Bank nach Nr. 14 ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Pfandrecht) unterliegenden Wertpapiere, Sachen und Ansprüche des Kunden gegen die Bank sichern uneingeschränkt auch alle bestehenden und künftigen – auch bedingten oder befristeten – Ansprüche der Bank gegen den Kunden aus den Geschäften. Sind Sicherheiten gesondert vereinbart worden, werden die Ansprüche der Bank auch hierdurch gesichert, soweit die Sicherungszweckerklärung auch die Geschäfte erfaßt (sonstige Sicherheiten).
 
Unterhaltung ausreichender Vermögenswerte als Sicherheit
Die Bank kann verlangen, daß der Kunde bei ihr Vermögenswerte unterhält, die ihr im Rahmen des AGB-Pfandrechtes und sonstiger Sicherheiten zugleich als Sicherheit für alle Ansprüche aus den Geschäften dienen. Sicherheiten müssen jeweils in der Höhe bestellt werden, die die Bank nach ihrer Einschätzung der Zins-, Kurs- und Preisänderungsrisiken (Verlustrisiken) aus den Geschäften mit dem Kunden für erforderlich hält. Ändert sich die Risikoeinschätzung oder der Wert der vorhandenen Vermögenswerte, so kann die Bank jederzeit innerhalb angemessener Frist, die im Hinblick auf die Besonderheiten der Geschäfte sehr kurz, gegebenenfalls auch nach Stunden, bemessen sein kann, verlangen, daß der Kunde weitere Vermögenswerte als Sicherheit stellt bzw. für bislang unbesicherte Risiken erstmals Sicherheiten stellt.
 
Separierung oder gesonderte Buchung der Vermögenswerte
Die Bank darf jederzeit Vermögenswerte des Kunden im Hinblick auf die Verlustrisiken aus den Geschäften getrennt buchen oder anderweitig separieren. Das AGB-Pfandrecht der Bank an diesen und den sonstigen Vermögenswerten des Kunden wird hierdurch nicht berührt. Sämtliche Vermögenswerte haften daher unverändert sowohl für Ansprüche aus den Geschäften als auch für sonstige Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung. Über die getrennt gebuchten oder anderweitig separierten Vermögenswerte kann der Kunde nur mit Zustimmung der Bank verfügen.
 
Sicherheiten bei Geschäften an der Eurex Deutschland 
Bei allen Aufträgen zum Abschluß von Geschäften an der Eurex Deutschland wird die Bank gegenüber der Eurex Deutschland Sicherheiten mindestens in der Höhe stellen, die sich nach der Berechnungsmethode der Eurex Deutschland ergibt.
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Der Kunde ist gegenüber der Bank verpflichtet, Sicherheiten mindestens in der von der Bank festgelegten Höhe zu stellen. Die Bank wird den Kunden auf Nachfrage über die Grundlagen der Berechnung der Sicherheit informieren.  
 
Zwischenzeitliche Gutschriften oder Belastungen bei laufenden Geschäften
Werden vorläufige Gewinne aus der täglichen Bewertung von Geschäften vor deren endgültiger Abwicklung oder Glattstellung von der Bank gutgeschrieben – gegebenenfalls auf einem gesonderten Konto -, kann über sie nur mit Zustimmung der Bank verfügt werden. Ergeben sich aus einer solchen Bewertung Verluste, so wird die Bank den Kunden entsprechend belasten. Die Bank wird den Kunden in regelmäßigen Abständen über die Buchungen unterrichten. Die Bank ist berechtigt, zum Ausgleich derartiger Belastungsbuchungen das Kontokorrentkonto des Kunden zu belasten, auch wenn hierdurch Kredit in Anspruch genommen wird.
  
Folgen bei Ausbleiben von Sicherheiten; Insolvenz; Ausgleichsansprüche
 
Vorzeitige Beendigung und Glattstellung
Verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten und werden diese innerhalb der von ihr gesetzten Frist nicht gestellt oder wird die Stellung zusätzlicher Sicherheiten abgelehnt, so kann die Bank – sofern sie dies angedroht hat – die den offenen Positionen zugrundeliegenden Geschäfte und Auftragsverhältnisse ohne Fristsetzung ganz oder teilweise beenden bzw. die aus solchen Geschäften resultierenden offenen Positionen ganz oder teilweise durch ein Gegengeschäft glattstellen. Das gleiche gilt, wenn der Kunde seiner Verpflichtung zum Ausgleich von vorläufigen Verlusten, die sich aus der täglichen Bewertung der Geschäfte ergeben, nicht nachkommt. 
 
Vorzeitige Beendigung im Insolvenzfall
Im Insolvenzfall enden alle Geschäfte der Bank mit dem Kunden und die Auftragsverhältnisse, die den für den Kunden abgeschlossenen Geschäften zugrunde liegen, ohne Kündigung. Der Insolvenzfall ist gegeben, wenn das Konkurs- oder ein sonstiges Insolvenzverfahren über das Vermögen einer Partei beantragt wird und diese Partei entweder den Antrag selbst gestellt hat oder zahlungsunfähig oder sonst in einer Lage ist, die die Eröffnung eines solchen Verfahrens rechtfertigt.
 
Ausgleichsansprüche
Wenn die Bank nach Abs. 1 Geschäfte glattgestellt oder beendet hat, oder Geschäfte wegen Insolvenz nach Abs. 2 beendet wurden, können statt Erfüllung nur Forderungen wegen Nichterfüllung geltend gemacht werden. Diese Forderungen richten sich auf den Unterschied zwischen den vereinbarten Preisen und den Markt- oder Börsenpreisen, die am Tag der Beendigung oder Glattstellung für ein Geschäft mit der vereinbarten Erfüllungszeit maßgeblich sind und sind stets auf Euro gerichtet.
 
Ausübung von Optionen durch den Kunden
 
Spätester Ausübungszeitpunkt
Die Erklärung des Kunden, eine Option auszuüben, muß der Bank spätestens bis zu dem Zeitpunkt zugehen, den sie dem Kunden bekanntgegeben hat. Erklärungen des Kunden, die der Bank nach diesem Zeitpunkt zugehen, werden für den nächsten Bankarbeitstag berücksichtigt, sofern die Option dann noch ausgeübt werden kann.
 
Vorverlegung des Zeitpunktes bei Umtausch- und Abfindungsangeboten
Findet bei Umtausch-, Abfindungs- oder Kaufangeboten oder bei der Aufforderung zur Abgabe derartiger Angebote usancegemäß eine Verkürzung der Laufzeit der Option statt, so muß die Ausübungserklärung des Kunden der Bank bis zu dem in der Mitteilung über die Verkürzung der Laufzeit angegebenen vorverlegten Zeitpunkt zugegangen sein.
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Keine gesonderten Hinweispflichten
Darüber hinaus ist die Bank nicht verpflichtet, den Kunden auf den bevorstehenden Ablauf der Option und seine Erklärungsfrist aufmerksam zu machen.
 
Ausübung von Optionsrechten durch die Bank gegenüber dem Kunden 
 
Bevollmächtigung der Bank
Durch den Verkauf einer Option (Eingehen einer Stillhalterposition) erteilt der Kunde der Bank unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB unwiderruflich Vollmacht, die Erklärung der Bank über die Ausübung der Option für ihn entgegenzunehmen. Die Bank unterrichtet den Kunden unverzüglich über die Ausübung. 
 
Belastung des Kundendepots; Beschaffung der Basiswerte, Kosten, Schadenersatz
Bei Ausübung einer Kaufoption gegenüber dem Kunden ist die Bank berechtigt, den im Depot oder auf dem Konto des Kunden nicht verfügbaren Teil der für die Belieferung benötigten Basiswerte (z. B. Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle) zu seinen Lasten anzuschaffen. Sofern es der Bank nicht möglich ist, die Basiswerte im Rahmen eines Anschaffungsgeschäfts bis zu dem Termin zu beschaffen, an dem sie selbst aufgrund der Inanspruchnahme aus einer im Kundenauftrag eingegangenen Stillhalterposition zur Lieferung verpflichtet ist, kann die Bank sich die benötigten Basiswerte anderweitig, z. B. im Wege des Wertpapierdarlehens besorgen, um die Dauer der Lieferschwierigkeiten zu überbrücken. Die Kosten hierfür sowie für einen weitergehenden Verzugsschaden trägt ebenfalls der Kunde
 
Auslosung bei Zuteilung von Optionsausübungen
Die Bank wird die auf sie nach einem Zufallsprinzip entfallenden Zuteilungen von Optionsausübungen durch eine interne neutrale Auslosung auf ihre Stillhalter-Kunden verteilen.
 
Abwicklung von belieferbaren Futures-Kontrakten
Der Kunde kann bei Futures-Kontrakten, die durch Lieferung zu erfüllen sind, die Lieferung oder die Abnahme der Basiswerte verlangen, sofern er die Kontrakte nicht durch ein Gegengeschäft glattgestellt hat. Die Weisung, daß die Bank die Lieferung herbeiführen soll, muß bei der Bank spätestens bis zu dem von der Bank dem Kunden bekanntgegebenen Zeitpunkt vorliegen. Sofern die Bank keine rechtzeitige Weisung erhält oder der Kunde die für die Lieferung erforderlichen Wertpapiere bzw. Mittel bis zu diesem Zeitpunkt nicht angeschafft hat, wird sie sich bemühen, den Futures-Kontrakt unverzüglich auf Rechnung des Kunden glattzustellen, um eine Abwicklung durch Lieferung zu vermeiden.
 
Abwicklung von Devisentermingeschäften
 
Mitwirkungspflicht des Kunden
Bei Devisentermingeschäften muß der Kunde der Bank bis zu einem ihm bekanntgegebenen Zeitpunkt (in der Regel bis zum zweiten Bankarbeitstag vor Fälligkeit) mitteilen, daß die von ihm anzuschaffende Währung (Euro oder Fremdwährung) am Fälligkeitstag wie vereinbart zur Verfügung stehen wird. Die Mitteilung ist entbehrlich, wenn der Kunde zu dem nach Satz 1 maßgeblichen Zeitpunkt auf einem seiner Konten bei der Bank über ein entsprechendes Guthaben verfügt.
 
Unterbleiben der Mitteilung
Unterbleibt die fristgerechte Mitteilung und ist der geschuldete Euro- oder Fremdwährungsbetrag zu dem nach Satz 1 maßgeblichen Zeitpunkt nicht auf einem Konto des Kunden bei der Bank verfügbar, ist die Bank berechtigt, die vom Kunden zu liefernde Währung zu dessen Lasten an einem Devisen- oder Freiverkehrsmarkt zum Fälligkeitstag interessewahrend anzuschaffen bzw. die dem Kunden zu liefernde Währung an einem Devisen- oder Freiverkehrsmarkt zum Fälligkeitstag interessewahrend zu verkaufen.
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Clearing-Rahmenvereinbarung
Form configurator
Zwischen
(«Bank»)
und
(«Vertragspartner»)
 
(Bank und Vertragspartner zusammen «die Parteien»)
Es wird folgendes vereinbart:
 
Zweck und Gegenstand der Rahmenvereinbarung
Diese Rahmenvereinbarung gilt für folgende der Bank erteilte Aufträge und zwischen der Bank und dem Vertragspartner abgeschlossene Geschäfte (letztere nachstehend «Geschäfte» genannt):
Soweit die Bank Aufträge (i) zum Abschluss von Spot-, Futures- und Optionsgeschäften («F&O-Kontrakte») an organisierten Märkten, multilateralen Handelssystemen oder organisierten Handelssystemen («Ausführungsplätze») oder (ii) zur Abwicklung von an Ausführungsplätzen abgeschlossenen F&O-Kontrakten über zentrale Gegenparteien, insbesondere nach deren Übertragung mittels Give-up-Vereinbarung, ausführt, die hierdurch nach Abs. 2 zustande gekommenen Geschäfte.
Die unter Zugrundelegung eines Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte, eines ISDA Master Agreements oder eines vergleichbaren Rahmenvertrages (nachstehend «Rahmenvertrag» genannt) abgeschlossenen Geschäfte, die über zentrale Gegenparteien abgewickelt werden sollen; und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem das Geschäft gemäß Absatz 3 in das Abwicklungssystem einer zentralen Gegenpartei aufgenommen wird. Dies gilt auch für Geschäfte, die mit einem Dritten abgeschlossen und auf die Bank übertragen wurden.
Nicht von Buchstabe (a) oder (b) erfasste Termingeschäfte in Devisen und Edelmetallen, soweit die Parteien keinen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, und zwar unabhängig von einer Bezugnahme auf diese Rahmenvereinbarung und davon, ob sie über zentrale Gegenparteien abgewickelt werden sollen.
 
 
1.
(1)
 
(a)
 
 
 
(b)
 
 
 
(c)
Die Bank wird Aufträge, die sich auf die in Abs. 1 Buchstabe (a) (i) genannten F&O-Kontrakte beziehen, als Kommissionärin im eigenen Namen und für Rechnung des Vertragspartners ausführen. Mit der Ausführung des Auftrages an einem Ausführungsplatz oder der Übertragung des F&O-Kontrakts mittels Give-up-Vereinbarung auf die Bank kommt gleichzeitig ein entsprechendes Geschäft zwischen dem Vertragspartner und der Bank zustande.
Die in Abs. 1 Buchstabe (b) Satz 1 und Buchstabe (c) genannten Geschäfte schließt die Bank als Eigenhändlerin im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ab. Mit der Aufnahme eines Geschäftes nach Abs. 1 Buchstabe (b) oder (c) in das Abwicklungssystem einer zentralen Gegenpartei erlischt dieses Geschäft und es kommen gleichzeitig Geschäfte mit identischem Inhalt mit entgegengesetzten Positionen zwischen der Bank und der zentralen Gegenpartei einerseits («OTC– Kontrakt») und zwischen der Bank und dem Vertragspartner andererseits zustande. Sieht das Regelwerk einer zentralen Gegenpartei vor, dass der OTC-Kontrakt nicht mit der Bank, sondern zwischen der zentralen Gegenpartei und dem Vertragspartner zustande kommt, wird die Bank gegenüber der zentralen Gegenpartei die Erfüllung der Verpflichtungen des Vertragspartners gemäß den Anforderungen des entsprechenden Regelwerks sicherstellen.
(2)
 
 
 
(3)
Die Parteien vereinbaren die entsprechende Anwendbarkeit der Rechtsvorschriften, Vertragswerke und Geschäftsbedingungen der zentralen Gegenpartei, in deren Abwicklungssystem das Geschäft aufgenommen wurde, in der jeweils geltenden Fassung («Regelwerk»), wobei das Regelwerk nach dem dafür anwendbaren Recht auszulegen ist. Das Regelwerk geht den Bestimmungen des Geschäfts und dieser Rahmenvereinbarung vor; die Bestimmungen des Geschäfts gehen dabei den Bestimmungen der Rahmenvereinbarung vor. Dies gilt auch für den Inhalt und die Abwicklung der Kontrakte oder der Geschäfte, z. B. hinsichtlich des Ausübungszeitpunktes, der Laufzeit oder der Anforderung von Sicherheiten und der Aussetzung oder Einstellung der Geschäftsabwicklung durch die an dem Ausführungsplatz bestehenden zentralen Gegenparteien und durch die sonstigen von der Bank in die Durchführung des Auftrages eingeschalteten Dritten. Hiervon abweichend gehen im Falle der Insolvenz im Sinne von Nr. 4 Abs. 2 des Vertragspartners oder im Falle eines Ereignisses, welches die Bank zur Kündigung der Rahmenvereinbarung gegenüber dem Vertragspartner nach Nr. 4 Abs. 1 berechtigt, die Regelungen der Nrn. 4 bis 6 den Bestimmungen des Regelwerkes vor.
(4)
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Geschäfte bilden untereinander und zusammen mit dieser Rahmenvereinbarung einen einheitlichen Vertrag (nachstehend der «Vertrag» genannt). Sie werden in dieser Rahmenvereinbarung aufgrund einer einheitlichen Risikobetrachtung und im Vertrauen darauf getätigt. 
Die Bank ist berechtigt, die Abwicklung von Geschäften abzulehnen.
Die Bank bucht die für den Vertragspartner abzuwickelnden F&O- Kontrakte oder OTC-Kontrakte (zusammen «Kontrakte» genannt) in ihren Systemen in einem oder mehreren auf den Namen des Vertragspartners lautenden Positionskonten. Sie wird darüber hinaus bei den zentralen Gegenparteien für ihre Kunden ein oder mehrere Positionskonten unterhalten.
(5) 
 
(6)
(7)
Wenn ein Kontrakt aus dem Abwicklungssystem der zentralen Gegenpartei herausgenommen wird, kann die Bank anstatt der Erfüllung des entsprechenden Geschäftes mit Wirkung zu dem in der Erklärung benannten Tag («Beendigungstag») dessen vorzeitige Beendigung durch Barausgleich verlangen. An die Stelle der beiderseits geschuldeten Zahlungen oder sonstigen Leistungen, die nach dem Beendigungstag fällig geworden wären, tritt in diesem Fall ein von der Bank zu bestimmender Geldbetrag in Höhe des nach Nr. 5 Abs. 1 Satz 2 bis 4 zu berechnenden Barwertes des betroffenen Einzelabschlusses. Nr. 8 Abs. 2 gilt entsprechend.
Soweit die Bank von ihrem Recht aus Nr. 1 Abs. 8 keinen Gebrauch macht, sind diese Geschäfte, die zwischen Bank und Vertragspartner abgeschlossen wurden, nicht mehr Bestandteil dieser Rahmenvereinbarung, sondern unterliegen dann den Regelungen des zugrunde liegenden Rahmenvertrages. 
 
(8)
 
 
 
  
(9)
Initial Margin
Die zentralen Gegenparteien verlangen von ihren Clearing- Mitgliedern für jeden Kontrakt die Stellung von Sicherheiten («Initial Margin»). Die Höhe der Initial Margin bestimmen die zentralen Gegenparteien in der Regel mittels finanzmathematischer Verfahren als den Betrag, der bei Annahme bestimmter extremer Marktpreisänderungen dem potenziellen Wiedereindeckungsaufwand nach Glattstellung des Kontraktes entspricht. Um die Initial MarginAnforderungen der zentralen Gegenparteien zu decken, wird der Vertragspartner auf Anforderung der Bank dieser bankmäßige Sicherheiten mindestens in Höhe der Initial Margin stellen. Die Bank ist berechtigt, weitere Sicherheiten zu verlangen («Bank Margin»), deren Höhe sie unter Verwendung bankinterner Verfahren zur Risikoberechnung ermittelt.
2.
(1)
Die Art der Sicherheitsleistung und die als Sicherheit zu stellenden Vermögenswerte werden die Bank und der Vertragspartner gemeinsam festlegen, wobei Sicherheiten im Wege der Vollrechtsübertragung oder des Pfandrechts gestellt werden können. Die Bank wird ihre gegenüber der zentralen Gegenpartei bestehende Verpflichtung zur Stellung von Initial Margin – soweit möglich – durch die Stellung von Sicherheiten gleicher Art und Güte, wie die ihr von dem Vertragspartner als Sicherheit verpfändeten oder als Vollrechte übertragenen Vermögenswerte, erfüllen. Gleiches gilt, wenn die Bank verpflichtet ist, auch die Bank Margin an die zentrale Gegenpartei weiterzuleiten. Entsprechen die als Sicherheit gestellten Vermögenswerte des Vertragspartners nicht oder nicht mehr den Anforderungen des maßgeblichen Regelwerks oder ist die Nutzung der Vermögenswerte des Vertragspartners aus anderen Gründen nicht möglich, wird die Bank der zentralen Gegenpartei auf Kosten des Vertragspartners andere Vermögenswerte als Sicherheit stellen.
(2)
Ändert sich die Höhe der von der zentralen Gegenpartei ermittelten Initial Margin oder die für die Bank Margin maßgebliche Risikoberechnung der Bank oder der Wert der vom Vertragspartner gestellten Sicherheiten zum Nachteil des Vertragspartners, so kann die Bank jederzeit innerhalb angemessener Frist verlangen, dass der Vertragspartner weitere Vermögenswerte als Sicherheit stellt. Die Frist für die Verstärkung der Sicherheiten kann im Einzelfall, z.B. wegen der Schnelligkeit, mit der sich Marktpreise verändern können, auch nach Stunden bestimmt werden. Ändern sich die Höhe der von der zentralen Gegenpartei ermittelten Initial Margin oder die für die Bank Margin maßgebliche Risikoberechnung der Bank oder der Wert der vom Vertragspartner gestellten Sicherheiten zum Vorteil des Vertragspartners, kann dieser die Freigabe bzw. Rückübertragung von gestellten Sicherheiten in Höhe des Betrages verlangen, um den der Wert der gestellten Sicherheiten die Summe aus Initial Margin und Bank Margin übersteigt.
(3)
Kommt der Vertragspartner der telefonischen oder mittels Telefax, E-Mail oder in einer anderen mit der Bank vereinbarten elektronischen Form übermittelten Aufforderung zur anfänglichen oder nachträglichen Sicherheitenstellung oder zur Sicherheitenverstärkung nicht nach, kann die Bank – unbeschadet der Rechte nach Nr. 4 Abs. 1 – nach entsprechender Androhung und, soweit möglich, unter Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners – einzelne oder alle unter diese Rahmenvereinbarung fallende Kontrakte des Vertragspartners glattstellen. Macht die Bank von ihrem Recht zur Glattstellung einzelner Kontrakte Gebrauch, so enden die den Kontrakten entsprechenden Geschäfte und die Bank wird realisierte Verluste vom Vertragspartner anfordern oder sein Konto belasten bzw. realisierte Gewinne an den Vertragspartner auskehren oder seinem Konto gutschreiben. Die Glattstellungsbefugnis besteht auch dann, wenn die Bank den Vertragspartner nicht erreichen kann. Der Vertragspartner wird daher Vorkehrungen treffen, dass er für die Bank an Bankarbeitstagen jederzeit erreichbar ist. 
(4)
Variation Margin
ie zentralen Gegenparteien ermitteln fortlaufend täglich und auf Basis ihres Regelwerks für jeden in ihr Abwicklungssystem aufgenommenen Kontrakt den Barwert und – unter Berücksichtigung der bereits übertragenen Sicherheiten – den Betrag der zu stellenden Sicherheit («Variation Margin») sowie die übertragungspflichtige Partei. Ist aufgrund der Berechnungen der zentralen Gegenpartei die Bank zur Stellung von Variation Margin an die zentrale Gegenpartei verpflichtet, so kann die Bank vom Vertragspartner einen Betrag in entsprechender Höhe anfordern oder seinem Konto belasten. Ist aufgrund der Berechnungen der zentralen Gegenpartei die zentrale Gegenpartei verpflichtet, Variation Margin an die Bank zu stellen, so muss die Bank einen Betrag in entsprechender Höhe an den Vertragspartner leisten oder seinem Konto gutschreiben.
Die Frist für die Übertragung von Variation Margin kann im Einzelfall, z.B. wegen der Schnelligkeit, mit der sich Marktpreise verändern können, auch nach Stunden bestimmt werden. Kommt der Vertragspartner der telefonischen oder mittels Telefax, E-Mail oder in einer anderen mit der Bank vereinbarten elektronischen Form übermittelten Aufforderung zum Ausgleich des Fehlbetrages nicht nach, gelten die Bestimmung der Nr. 2 Abs. 4 entsprechend.
 
3.
(1)
 
 
 
  
 
 
(2)
Beendigung
Sofern Geschäfte getätigt und noch nicht vollständig abgewickelt sind, ist der Vertrag nur aus wichtigem Grund kündbar. Ein solcher liegt auch dann vor, wenn eine fällige Zahlung oder sonstige Leistung – aus welchem Grund auch immer – nicht innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach Benachrichtigung des Zahlungsoder Leistungspflichtigen vom Ausbleiben des Eingangs der Zahlung oder der sonstigen Leistung beim Empfänger eingegangen ist oder ein Fall der Nr. 2 Abs. 4 oder der Nr. 3 Abs. 2 vorliegt. Die Benachrichtigung und die Kündigung müssen schriftlich, durch Telefax oder in ähnlicher Weise erfolgen. Eine Teilkündigung, insbesondere die Kündigung einzelner und nicht aller Geschäfte, ist ausgeschlossen.
Der Vertrag endet ohne Kündigung im Insolvenzfall. Der Insolvenzfall ist gegeben, wenn das Insolvenzverfahren oder ein sonstiges vergleichbares Verfahren über das Vermögen einer Partei beantragt wird und diese Partei entweder den Antrag selbst gestellt hat oder zahlungsunfähig ist oder sich sonst in einer Lage befindet, die die Eröffnung eines solchen Verfahrens rechtfertigt.
4.
(1)
 
 
 
 
  
(2)
Im Fall der Beendigung des Vertrages durch Kündigung oder Insolvenz (nachstehend «Beendigung» genannt) ist keine Partei mehr zu Zahlungen oder sonstigen Leistungen aus diesem Vertrag verpflichtet, die gleichtägig oder später fällig geworden wären; an die Stelle dieser Verpflichtungen treten Ausgleichsforderungen nach Nrn. 5 und 6.
 
(3)
Schadenersatz und Vorteilsausgleich
Im Fall der Beendigung steht der kündigenden bzw. der solventen Partei («ersatzberechtigte Partei» genannt) ein Anspruch auf Schadensersatz zu. Der Schaden wird auf der Grundlage von unverzüglich abzuschließenden Ersatzgeschäften ermittelt, die dazu führen, dass die ersatzberechtigte Partei alle Zahlungen und sonstigen Leistungen erhält, die ihr bei ordnungsgemäßer Vertragsabwicklung zugestanden hätten. Sie ist berechtigt, die dazu nach ihrer Auffassung geeigneten Verträge abzuschließen. Wenn sie von dem Abschluss derartiger Ersatzgeschäfte absieht, kann sie nach ihrer Wahl denjenigen Betrag der Schadensberechnung zugrunde legen, den (i) sie für solche Ersatzgeschäfte auf der Grundlage von Zinssätzen, Terminsätzen, Kursen, Marktpreisen, Indices und sonstigen Wertmessern sowie Kosten und Auslagen zum Zeitpunkt der Kündigung bzw. der Kenntniserlangung von dem Insolvenzfall hätte aufwenden müssen oder (ii) die zentrale Gegenpartei für die den Geschäften entsprechenden Kontrakte ermittelt hat. Der Schaden wird unter Berücksichtigung aller Geschäfte berechnet; ein finanzieller Vorteil, der sich aus der Beendigung von Geschäften (einschließlich solcher, aus denen die ersatzberechtigte Partei bereits alle Zahlungen oder sonstigen Leistungen der anderen Partei erhalten hat) ergibt, wird als Minderung des im Übrigen ermittelten Schadens berücksichtigt.
Erlangt die ersatzberechtigte Partei aus der Beendigung von Geschäften insgesamt einen finanziellen Vorteil, so schuldet sie vorbehaltlich Nr. 6 Abs. 2 der anderen Partei einen Betrag in Höhe dieses Vorteils, höchstens jedoch in Höhe des Schadens der anderen Partei. Bei der Berechnung des finanziellen Vorteils finden die Grundsätze des Abs. 1 über die Schadensberechnung entsprechende Anwendung.
 
5.
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(2)
Abschlusszahlung
Rückständige Beträge und sonstige Leistungen und der zu leistende Schadensersatz werden von der ersatzberechtigten Partei zu einer einheitlichen Ausgleichsforderung in Euro zusammengefasst, wobei für rückständige sonstige Leistungen entsprechend Nr. 5 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 ein Gegenwert in Euro ermittelt wird. Soweit eine Partei Sicherheiten im Wege der Vollrechtsübertragung geleistet hat, werden die Ansprüche dieser Partei auf Rückübertragung gleichwertiger Sicherheiten mit ihrem nachstehend beschriebenen und von der ersatzberechtigten Partei ermittelten Wert wie rückständige sonstige Leistungen der besicherten Partei in die einheitliche Ausgleichsforderung einbezogen. Der Wert von Barsicherheiten entspricht deren Nominalbetrag zuzüglich der bis zur Beendigung des Vertrages aufgelaufenen Zinsen. Der Wert von Wertpapiersicherheiten wird mit dem bei einer Veräußerung gleichartiger Wertpapiere vom Sicherungsnehmer erzielten Erlös oder – nach Wahl der ersatzberechtigten Partei – mit dem Betrag festgesetzt, der unter Wahrung der Interessen des Sicherungsgebers unmittelbar nach Beendigung des Vertrages durch Veräußerung hätte erzielt werden können. Die ersatzberechtigte Partei kann ihrer Bewertung der Sicherheiten auch denjenigen Betrag zugrunde legen, den die zentrale Gegenpartei für die Sicherheiten der den beendeten Geschäften entsprechenden Kontrakte ermittelt hat. Soweit die vorgenannten Beträge nicht in Euro denominiert sind, rechnet sie die ersatzberechtigte Partei zum Briefkurs in Euro um. Der im Rahmen der Verwertung von verpfändeten Sicherheiten erzielte Erlös wird entsprechend in die einheitliche Ausgleichsforderung einbezogen.
Eine Ausgleichsforderung gegen die ersatzberechtigte Partei wird nur fällig, soweit diese keine Ansprüche aus irgendeinem rechtlichen Grund gegen die andere Partei («Gegenansprüche») hat. Bestehen Gegenansprüche, so ist deren Wert zur Ermittlung des fälligen Teils der Ausgleichsforderung vom Gesamtbetrag der Ausgleichsforderung abzuziehen. Zur Berechnung des Werts der Gegenansprüche hat die ersatzberechtigte Partei diese, (i) soweit sie sich nicht auf Euro beziehen, zu einem nach Möglichkeit auf der Grundlage des am Berechnungstag geltenden, amtlichen Devisenkurses zu bestimmenden Brief-Kurs in Euro umzurechnen, (ii) soweit sie sich nicht auf Geldzahlungen beziehen, in eine in Euro ausgedrückte Schadensersatzforderung umzuwandeln und (iii) soweit sie nicht fällig sind, mit ihrem Barwert (unter Berücksichtigung auch der Zinsansprüche) zu berücksichtigen. Die ersatzberechtigte Partei kann die Ausgleichsforderung der anderen Partei gegen die nach Satz 3 errechneten Gegenansprüche aufrechnen. Soweit sie dies unterlässt, wird die Ausgleichsforderung fällig, sobald und soweit ihr keine Gegenansprüche mehr gegenüberstehen.
 
6.
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(2)
Ausfall der Bank
Hat der Vertragspartner Omnibus-Kunden-Kontentrennung oder Einzelkunden-Kontentrennung oder vergleichbare Trennungsmodelle gewählt und sieht das Regelwerk für diese Fälle vor, dass bei einem darin beschriebenen Beendigungsereignis hinsichtlich der Bank einzelne oder alle der von der Bank abgeschlossenen Kontrakte beendet werden, enden die Geschäfte, die den beendeten Kontrakten entsprechen, abweichend von Nr. 4 ohne Kündigung zum Zeitpunkt der Beendigung der Kontrakte. Auf diese Geschäfte finden Nr. 4 Abs. 3, Nrn. 5 und 6 mit der Maßgabe Anwendung, dass separate Ausgleichsforderungen hinsichtlich jedes Trennungsmodells (soweit nach dem Regelwerk vorgesehen) unter Einbeziehung der Bewertungen der zentralen Gegenpartei für die Kontrakte und Sicherheiten ermittelt werden. Diese separaten Ausgleichsforderungen zwischen Bank und Vertragspartner entstehen zeitgleich mit den wegen der Beendigung der Kontrakte durch die zentrale Gegenpartei ermittelten Ausgleichsforderungen. Erfolgt eine Beendigung von Kontrakten nach den Bestimmungen mehrerer Regelwerke, gelten die vorstehenden Bestimmungen dieses Absatzes bezüglich jeder zentralen Gegenpartei einzeln.
Nach Abs. 1 ermittelte separate Ausgleichsforderungen werden wie eine rückständige sonstige Leistung in die nach Nr. 6 zu ermittelnde einheitliche Ausgleichsforderung einbezogen. Satz 1 gilt nicht, wenn eine solche Einbeziehung den nach dem Regelwerk vorgesehenen Schutzmaßnahmen für Kundenpositionen entgegen steht.
Um die Übertragung von Kontrakten auf ein anderes Clearingmitglied zu ermöglichen, kann jede Partei verlangen, dass die jeweils andere Partei alle nach dem Regelwerk der jeweiligen zentralen Gegenpartei dazu geforderten Maßnahmen und Rechtshandlungen vornimmt.
 
7.
(1)
 
 
 
 
 
 
 
  
(2)
 
 
(3)
Ausfall einer zentralen Gegenpartei
Wird ein Insolvenzverfahren oder ein sonstiges vergleichbares Verfahren über das Vermögen der zentralen Gegenpartei beantragt und hat sie den Antrag entweder selbst gestellt oder ist sie zahlungsunfähig oder sonst in einer Lage, die die Eröffnung eines solchen Verfahrens rechtfertigt, enden automatisch und zeitgleich die zwischen der Bank und dem Vertragspartner geschlossenen Geschäfte, die den über diese zentrale Gegenpartei abgewickelten Kontrakten entsprechen. Es gelten insoweit Nr. 4 Abs. 3, Nr. 5 und Nr. 6 mit der Maßgabe, dass die Bank als ersatzberechtigte Partei gilt.
Die Bank steht nicht für die Leistungsfähigkeit von zentralen Gegenparteien ein. Eine Ausgleichsforderung gegen die Bank ist auf den Betrag beschränkt, den die Bank von der zentralen Gegenpartei für die beendeten Kontrakte erhält.
 
8.
(1)
 
 
 
 
(2)
Einschaltung Dritter und Meldepflichten
Sofern in Nr. 14 nichts Abweichendes vereinbart wurde, gilt Folgendes: Die Bank darf im Rahmen der Ausführung von Aufträgen, insbesondere bei Geschäften, die über zentrale Gegenparteien mit Sitz im Ausland abgewickelt werden sollen, Dritte beauftragen; im Fall der Erfüllung von Pflichten nach Nr. 10 Abs. 7 gilt dies auch für die Lieferung und Abnahme. 
Die Bank haftet nur für die sorgfältige Auswahl der beauftragten Dritten. Die Bank wird dem Vertragspartner bei Leistungsstörungen die Ansprüche gegen die beauftragten Dritten abtreten.
Sofern in Nr. 14 nichts Abweichendes vereinbart wurde, gilt Folgendes: Die nach EMIR oder einer vergleichbaren gesetzlichen Regelung erforderlichen Meldungen wird die Bank vornehmen; sie kann sich dabei Dritter bedienen.
 
9.
(1)
 
 
(2)
 
(3)
Besondere Bestimmungen für Aufträge nach Nr. 1 Abs. 1 Buchstabe (a) über den Abschluss von F&OKontrakten an Ausführungsplätzen und deren Abwicklung
Aufträge nach Nr. 1 Abs. 1 Buchstabe (a) kann der Vertragspartner der Bank auch telefonisch, mittels Telefax, E-Mail oder in einer anderen mit der Bank vereinbarten elektronischen Form übermitteln.
Der Vertragspartner kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen zum Abschluss von F&O-Kontrakten an Ausführungsplätzen Preisgrenzen vorgeben (preislich limitierte Aufträge). Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültigkeitsdauer erteilter Auftrag zum Abschluss von F&O-Kontrakten gilt nur für den Tag der Auftragserteilung.
Die Bank behält sich vor, die Annahme von Aufträgen im Einzelfall nach ihrem Ermessen abzulehnen, es sei denn, die Aufträge dienen der Glattstellung von noch nicht abgewickelten F&O-Kontrakten. Aufträge zur Ausführung von Spotgeschäften kann die Bank auch dann ablehnen, wenn der Vertragspartner die für die Lieferung erforderlichen Basiswerte nicht auf seinem Devisenkonto, Depot oder einer von der Bank benannten Stelle angeschafft hat oder nicht nachweist, dass er die für die Abnahme der Basiswerte notwendigen Vorkehrungen getroffen hat. Abs. 7 Satz 2 gilt entsprechend.
10.
 
(1)
 
(2)
 
 
(3)
Beim Kauf einer Option wird die Bank die Optionsprämien anfordern oder dem Konto des Vertragspartners belasten. Für Optionen, bei denen die Optionsprämien nicht voll bezahlt werden müssen (so genannte Futures-style Options), gelten Nrn. 2 und 3 entsprechend.
Die Bank wird dem Vertragspartner bei jeder Änderung der offenen Positionen aus noch nicht beendeten F&O-Kontrakten einen Positionsauszug zur Verfügung stellen.
Sollte der Vertragspartner eine Option ausüben oder einen Future durch effektive Lieferung erfüllen bzw. erfüllt haben wollen, muss er der Bank gegenüber diese Erklärung spätestens bis zu dem von der Bank angegeben Zeitpunkt abgeben. Die Bank ist nicht verpflichtet, den Vertragspartner auf den bevorstehenden Ablauf der Option und seine Erklärungsfrist aufmerksam zu machen.
Bei F&O-Kontrakten, die durch effektive Lieferung zu erfüllen sind, erwartet die Bank die Weisung des Vertragspartners, ob die Lieferung herbeigeführt werden soll. Hat der Vertragspartner bis zu einem ihm hierzu bekannt gegebenen Zeitpunkt keine Weisung erteilt oder die für die Lieferung erforderlichen Basiswerte oder die für die Bezahlung erforderlichen Guthaben nicht auf seinem Konto, Devisenkonto, Depot oder einer von der Bank benannten Stelle angeschafft, hat die Bank das Recht, den zu beliefernden F&O-Kontrakt unverzüglich glattzustellen, um eine Abwicklung durch effektive Lieferung zu vermeiden. Nr. 2 Abs. 4 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.
Die Bank rechnet gegenüber dem Vertragspartner den Preis des F&O-Kontraktes ab; sie ist berechtigt ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
Wird an einem Ausführungsplatz auf Veranlassung der dazu befugten Stelle der Handel in bestimmten F&O-Kontrakten ganz oder teilweise ausgesetzt und werden daraufhin alle Aufträge in diesen F&O-Kontrakten gelöscht, erlöschen sämtliche an diesem Ausführungsplatz auszuführenden Aufträge des Vertragspartners für die betreffenden F&O-Kontrakte; die Bank wird den Vertragspartner hiervon unverzüglich benachrichtigen.
Durch den Verkauf einer Option (Eingehen einer Stillhalterposition) erteilt der Vertragspartner der Bank unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB unwiderruflich Vollmacht, die Erklärung der Bank über die Ausübung der Option für ihn entgegenzunehmen. Die Bank unterrichtet den Vertragspartner unverzüglich über die Ausübung.
 
(4)
 
(5)
 
(6)
 
 
(7)
 
 
 
 
(8)
 
(9)
 
 
 
(10)
Besondere Bestimmungen für Geschäfte nach Nr. 1 Abs. 1 Buchstabe (b), die unter Zugrundelegung eines Rahmenvertrages abgeschlossen werden
Die Bank wird dem Vertragspartner die Aufnahme des Geschäfts in das Abwicklungssystem der betreffenden zentralen Gegenpartei unverzüglich mittels Telefax, E-Mail oder in einer anderen mit der Bank vereinbarten elektronischen Form mitteilen, sofern nicht bereits die zentrale Gegenpartei den Vertragspartner informiert hat; die Mitteilung kann auch Bestandteil des Positionsauszuges sein. Nr. 10 Abs. 5 gilt entsprechend. 
Sofern mit dem Vertragspartner keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, richten sich die Entgelte für die erbrachten Leistungen der Bank nach dem jeweils gültigen Preisverzeichnis.
 
11.
 
(1)
 
 
  
(2)
Besondere Bestimmungen für Geschäfte nach Nr. 1 Abs. 1 Buchstabe (c), die auf Grundlage dieser Rahmenvereinbarung abgeschlossen werden
Haben sich die Parteien über ein Geschäft geeinigt, so wird die Bank dem Vertragspartner schriftlich, durch Telefax oder in einer anderen mit der Bank vereinbarten elektronischen Form dessen Inhalt bestätigen. Der Vertragspartner ist berechtigt, eine unterzeichnete Ausfertigung der Bestätigung zu verlangen. Eine Bestätigung ist jedoch keine Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit des Geschäfts.
Die Bank wird von dem Vertragspartner die von diesem geschuldeten Zahlungen und sonstigen Leistungen spätestens an den vereinbarten Fälligkeitstagen anfordern oder seinem Konto belasten.
Sofern in Nr. 14 nicht abweichend vereinbart, gilt Folgendes: Bei Devisentermingeschäften muss bis spätesten 12.00 Uhr des zweiten Bankarbeitstages vor Fälligkeit der Devisentermingeschäfte eine Nachricht vorliegen, dass die vom Vertragspartner anzuschaffende Währung (Euro oder Fremdwährung) am Fälligkeitstag wie vereinbart zur Verfügung stehen wird. Die Mitteilung ist entbehrlich, wenn der Vertragspartner zu diesem Zeitpunkt auf einem seiner Konten bei der Bank über ein entsprechendes Guthaben verfügt. Andernfalls ist die Bank berechtigt, die offene Position aus dem Geschäft Interesse wahrend an einem Devisenmarkt oder einem Freiverkehrsmarkt zu Lasten des Vertragspartners anzuschaffen bzw. zu verkaufen.
Wird ein Geschäft in das Abwicklungssystem einer zentralen Gegenpartei aufgenommen, gelten Nr. 11 Abs. 1 und 2 entsprechend.13. Verschiedenes
 
12.
 
(1)
 
 
(2)
 
(3)
 
 
 
 
  
(4)
Verschiedenes
«Bankarbeitstag» im Sinne dieses Vertrages ist jeder Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für Geschäfte, einschließlich des Handels in Fremdwährungen und der Entgegennahme von Fremdwährungseinlagen, geöffnet sind (mit Ausnahme des Samstags und des Sonntags).
«Geschäftstag» ist jeder im Regelwerk bestimmte Tag, an dem die betreffende zentrale Gegenpartei Geschäfte in ihr Abwicklungssystem aufnimmt, bewertet und die sich hieraus ergebenden Zahlungen und Lieferungen verrechnet und abwickelt.
Die Rahmenvereinbarung in der hiermit vereinbarten Fassung gilt auch für alle etwaigen Geschäfte der Parteien unter der Rahmenvereinbarung in einer früheren Fassung. Hierzu zählen auch Geschäfte, die unter Zugrundelegung der Sonderbedingungen für Termingeschäfte abgeschlossen wurden. Für diese Geschäfte bleibt die frühere Fassung jedoch insoweit maßgeblich, als dies zum Verständnis der in ihnen getroffenen Regelungen erforderlich ist.
Die Parteien und jeweils eingeschaltete Dritte sind berechtigt, im Rahmen der Abwicklung der Geschäfte geschäftsbezogene und kundenbezogene Daten soweit erforderlich an Dritte, insbesondere an Transaktionsregister, zentrale Gegenparteien und Aufsichtsbehörden, weiterzugeben.
13.
(1)
  
(2)
 
(3)
 
 
 
(4)
 
Sind Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar, so bleiben die übrigen Vorschriften hiervon unberührt. Gegebenenfalls hierdurch entstehende Vertragslücken werden durch ergänzende Vertragsauslegung unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Parteien geschlossen. Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Nicht ausschließlicher Gerichtstand ist der Sitz der Bank. Anschrift des Zustellungsbevollmächtigten in der Bundesrepublik Deutschland:
(5)   (6) (7) (8)
Besondere Vereinbarungen
Die Bank wird bei der zentralen Gegenpartei für ihre Kunden ein oder mehrere Positionskonten unterhalten. Die Bank und der Vertragspartner können hierfür ein spezifisches Trennungsmodell vereinbaren.
Die folgenden Absätze gelten nur, soweit die dazu bestimmten Felder angekreuzt sind:
14.
Nr. 9 Abs. 1 findet keine Anwendung
Nr. 9 Abs. 3 findet keine Anwendung.
Nr. 12 Abs. 3 findet keine Anwendung.
Nr. 13 Abs. 3 findet keine Anwendung. 
Sonstige Vereinbarungen:
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Anhang zu der Clearing-Rahmenvereinbarung ("Rahmenvereinbarung") für das indirekte Clearing
Form configurator
Zwischen
("Bank")
und
("Vertragspartner")
Wird folgendes vereinbart:
 
Zweck und Gegenstand des Anhangs
Ergänzend zu den Bestimmungen der Rahmenvereinbarung gelten die Bestimmungen des Anhangs, wenn die Bank dem Vertragspartner die Abwicklung von F&O-Kontrakten über zentrale Gegenparteien mittels von der Bank ausgewählter Mitglieder dieser zentralen Gegenparteien (jeweils ein "Clearing-Mitglied") anbietet ("indirektes Clearing").
Die Bank wird ein oder mehrere Clearing-Mitglieder für Clearingdienstleistungen hinsichtlich des Vertragspartners auf der Grundlage einer Clearingvereinbarung (jeweils "Kundenclearingvereinbarung") für die Zwecke des indirekten Clearings beauftragen. Die Kundenclearingvereinbarung enthält insbesondere Regelungen zur Entstehung, Besicherung, Beendigung oder Übertragung von Clearinggeschäften zwischen dem Clearing-Mitglied und der Bank (jeweils "Kundenclearinggeschäft") in Bezug auf die betreffenden beim indirekten Clearing in das Abwicklungssystem der zentralen Gegenparteien aufgenommenen Kontrakte.
 
 
 
1.
(1)
 
 
(2)
Entstehung von Geschäften, Anwendung der Clearing-Rahmenvereinbarung, Kontenstruktur
Mit der Entstehung eines Kundenclearinggeschäfts zwischen dem betreffenden Clearing-Mitglied und der Bank gemäß der Kundenclearingvereinbarung als Folge der Aufnahme eines Kontrakts hinsichtlich des Vertragspartners in das Abwicklungssystem einer zentralen Gegenpartei kommt ein Geschäft mit identischem Inhalt des Kundenclearinggeschäfts, jedoch mit entgegengesetzter Position der Bank, zwischen der Bank und dem Vertragspartner zustande.
Die Parteien vereinbaren die Anwendbarkeit der Rahmenvereinbarung auf die Geschäfte nach Absatz 1 gemäß den folgenden Grundsätzen:
die Stellung von Sicherheiten erfolgt in entsprechender Anwendung der Nr. 2 und Nr. 3 der Rahmenvereinbarung, wobei die Bank zusätzliche Sicherheiten verlangen kann; und
die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen der Clearing-Rahmenvereinbarung auf Berechnungen, Bewertungen und (Risiko-)Abschläge des Clearing-Mitglieds zu beziehen; dies gilt vor allem auch dann, wenn die Rahmenvereinbarung auf eine Berechnung oder Bewertung durch die zentrale Gegenpartei verweist.
2.
(1)
 
 
 
(2)
(a)
 
(b)
Die Bank und der Vertragspartner können für das indirekte Clearing ein spezifisches Trennungsmodell vereinbaren.Teilt der Vertragspartner seine Wahl der Bank nicht innerhalb einer gesetzten Frist mit, gilt ein Netto Omnibus-Kunden-Trennungsmodell als vereinbart. Die Bank ist berechtigt, alle gesetzlich geforderten oder erforderlichen Informationen vom Vertragspartner zu verlangen und soweit erforderlich oder gesetzlich gefordert, Informationen an das Clearing-Mitglied oder die zentrale Gegenpartei direkt oder indirekt zu übermitteln. Die Bank wird dem Vertragspartner ausreichende Informationen zu zentralen Gegenparteien und Clearing-Mitgliedern, über die eine Abwicklung von Kontrakten erfolgt, zur Verfügung stellen. 
(3)
Ausfall der Bank
Sieht das Regelwerk oder die Kundenclearingvereinbarung für ein vereinbartes Trennungsmodell beim indirekten Clearing vor, dass bei einem darin beschriebenen Beendigungsereignis hinsichtlich der Bank einzelne oder alle der von der Bank geschlossenen Kundenclearinggeschäfte beendet werden, enden die Geschäfte, die den beendeten Kundenclearinggeschäften entsprechen, abweichend von Nr. 4 der Rahmenvereinbarung ohne Kündigung zum Zeitpunkt der Beendigung der Kundenclearinggeschäfte. Für diese Geschäfte gelten Nr. 7 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 und Abs. 3 der Rahmenvereinbarung mit der Maßgabe, dass Verweise auf Kontrakte, das Regelwerk und Sicherheiten als Verweise auf Kundenclearinggeschäfte, die Kundenclearingvereinbarung und die Sicherheiten gemäß der Kundenclearingvereinbarung zu ersetzen sind. 
Nr. 7 Abs. 2 Satz 1 der Rahmenvereinbarung gilt entsprechend für Geschäfte im Rahmen des indirekten Clearings, es sei denn, eine solche Einbeziehung steht dem vereinbarten Schutz von Kundenpositionen nach dem jeweiligen Trennungsmodell entgegen. Im Fall einer Einzelkunden- oder Brutto-Omnibus- Kundenkontotrennung stimmt die Bank auch einer Direktleistung seitens des jeweiligen Clearing-Mitglieds an den Vertragspartner zur Erfüllung einer Ausgleichsforderung des Vertragspartners gegen die Bank nach Absatz 1 i.V.m. Nr. 7 Abs. 1 der Rahmenvereinbarung zu. 
3.
(1)
 
 
 
 
 
 
(2)
Um die Übertragung von Geschäften auf ein Clearing-Mitglied oder einen anderen Kunden des Clearing-Mitglieds zu ermöglichen, kann der Vertragspartner verlangen, dass die Bank alle nach den anwendbaren Gesetzen, dem Regelwerk der jeweiligen zentralen Gegenpartei und der Kundenclearingvereinbarung dafür erforderlichen Maßnahmen und Rechtshandlungen vornimmt.
(3)
 
 
Nr. 5 gilt uneingeschränkt auch im Falle des Ausfalls der Bank.
Im Insolvenzfall der Bank findet Nr. 4 Abs. 2 der Rahmenvereinbarung auf Geschäfte keine Anwendung, für die ein Trennungsmodell gewählt wurde. Diese Nr. 3 ist in diesem Fall abschließend.
 
(4) (5)
Zusätzliche Bestimmungen beim Ausfall einer zentralen Gegenpartei
Eine Ausgleichsforderung gegen die Bank gemäß Nr. 8 Abs. 1 Satz 2 der Rahmenvereinbarung ist auf den Betrag beschränkt, den die Bank von dem betreffenden Clearing-Mitglied für die beendeten Kundenclearinggeschäfte, die den beendeten Geschäften entsprechen, erhält. Nr. 5 Abs. 2 gilt entsprechend.
 
4. 
Zusätzliche Bestimmung hinsichtlich des Clearing-Mitglieds, beschränkter Rückgriff
Die Bank steht nicht für die Leistungsfähigkeit von Clearing-Mitgliedern ein. Insofern gilt das Folgende:
Wird ein Insolvenzverfahren oder ein sonstiges vergleichbares Verfahren über das Vermögen eines Clearingmitglied beantragt und hat dieses den Antrag entweder selbst gestellt oder ist sie zahlungsunfähig oder sonst in einer Lage, die die Eröffnung eines solchen Verfahrens rechtfertigt, enden automatisch und zeitgleich die zwischen der Bank und dem Vertragspartner geschlossenen Geschäfte, die den über dieses Clearingmitglied abgewickelten Kundenclearinggeschäfte entsprechen. Es gelten insoweit Nr. 4 Abs. 3, Nr. 5 und Nr. 6 der Rahmenvereinbarung mit der Maßgabe, dass die Bank als ersatzberechtigte Partei gilt.
Eine Ausgleichsforderung gegen die Bank ist auf den Betrag beschränkt, den die Bank von dem Clearingmitglied bzw. der zentralen Gegenpartei für die beendeten Kundenclearinggeschäfte erhält. Sofern die Bank in Bezug auf eine Omnibus-Kunden-Kontentrennung für die davon erfassten Kunden nur eine Teilzahlung erhält, ist die Bank berechtigt, eine anteilmäßige Zuteilung der Teilzahlung – bezogen auf die Forderung des Vertragspartners – vorzunehmen.
Darüber hinaus stehen Verpflichtungen der Bank zur Leistung aus einem Geschäft sowie die Fälligkeit unter dem Vorbehalt der vollständigen oder teilweisen Leistung des Clearingmitglieds bzw. der zentralen Gegenpartei im Rahmen der Abwicklung des jeweiligen Kundenclearinggeschäfts. Dies gilt vorbehaltlich Nr. 3 auch im Falle des Ausfalls der Bank.
Jede Änderung oder Beendigung eines Kundenclearinggeschäfts – einschließlich aufgrund einer Übertragung, Verrechnung, Geschäftskompression oder ähnlicher Prozesse hinsichtlich der entsprechenden Kontrakte, aufgrund einer Änderung des Regelwerks oder einer sonstigen Handlung der zentralen Gegenpartei oder einer Aufsichtsbehörde – führt zu einer entsprechenden Änderung oder Beendigung des dem Kundenclearinggeschäft entsprechenden Geschäfts. Dies gilt vorbehaltlich Nr. 3 auch im Falle des Ausfalls der Bank.
Werden gemäß der Kundenclearingvereinbarung aufgrund eines darin genannten Beendigungsereignisses hinsichtlich des Clearing-Mitglieds Kundenclearinggeschäfte beendet, enden automatisch und zeitgleich die zwischen der Bank und dem Vertragspartner geschlossenen Geschäfte, die den Kundenclearinggeschäften entsprechen. Es gelten insoweit Nr. 4 Abs. 3, Nr. 5 und Nr. 6 der Rahmenvereinbarung und Nr. 2 Abs. 2 b) mit der Maßgabe, dass die Bank als ersatzberechtigte Partei gilt.
Erfolgt im Hinblick auf einen Ausfall des Clearing-Mitglieds eine Übertragung von Kontrakten und Kundenclearinggeschäften auf ein anderes Clearing-Mitglied gemäß dem Regelwerk einer zentralen Gegenpartei, ist die Bank berechtigt, diejenigen erforderlichen Anpassungen an den Geschäften vorzunehmen, die den übertragenen Kundenclearinggeschäften entsprechen, um die Geschäfte an den Inhalt der entsprechenden übertragenen Kontrakte bzw. Kundenclearinggeschäfte nzupassen. Die Bank ist berechtigt, vom Vertragspartner den Ersatz aller Kosten, Aufwendungen und zusätzlichen Beträge zu verlangen, die der Bank hinsichtlich der übertragenen Kontrakte und Kundenclearinggeschäften, die Geschäften ntsprechen, von der zentralen Gegenpartei oder dem anderen Clearing-Mitglied in Rechnung gestellt werden.
Absätze 3 und 4 gelten entsprechend im Falle der Kündigung der Kundenclearingvereinbarung und deren Abwicklung oder Übertragung von Kontrakten und Kundenclearingschäften auf ein anderes Clearing-Mitglied.
 
5.
(1)
(a)
 
 
  
 
 (b)
 
 
 
 (c)
 
 
(2)
 
 
 
(3)
 
 
 
(4)
 
 
 
 
 
(5)
Indirektes Clearing der Bank für einen indirekten Kunden zweiten Ranges
Ergänzend zu den Bestimmungen der Rahmenvereinbarung gelten die Bestimmungen des Anhangs, wenn die Bank dem Vertragspartner die Abwicklung von F&O-Kontrakten über zentrale Gegenparteien mittels von der Bank ausgewählter Kunden eines Clearing-Mitglieds ("Kunde") anbietet ("indirektes Clearing des zweiten Ranges"). Diese Nr. 6 gilt neben den Bestimmungen der Nr. 1 bis 5, wenn die Bank auch das indirekte Clearing nach Nr. 1 Abs. 2 anbietet; andernfalls gilt der Anhang ausschließlich nach Maßgabe dieser Nr. 6.
Die Bank wird einen oder mehrere Kunden für Clearingdienstleistungen hinsichtlich des Vertragspartners auf der Grundlage einer indirekten Clearingvereinbarung (jeweils "Indirekte Clearingvereinbarung") für die Zwecke des indirekten Clearings des zweiten Ranges und den Abschluss von indirekten Clearinggeschäften (jeweils "Indirektes Clearinggeschäft") beauftragen. Auf dieser Grundlage gelten die Regelungen der Nr. 2 bis 5 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 mit den folgenden Maßgaben entsprechend:
Verweise auf das Clearing-Mitglied, die Kundenclearing-Vereinbarung und das Kundenclearinggeschäft gelten als Verweise auf den Kunden, die Indirekte Clearingvereinbarung und das Indirekte Clearinggeschäft, und
Nr. 5 Abs. 1 gilt darüber hinaus hinsichtlich des Clearing-Mitglieds.
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Besondere Vereinbarungen
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Griechenland
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Litauen
Luxemburg
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Polen
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Zypern
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Nachname, Vorname(n) / Firma
Unterschrift des Vertragspartners
Name des Vertragspartners
Kontoinhaber
Wirtschaftlich Berechtigte
GbR
Formular Adressat
Frau
Herr
Ansprache (Frau/Herr)
Company
Frau
Herr
UBS Europe SE
Financial Intermediaries Germany
Bockenheimer Landstraße 2 - 4
60306 Frankfurt am Main
Kontoinhaber
Kontoinhaber
Bevollmächtigte(r)
Kontoinhaber + Bevollmächtigte(r)
GbR Vertretungsberechtigte(r)
Firmen wirtschaftl. Berechtigte(r)
Firmen Vertretungsberechtigte(r)
Kontoinhaber
Kontoeröffnung
Namensänderung
Kontoeröffnung
und Kontoeröffnung
Kundin/Kunde
Kundenname
Personalausweis-Nr.
Unterzeichner
Kontoeröffnungsdokumente
Ausweiskopie
UBS Europe SE
Financial Intermediaries Germany
Bockenheimer Landstraße 2 - 4
60306 Frankfurt am Main
Kontoinhaber
Aegypten
Aequatorial Guinea
Aethiopien
Afghanistan
Aland Inseln
Albanien
Algerien
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivien
Bonaire, St. Eustatius und Saba
Bosnien und Herzegowina
Botswana
Bouvet Insel
Brasilien
Britisch Ind. Ozean Territorium
Brunei
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Cocos Inseln
Cook Inseln
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Dominica
Dominikanische Republik
Dschibuti
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El Salvador
Eritrea
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Falkland Inseln
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Finnland
Frankreich
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Französisch Polynesien
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Gabun
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Gibraltar
Globale Fonds (Risikodomizil)
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Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe
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Guatemala
Guayana
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Guinea
Guinea Bissau
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Heard und Mc Donald Inseln
Honduras
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Indonesien
Indien
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Jamaika
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Jersey
Jordanien
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Kambodscha
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Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
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Kiribati
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, demokratische Republik
Korea, Nord
Korea, Süd
Kosovo (temporaer)
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macau
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien 
Moldawien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Multilaterale Institutionen
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nördliche Marianen
Norfolk Insel
Norwegen
Oesterreich
Oman
Pakistan
Palästina
Palau 
Panama
Papua Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn
Polen
Portugal
Puerto Rico
Réunion
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis
Saint Lucia
Saint Martin 
Saint Vincent und Grenadine
Salomonen
Sambia
Samoa
Samoa (USA)
San Marino
Sao Tome und Principe
Saudi Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Serbien und Montenegro
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Sint Maarten (Niederländisch)
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
St. Helena
St. Pierre und Miquelon
Staatenlos
Süd Georgien/Süd Sandwich Inseln
Südafrika
Sudan
Südsudan
Suriname
Svalbard und Jan Mayen
Swasiland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tansania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechien
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks und Caicos Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Unbekannt
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikan
Venezuela 
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten kleinere Inseln
Vietnam
Wallis und Futuna
Weihnachts Insel
Weissrussland
West Sahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
EG
GQ
GT
AF
AX
AL
DZ
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AZ
AU
BS
BH
BD
BB
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
BN
BG
BF
BI
CL
CN
CC
CK
CR
CI
CW
DK
DE
DM
DO
DJ
EC
SV
ER
EE
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
GH
GI
XX
GD
GR
GL
GB
GP
GU
GT
GY
GG
GN
GW
HT
HM
HN
ID
IN
HK
IQ
IR
IE
IS
IM
IL
IT
JM
JP
YE
JE
JO
VG
VI
KY
KH
CM
CA
CV
KZ
QA
KE
KG
KI
CO
KM
CG
CD
KP
KR
XK
HR
CU
KW
LA
LS
LV
LB
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MA
MH
MQ
MR
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YT
MK
MX
GFM
MD
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MN
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MS
MZ
XB
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NR
NP
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NZ
NI
NL
AN
NE
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NU
MP
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NO
AT
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PK
PS
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PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
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RW
RO
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KN
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ZM
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SM
ST
SA
SE
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SN
RS
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SL
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SG
SX
SK
SI
SO
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SH
PM
XY
GS
ZA
SD
SS
SR
SJ
SZ
SY
TJ
TW
TZ
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TL
TG
TK
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TT
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CZ
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TR
TM
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TV
UG
UA
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HU
UY
UZ
VU
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SVE
AE
US
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WF
CX
BY
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CF
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Nachname
Belgien
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Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Island
Italien
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
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Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Zypern
<Alle anderen>
Belgien
Belgian National Number (Numéro de registre national – Rijksregisternummer)
Bulgarien
Bulgarian Personal Number
Dänemark
Personal Identity Code (of 10 digits alphanumerical: DDMMYYXXXX)
Deutschland
Keine Angabe notwendig
Estland
Estonian Personal Identification Code (Isikukood)
Finnland
Personal Identity Code
Frankreich
Keine Angabe notwendig
Griechenland
10 DSS Digit Investor Share
Irland
Keine Angabe notwendig
Island
Personal Identity Code (Kennitala)
Italien
Fiscal Code (Codice fiscale)
Kroatien
Personal Identification Number (OIB – Osobni identifikacijski broj)
Lettland
Personal Code (Personas kods)
Liechtenstein
National Passport Number
Litauen
Personal Code (Asmens kodas)
Luxemburg
Keine Angabe notwendig
Malta
National Identification Number
Niederlande
National Identification Number
Norwegen
11 Digit Personal ID (Foedselsnummer)
Österreich
Keine Angabe notwendig
Polen
National Identification Number (PESEL)
Portugal
Tax Number (Número de Identificação Fiscal)
Rumänien
National Identification Number (Cod Numeric Personal)
Schweden
Personal Identity Number
Slowakei
Personal number (Rodné číslo)
Slowenien
Personal Identification Number (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)
Spanien
Tax Identification Number (Código de identificación fiscal)
Tschechien
National Identification Number (Rodné číslo)
Ungarn
Keine Angabe notwendig
Zypern
National Passport Number
Alle anderen
National Passport Number
Aegypten
EG
Aequatorial Guinea
GQ
Aethiopien
GT
Afghanistan
AF
Aland Inseln
AX
Albanien
AL
Algerien
DZ
Andorra
AD
Angola
AO
Anguilla
AI
Antarktis
AQ
Antigua und Barbuda
AG
Argentinien
AR
Armenien
AM
Aruba
AW
Aserbaidschan
AZ
Australien
AU
Bahamas
BS
Bahrain
BH
Bangladesch
BD
Barbados
BB
Belgien
BE
Belize
BZ
Benin
BJ
Bermuda
BM
Bhutan
BT
Bolivien
BO
Bonaire, St. Eustatius und Saba
BQ
Bosnien und Herzegowina
BA
Botswana
BW
Bouvet Insel
BV
Brasilien
BR
Britisch Ind. Ozean Territorium
IO
Brunei
BN
Bulgarien
BG
Burkina Faso
BF
Burundi
BI
Chile
CL
China
CN
Cocos Inseln
CC
Cook Inseln
CK
Costa Rica
CR
Côte d'Ivoire
CI
Curaçao
CW
Dänemark
DK
Deutschland
DE
Dominica
DM
Dominikanische Republik
DO
Dschibuti
DJ
Ecuador
EC
El Salvador
SV
Eritrea
ER
Estland
EE
Falkland Inseln
FK
Färöer Inseln
FO
Fidschi
FJ
Finnland
FI
Frankreich
FR
Französisch Guyana
GF
Französisch Polynesien
PF
Französische südliche Territorien
TF
Gabun
GA
Gambia
GM
Georgien
GE
Ghana
GH
Gibraltar
GI
Globale Fonds (Risikodomizil)
XX
Grenada
GD
Griechenland
GR
Grönland
GL
Grossbritannien
GB
Guadeloupe
GP
Guam
GU
Guatemala
GT
Guayana
GY
Guernsey
GG
Guinea
GN
Guinea Bissau
GW
Haiti
HT
Heard und Mc Donald Inseln
HM
Honduras
HN
Hong Kong
ID
Indonesien
IN
Indien
HK
Irak
IQ
Iran
IR
Irland
IE
Island
IS
Isle of Man
IM
Israel
IL
Italien
IT
Jamaika
JM
Japan
JP
Jemen
YE
Jersey
JE
Jordanien
JO
Jungfern Inseln (Britisch)
VG
Jungfern Inseln (U.S.)
VI
Kaimaninseln
KY
Kambodscha
KH
Kamerun
CM
Kanada
CA
Kap Verde
CV
Kasachstan
KZ
Katar
QA
Kenia
KE
Kirgisien
KG
Kiribati
KI
Kolumbien
CO
Komoren
KM
Kongo
CG
Kongo, demokratische Republik
CD
Korea, Nord
KP
Korea, Süd
KR
Kosovo (temporaer)
XK
Kroatien
HR
Kuba
CU
Kuwait
KW
Laos
LA
Lesotho
LS
Lettland
LV
Libanon
LB
Liberia
LR
Libyen
LY
Liechtenstein
LI
Litauen
LT
Luxemburg
LU
Macau
MO
Madagaskar
MG
Malawi
MW
Malaysia
MY
Malediven
MV
Mali
ML
Malta
MT
Marokko
MA
Marshallinseln
MH
Martinique
MQ
Mauretanien
MR
Mauritius
MU
Mayotte
YT
Mazedonien
MK
Mexiko
MX
Mikronesien 
GFM
Moldawien
MD
Monaco
MC
Mongolei
MN
Montenegro
ME
Montserrat
MS
Mosambik
MZ
Multilaterale Institutionen
XB
Myanmar
MM
Namibia
NA
Nauru
NR
Nepal
NP
Neukaledonien
NV
Neuseeland
NZ
Nicaragua
NI
Niederlande
NL
Niederländische Antillen
AN
Niger
NE
Nigeria
NG
Niue
NU
Nördliche Marianen
MP
Norfolk Insel
NF
Norwegen
NO
Oesterreich
AT
Oman
OM
Pakistan
PK
Palästina
PS
Palau 
OPW
Panama
PA
Papua Neuguinea
PG
Paraguay
PY
Peru
PE
Philippinen
PH
Pitcairn
PN
Polen
PL
Portugal
PT
Puerto Rico
PR
Réunion
RE
Ruanda
RW
Rumänien
RO
Russland
RU
Saint Barthélemy
BL
Saint Kitts und Nevis
KN
Saint Lucia
LC
Saint Martin 
MRF
Saint Vincent und Grenadine
VC
Salomonen
SB
Sambia
ZM
Samoa
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Samoa (USA)
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San Marino
SM
Sao Tome und Principe
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SA
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Schweiz
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SI
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Sri Lanka
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XY
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Sudan
SD
Südsudan
SS
Suriname
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Svalbard und Jan Mayen
SJ
Swasiland
SZ
Syrien
SY
Tadschikistan
TJ
Taiwan
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Tansania
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Thailand
TH
Timor-Leste
TL
Togo
TG
Tokelau
TK
Tonga
TO
Trinidad und Tobago
TT
Tschad
TD
Tschechien
CZ
Tunesien
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Türkei
TR
Turkmenistan
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Turks und Caicos Inseln
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Tuvalu
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Uganda
UG
Ukraine
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Unbekannt
XZ
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HU
Uruguay
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Usbekistan
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Vanuatu
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Vatikan
VA
Venezuela 
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Vereinigte Staaten
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Vietnam
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Wallis und Futuna
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West Sahara
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Zentralafrikanische Republik
CF
Zypern
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Ort
Datum
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Ort
Datum
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Empty
Nachname
Vorname(n)
Nachname, Vorname(n) / Firma
Nachname, Vorname(n) / Firma
Nachname, Vorname(n) / Firma
Nachname, Vorname(n) / Firma
Nachname
Vorname(n)
Straße
Nr.
PLZ
Stadt
Land
Nachname
Vorname(n)
Straße
Nr.
PLZ
Stadt
Land
Nachname
Vorname(n)
Straße
Nr.
PLZ
Stadt
Land
Unterschrift(en)
Ort
Datum
Unterschrift des Kunden
Name des Kunden
Ort
Datum
Unterschrift des Kunden
Name des Kunden
Konto-/Depotinhaber (nachstehend der Kunde)
Nachname, Vorname(n) / Firma
Kundendaten
Zusicherungen zum Status als US-Person
Erklärung über den Status des Kontoinhabers als Nicht-US-Person oder US Person für Einkommen, die der US Quellensteuer unterliegen
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Estonia
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Indonesia
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Italy
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Korea, South
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Martinique
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Mexico
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Morocco
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Philippines
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Reunion
Romania
Russia
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Slovenia
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Thailand
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Turkmenistan
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Firma
GbR
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Minderjährige
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GbR
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, des «EMIR-Anhangs zur Rahmenvereinbarung zum Abschluss von Termingeschäften»
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Markierung entfernen, falls EMIR Delegated Reporting, d.h. in diesem Fall findet Nr. 9 Abs. 3 Anwendung
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